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0 Executive Summary  

Die Programmierung der Operationellen Programme des EFRE im 

Rahmen der europäischen Strukturpolitik ist ein systematischer 

Prozess, der aus verschiedenen Schritten der Strategieentwick-

lung und deren Operationalisierung besteht. Integraler Bestandteil 

dieser Programmierung ist die Ex-ante Evaluierung. Die vorliegen-

de Ex-ante Evaluierung durch die Prognos AG erfolgte begleitend 

zur Aufstellung des bayerischen EFRE-Programms 2014-2020 und 

folgte dabei einem interaktiven und iterativen Ansatz, so dass Be-

wertungsergebnisse und Vorschläge der Evaluatoren direkt in die 

Programmplanung einbezogen werden konnten. 

Diese Ex-ante Evaluierung wurde im vorliegenden Bericht ent-

sprechend der Anforderungen des Artikels 55 der Allgemeinen 

Verordnung für eine inhaltliche und finanzielle Qualitätssicherung 

durchgeführt. Entsprechend der Anforderungen der einzelnen Ar-

beitsschritte wurde sie auf Grundlage eines umfassenden Metho-

denmixes (u.a. Cross-Impact Analyse, Wirkungskettenanalyse) er-
stellt. Hierbei standen die folgenden Bewertungsschritte im Vor-

dergrund: 

 Beurteilung der Konsistenz der Programmziele  

 Beurteilung der Kohärenz der Programmstrategie (interne 

und externe Kohärenz) 

 Beurteilung der Interventionslogik  

 Beurteilung zur Berücksichtigung der Querschnittsziele (ho-

rizontale Prinzipien)  

 Bewertung des Indikatoren-, Monitoring- und Evaluations-

systems (inkl. Baselines und Leistungsrahmen)  

 Bewertung der Angemessenheit der Allokation der Fi-

nanzmittel  

 Bewertung des Beitrags des Programms zur EU 2020 Stra-

tegie  

 Berücksichtigung der Implikationen der strategischen Um-

weltprüfung  

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass der Freistaat Bayern-
mit der gewählten Ausrichtung des Operationellen Programms 

EFRE für die Förderperiode 2014-2020 die Prioritäten der „Strate-

gie „Europa 2020“ maßgeblich unterstützt. Relevante und sichtba-

re Beiträge werden zu den folgenden drei Prioritäten generiert: 
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 Intelligentes Wachstum: Entwicklung einer auf Wissen und 

Innovation gestützten Wirtschaft 

 Nachhaltiges Wachstum: Förderung einer ressourcenscho-

nenden, ökologischeren und wettbewerbsfähigeren Wirt-

schaft 

 Integratives Wachstum: Förderung einer Wirtschaft mit ho-

her Beschäftigung und ausgeprägtem sozialen und territo-

rialen Zusammenhalt  

Basis für die Auswahl waren die in der sozioökonomischen Analy-
se identifizierten Herausforderungen und Handlungsbedarfe. 

Es wurden Förderschwerpunkte ausgewählt, die einerseits mit den 

Zielen der Europa 2020 Strategie im Einklang stehen und anderer-

seits aufgrund der gewählten Konzentration und finanziellen Ge-

wichtung in der Lage sind wesentliche Beiträge zur Europa 2020 

Strategie zu leisten. Im vorliegenden Bericht wurde die Konsis-

tenz des Programms zur Europa 2020 Strategie umfassend 

analysiert und bewertet. Hier konnte insgesamt eine hohe Konsis-

tenz der Programmziele mit den „EU-2020“ Handlungsbedarfen in 

Bayern festgestellt werden, insbesondere im Zielfeld „Intelligentes 

Wachstum“.  

Auch im Rahmen der Bewertung der internen Kohärenz des 

Programms konnte festgestellt werden, dass die Zielmatrix und 

Konfiguration des OP EFRE Bayern 2014-2020 konsistent mit den 

Vorgaben des Art. 87 I der GSR-VO ist und dass das gewählte 

Zielsystem in der Gesamtschau logisch nachvollziehbar und kohä-

rent ist. Die Zuordnung der thematischen Ziele und Investitionspri-

oritäten entspricht den gültigen Vorgaben. Auch die Analyse der 

Wirkungszusammenhänge der spezifischen Zielen und Maßnah-

men zwischen den fünf Prioritätsachsen des Operationellen Pro-

gramms Bayern 2014-2020 hat gezeigt, dass überwiegend eine 

hohe bis z.T. sehr hohe horizontale Zielkonformität und somit in-

terne Kohärenz der Programmstrategie vorliegt.  

Dies gilt auch für die externe Kohärenz der Programmstrategie 

mit anderen, relevanten Förderinstrumenten. Auf Basis dieser Ko-

härenzbewertung mit zehn Programmen / Strategien / Förderin-

strumenten (darunter Partnerschaftsvereinbarung, Horizon 2020, 

RIS3, ESF etc.) konnte insgesamt festgehalten werden, dass das 

bayerische OP EFRE 2014-2020 in vielen Fällen hohe direkte Bei-

träge zu den Interventionsschwerpunkten über alle thematischen 

Ziele hinweg leisten kann. Nur in wenigen Fällen sind schwache 

Bezüge erkennbar, die zu geringen oder eher indirekten Beiträgen 

führen. Vor dem Hintergrund des Konzentrationsgedankens für 

das bayerische EFRE-Programm ist dieses Ergebnis plausibel, da 

es nicht der Anspruch des Programms ist, alle identifizierten Hand-

lungsbereiche  zu adressieren, sondern in denjenigen, die es 

adressiert, möglichst hohe Beiträge zu den Zielen der anderen 
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Programme leistet (Stichwort: thematische Konzentration gem. Art. 

16 GSR-VO). Insgesamt kann im Rahmen der ex-Ante Evaluie-

rung ebenfalls festgestellt werden, dass sich das OP EFRE Bayern 

2014-2020 mit den anderen Strukturfonds in Bayern kohärent zu-

einander darstellt und sich diese gut ergänzen. Dadurch können 

die Wirkungsbeiträge der Interventionen positiv miteinander kom-

biniert und verstärkt werden. 

Auch die Interventionslogik des Operationellen Programm 

EFRE Bayern 2014-2020 wurde intensiv begutachtet: Insgesamt 

konnte auf Basis dieser Bewertung der Interventionslogiken der 

einzelnen Investitionsprioritäten und spezifischen Ziele innerhalb 

der fünf Prioritätsachsen sowie der zwei übergeordneten Pro-

grammlinien des OP EFRE Bayern 2014-2020 festgehalten wer-

den, dass der Interventionsmix und die gewählte Förderstrategie 

im hohen Maße dafür geeignet ist die identifizierten Förderbedarfe 

zu adressieren und die spezifischen Zielsetzungen zu erreichen.  

Auch die EU-Querschnittsziele wurden sowohl während der Pro-

grammierung als auch bei der Konfiguration des OP EFRE Bayern 

2014-2020 angemessen berücksichtigt: Wie z.B. die Cross-Impact 

Bewertung aufgezeigt hat, finden sich über alle Prioritätsachsen 

und Investitionsprioritäten hinweg positive bis z.T. sehr positive 

Wirkungszusammenhänge zu den Querschnittszielen. So ist zu 

erwarten, dass viele Programmziele und ein Großteil der Maß-

nahmen in der späteren Umsetzung einen Beitrag zur aktiven För-

derung dieser Querschnittsziele wird leisten können. 

Für das OP EFRE Bayern 2014-2020 wurde eine umfassende 

Prüfung des Indikatoren- und Evaluationssystems vorgenom-

men. Insgesamt konnte hier festgestellt werden, dass überwiegend 

relevante und klare Indikatoren ausgewählt wurden, welche im Fal-

le der Ergebnisindikatoren über Baseline-Werte verfügten und 

ebenfalls quantitative oder qualitative Zielwerte festgelegt wurden. 

Die geplanten Durchführungssysteme können ebenfalls als geeig-

net bewertet werden, wenngleich einige Arbeitsschritte (z.B. Moni-

toringhandbuch) zum Zeitpunkt der ex-Ante Evaluierung noch nicht 

abgeschlossen waren. 

Das bayerischen EFRE Programm leistet mit einer finanziellen 

Ausstattung von knapp 495 Mio. € EFRE Mitteln (Gesamtinvesti-

tionen 1,3 Mrd. €) für den Zeitraum 2014 bis 2023 einen wichtigen, 

aber bezogen auf die Gesamtinvestitionen im Freistaat ver-

gleichsweise geringen Beitrag zur regional- und wirtschaftspoliti-

schen Entwicklung Bayerns – trotz der sehr plausibel strukturier-

ten Finanzallokation des Programms. Es ist davon auszugehen, 

dass das Programm nur in der Lage sein wird, in ausgewählten 

thematischen und regionalen Schwerpunktbereichen Akzente zu 

setzen oder über Modell- oder Pilotprojekte Wege aufzuzeigen, die 

in der Folge durch Nachahmereffekte einen Multiplikatoreffekt er-

zeugen. Vor diesem Hintergrund wurden die Thematischen Ziele 
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und Investitionsprioritäten ausgewählt sowie über die Spezifischen 

Ziele und die darauf einzahlenden Maßnahmen eine Konzentration 

vorgenommen, durch die wichtige Beiträge zur Europa 2020 Stra-

tegie erwartet werden können. 

Die größten Beiträge des Operationellen Programms des Frei-

staates Bayern können zur Priorität „Intelligentes Wachstum“ 

durch die „Prioritätsachse 1: Stärkung von Forschung, technologi-

scher Entwicklung und Innovation“ erwartet werden. In Überein-

stimmung mit den Zielen des Nationalen Reformprogramms 2013 

(Ziel: Bedingungen für Innovation, Forschung und Entwicklung 

verbessern) und der nationalen Partnerschaftsvereinbarung wird 

ein Großteil der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zum 

Ausbau der FuE-Infrastruktur und zur Verbesserung des Wissens-

transfers verausgabt. Das OP EFRE trägt damit dazu bei den FuE-

Anteil am BIP in Bayern weiter zu erhöhen und leistet gleichzeitig 

einen wichtigen Beitrag zum EU-Kernziel „bis 2020 sollen 3 % des 

BIP der EU für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden“. 

In der Prioritätsache 2 werden wesentlich Beiträge zur Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit von KMU geleistet. Durch die Erhöhung 

der Investitionstätigkeit werden Innovationen in den Produktions-

prozess implementiert, Beschäftigung gefördert und nachhaltiges 

Wachstum unterstützt. Aufgrund der starken Konzentration der 

Mittel auf die strukturschwächeren Räume können sichtbare Ver-

änderungen erwartet werden.  

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des Programms liegt in der 

Unterstützung der Priorität „Nachhaltiges Wachstum: Förderung 

einer ressourcenschonenden, ökologischeren und wettbewerbsfä-

higeren Wirtschaft“. Maßgeblich durch die Prioritätsachse 3 wird 

das EU-Kernziel „Treibhausgasemissionen reduzieren, erneuerba-

re Energien und Energieeffizienz vorantreiben“ relevant und sicht-

bar adressiert. Beiträge können diesbezüglich insbesondere durch 

die Einrichtung eines technologisch anspruchsvollen Energieeffi-

zienzdarlehens für KMU, die Umsetzung innovativer Energieeffi-

zienzmaßnahmen sowie die Realisierung relevanter Pilotprojekte 

erwartet werden.  

Der territoriale Zusammenhalt und die Zusammenarbeit wird v.a. 

durch die die Prioritätsachse 5 unterstützt. Ziel ist die Entwicklung 

funktionaler Stadt-Umland-Räume auf Basis integrierter funktional-

räumlicher Entwicklungskonzepte. Die in den Stadt-Umland-

Räumen gemeinsam (bottom-up) entwickelten Konzepte und die 

gemeinsame Teilnahme an den Wettbewerben werden den territo-

rialen Zusammenhalt stärken und nachhaltiges Wirtschaften unter-

stützen. 
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Insgesamt kann auf Basis der ex-Ante Evaluierung konstatiert 

werden, dass das bayerische OP EFRE 2014-2020 einen rele-

vanten und sichtbaren Beitrag zu allen drei Prioritäten von 

„Europa 2020“ leistet, eine kohärente und konsistente Pro-

grammstrategie und sachlogische Interventionslogik auf-

weist, ein relevantes und klares Indikatoren- und Zielsystem 

(inkl. Baselines, Leistungsrahmen) nutzt und eine – mit Bezug 

auf die Ziele – plausible Finanzallokation vornimmt. Nicht zu-

letzt wurde durch einen Fachgutachter festgestellt, dass das 

bayerische OP EFRE 2014-2020 in angemessener Weise die 

Anforderungen der Strategischen Umweltprüfung erfüllt. 

Allerdings wurden im Rahmen der Ex-ante Evaluierung auch 

spezifische Optimierungspotenziale, z.B. bezüglich Teilele-

menten der Interventionslogik in der Prioritätsachse 2 oder 

dem Indikatorensystem, identifiziert. Diese werden innerhalb 

ihres Bewertungskontexts in den jeweiligen Kapiteln aufge-

zeigt und Verbesserungsmöglichkeiten dargelegt.  

 
  



 

  6 

1 Hintergrund, Aufgabenstellung 
und methodisches Vorgehen 

Die Programmierung eines Operationellen Programms der europä-

ischen Strukturpolitik EFRE ist ein systematischer Prozess, der 

aus verschiedenen Schritten besteht. Integraler Bestandteil dieser 

Programmierungsphase ist die Ex-ante Evaluierung. Die Ex-ante 

Evaluierung erfolgt begleitend zur Aufstellung des Programms und 

folgt einem interaktiven und iterativen Ansatz, so dass Bewer-

tungsergebnisse und Vorschläge der Evaluatoren direkt in die 

Programmplanung einbezogen werden können. Aufgabe der Ex-

ante-Evaluatoren ist es auch, durch Beratung und Begleitung den 

Programmplanungsprozess effizienter zu gestalten.  

1.1 Ziele und Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung und Zielsetzung der Ex-ante Evaluierung 

wird durch Art. 48 der GSR-VO und den Leitfaden zur Ex-ante 

Evaluierung definiert. Zentrale Aufgabe der Ex-ante Evaluierung ist 

es, die Qualität der Operationellen Programme zu verbessen. Wie 

im Leitfaden zur Ex-ante Evaluierung (Stand Januar 2013) darge-

legt, soll diese Bewertung konkret gewährleisten, dass die operati-

onellen Programme ihre Interventionslogik klar formulieren und 

aufzeigen können, wie sie zur Strategie Europa 2020 beitragen 

können. Dafür ist eine fundierte Bewertung der Programmstrategie 

und der zugrundeliegenden „theory of change“ notwendig. Darüber 

hinaus ist es Aufgabe der Ex-ante Evaluation, die Einrichtung ei-

nes funktionierenden Monitoringsystems entsprechend der Evalu-

ierungsvorgaben sicherzustellen. Die Empfehlungen aus der Ex-

ante Evaluierung sind klar und faktenbasiert zu entwickeln und 

müssen an die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Operatio-

nellen Programms angepasst werden. Zusammengefasst ist es 

das wesentliche Ziel der Ex-ante Evaluierung, die Qualität eines 

Operationellen Programms zu steigern, indem von Seiten der Eva-

luatoren Vorschläge, Bewertungen und Empfehlungen zum Inhalt 

der Operationellen Programme entwickelt werden. 

  



 

  7 

In der Begleitung des Programmplanungsprozesses muss die Ex-

ante Evaluierung gem. Leitfaden zur Ex-ante Evaluierung der Eu-

ropäischen Kommission1 Bewertungen in den folgenden fünf Be-

reichen vornehmen:  

1. Programmstrategie 

2. Indikatoren, Monitoring, Evaluierung 

3. Übereinstimmung der finanziellen Zuweisungen 

4. Beitrag zur Strategie Europa 2020 

5. Strategische Umweltprüfung 

Diese fünf Bewertungsbereiche werden in den nachfolgenden Ka-

piteln vertieft betrachtet, wobei insbesondere der Bewertung der 

Programmstrategie in ihrer Konsistenz und Kohärenz (in-

tern/extern) sowie ihrer Interventionslogik eine besondere Bedeu-

tung zukommt. 

1.2 Methodisches Vorgehen  

Für die Ex-ante Evaluierung des bayerischen Operationellen Pro-

gramm EFRE 2014-2020 wurde ein iterativer Bewertungsansatz 

gewählt, welcher durch eine kontinuierliche Begleitung in der Pro-

grammerstellung und Zwischenbewertungen an den Auftraggeber 

charakterisiert war. 

  

                                                

1 Europäische Kommission (2013) Leitfaden für die Ex-ante-Evaluierung, Programmzeitraum 2014-2020. 
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Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der wichtigsten Iterations- und Be-

wertungsschritte die im Rahmen der Programmplanung und Ex-

ante Evaluierung durchgeführt wurden. 
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Tabelle 1: Übersicht des Ex-ante Evaluierungsprozesses 

Datum Programmplanung Ex-ante Evaluierung 

03.07.2012 Kick-Off zur Ex-ante Evaluierung und  

Strategischen Umweltprüfung im STMWIVT 

20.09.2012 AG Programmaufstellung EFRE IWB 2014-2020 

23.11.2012 Bilaterale Diskussion zur Programmstrategie und Förderskizzen 

30.11.2012 Bilaterale Diskussion zum Positionspapier der KOM 

18.12.2012 AG Programmaufstellung EFRE IWB 2014-2020: 

Bewertung der Interventionslogik und Hinweise zur Priorisierung /  

Konsolidierung des Programms 

07.01.2013 Beratung zur Gliederungsstruktur des OP EFRE Bayern 2014-2020 

08.02.2013  Bewertung der Gliederungsstruktur und 

inhaltlichen Ausrichtung des OP EFRE 

Bayern 2014-2020 

25.03.2013  Zwischenbewertung der inhaltlichen 

Konfiguration des OP EFRE Bayern 

2014-2020 

06.09.2013  Ex-ante Evaluierung zum OP EFRE 

Bayern 2014-2020 (Entwurf) 

16.09.2013  Ausführliche Konsultation zu den Bewer-

tung der Ex-ante Evaluierung 

17.01.2014  Ausführliche Konsultation zur Indikatorik 

(Ableitungsprozess, Ergebnisse, Plausi-

bilität) und der finalen Finanzallokation 

14.02.2014  Ex-ante Evaluierung zum OP EFRE 

Bayern 2014-2020 (Final) 

Prognos AG 2014. 
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Ein wesentlicher Bewertungsschritt im Rahmen der Programmer-

stellung wurde durch die Zwischenbewertung vom 25.03.2013 ge-

leistet, um frühzeitig durch die Ex-ante Evaluatoren inhaltliche und 

formale Hinweise bei der Programmierung des OP EFRE Bayern 

2014-2020 einzubringen. Folgende Kernkriterien wurden bei der 

Zwischenbewertung betrachtet und geprüft:  

 Formale Passfähigkeit (Umfang, Zeichenvorgaben) 

 Inhaltlicher Umfang und Schlussfolgerungen der 

SÖA/SWOT  

 Leitidee des Programms und dessen durchgängige Be-

rücksichtigung 

 Bewertung der Interventionslogik des Gesamtprogramms 

und der einzelnen Prioritätsachsen,  

 Kohärenz und Konsistenz der Programmstrategie/-ziele (in-

tern/extern) 

 Plausibilität und inhaltliche Passfähigkeit von Zielsetzungen 

und Maßnahmen (kausaler Zusammenhang, Komplemen-

taritäten, Synergien). 

Insgesamt hat die Ex-ante Evaluierung einen Methodenmix ge-

nutzt, welcher auf Basis von qualitativen Scoringverfahren, wie 

z.B. der Cross-Impact-Analyse, Zielsystemanalysen und Wir-

kungskettenanalysen die Konsistenz, interne und externe Kohä-

renz sowie die Interventionslogik bewertet hat. Hinzu kamen wich-

tige Einschätzungen zur Programmstrategie auf Basis von Inter-

views mit leitenden Stellen der Programmerstellung und Literatur-

analysen (z.B. empirische Studien und Evaluationen zur Förderef-

fekten von spezifischen Maßnahmen/Programmen, Studien zu för-

derpolitischen Grundannahmen und Wirkungszusammenhängen). 
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2 Beurteilung der Konsistenz der 
Programmziele 

Im Rahmen der Beurteilung der Konsistenz bzw. Übereinstimmung 

der Programmziele gilt es durch die Ex-ante Evaluierung zu prü-

fen, ob der Handlungsbedarf Bayerns mit den Zielen der EU 2020 

Strategie harmoniert und ob die identifizierten Herausforderungen 

angemessen im Operationellen Programm EFRE Bayern 2014-

2020 berücksichtigt werden (vgl. Artikel 48 Absatz 3 Buchstabe d 

der GSR-VO).2  

Für diese Konsistenzprüfung sind gem. Leitfaden zur Ex-ante Eva-

luierung der Europäischen Kommission die folgenden Fragen zu 

beantworten:   

 Sind die identifizierten nationalen und regionalen Heraus-

forderungen und Bedürfnisse konsistent mit den Zielen und 

Vorgaben der Strategie Europa 2020, den Ratsempfehlun-

gen und nationalen Reformprogrammen? 

 Berücksichtigen die Investitionsprioritäten und ihre spezifi-

schen Ziele diese Herausforderungen und Bedürfnisse 

durchgängig? (vgl. Artikel 48 Absatz 3 Buchstabe d der 

GSR-VO) 

 Wurden die wichtigsten territorialen Herausforderungen für 

städtische, ländliche, Küsten- und Fischwirtschaftsgebiete 

sowie für Gebiete mit territorialen Besonderheiten analy-

siert (soweit zutreffend) und in der Strategie berücksichtigt? 

(vgl. Artikel 11 der GSR-VO). 

Zur Beantwortung dieser Fragen wird nachfolgend die Überein-

stimmung der Herausforderungen und Bedarfe Bayerns mit den 

Zielen der EU 2020 Strategie überprüft (allgemeiner Handlungs-

bedarf) und darauf aufbauend die Konsistenz mit den Programm-

zielen bewertet. 

Als Grundlage für die Untersuchung der Konsistenz zeigt die Ab-

bildung 1 überblicksartig die Zielsystematik der Europa 2020 Stra-

tegie, an welcher sich die anschließende Bewertung orientieren 

wird.  

                                                

2 Europäische Kommission (2013) Leitfaden für die Ex-ante-Evaluierung, Programmzeitraum 2014-2020, S. 5 ff. 
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Abbildung 1: Zielsystematik der Europa 2020 Strategie 

 

Prognos AG, 2014 

2.1 Übereinstimmung der Herausforderungen 

und Bedarfe Bayerns mit den Zielen der 

Europa 2020 Strategie 

Konsistenz bzw. Übereinstimmung im Kontext der Programmie-

rung im Programmplanungszeitraum 2014-2020 erfordert, dass die 

identifizierten Herausforderungen und Bedarfe (= Handlungsbe-

darfe) im Programmgebiet mit den Zielen der Europa 2020 Strate-

gie im Einklang stehen und eine angemessene Gewichtung im 

Programm erfahren. Gleichzeitig bedeutet dies im Umkehrschluss 

nicht, dass das bayerische OP EFRE 2014-2020 alle identifizierten 

Handlungsbedarfe selbst adressiert; im Rahmen der gebotenen 

thematischen Konzentration gem. Art. 16 GSR-VO wäre diese 

breite inhaltliche Aufstellung – auch vor dem Hintergrund der an-

deren EU-Fonds (z.B. ESF) – nicht zielführend.  

Für diese Überprüfung werden nachfolgend die Handlungsbedarfe 

Bayerns entsprechend der drei Prioritäten der Europa 2020 Stra-

tegie strukturiert, um einerseits dem Zielkanon der Europäischen 

Kommission Rechnung zu tragen, andererseits aber auch die spe-

zifische Darstellung im Entwurf des Operationellen Programms 

EFRE Bayern 2014-2020 zu berücksichtigten (vgl. Kapitel 1.1). Die 

Europa 2020:
Vision einer europäischen 

Sozialen Marktwirtschaft des 21. Jh.

Intelligentes Wachstum
Entwicklung einer auf Wissen und 
Innovation gestützten Wirtschaft

Nachhaltiges Wachstum
Förderung einer 

ressourcenschonenden, ökologischen 
und wettbewerbsfähigen Wirtschaft

Integratives Wachstum
Förderung einer Wirtschaft mit hoher 

Beschäftigung und ausgeprägten 
sozialen und territorialen 

Zusammenhalt

drei Prioritäten:

Aus Prioritäten Ableitung von fünf Kernzielen:

Innovationsunion Jugend in Bewegung Digitale Agenda Europas

Ressourcen schonendes Europa
Industriepolitik im Zeitalter der 

Globalisierung

Neue Kompetenzen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten

Europäische Plattform zur 
Bekämpfung der Armut

Zur Umsetzung sieben Leitinitiativen:

75 % der Bevölk. 
zwischen 20-64 J. 

erwerbstätig

3% des BIP der EU für 
FuE

Erreichung der 20-20-
20 Klimaschutz-Ziele

Bessere Bildung Armutsbekämpfung

Thematischer Ansatz 
mit definierten Prioritäten, 

Kernzielen und Leitinitiativen
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eigentliche Bewertung der Konsistenz erfolgt darauf aufbauend in 

einem zweistufigen Verfahren: zuerst werden die Handlungsbedar-

fe Deutschlands mit den übergeordneten Zielen für die EU-273 

verglichen und hinsichtlich der Handlungsbedarfe gewichtet. 

Schließlich erfolgt ein Vergleich der Handlungsbedarfe Bayerns 

mit den Zielen und Herausforderungen für Deutschland inkl. der 

Gewichtung des Handlungsbedarfs im Freistaat. Damit wird zum 

einen berücksichtigt, dass das Operationelle Programm EFRE 

Bayern einen Beitrag zu den bundesdeutschen Leistungen für das 

Erreichen der Europa 2020 Ziele leisten soll, zum anderen erlaubt 

dieses Vorgehen eine strukturierte Analyse aus einer Mehr-

Ebenen-Perspektive. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht dieser Bewer-

tung, gefolgt von einer Beschreibung der Konsistenz nach Hand-

lungsbedarf.  

Grundlage für diese qualitative Konsistenzprüfung bilden vor allem 

die sozioökonomische Analyse des Freistaats Bayern für das 

EFRE-Programm und der Entwurf des Operationellen Programms 

EFRE Bayern sowie eine Zwischenbewertung im Rahmen der Ex-

ante Evaluierung vom 25.03.2013. Außerdem wurden wesentliche 

Referenzquellen für die Darstellung der Zielsystematiken und 

Handlungsbedarfe auf EU- und Bundesebene hinzugezogen. 

                                                

3 Ab Juli 2013 EU-28 (Beitritt Kroatiens). 
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Tabelle 2: Übersicht der Europa 2020 Prioritäten/Zielfelder und der Gewichtung der Handlungsbedarfe in  
Deutschland und im Freistaat Bayern 

 

Prognos AG, 2014 

Innovation
Bildung & 

lebenslanges Lernen
Digitale Gesellschaft Wettbewerb

Kampf gegen 

Klimawandel
Saubere & effiziente Energie Beschäftigung Qualifikation Armutsbekämpfung

Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein
Spezifisch: 

Qualifikationsniveau

Spezifisch: private 

FuE-Ausgaben

Spezifisch: 

Personen mit 

Migrations-

hintergrund

Spezifisch: 

ländlicher Raum

Spezifisch: 

Unternehmergeist

Spezifisch: Ausbau & 

Integration EE, Netzausbau, 

Energieeffizienz (öff. Sektor, 

priv. Sektor)

Spezifisch: 

besondere 

Zielgruppen

Spezifisch: 

besondere 

Zielgruppen

Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein

Spezifisch: an-

wendungsorientierte 

FuE-Infrastruktur, 

Innovationsfähigkeit 

KMU (insb. im EFRE-

SPG4)

Spezifisch: 

Weiterbildungsquote 

von Beschäftigten in 

einfachen 

Tätigkeiten

Spezifisch: 

ländlicher Raum 

(insb. EFRE-SPG)

Spezifisch: 

Internationalisierung 

von KMU, Risiko-/ 

Beteiligungskapital 

in Gründungs-/ 

Wachstumsphase, 

einzelbetriebliche 

Investionsvorhaben 

(insb. im EFRE-

SPG)

Spezifisch: starke 

Hochwasserbedrohung 

für öffentliche & private 

Infrastruktur, hoher 

Flächenverbrauch und 

Altlasten

Spezifisch: Schlechter 

energetischer Zustand 

kommunaler & staatlicher 

Liegenschaften, große 

Energieeffizienzpotenziale im 

Unternehmenssektor, große 

Abhängigkeit von Kern-

energie an Stromerzeugung

Spezifisch: urbane 

Zentren und 

grenznahe Kreise im 

EFRE-SPG

Spezifisch: Fach-

kräftemangel, 

Abwanderung junger 

Bevölkerungs-

gruppen aus 

strukturschwachen 

Regionen (v.a. EFRE-

SPG)

Spezifisch: Städt. 

Problemlagen durch 

wirtschaftsstrukturellen 

& demogr. Wandel, 

geringe Haushalts-

einkommen im EFRE-

SPG, insb. in 

grenznahen Kreisen

Bewertungsquellen: 

1. EU27: Europa 2020 Strategie, Gemeinsamer Strategischer Rahmen (GSR)

2. BRD: Nationales Reformprogramm (NRP) 2011 (BMWi 2011) und NRP 2013 (BMWi 2013), Stellungnahme der Europäischen Kommission zur deutschen Partnerschaftsvereinbarung 2014-2020 (Europäische 

Kommission November 2012), Entwurf der deutschen Partnerschaftsvereinbarung für die Umsetzung der ESI-Fonds 2014-2020 (GEFRA/MR/IfS 2013)

3. Bayern: Sozioökonomische Analyse des Freistaats Bayern für das EFRE-Programm im Ziel IWB 2014-2020 (STMWIVT, Stand 07.03.2013), Entwurf des Operationellen Programms des EFRE im Ziel IWB 2014-2020 

(STMWIVT, Stand 23.08.2013), Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung des OP IWB für den EFRE in Bayern 2014-2020 (Taurus EcoConsulting, Stand 12.08.2013)

4. EFRE-SPG = EFRE-Schwerpunktgebiet gem. OP EFRE Bayern 2014-2020 und in Anlehnung an das bayerische Landesentwicklungsprogramm (LEP)

"Intelligentes Wachstum" "Nachhaltiges Wachstum" "Integratives Wachstum"

Prioritäten und Zielfelder der Europa 2020 Strategie
1

Gewichtung des Handlungsbedarfs in Deutschland
2 

(nationale Ziele/Herausforderungen im Vergleich zu den Zielen für die EU 27)

Gewichtung des Handlungsbedarfs in Bayern
3 

 (Herausforderungen/Bedarfe Bayerns im Vergleich zu Zielen/Herausforderungen in Deutschland)

Allgemein

Spezifisch: atypische 

Beschäftigungs-

verhältnisse & 

Langzeitarbeitslose
Hoher 

Handlungsbedarf
(allgemein, spezifisch)

Gewichtungskategorien

Geringer

Handlungsbedarf
(allgemein, spezifisch)

Mittlerer

Handlungsbedarf
(allgemein, spezifisch)
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2.1.1 Handlungsbedarfe im Freistaat Bayern für 

„Intelligentes Wachstum“ 

Wie der Vergleich der Handlungsbedarfe in der Priorität „Intelligen-

tes Wachstum“ der EU 2020 Strategie zeigt (vgl. Tabelle 2), sind 

die Handlungsbedarfe im Freistaat Bayern konsistent mit den für 

Deutschland gesetzten Zielen und festgestellten Herausforderun-

gen, weichen jedoch in ihrer spezifischen Ausprägung und Ge-

wichtung auch in den Zielfeldern voneinander ab: 

 Zielfeld „Innovation“: Bayern zählt zu den innovations-

stärksten Regionen Europas, sodass der Handlungsbedarf 

allgemein geringer ist als im Bundes- und EU-Maßstab. Al-

lerdings existieren spezifischen Handlungsbedarfe bei den 

Innovationskapazitäten der KMU und der Verfügbarkeit von 

anwendungsorientierten FuE-Infrastrukturen, insbesondere 

außerhalb der starken Metropolregion München.   

 Zielfeld „Bildung & lebenslanges Lernen“: insgesamt 

sind für Bayern sehr ähnliche Handlungsbedarfe wie im 

Bund festgestellt worden, allerdings mit dem Spezifikum 

einer insgesamt vergleichsweise geringeren Weiterbil-

dungsquote von Beschäftigten für einfache Tätigkeiten.  

 Zielfeld „Digitale Gesellschaft“: sowohl für Deutschland 

als auch den Freistaat existiert ein mittlerer Handlungsbe-

darf, allerdings mit dem Unterschied, dass die spezifische 

Herausforderung in den ländlichen Gebieten Bayerns auf-

grund der frühzeitigen Implementierung der Breitbandförde-

rung als weniger dringlich gewichtet wurden (Bund: hoher 

Handlungsbedarf).  

2.1.2 Handlungsbedarf im Freistaat Bayern für 

„Nachhaltiges Wachstum“ 

Die für den Freistaat Bayern in der Priorität „Nachhaltiges Wachs-

tum“ der Europa 2020 Strategie festgestellten Handlungsbedarfe 

zeigen ein sehr differenziertes Bild: während sie im Zielfeld „Wett-

bewerb“ deutlich von denen für Deutschland insgesamt identifizier-

ten Bedarfen abweichen, existiert für die weiteren zwei Zielfelder 

ein größeres Maß an Überlappung:  

 Zielfeld „Wettbewerb“: Bayerns Wirtschaft hat sich in den 

vergangenen Jahrzehnten als global sehr wettbewerbsfä-

hig erwiesen und der Freistaat zählt zu den stärksten Regi-

onalwirtschaften Deutschlands und der EU. Der Hand-

lungsbedarf allgemein ist somit in diesem Zielfeld geringer 

als im Bundes- und EU-Maßstab. Allerdings existieren spe-

zifische Handlungsbedarfe für die strukturell sehr bedeut-

samen KMU in Bayern (v.a. im EFRE-Schwerpunktgebiet), 

insbesondere vor dem Hintergrund der Internationalisie-
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rung und des Zugangs zu Finanzmitteln für die Gründungs- 

und Wachstumsphase.   

 Zielfeld „Kampf gegen den Klimawandel“ & „Saubere & 

effiziente Energienutzung“: allgemein kann für Bayern 

ein mittlerer Handlungsbedarf im Kampf gegen den Klima-

wandel und für sauberere, energieeffizientere Energie fest-

gestellt werden – so sind u.a. die Kennwerte zum CO2-

Austoß, der Energieeffizienz und zum Anteil an Erneuerba-

ren Energien überwiegend positiv. Ein höherer, spezifi-

scher Handlungsdruck im Freistaat geht allerdings von der 

starken Hochwasserbedrohung aus, welche sich durch die 

hohe Gewässerdichte mit großen Abflüssen und die alpine 

Lage Bayerns begründet.  

2.1.3 Handlungsbedarf im Freistaat Bayern für „Integratives 

Wachstum“ 

In der Priorität „Integratives Wachstum“ der Europa 2020 Strategie 

weichen die für den Freistaat Bayern festgestellten Handlungsbe-

darfe deutlich von denen für Deutschland insgesamt identifizierten 

Bedarfen ab. Allgemein können für alle Zielfelder der EU 2020 

Strategie in Bayern geringere Handlungsbedarfe als im Bundes-

vergleich identifiziert werden. Allerdings unterscheiden sich die 

spezifischen Handlungsbedarfe deutlicher, da sie im Freistaat 

Bayern allesamt durch eine teilräumliche Differenzierung zu Aus-

druck kommen:    

 Zielfeld „Beschäftigung“ & „Qualifikation“: Bayern ver-

fügt über einen sehr robusten Arbeitsmarkt mit gut qualifi-

zierten Arbeitskräften, der mit einer Arbeitslosenquote von 

3,7 % (2012) an der Grenze zur Vollbeschäftigung steht. 

Allerdings bestehen bedeutsame regionale Unterschiede 

bei der Arbeitslosigkeit, die im EFRE-Schwerpunktgebiet 

und dort v.a. in den grenznahen Gebieten sowie in den ur-

banen Zentren höher ausfällt und somit hier einen Hand-

lungsbedarf bedingen. Ein besonderer Handlungsbedarf 

resultiert in den strukturschwachen Regionen durch die 

Abwanderung junger Bevölkerungsgruppen, wodurch ins-

besondere hier eine Knappheit an Fachkräften resultiert.  

 Zielfeld „Armutsbekämpfung“: auch bei diesem Zielfeld 

kommt dem Freistaat Bayern die gute wirtschaftliche Aus-

gangslage mit einem stabilen Arbeitsmarkt zu Gute. Aller-

dings ist auch hier in der teilräumlichen Betrachtung zu er-

kennen, dass es zahlreiche Problemlagen insbesondere in 

städtischen Gebieten des EFRE-Schwerpunktgebiets durch 

den wirtschaftsstrukturellen und demographischen Wandel 

gibt, sodass das Armutsrisiko in diesen Regionen zunimmt.  
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2.2 Konsistenz der Programmziele mit den „EU-

2020“ Handlungsbedarfen in Bayern 

Im nachfolgenden Abschnitt der Ex-ante Evaluierung gilt es zu 

überprüfen, ob die Investitionsprioritäten und spezifischen Ziele 

des OP EFRE Bayern 2014-2020 konsistent die Herausforderun-

gen und Bedarfe im Freistaat Bayern reflektieren (Art. 48(3)(d) der 

GSR-VO). In diesem Zuge wird bewertet, in wie fern die identifi-

zierten Handlungsbedarfe Bayerns im Programmentwurf ange-

messen berücksichtigt werden und in welchen Themenfeldern ein 

Beitrag zur Umsetzung der Europa 2020 Ziele erwartet werden 

kann. Weiterhin wird überprüft, ob wesentliche regionale Heraus-

forderungen und Bedarfe nicht durch das Operationelle Programm 

EFRE Bayern 2014-2020 adressiert werden und ob diese Auswahl 

hinreichend begründet ist.  

Neben der Überprüfung der ausgewählten Investitionsprioritäten 

und der beschriebenen spezifischen Ziele des OP EFRE Bayern 

2014-2020 dienen auch die ausgewählten Ergebnis- und Output-

indikatoren als Grundlage für die Konsistenzprüfung. Deren Er-

gebnisse zeigt Tabelle 3, aufbauend auf dem Vergleich der Hand-

lungsbedarfe (vgl. Tabelle 2).  
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Tabelle 3: Konsistenz der bayerischen Programmziele mit dem „EU 2020-Handlungsbedarf“ in Bayern (Teil 1) 

 

Prognos AG, 2014 
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Tabelle 4: Konsistenz der bayerischen Programmziele mit dem „EU 2020-Handlungsbedarf“ in Bayern (Teil 2) 

 

Prognos AG, 2014 
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2.2.1 Priorität „Intelligentes Wachstum“: Berücksichtigung 

der Handlungsbedarfe im OP EFRE Bayern 2014-2020 

In der Priorität „Intelligentes Wachstum“ der Europa 2020 Strategie 

und seinen drei Zielfeldern werden die für den Freistaat Bayern 

identifizierten Herausforderungen und Bedarfe sowohl direkt als 

auch indirekt durch die Investitionsprioritäten und spezifischen Zie-

le der Prioritätsachsen 1 und 2 (jeweils direkte und indirekte Be-

rücksichtigung) sowie der Prioritätsachsen 3 und 4 (jeweils indirek-

te Berücksichtigung) berücksichtigt.  

Das Zielfeld „Innovation“ stellt auch für den leistungsstarken 

Standort Bayern einen kontinuierlich hohen Handlungsbedarf dar – 

entsprechend wird es angemessen direkt durch die spezifischen 

Ziele 1 und 2 der Prioritätsachse 1 sowie das spezifische Ziel 3 der 

Prioritätsachse 2 berücksichtigt. So greifen die ersten beiden Ziele 

den Bedarf des Freistaats auf, die anwendungsorientierte, insbe-

sondere außer-universitäre Forschungsinfrastruktur außerhalb der 

Planungsregion 14 zu stärken und durch einen effektiven Wissens- 

und Technologietransfer zu einer Steigerung der Innovationskapa-

zitäten von KMU beizutragen. Mit dem spezifischen Ziel 3 wird die 

Marktschwäche bei der Bereitstellung von Risiko- und Wachs-

tumskapitel adressiert, welche für die Innovationsvorhaben von 

KMU eine bedeutsame Limitation bedeutet. Schließlich tragen indi-

rekt auch die spezifischen Ziele 4 und 5 der Prioritätsachse 2 (u.a. 

Investitionsförderung, Internationalisierungsförderung) und die 

spezifischen Ziele 7 und 10 der Prioritätsachsen 3 und 4 (De-

monstrationseffekte) zum Zielfeld „Innovation“ bei.4  

Auch zu den im Zielfeld „Bildung & lebenslanges Lernen“ identi-

fizierten, mittleren Handlungsbedarfen in Bayern leistet das Opera-

tionelle Programm einen angemessenen Beitrag, insbesondere 

durch das spezifische Ziel 5 der Prioritätsachse 2 (fachliche Quali-

fizierung für Beschäftigte in KMU durch Berufsbildungs- und Tech-

nologiezentren).  Hinzukommend wirkt auch das spezifische Ziel 2  

der Prioritätsachse 1 indirekt auf diesen Handlungsbedarf, indem 

die Beschäftigten von KMU in Wissens- und Technologietransfer-

prozesse eingebunden werden und von Wissensspillovern profitie-

ren können. 

Im Zielfeld „Digitale Gesellschaft“ wurde für den Freistaat Bay-

ern zwar ein mittlerer Handlungsbedarf identifiziert, dem Hand-

lungsbedarf jedoch weder direkt noch indirekt im Operationellen 

Programm Bayerns Rechnung getragen. Wenngleich diese Nicht-

Berücksichtigung vor dem Hintergrund dringenderer Handlungs-

bedarfe und der notwendigen Konzentration (z.B. in den Zielfel-

                                                

4 Dieser Bereich steht in enger Verbindung mit den zentralen Handlungsfeldern der Bayerischen Innovationsstrategie. 

Somit gewährleistet das Operationelle Programm EFRE Bayern 2014-2020 eine hohe externe Kohärenz hinsichtlich der 

thematischen und förderpolitischen Fokussierung. 
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dern Innovation, Klimawandel, Saubere Energie) und einer Adres-

sierung außerhalb des OP EFRE 2014-2020 (v.a. durch die Breit-

bandstrategie Bayern und die Breitbandrichtlinie) angemessen ist, 

sollte die Begründung dafür transparenter werden. 

Fazit zum Konsistenzgrad: dem Handlungsbedarf Bayerns im 

Zielfeld „Intelligentes Wachstum“ der EU 2020 Strategie wird mit 

der Ausrichtung der Prioritätsachsen und ihren spezifischen Zielen 

insgesamt angemessen Rechnung getragen. Lediglich die Be-

gründung für die Nicht-Adressierung der Handlungsbedarfe im 

Zielfeld „Digitale Gesellschaft“ durch das Programm sollte gestärkt 

werden.  

2.2.2 Priorität „Nachhaltiges Wachstum“: Berücksichtigung 

der Handlungsbedarfe im OP EFRE Bayern 2014-2020 

Dem Handlungsbedarf in Bayern innerhalb der Europa 2020 Priori-

tät „Nachhaltiges Wachstum“ wird über alle Prioritätsachsen des 

bayerischen Operationellen Programms und seinen spezifischen 

Zielen Rechnung getragen. Insbesondere die Prioritätsachsen 2, 3 

und 4 adressieren die Herausforderungen und Bedarfe in den drei 

Zielfeldern der Priorität direkt durch die ausgewählten Investitions-

prioritäten und spezifischen Ziele. 

Für das Zielfeld „Wettbewerb“ ist der allgemeine Handlungsbe-

darf für Bayern aufgrund der guten wirtschaftstrukturellen Aus-

gangsposition zwar vergleichsweise geringer. Die spezifischen 

Handlungsbedarfe für die Stärkung der Wettbewerbs- und Innova-

tionsfähigkeit der KMU werden dagegen direkt und angemessen 

durch das spezifische Ziel 2 der Prioritätsachse 1 (Wissens- und 

Technologietransfer für KMU) und die spezifischen Ziele 3, 4 und 5 

der Prioritätsachse 2 (Risikokapital, Investitionsförderung, Qualifi-

kation, Internationalisierungsförderung) adressiert.  

Auch im Zielfeld „Kampf gegen den Klimawandel“ kann grund-

sätzlich ein hoher Konsistenzgrad zwischen Handlungsbedarfen 

und den Zielstellungen des Operationellen Programms festgestellt 

werden, insbesondere hinsichtlich der spezifischen Herausforde-

rungen im Freistaat Bayern bei der Anpassung und der Vermei-

dung des Klimawandels. So greifen alle spezifischen Ziele der Pri-

oritätsachsen 3-5 die erkennbaren Risiken und Chancen in der 

Hochwasserprävention und der Verringerung der CO2-Emission im 

öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektor auf und leisten direk-

te Beiträge zu Adressierung der Handlungsbedarfe.  

Im Zielfeld „Saubere und effiziente Energienutzung“ existiert in 

Bayern zwar vergleichsweise ein allgemein geringerer Handlungs-

bedarf, es bestehen aber spezifische Herausforderungen und Be-

darfe hinsichtlich der Energieeffizienz kommunaler und staatlicher 

Liegenschaften sowie im Unternehmenssektor und einer relativ 

großen Abhängigkeit von der Kernenergie an der Stromerzeugung. 
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Direkte Beiträge und somit eine hohe Konsistenz zwischen Hand-

lungsbedarf und Programmausrichtung können hinsichtlich der 

spezifischen Ziele 6 und 7 der Prioritätsachse 3 (Energieeinspa-

rung in Unternehmen, energetische Sanierung staatlicher Gebäu-

de, kommunale Energieeffizienz) und dem spezifischen Ziel 10 der 

Prioritätsachse 5 (Senkung der CO2-Emission öffentlicher, kom-

munaler Infrastrukturen) ermittelt werden. Indirekt können aber 

auch durch die spezifischen Ziele 1 und 2 der Prioritätsachse 1 

(Aufbau von Forschungskompetenzen im Bereich Clean Tech, 

Klimaschutz und Energieforschung, Wissens- und Technologie-

transfer für Umwelttechnologien)5 und das spezifische Ziel 12 der 

Prioritätsachse 4 (Wiedernutzung erhaltenswerter Bausubstanz bei 

Revitalisierungsmaßnahmen, sog. „graue Energie“) positive Bei-

träge zur Adressierung der Handlungsbedarfe erwartet werden.  

Fazit zum Konsistenzgrad: insgesamt kann für die Ausrichtung 

des Operationellen Programms Bayern 2014-2020 eine hohe Kon-

sistenz mit den identifizierten Handlungsbedarfen in der Europa 

2020 Priorität „Nachhaltiges Wachstum“ festgestellt werden, wel-

che durch direkte und indirekte Beiträge über alle Prioritätsachsen 

hinweg zum Ausdruck kommt.   

2.2.3 Priorität „Integratives Wachstum“: Berücksichtigung 

der Handlungsbedarfe im OP EFRE Bayern 2014-2020 

Für die Priorität „Integratives Wachstum“ der Europa 2020 Strate-

gie wurden insgesamt nur geringe bis mittlere Handlungsbedarfe 

für Bayern identifiziert, die sich jedoch spezifisch insbesondere im 

EFRE-Schwerpunktgebiet des Freistaats Bayern konzentrieren. 

Entsprechend adressiert das Operationelle Programm Bayern 

2014-2020 diese Handlungsbedarfe auch primär indirekt durch die 

Prioritätsachse 1(Spezifische Ziele 1 und 2), die Prioritätsachse 2 

(Spezifische Ziele 3-4) und die Prioritätsachse 5 (Spezifische  Zie-

le 11 und 12). Ein direkter Beitrag geht zusätzlich vom spezifi-

schen Ziel 5 der Prioritätsachse 2 aus.  

Im Zielfeld „Beschäftigung“ existiert in Bayern ein allgemein ge-

ringerer Handlungsbedarf, die Arbeitslosenquote liegt fast bei der 

statistischen Vollbeschäftigung (2012). Mittlere Handlungsbedarfe 

und spezifische Herausforderungen bestehen allerdings im EFRE-

Schwerpunktgebiet (v.a. urbane Zentren und grenznahe Kreise), 

welche indirekt durch die spezifischen Ziele 1 und 2 (Ausbau der 

Forschungskapazitäten, Wissens- und Technologietransfer für 

KMU) und z.T. direkt durch die spezifischen Ziele 3 bis 5 (Stärkung 

der Wachstumskapazitäten von KMU) adressiert werden. Auch 

von der Steigerung der Attraktivität der Regionen im EFRE-

                                                

5 Diese Bereiche zählen zur Auswahl der zentralen Handlungsfelder der Bayerischen Innovationsstrategie und der Bayeri-

schen Nachhaltigkeitsstrategie. Somit gewährleistet das Operationelle Programm EFRE Bayern 2014-2020 eine hohe 

externe Kohärenz hinsichtlich der thematischen und förderpolitischen Fokussierung. 



 

  23 

Schwerpunktgebiet als Wohn- und Unternehmensstandort (spezifi-

sches Ziel 11) gehen indirekte Effekte zur Bewältigung der dorti-

gen Herausforderungen aus.   

Für das Zielfeld „Qualifikation“ ist der allgemeine Handlungsbe-

darf für Bayern vergleichsweise geringer. Allerdings existieren 

auch hier spezifische Handlungsbedarfe im Zielfeld „Qualifikation“ 

(Fachkräfteengpässe, Abwanderung junger Bevölkerungsgruppen 

u.a.), welche in angemessener Weise direkt durch das spezifische 

Ziel 5 der Prioritätsachse 2 (Aus- und Weiterbildung in Berufsbil-

dungs- und Technologiezentren) sowie indirekt durch das spezifi-

sche Ziel 2 der Prioritätsachse 1 (Qualifizierung durch Wissens-

spillover beim Wissens- und Technologietransfer) aufgegriffen 

werden.   

Im Zielfeld „Armutsbekämpfung“ werden die vergleichsweise 

mittleren Handlungsbedarfe angemessen – wenngleich aus-

schließlich indirekt – durch die spezifischen Ziele des Operationel-

len Programms adressiert, so dass ein hoher Konsistenzgrad vor-

liegt. So tragen sowohl die spezifischen Ziele 3-4 der Prioritäts-

achse 2 (Verbesserung der Wachstumskapazitäten von KMU zur 

Schaffung von wirtschaftlichem Wohlstand) als auch die spezifi-

schen Ziele 11 und 12 der Prioritätsachse 5 (Verbesserung der 

weichen Standortfaktoren, Revitalisierungsmaßnahmen zur Akti-

vierung von Innenentwicklungspotenzialen und Integration) indirekt 

zur Armutsbekämpfung bei, vor allem in den städtischen Problem-

lagen im EFRE-Schwerpunktgebiet. Bedeutsam ist, dass im Rah-

men der integrierten regionalen Entwicklung und der geplanten 

Wettbewerbsverfahren dringende Anpassungsbedarfe, insbeson-

dere des wirtschaftsstrukturellen und demographischen Wandels 

(z.B. bzgl. der Daseinsvorsorge), ausreichend adressiert werden.  

Fazit zum Konsistenzgrad: insgesamt kann dem Operationellen 

Programm EFRE Bayern 2014-2020 auch in der EU 2020 Priorität 

„Integratives Wachstum“ eine zufriedenstellender Konsistenzgrad 

bescheinigt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund eines ver-

gleichsweise geringeren Handlungsdrucks im Freistaat adressiert 

das Programm die Herausforderungen und Bedarfe angemessen. 

Die gewählte thematische und v.a. räumlich selektive Berücksich-

tigung der mitsamt vielfältigen Bedarfe ist auch deswegen ange-

messen, da weitere Herausforderungen auch durch die Operatio-

nellen Programme des ESF und ELER aufgenommen werden 

können und das EFRE-Programm sich vor dem Hintergrund des 

Konzentrationsgedankens andere Schwerpunktziele setzt.  
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3 Beurteilung der Kohärenz der 
Programmstrategie 

Gemäß Art. 48 III b der GSR-VO gilt es im Rahmen der Ex-ante 

Evaluierung, die interne Kohärenz des vorgeschlagenen Pro-

gramms bzw. der vorgeschlagenen Maßnahmen sowie den Bezug 

zu anderen relevanten Instrumenten (externe Kohärenz) zu über-

prüfen. 

Für diesen Evaluationsschritt formuliert der Leitfaden zur Ex-ante 

Evaluierung der EU-Kommission die folgenden zentralen Prüffra-

gen: 

 Sind die spezifischen Ziele innerhalb und zwischen den 

Prioritätsachsen des Programms kohärent? D.h., welche 

Beziehung besteht zwischen den spezifischen Zielen in-

nerhalb jeder Prioritätsachse, und welche besteht zwischen 

den spezifischen Zielen der verschiedenen Prioritätsach-

sen? (Zielkonformität, Zielkonflikt, Zielneutralität) 

 Können innerhalb des Programms und seinen Maßnahmen 

Komplementaritäten und potenzielle Synergieeffekte in Be-

zug auf die Zielerreichung festgestellt werden? 

 Besteht eine Kohärenz des Operationellen Programms mit 

anderen relevanten Instrumenten auf regionaler, nationaler 

und EU-Ebene?  

 Berücksichtigt das Operationelle Programm die Auswirkun-

gen anderer politische Strategien und Programme auf die 

erwarteten Ergebnisse des Programms?  

Grundsätzlich erfolgt in diesem Evaluationsschritt auch eine 

sprachliche Bewertung der spezifischen Ziele, um mögliche Ver-

besserungsbedarfe für eindeutigere Zielformulierungen zu identifi-

zieren die zur Klarheit der Programmstrategie beitragen.     

3.1 Bewertung der internen Kohärenz der 

spezifischen Programmziele  

Als Grundlage für die Bewertung der internen Kohärenz der spezi-

fischen Programmziele des OP EFRE Bayern 2014-2020 wurde 

zunächst eine Zielmatrix erstellt, welche sowohl der Visualisierung 

als auch Analyse der Beziehungen zwischen den spezifischen Zie-

len/Maßnahmen einer Prioritätsachse und zwischen den verschie-

denen Prioritätsachsen dient.
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Tabelle 5: Zielmatrix des Operationellen Programms Bayern 2014-2020 

 

Prognos AG, 2014 

EU-Querschnittsziele gem. Art. 87 III
Chancengleichheit von Männern & Frauen / Nachhaltige Entwicklung / Verhinderung von Diskriminierung

Prioritätsachse 1

Stärkung von Forschung, 
technol. Entwicklung  und 

Innovation (TZ 1)

Prioritätsachse 2

Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit 

von KMU (TZ 3)

Prioritätachse 5

Nachhaltige Stadt-
Umland Entwicklung

(TZ 4, TZ 6)

SZ 1: Erhalt der 

bayerischen Spitzen-
position im Bereich 

angew. Forschung, 

insb. durch die 
Stärkung der FuE 

Kapazitäten in den 
Zukunftsfeldern der 

Innovationsstrategie

SZ 2: Stärkung der 
Innovationsfähigkeit 

durch den Ausbau 
des Wissens- und 

Technologietransfers

SZ 3: Stärkung der 

wirtschaftlichen Basis 
von KMU

SZ 4: Stärkung der 

Innovations- und 
Wachstumskapazitäten 

von KMU im EFRE 
Schwerpunktgebiet

SZ 5: Unterstützung 

von KMU durch 
Einrichtungen, die dazu 

beitragen, in einen 
kontin. Innovations- und 

Wachstumsprozess 

einzutreten

Prioritätsachse 3

Klimaschutz 
(TZ 4)

Prioritätsachse 4

Hochwasserschutz
(TZ 5)

SZ 6: Steigerung der 

Energieeinsparung in 
Unternehmen

SZ 7: Senkung der 

CO2-Emissionen öff. 
Infrastrukturen

SZ 8: Verringerung der 
CO2-Freisetzung aus 

Au-, Nieder- und 

Hochmoorböden 

SZ 9: Ausbau der 

klimabedingten 
Risikoprävention

SZ 10: Steigerung der 

kommunalen EE zur 
Reduz. von CO2-Em. im 

Rahmen integrativer 

Stadt-Umland Konzepte

SZ 11: Schutz, Erhalt  

und Entwicklung kultu-
reller und natürlicher 

Ressourcen

SZ 12: Verbesserung 
des städt. Umfelds 

durch Erhalt, Akti-
vierung u. nachhaltige 

Nutzung vorhandener 

Ressourcen

Operationelles Programm EFRE Bayern 2014-2020

Europa 2020

Intelligentes Wachstum Nachhaltiges Wachstum Integratives Wachstum
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Die interne Konsistenz der Zielmatrix und der Konfiguration des 

OP EFRE Bayern 2014-2020 gem. der Vorgaben des Art. 87 I der 

GSR-VO wird im Folgenden geprüft:  

 Prioritätsachsen: Gemäß den Vorgaben beziehen sich die 

Prioritätsachsen 1 und 2 auf jeweils ein thematisches Ziel 

(TZ 1 und TZ3), die PA 3 und PA 4 auf jeweils ein TZ (TZ 4 

bzw. TZ 5) und die Mischachse PA 5 setzt sich aus zwei 

thematischen Zielen zusammen (TZ 4 und TZ 6). Letzteres 

ist inhaltlich plausibel, da sowohl das thematische Ziel 4 

„Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-

Emissionen in allen Bereichen“ als auch das TZ 6 „Um-

weltschutz und Förderung der nachhaltigen Nutzung der 

Ressourcen“  direkte Bezüge zur nachhaltigen Stadt-

Umland Entwicklung aufweisen.  

 Investitionsprioritäten und spezifische Ziele: die Zuord-

nung der Investitionsprioritäten zu den thematischen Zielen 

entspricht in allen Fällen den Vorgaben der KOM in der 

GSR-VO. Die IP werden fast durchgängig durch thematisch 

passende spezifische Ziele und Maßnahmen flankiert. Eine 

Abweichung besteht jedoch im spezifischen Ziel 5 der Prio-

ritätsachse 2 „Unterstützung von KMU durch Einrichtungen, 

die dazu beitragen in einen kontinuierlichen Innovations- 

und Wachstumsprozess einzutreten“: die zugehörige Inves-

titionspriorität 3d betont die Fokussierung auf den „Unter-

stützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachstum der 

regionalen, nationalen und internationalen Märkte sowie 

am Innovationsprozess zu beteiligen“ – diese Zielsetzung 

wird durch die Maßnahme 2.5 „Öffentliche Tourismusinfra-

strukturen“ höchstens indirekt in angemessener Weise 

adressiert.  

Insgesamt ist die Zielmatrix und Konfiguration des OP EFRE 

Bayern 2014-2020 somit konsistent mit den Vorgaben des Art. 87 I 

der GSR-VO. 

Das gewählte Zielsystem ist in der Gesamtschau logisch nach-

vollziehbar und kohärent. Die Zuordnung der thematischen Ziele 

und Investitionsprioritäten entspricht den gültigen Vorgaben, ledig-

lich bei einem spezifischen Ziel und den zugehörigen Maßnahmen 

besteht Optimierungsbedarf bezüglich der Kohärenz und Passfä-

higkeit.  
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Hinsichtlich der Klarheit der Zielformulierungen bezogen auf die 

intendierte Ausrichtung können folgende Feststellung getroffen 

werden (Stand Oktober 2013): 

Spezifische Ziele der Prioritätsachse 1: während das SZ1 so-

wohl eine ergebnisorientierte Formulierungsform und präzise Be-

nennung der Zielgruppe aufweist, bestehen beim SZ2 Verbesse-

rungsmöglichkeiten. 

Alte Zielformulierung SZ2: Stärkung der Innovationsfä-

higkeit durch den Ausbau des Wissens- und Technologie-

transfers. 

 

Neuer Vorschlag zu SZ2: Stärkung der Innovationsfähig-

keit des privaten Sektors durch den Ausbau des Wissens- 

und Technologietransfers. 

 

Spezifische Ziele der Prioritätsachse 2: alle drei spezifische Zie-

le innerhalb der Prioritätsachse sind ausreichend präzise und er-

gebnisorientiert. Leichte sprachliche Formulierungsvorschläge zur 

Verbesserung finden sich nachfolgend:  

Alte Zielformulierung SZ3: Stärkung der wirtschaftlichen 

Basis von KMU durch Beteiligungskapital. 

 

Neuer Vorschlag zu SZ3: Stärkung der wirtschaftlichen 

Basis von KMU durch Bereitstellung von Beteiligungskapi-

tal. 

Alte Zielformulierung SZ5: Entwicklung und Ausbau der 

Fähigkeiten von KMU, in einen Wachstums- und Innovati-

onsprozess einzutreten.  

 

Neuer Vorschlag zu SZ5: Entwicklung und Ausbau der 

Fähigkeiten von KMU kontinuierlich in Wachstums- und 

Innovationsprozesse einzutreten. 

 

Spezifische Ziele der Prioritätsachse 3: während die SZ7 und 8 

ergebnisorientiert und präzise formuliert sind, sind für das SZ6 

leichte Anpassungen bzgl. der Ergebnisorientierung und dem Ziel-

fokus zu empfehlen:  
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Alte Zielformulierung SZ6: Energieeinsparung in Unter-

nehmen.  

 

Neuer Vorschlag zu SZ6: Steigerung der Energieeinspa-

rung in Unternehmen. 

 

Beim SZ7 besteht gegenwärtig eine Überlappung mit dem SZ10 

der Prioritätsachse 4, welche aus inhaltlicher Perspektive unter 

Berücksichtigung der Vorgaben zu den Mischachsen und unter 

Rücksprache mit der GD Regio plausibel ist. Es ist jedoch zu emp-

fehlen, eine sprachliche Präzisierung der Zielformulierung und den 

relevanten Maßnahmenbeschreibungen vorzunehmen. 

Spezifisches Ziele der Prioritätsachse 4: für das SZ9 sind eben-

falls leichte Anpassungen bzgl. der Ergebnisorientierung und dem 

Zielfokus zu empfehlen:  

Alte Zielformulierung SZ9: Ausbau der klimabedingten 

Risikoprävention.  

 

Neuer Vorschlag zu SZ9: Ausbau der klimabedingten 

Risikoprävention zum Schutz von Siedlungsgebieten und 

Infrastruktur. 

 

Spezifische Ziele der Prioritätsachse 5: mit Ausnahme des 

SZ11 sind bei den spezifischen Zielen innerhalb der Prioritätsach-

se 5 Anpassungen zu empfehlen. Diese beziehen sich einerseits 

auf die Konkretisierung und Abgrenzung des SZ10 vom SZ7 der 

Prioritätsachse 3 (siehe oben) und andererseits auf die bessere In-

tegration der Wirkungsrichtung in die Zielformulierung des SZ12.  

Alte Zielformulierung SZ10: Senkung der CO2 Emissio-

nen öffentlicher Infrastrukturen 

Neuer Vorschlag zu SZ10: Steigerung der kommunalen 

Energieeffizienz zur Reduzierung von CO2 Emissionen   

Alte Zielformulierung SZ12: Verbesserung des städti-

schen Umfelds  

Neuer Vorschlag zu SZ12: Verbesserung des städtischen 

Umfelds in Bezug auf sein demographisches, ökologi-

sches und ökonomisches Potenzial. 
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3.1.1 Bewertung der internen Kohärenz innerhalb der 

Prioritätsachsen 

Im ersten Bewertungsschritt gilt es festzustellen, welche Bezie-

hungen zwischen den spezifischen Zielen und ihrer Maßnahmen 

innerhalb jeder Prioritätsachse des Operationellen Programms 

EFRE Bayern 2014-2020 vorliegen, d.h. eine Bewertung ihrer in-

ternen Kohärenz.  

Als Grundlage für diese Bewertung dient eine Cross-Impact-Matrix 

(siehe Tabelle 6), welche für eine Wechselwirkungsanalyse von 

spezifischen Zielen eines Förderprogramms ein bewährtes Instru-

ment darstellt. Mit Hilfe dieser Matrix werden die Zusammenhänge 

zwischen den verschiedenen spezifischen Zielen des Operationel-

len Programms dargestellt, qualitativ analysiert und auf deren ge-

genseitige Auswirkung geprüft. Hierdurch konnte ermittelt werden, 

in wie weit eine Zielkonformität, ein Zielkonflikt oder eine Zielneut-

ralität der spezifischen Ziele und ihren zugehörigen Maßnahmen 

innerhalb der einzelnen Prioritätsachsen vorliegt. Auch die Finanz-

allokation spielt bei dieser Einschätzung eine Rolle, da die Mittel-

verteilung die Stärke der Wechselwirkungen beeinflussen kann.   

Neben den spezifischen Zielen sind auch die Querschnittsziele 

„Nachhaltige Entwicklung“, „Chancengleichheit & Anti-

Diskriminierung“ und "Gleichstellung von Männern und Frauen" 

Gegenstand des Bewertungsverfahrens. Die Bewertung der Quer-

schnittsziele erfolgt indes im Kapitel 5. 

Die Tabelle 6 zeigt in der Gesamtschau die Cross-Impact Matrix 

für die folgende Bewertung der internen Kohärenz der Programm-

strategie innerhalb der Prioritätsachsen und zwischen den Priori-

tätsachsen (Stand: Januar 2014; letztere Bewertung findet sich in 

Kapitel 5).  
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Tabelle 6: Cross-Impact-Matrix zur Bewertung der internen Kohärenz der Programmstrategie 

 

Prognos AG, 2014 
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3.1.1.1 Interne Kohärenz – Prioritätsachse 1: Stärkung von 

Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation  

In der Prioritätsachse 1 besteht zwischen den zwei spezifischen 

Zielen und ihren Maßnahmen ein insgesamt sehr großer Wir-

kungszusammenhang und somit eine große Zielkonformität. Die 

Stärkung der FuE-Kapazitäten in den Zukunftsfeldern der Bayeri-

schen Innovationsstrategie (SZ1) verbessern neben den direkten 

Rahmenbedingungen für Forschung auch indirekt die Potenziale 

für den Wissens- und Technologietransfer (SZ2).  

Eine hohe thematische Komplementarität zeigt sich dabei insbe-

sondere zwischen den Maßnahmen 1.1 (SZ1) und den Maßnah-

men 1.3 und 1.4 (Clean Tech, Klimaschutz, Energieforschung – 

Geowissenschaften, Umwelttechnologien).   

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die spezifischen Ziele 

und Maßnahmen der Prioritätsachse 1 im höchsten Maße ko-

härent zueinander sind.  

3.1.1.2 Interne Kohärenz – Prioritätsachse 2: Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen 

Innerhalb der Prioritätsachse 2 kann ebenfalls ein durchgängig po-

sitiver Wirkungszusammenhang zwischen den spezifischen Zielen 

und ihren jeweiligen Maßnahmen festgestellt werden. Dies trifft 

insbesondere auf die Wechselwirkungen zwischen dem SZ3 „Stär-

kung der wirtschaftlichen Basis von KMU durch Beteiligungskapi-

tal“ (Maßnahme 2.1) und SZ4 „Stärkung der Innovations- und 

Wachstumskapazitäten von KMU im EFRE-Schwerpunktgebiet“ 

(Maßnahme 2.2) zu, da die Zielgruppe (KMU) durch die Kombina-

tion unterschiedlicher Finanzierungsmittel in ihren Innovationspro-

zessen und den damit einhergehenden Bedarfen unterstützt wer-

den können (sehr positiver Wirkungszusammenhang, hohe Ziel-

konformität). Die Fokussierung auf KMU im EFRE-

Schwerpunktgebiet in der Maßnahme 2.2 entspricht den ermittel-

ten Handlungsbedarfen.  

Auch für das SZ5 „Entwicklung und Ausbau der Fähigkeiten von 

KMU in Wachstums- und Innovationsprozesse einzutreten“ und 

seine Maßnahmen kann grundsätzlich ein positiver bis sehr positi-

ver Wirkungszusammenhang attestiert werden, da insbesondere 

die Maßnahmen 2.3 und 2.4 sich positiv auf die Steigerung der 

Wachstums- und Innovationskapazitäten der Zielgruppe auswirken 

– durch eine gute Humankapitalausstattung können aus monetä-

ren Vermögenswerten Innovationen geschaffen werden; eine hohe 

Internationalisierungsrate ermöglicht den Zugang zu globalem 

Marktwissen und innovationstreibenden Leadusern. Lediglich die 

Maßnahme 2.5 weist aufgrund ihrer Zielgruppe und v.a. themati-

schen Ausrichtung auf Tourismusinfrastrukturen keine hohe Inter-

dependenz innerhalb des SZ5 und der Prioritätsachse 2 auf, wel-
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che sich insgesamt vor allem der Stärkung unternehmerischer 

Wachstums- und Innovationskapazitäten widmet.  

Zwar kann mitsamt für die Prioritätsachse 2 eine mitsamt zu-

friedenstellende, interne Kohärenz konstatiert werden, das o.g. 

Defizit hinsichtlich der M 2.5 zur öffentlichen Tourismusinfrastruk-

tur verhindert dabei jedoch eine bessere Bewertung und wirkt nicht 

kohärent in der Gesamtschau.  

3.1.1.3 Interne Kohärenz – Prioritätsachse 3: Klimaschutz  

Die Wirkungszusammenhänge zwischen den drei spezifischen 

Zielen innerhalb der Prioritätsachse 3 sind unterschiedlich stark 

aber überwiegend positiv oder, in einem Falle, neutral. Der über-

geordnete Wirkungszusammenhang ist die CO2-Reduktion. Alle 

Ziele adressieren den festgestellten Bedarf und es können zwi-

schen den SZ6, SZ7 und SZ8 und seinen Maßnahmen grundsätz-

lich leicht positive Wechselbeziehungen festgestellt werden, wel-

che sich allesamt mit dem Leitziel der Reduzierung von CO2-

Emissionen verbinden lassen.  

Insgesamt sind die spezifischen Ziele und Maßnahmen der 

Prioritätsachse 3 kohärent. 

3.1.1.4 Interne Kohärenz - Prioritätsachse 4: Hochwasserschutz 

Innerhalb der Prioritätsachse 4 existiert mit dem SZ9 „Ausbau der 

klimabedingten Risikoprävention zum Schutz von Siedlungsgebie-
ten und Infrastruktur“ nur ein Ziel; die Intervention ist intern so-

mit kohärent. 

3.1.1.5 Interne Kohärenz - Prioritätsachse 5: Nachhaltige Stadt-

Umland Entwicklung 

Innerhalb der Prioritätsachse 5 kann trotz der Unterschiedlichkeit 

der drei spezifischen Ziele ein positiver bis sehr positiver Wir-

kungszusammenhang und somit eine ausgeprägte Zielkomple-

mentarität und Kohärenz festgestellt werden. 

Insbesondere das SZ12 trägt mit seinen Maßnahmen der Revitali-

sierung von Konversions- und Brachflächen sowie Gebäudeleer-

ständen (u.a. Wiedernutzung erhaltenswerter Bausubstanz/“graue 

Energie“, Energieeinsparung, Reduzierung von Feinstaubbelas-

tungen) und die Förderung von Grün- und Erholungsanlagen so-

wohl zum SZ10 und SZ11 bei (sehr positiver Wirkungszusammen-

hang). Gleichermaßen gehen von diesen spezifischen Zielen und 

seinen Maßnahmen auch positive Wechselwirkungen untereinan-

der und auf das SZ12 aus, vor allem durch die Inwertsetzung des 

Kultur- und Naturerbes und Reduzierung der CO2-Emissionen öf-

fentlicher Infrastrukturen in den bayerischen Kommunen.  
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Insgesamt lässt sich bestätigen, dass für die Prioritätsachse 5 

und die zugehörigen spezifischen Ziele und Maßnahmen eine 

hohe interne Kohärenz vorliegt.  

3.1.1.6 Fazit zur internen (vertikalen) Kohärenz innerhalb der 

einzelnen Prioritätsachsen:  

Die Überprüfung der Wechselwirkungen bzw. Interdependenzen 

zwischen den spezifischen Zielen und Maßnahmen innerhalb der 

einzelnen Prioritätsachsen des Operationellen Programms Bayern 

2014-2020 hat gezeigt, dass überwiegend eine hohe bis sehr hohe 

Zielkonformität und somit interne Kohärenz vorliegt. Zielkonflikte 

wurden im Rahmen der Cross-Impact-Analyse nicht festgestellt. 

Lediglich für einige spezifischen Ziele konnte keine positive Wech-

selwirkung festgestellt werden (u.a. SZ5, M.2.5), hier liegt eine 

Zielneutralität vor. Dabei tritt insbesondere das o.g. Defizit hin-

sichtlich der M 2.5 zur öffentlichen Tourismusinfrastruktur hervor, 

welches i.e.S. keinen Zielkonflikt darstellt aber in der Gesamt-

schau ebenfalls nicht kohärent wirkt.  

3.1.2 Bewertung der internen Kohärenz zwischen den 

einzelnen Prioritätsachsen 

Der nachfolgende Evaluationsschritt betrachtet die Beziehung zwi-

schen den spezifischen Zielen der Prioritätsachsen. Analog zur 

Bewertung der internen Kohärenz innerhalb der Prioritätsachsen 

ist es auch hier die Aufgabe, die spezifischen Ziele und Maßnah-

men auf folgende Attribute zu prüfen: Zielkonformität, Zielkonflikt 

oder Zielneutralität. Grundlage für die folgende Bewertung der in-

ternen Kohärenz der Programmstrategie zwischen den Prioritäts-

achsen bildet die Cross-Impact Analyse, welche in Tabelle 6 dar-

gestellt ist. 

Insgesamt betrachtet können für alle Prioritätsachsen positive 

Wirkungszusammenhänge und Wechselwirkungen festgestellt 

werden, die jedoch in ihrer Intensität deutlich variieren. Zielkonflik-

te wurden zwischen den spezifischen Zielen aller Prioritätsachsen 

in keinem Fall ausgemacht. 

3.1.2.1 Wirkungszusammenhänge – Prioritätsachse 1: Stärkung 

von Forschung, technologischer Entwicklung und 

Innovation  

Die zwei spezifischen Ziele und zugehörigen Maßnahmen der Pri-

oritätsachse 1 weisen positive Wirkungszusammenhänge inner-

halb allen drei weiteren Prioritätsachsen des Programms auf. Sehr 

positive Wirkungszusammenhänge können dabei für das SZ2 und 

das SZ4 ausgemacht werden, da von einem Ausbau des Wissens- 

und Technologietransfers aus den Forschungseinrichtungen her-

aus, insbesondere im EFRE-Schwerpunktgebiet, direkte und be-

deutsame Impulse zur Steigerung der Innovations- und Wachs-
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tumskapazitäten von KMU erwartet werden können. Darüber hin-

aus bestehen zahlreiche positive Wirkungszusammenhänge zwi-

schen dem SZ1 und den SZ6, 7 und 8 der Prioritätsachse 3 sowie 

dem SZ10 der Prioritätsachse 5, bspw. durch den Auf- und Aus-

bau von FuE-Kapazitäten in den Themenfeldern Klimaschutz, 

Energieforschung und Clean Tech. Gleiches gilt für das SZ2, wel-

ches durch die Beförderung des Wissens- und Technologietrans-

fers im Bereich der Geowissenschaften und der Umwelttechnolo-

gien (M 1.3 und M 1.4) ebenfalls positive Wechselwirkungen mit 

den o.g. Zielen der Prioritätsachsen 3 und 5 induziert. 

Vergleichsweise geringere Interdependenzen bestehen zu den 

SZ11 und SZ12, da keine positiven Wirkungszusammenhänge 

festgestellt werden können. 

3.1.2.2 Wirkungszusammenhänge – Prioritätsachse 2: Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer 

Unternehmen 

Auch die spezifischen Ziele der Prioritätsachse 2 weisen stark 

ausgeprägte positive Wirkungszusammenhänge mit den spezifi-

schen Zielen der Prioritätsachse 1 auf, welches den hohen Kohä-

renzgrad zwischen diesen beiden Prioritätsachsen dokumentiert. 

So leisten die SZ3, 4 und 5 durch die Stärkung der Kapitalbasis für 

Innovationsvorhaben und Steigerung der Qualifikation wesentliche 

Grundlagen und Beiträge für einen erfolgreichen Wissens- und 

Technologietransfer zur Steigerung der Innovationsfähigkeit von 

KMU (SZ2).  

Darüber hinaus jedoch bestehen vergleichsweise wenige positive 

Wechselwirkungen zwischen den Zielen und Maßnahmen der Pri-

oritätsachse 2 und den weiteren Handlungsfeldern des Pro-

gramms. Nur zwischen dem SZ4 und dem SZ6 (Prioritätsachse 3) 

und dem SZ11 (Prioritätsachse 5) sowie dem SZ5 und dem SZ11 

können positive Wirkungszusammenhänge ermittelt werden, da 

von einer Steigerung der Wachstums- und Innovationskapazitäten 

der KMU positive externe Effekte auf die Attraktivität des Wirt-

schaftsstandorts ausgehen (u.a. durch Schaffung von Arbeitsplät-

zen) und die Investitionsförderung für KMU auch Beiträge zur 

energieeffizienten Modernisierung der Betriebsstätten leistet. Auch 

die Fokussierung der Maßnahmen und Finanzmittel auf das 

EFRE-Schwerpunktgebiet verdeutlicht das Zusammenwirken der 

Prioritätsachsen 2 und 5.  

3.1.2.3 Wirkungszusammenhänge – Prioritätsachse 3: 

Klimaschutz  

Für die spezifischen Ziele und Maßnahmen der Prioritätsachse 3 

bestehen insbesondere mit den Zielen der Prioritätsachse 5 große 

Interdependenzen, obwohl diese vor allem genereller Natur sind. 

So leisten das SZ7 und das SZ8 jeweils auch wesentliche Beiträge 
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zum übergeordneten Ziels des SZ10 („Senkung der CO2-

Emissionen“).  

Über das SZ6 und seine Maßnahmen werden überdies leicht posi-

tive, indirekte Wirkungen auf das SZ4 der Prioritätsachse 2 erwar-

tet: neben ökologischen Beiträgen kann durch die Energieeinspa-

rung in Unternehmen auch ein zentraler Kostenblock reduziert 

werden. 

Eine Zielneutralität der spezifischen Ziele der Prioritätsachse 3 

kann mit der Prioritätsachse 1 festgestellt werden.  

3.1.2.4 Wirkungszusammenhänge – Prioritätsachse 4: 

Hochwasserschutz 

Ähnlich wie die interne Kohärenz zwischen der Prioritätsachse 3 

und der weiteren Programmstrategie präsentieren sich auch die 

Wirkungszusammenhänge der Prioritätsachse 4.  

Es bestehen somit insbesondere zwischen den spezifischen Zielen 

der Prioritätsachse 4 und der Prioritätsachse 5 positive Interde-

pendenzen, d.h. zwischen dem SZ9 und dem SZ11 und dem 

SZ12. Von der Verbesserung des Hochwasserschutzes können so 

auch positive Zielbeiträge zum Schutz und dem Erhalt kultureller 

und v.a. natürlicher Ressourcen (SZ11) und der Verbesserung des 

städtischen Umfelds (SZ12) erwartet werden. Darüber hinaus sind 

auch von dem Ausbau der klimabedingten Risikoprävention (SZ9) 

leicht positive, indirekte Wirkungen auf das SZ4 der Prioritätsach-

se 2 erwartet: Hochwasserschutz- und vermeidungsmaßnahmen 

sichern auch wirtschaftliche Infrastrukturen und Logistikketten. 

Mit der Prioritätsachse 1 und der Prioritätsachse 3 kann für die 

spezifischen Ziele der Prioritätsachse 4 eine Zielneutralität festge-

stellt werden. 

3.1.2.5 Wirkungszusammenhänge – Prioritätsachse 5: 

Nachhaltige Stadt-Umland Entwicklung 

Ähnlich wie die interne Kohärenz zwischen der Prioritätsachse 3 

und der weiteren Programmstrategie präsentieren sich auch die 

Wirkungszusammenhänge der Prioritätsachse 5.  

Es bestehen somit insbesondere zwischen den spezifischen Zielen 

der Prioritätsachse 5 und der Prioritätsachse 3 positive Interde-

pendenzen, vor allem zwischen dem SZ10 und dem SZ7 (siehe 

Abgrenzungsproblematik oben) und dem SZ12 und dem SZ7. Von 

der Verbesserung des städtischen Umfelds, bspw. durch die Revi-

talisierung von Konversions- und Brachflächen sowie Gebäude-

leerständen, können so auch positive Zielbeiträge zur Senkung der 

CO2-Emission öffentlicher Infrastrukturen erwartet werden. Auch 

zum SZ4 der Prioritätsachse 2 können positive Interdependenzen 
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festgestellt werden, da von der Steigerung der Standortattraktivität 

(SZ11) und der Verbesserung des städtischen Umfelds (SZ12) po-

sitive, indirekte Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit von KMU 

ausgehen. 

3.1.2.6 Fazit zur internen (horizontalen) Kohärenz zwischen den 

einzelnen Prioritätsachsen:  

Die Analyse der Wirkungszusammenhänge der spezifischen Zie-

len und Maßnahmen zwischen den einzelnen Prioritätsachsen des 

Operationellen Programms Bayern 2014-2020 hat gezeigt, dass 

überwiegend eine hohe bis z.T. sehr hohe horizontale Zielkonfor-

mität und somit interne Kohärenz der Programmstrategie vorliegt.  

Zielkonflikte zwischen den spezifischen Zielen der verschieden 

Prioritätsachsen des Programms wurden im Rahmen der Cross-

Impact-Analyse nicht festgestellt. Allerdings besteht vielfach auch 

eine Zielneutralität zwischen den spezifischen Zielen des Pro-

gramms.  

3.2 Externe Kohärenz der Programmstrategie 

mit anderen, relevanten Förderinstrumenten 

Die zweite Bewertungsebene der Kohärenzprüfung umfasst die 

externe Kohärenz der Programmstrategie mit anderen relevanten 

Programmen oder Instrumenten auf der Ebene der Europäischen 

Union, der nationalen Ebene und der regionalen Ebene. Dabei gilt 

es einerseits, den Beitrag und die Kohärenz des OP EFRE Bayern 

2014-2020 mit relevanten anderen Programmen und andererseits 

den Beitrag relevanter Programme zum EFRE Programm in Bay-

ern zu überprüfen. 

Die externe Kohärenzbewertung fußt auf einer Dokumentenanaly-

se zur Strukturierung der Schwerpunkte und Maßnahmenbereiche 

der anderen Programme, welche in einer Kohärenzmatrix den 

Förderprioritäten des OP EFRE Bayerns gegenübergestellt wur-

den (siehe Anhang).  

3.2.1 Beitrag der Programmstrategie zu anderen Strategien/ 

Programmen der europäischen, nationalen oder 

regionalen Ebene 

Das bayerische OP EFRE 2014-2020 kann wichtige Beiträge zu 

einer Vielzahl von Programmen und Strategien leisten. Im Rahmen 

des ersten Schritts der externen Kohärenzprüfung wurden die 

nachfolgenden sechs Programme/Strategien geprüft: 

 Deutsche Partnerschaftsvereinbarung (PV; Stand: 

01.08.2013) 
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 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur (GRW; vorläufiger Stand, Überarbeitung in 

2014) 

 Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ 

 Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für KMU (COSME) 2014–2020 

 Bayerische Innovationsstrategie zur intelligenten Speziali-

sierung (RIS3) 

 Makroregionale Strategie für den „Donauraum“ 

Auch das bayerische Landesentwicklungsprogramm („LEP“)6 

spielt bei diesen Kohärenzüberlegungen grundsätzlich eine wichti-

ge Rolle: das LEP bildete eine wichtige Grundlage zur Ableitung 

des EFRE-Schwerpunktgebiets im Freistaat Bayern und durch die 

spezifische Programmierung des OP-EFRE Bayern 2014-2020 

können wichtige Beiträge zum LEP-Leitziel mit der Schaffung 

„gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräu-

men“ erwartet werden. Aufgrund des grundlegenden Charakters 

des LEP als raumbedeutsame Festlegung im Freistaat Bayern 

(Bauleitplanung, raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen) 

und die direkte Verknüpfung zur Ableitung des EFRE-

Schwerpunktgebiets wurde auf eine spezifische Prüfung der exter-

nen Kohärenz an dieser Stelle verzichtet.  

3.2.1.1 Externe Kohärenz zur Deutschen 

Partnerschaftsvereinbarung 

Das OP EFRE Bayern 2014-2020 zeigt eine insgesamt sehr hohe 

externe Kohärenz zur Partnerschaftsvereinbarung in den für den 

EFRE relevanten Zielfeldern: jene thematischen Ziele der Partner-

schaftsvereinbarung werden durch eine korrespondierende Priori-

tätsachse des bayerischen EFRE Programms adressiert, in Teilen 

sind Beiträge von unterschiedlichen Prioritätsachsen zu erwarten. 
Gleichermaßen konzentriert sich das bayerische EFRE-

Programm auf die identifizierten Bedarfsfelder und leistet damit in 

den ausgewählten Feldern einen wesentlichen Beitrag zur PV. 

Diese externe Kohärenz lässt sich durch die folgenden Kernbeiträ-

ge des OP EFRE Bayern 2014-2020 zu den Zielen der Partner-

schaftsvereinbarung verdeutlichen (siehe Anhang 1 und Anhang 

2):  

                                                

6 Bayerische Staatsregierung (2013) Landesentwicklungsprogramm Bayern, München. 
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 Thematisches Ziel 1 der Partnerschaftsvereinbarung - 

„Stärkung von Forschung, technologischer Entwick-

lung und Innovation“: innerhalb dieses Ziels der PV kann 

für alle 4 Interventionsschwerpunkte ein hoher Kohärenz-

grad des OP EFRE Bayern festgestellt werden. So kann 

ein starker und direkter Beitrag des SZ1 (FuE-Kapazitäten) 

des bayerischen OP zum dem Interventionsschwerpunkt 2 

(FuI-Spitzenleistung) der PV erwartet werden. Gleicherma-

ßen ist von direkten, positiven Beiträgen der Maßnahmen 

im SZ2 (Wissens- und Technologietransfer, inkl. regionale 

Innovationsnetzwerke) und SZ3 (Beteiligungskapital) direk-

te Effekte und Beiträge zu den Schwerpunkten 1 (FuE-

Investitionen der KMU), 3 (Vernetzung, Clusterbildung) und 

4 (Verbundforschung) der PV auszugehen.  

 Thematisches Ziel 3 der Partnerschaftsvereinbarung - 

„Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mitt-

lerer Unternehmen“: in den acht Interventionsschwer-

punkten im Ziel 3 der PV können in allen Fällen positive 

Beiträge des OP EFRE Bayern erwartet werden; es exis-

tiert somit eine hohe Kohärenz. Diese dokumentiert sich 

durch die zu erwartenden, positiven Beiträge des SZ3 (Be-

teiligungskapital, insb. der Seed- und Start-Up Phase) und 

des SZ4 (Investitionsförderung) zum Interventionsschwer-

punkt 1 (Unterstützung von Gründungen) und 4 (Überwin-

dung von Finanzierungsengpässen) sowie des SZ5 (M 2.4 

Export Bavaria) zu den Interventionsschwerpunkten 2 (Be-

ratung von KMU), 5, 6 und 8 (außenwirtschaftliche Betäti-

gung, interregionale Vernetzung, internationales Marke-

ting). Auch die Interventionsschwerpunkte 3 (wirtschafts-

nahe Infrastruktur, inkl. touristische Infrastruktur bei regio-

nalen Entwicklungshemmnissen) und 7 (Aus- und Weiter-

bildung auf überbetrieblicher Ebene) werden durch das 

SZ5 des OP EFRE Bayern (insbesondere M 2.3 Dienstleis-

tungseinrichtungen für Unternehmen, M 2.5 öffentliche 

Tourismusinfrastruktur) angemessen adressiert, sodass di-

rekte und starke Beiträge zu erwarten sind.   

 Thematisches Ziel 4 der Partnerschaftsvereinbarung - 

„Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der 

CO2-Emissionen in allen Bereichen“: die Beiträge des 

OP EFRE Bayern 2014-2020 zu den insgesamt acht Inter-

ventionsschwerpunkten des TZ4 der PV erstrecken sich 

über drei Programmachsen, insbesondere die PA3 und 

PA5 sowie, mit Fokus auf Forschung und Entwicklung, die 

PA1. Diese insgesamt hohe Kohärenz des bayerischen 

Programmentwurfs zeigt sich insbesondere durch die Fo-

kussierung auf die Steigerung der Energieeffizienz in Un-

ternehmen und öffentlichen Infrastrukturen und Gebäuden 

(Interventionsschwerpunkte 2 und 3 der PV; SZ6, 7 und 10 

des OP EFRE) sowie die Ansätze zur Senkung der CO2 
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Emissionen aus Böden (Interventionsschwerpunkt 5 der 

PV; SZ8 OP EFRE). Die Interventionsschwerpunkte 4 (FuE 

von nachhaltigen Energietechnologien) und 8 (FuEI koh-

lenstoffarmer Technologien) wird mit ergänzenden Beiträ-

gen durch die SZ1 und 2 der PA1 und unterschiedliche 

Förderansätze (u.a. FuE für Clean Tech, Energieforschung; 

Geowissenschaften, Wissens- und Technologietransfer 

Umwelttechnologien) adressiert. Vergleichsweise geringe 

Beiträge sind für den Interventionsschwerpunkt 1 (Förde-

rung von nachhaltigen Produktion & Verteilung von erneu-

erbaren Energien) festzustellen, für welchen kein explizites 

Ziel im bayerischen OP enthalten ist; hier ist höchstens in 

schwacher und indirekter Beitrag durch die Forschungsför-

derung und den Wissens- und  Technologietransfer in PA1 

zu erwarten.  

 Thematisches Ziel 5 der Partnerschaftsvereinbarung - 

„Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie 

der Risikoprävention und des Risikomanagements“: in 

den zwei EFRE-relevanten Interventionsschwerpunkten 

des TZ 5 der PV können in beiden Fällen sehr große Be-

züge und sehr hohe positive Beiträge des OP EFRE Bay-

ern erwartet werden; es existiert somit eine hohe Kohä-

renz. Diese dokumentiert sich durch die zu erwartenden, 

positiven Beiträgen des SZ9 „Ausbau der klimabedingten 

Risikoprävention“ (PA 4), unter dem sowohl Investitionen 

zur Anpassung an den Klimawandel im Bereich des Hoch-

wasserschutzes gefördert werden sollen (staatliche Hoch-

wasserschutzvorhaben, Nachrüstung von Hochwasser-

schutzanlagen) als auch die Kofinanzierung für die Ent-

wicklung und Fortschreibung von Hochwasserrisikoma-

nagementplänen als Beitrag zur Umsetzung der EG-

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie. Dadurch sind 

wichtige Beiträge Bayern zur Anpassung an den Klima-

wandel sowie der Risikoprävention und des Risikomana-

gements zu erwarten. 

 Thematisches Ziel 6 der Partnerschaftsvereinbarung - 

„Umwelt- und Naturschutz und Förderung der nachhal-

tigen Nutzung der Ressourcen“: auch im Falle des TZ6 

der PV sind positive Beiträge des OP EFRE Bayern 2014-

2020 zu erwarten; alle Interventionskategorien der PV wer-

den in unterschiedlicher Weise durch Ansätze innerhalb 

der PA 3 und 5 adressiert. Hohe, direkte Beiträge durch 

das OP EFRE sind zum Interventionsschwerpunkt 2 (Na-

tur- und Kulturerbe), 4 (Verbesserung städtisches Umfeld) 

und 6 (regionaler Strukturwandel durch ressourceneffizien-

te Wirtschaft) zu erwarten, insbesondere durch die SZ11 

(Erhalt der Kultur- und Naturerbes), SZ12 (Verbesserung 

des städtischen Umfelds) und das SZ6 (Energieeinsparung 

in Unternehmen). Auch zum Interventionsschwerpunkt 3 
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(Biodiversität, Bodenschutz/-sanierung) werden durch das 

SZ8 (CO2-Freisetzung aus Mooren) und  das SZ12 (u.a. 

Revitalisierung von Flächen) direkte Beiträge geleistet.  

Zwischenfazit zur externen Kohärenz mit der PV: insgesamt kann 

auf Basis der Kohärenzbewertung mit der Partnerschaftsvereinba-

rung festgehalten werden, dass das bayerische OP EFRE 2014-

2020 in vielen Fällen hohe direkte Beiträge zu den Interventions-

schwerpunkten der PV über alle thematischen Ziele hinweg leisten 

kann. Nur in wenigen Fällen sind schwache Bezüge erkennbar, die 

zu geringen oder eher indirekten Beiträgen führen. Vor dem Hin-

tergrund des Konzentrationsgedankens für das bayerische 

EFRE-Programm ist dieses Ergebnis plausibel, da es nicht der 

Anspruch des Programms ist, alles identifizierten Handlungsberei-

che der PV zu adressieren, sondern in denjenigen, die es adres-

siert, möglichst hohe Beiträge zu den Zielen der PV leistet (Stich-

wort: thematische Konzentration gem. Art. 16 GSR-VO).  

3.2.1.2 Externe Kohärenz zur Gemeinschaftsaufgabe 

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur  

Die GRW stellt einen wichtigen Koordinierungsrahmen für raum-

wirksame Politikbereiche in Deutschland aus, darunter auch für 

den Einsatz der Mittel aus dem Europäischen Fonds für die Regi-

onale Entwicklung (EFRE). Da die Neufassung des Koordinie-

rungsrahmens der GRW noch aussteht und erst in 2014 vorgese-

hen ist, sind die nachfolgenden Ausführungen vorbehaltlich und 

beziehen sich im Wesentlichen und in aller Kürze auf die gegen-

wärtigen Rahmenbedingungen.  

Mit der Fokussierung der regionalpolitischen Förderung (zweite 

strategische Programmlinie, „regionalpolitische Orientierung“ für 

wettbewerbsfähige Regionen) auf das EFRE-Schwerpunktgebiet 

weist das OP EFRE Bayern 2014-2020 einen starken Bezug zur 

Ausrichtung der GRW in der vergangenen EU-Förderperiode 

2007-2013 auf, welche die Förderleistungen in Bayern in erster Li-

nie in den sog. C-Gebieten der Gemeinschaftsaufgabe, d.h. den 

strukturschwachen, grenznahen Kreisen zur tschechischen Gren-

ze, konzentriert hat. Damit soll der verfassungsrechtlich in Art. 91a 

Grundgesetz verankerte Anspruch erfüllt werden, die Wirtschafts-

struktur in besonders strukturschwachen Gebieten zu verbessern, 

um dadurch eine ausgewogene regionale Entwicklung in Deutsch-

land zu ermöglichen. Insbesondere durch das SZ4 „Stärkung der 

Innovations- und Wachstumskapazitäten von KMU im EFRE-

Schwerpunktgebiet“ der PA2 des bayerischen Programmentwurfs 

2014-2020 wird diesem Anspruch Rechnung getragen, in dem ein-

zelbetriebliche Investitionen zur Errichtung, Erweiterung, Umstel-

lung oder grundlegenden Modernisierung einer gewerblichen Be-

triebsstätte gefördert werden. Diese sollen zu einer Steigerung der 

Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von KMU beitragen und 

einen nachhaltigen und überdurchschnittlichen Beitrag zur Siche-
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rung und zum Ausbau von Arbeitsplätzen in den Unternehmen im 

EFRE Schwerpunktgebiet leisten – ein Effekt der durch kontrafak-

tische Impact-Studien in Deutschland und Bayern nachgewiesen 

werden konnte.7  

Zwischenfazit zur externen Kohärenz mit der GRW (aktueller 

Stand): Insgesamt setzt das OP EFRE die positiven Erfahrungen 

aus der EU-Förderperiode 2007-2013 fort und verfeinert diese 

durch eine fundiertere und differenziertere Ableitung des EFRE-

Schwerpunktgebietes. Dadurch sind auch zukünftig direkte Beiträ-

ge des OP EFRE zu den Zielen der GRW zu erwarten, sodass 

insgesamt eine hohe Kohärenz attestiert werden kann. 

3.2.1.3 Externe Kohärenz zum Forschungsrahmenprogramm 

„Horizont 2020“ 

Das künftige OP EFRE Bayern 2014-2020 weist durch seine stra-

tegische Ausrichtung mit der innovationspolitischen und regional-

politischen Orientierung intensive Bezüge zum neuen Forschungs-

rahmenprogramm „Horizont 2020“ auf. Diese Kohärenz kann dabei 

insbesondere für die Horizont 2020 Schwerpunkte 1 „Wissen-

schaftsexzellenz“ und 2 „Führende Rolle der Industrie“ festgestellt 

werden, aber auch zum Schwerpunkt 3 „Gesellschaftliche Heraus-

forderungen“ können in spezifischen Einzelzielen hohe, direkte 

Beiträge des bayerischen EFRE-Programms erwartet werden. 

Diese externe Kohärenz lässt sich durch die folgenden Kernbeiträ-

ge des OP EFRE Bayern 2014-2020 zu den Schwerpunkten und 
Einzelzielen von Horizont 2020 verdeutlichen (siehe Anhang 3):  

 Schwerpunkt 1 von Horizont 2020 „Wissenschaftsex-

zellenz“: die Stärkung und Ausweitung der Exzellenz der 

Wissenschaftsbasis ist ein Kernziel von Horizont 2020, um 

die Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Innovati-

onssystems der EU zu sichern. Die Ausrichtung des baye-

rischen EFRE-Programms zeigt hier eine hohe Kohärenz: 

so lassen sich insbesondere zu den Einzelzielen 1d. „For-

schungsinfrastrukturen“ und 1b. „Künftige und neu entste-

hende Technologien“ direkte, hohe Beiträge durch das SZ1 

„Stärkung der FuE-Kapazitäten“ und die Förderung von 

Forschungs- und Kompetenzzentren absehen. Auch zum 

Wissensaustausch (Einzelziel 1.c) wird durch die Förde-

rung des Wissens- und Technologietransfers in branchen-

offenen und thematisch fokussierten Feldern (Geowissen-

                                                

7 Bade und Alm (2010) Evaluierung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) 

durch einzelbetriebliche Erfolgskontrolle für den Förderzeitraum 1999-2008 und Schaffung eines Systems für ein gleiten-

des Monitoring, im Auftrag des BMWi, Berlin; Prognos AG und Bade (2012) Stand und Perspektiven der EFRE-Förderung 

in Bayern: Zwischenevaluation des Operationellen Programms des EFRE im Ziel RWB Bayern 2007-2013, im Auftrag des 

STMWIVT Bayern, München.  
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schaften, Umwelttechnologien, Tourismus) innerhalb des 

OP EFRE Bayern 2014-2020 beigetragen und somit die 

Ziele des Marie-Curie Programms unterstützt. Eine direkte 

Förderung von Forschergruppen ist indes nicht vorgese-

hen, sodass die Beiträge des bayerischen Programms zum 

Einzelziel 1.a von Horizont 2020 eher indirekt und relativ 

schwächer ausgeprägt sind (bspw. durch den Aufbau von 

Kompetenzzentren). 

 Schwerpunkt 2 von Horizont 2020 „Führende Rolle der 

Industrie“: das bayerische OP stellt in seiner Konzeption 

der Programmlinie 1 das „innovierende Unternehmen“ in 

den Mittelpunkt und unterstreicht durch die Ausrichtung der 

PA1 und vor allem der PA2 die hohen, zu erwartenden Bei-

träge zum Schwerpunkt 2 von Horizont 2020. Dies trifft ins-

besondere auf das Einzelziel 2c. „Innovation in KMU“ zu, 

da das bayerische EFRE-Programm v.a. in der PA2 mit 

den SZ5 und 4 (Stärkung von Innovations- und Wachs-

tumskapazitäten von KMU) sowie durch die PA1 mit der 

Stärkung der Innovationsfähigkeit von KMU durch Ausbau 

des Wissens- und Technologietransfers (SZ2) bedeutsame 

Beiträge leisten kann. Auch das Finanzierungsdefizit von 

risikobehafteten Investitionen im Kontext von Innovationen 

(Einzelziel 2b) wird direkt mit dem SZ3 im OP EFRE Bay-

ern adressiert. Ein vergleichsweise geringerer, eher ergän-

zender Beitrag kann zum Einzelziel 2a. erwartet werden, 

wenngleich eine thematische Fokussierung der Entwick-

lung von grundlegenden und industriellen Technologien 

auch in den spezifischen Zielen der PA1 (u.a. Förderung 

FuE-Kapazitäten im Bereich Life Science, IuK, Neue Werk-

stoffe und Produktionstechnik etc.) des OP EFRE Bayern 

2014-2020 zum Ausdruck kommen.  

 Schwerpunkt 3 von Horizont 2020 „Gesellschaftliche 

Herausforderungen“: hinsichtlich der Beiträge des OP 

EFRE zum Schwerpunkt 3 von Horizont 2020 ergibt sich 

ein differenzierteres Bild. Zum Einzelziel 3e. „Klimaschutz, 

Ressourceneffizienz und Rohstoffe“ sind starke Bezüge 

durch die PA 1 (SZ1 und SZ2), die PA 3 (insbesondere 

SZ6-7) und die PA 5 (SZ10) sowie auch direkte hohe bzw. 

ergänzende Beiträge zum Einzelziel 3c. „sichere, saubere 

und effiziente Energie“ zu erwarten (u.a. durch die SZ6, 7 

und 10 sowie – aus FuE-Perspektive im Bereich Energie- 

und Klimaforschung – SZ1). Dagegen fallen die Beiträge zu 

den Einzelzielen 3a „Gesundheit, demographischer Wandel 

und Wohlergehen“, 3c „Ernährungs- und Lebensmittelsi-

cherheit, nachhaltige Landwirtschaft etc.“ und 3f. „integrati-

ve, innovative und sichere Gesellschaften“ geringer aus 

(z.B. indirekte Beiträge zum demographischen Wandel in 

SZ11) oder es bestehen keine direkten Bezüge (z.B. zum 

Einzelziel 3d „Intelligenter, umweltfreundlicher und inte-



 

  43 

grierter Verkehr“). Vor dem Hintergrund der Fokussierung 

der Interventionsbereiche des bayerischen OP EFRE 2014-

2020 und der Beiträge der anderen Strukturfondsprogram-

me (u.a. ESF, ELER) im Freistaat ist es nachvollziehbar, 

dass nicht alle Ziele von Horizon 2020 gleichermaßen an-

gesprochen werden können – dies würde dem Konzentra-

tionsgedanken gem. Art. 16 GSR-VO widersprechen. 

Zwischenfazit zur externen Kohärenz mit Horizont 2020: insge-

samt kann auf Basis der externen Kohärenzbewertung festgehal-

ten werden, dass das bayerische OP EFRE 2014-2020 in vielen 

Fällen hohe direkte Beiträge zu den Schwerpunkten und Einzelzie-

len von Horizont 2020 leisten kann. Nur in wenigen Fällen sind 

schwache bzw. keine direkten Bezüge erkennbar, die sich v.a. im 

Schwerpunkt „Gesellschaftliche Herausforderungen“ von Horizont 

2020 dokumentieren. Vor dem Hintergrund der notwendigen Kon-

zentration und Fokussierung der Interventionsbereiche des bayeri-

schen OP EFRE 2014-2020 und der Aufgabe weiterer Struk-

turfonds (u.a. ESF, ELER) im Land sind diese geringen Bezüge 

nachvollziehbar. Analog zu der Beurteilung im Rahmen der PV 

kann auch hier betont werden, dass es nicht das Ziel des OP 

EFRE Bayern ist, jeden Schwerpunkt von Horizont 2020 abzude-

cken. Vielmehr geht es darum, in ausgewählten Bedarfsfeldern in 

Bayern möglichst hohe Synergien mit dem neuen Forschungsrah-

menprogramm aufzuweisen und dabei gleichzeitig durch erfolgrei-

che Umsetzung Beiträge zu dessen Ziele zu leisten.     

3.2.1.4 Externe Kohärenz zum Programm für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für 

KMU(COSME) 2014–2020 

Die nachfolgende Kohärenzprüfung mit dem Programm COSME 

fokussiert sich auf dessen vier Einzelziele. Insgesamt sind durch 

das bayerische EFRE-Programm an verschiedenen Stellen maß-

gebliche Beiträge zu den Zielen von COSME zu erwarten, sodass 

– mit wenigen Ausnahmen – von einer hohen Kohärenz gespro-

chen werden kann. Diese externe Kohärenz lässt sich durch die 

folgenden Kernbeiträge des OP EFRE Bayern 2014-2020 zu den 

Schwerpunkten und Einzelzielen von COSME verdeutlichen (siehe 

Anhang 4):  

 Einzelziel 1 von COSME „Verbesserung der Rahmen-

bedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit und Nach-

haltigkeit der Unternehmen der EU, einschließlich der 

Tourismusbranche“: das bayerische EFRE-OP trägt den 

Zielsetzungen von COSME in diesem Themenfeld in viel-

fältiger Weise Rechnung und weist – mit Schwerpunkten –

eine hohe Kohärenz auf. Darunter fallen insbesondere das 

SZ2 (v.a. Förderung regionaler Innovationsnetzwerke), das 

SZ5 (v.a. durch Förderung von Dienstleistungseinrichtun-

gen KMU) sowie das SZ4 (inkl. der Förderung öffentlicher 
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Tourismusinfrastrukturen). Auch vom SZ6 „Energieeinspa-

rung in Unternehmen“ gehen direkte Beiträge zum Einzel-

ziel 1 von COSME aus.  

 Einzelziel 2 von COSME „Förderung der unternehmeri-

schen Initiative, auch in Bezug auf spezifische Ziel-

gruppen“: in diesem Zielfeld von COSME können für das 

OP EFRE Bayern 2014-2020 nur schwache und vornehm-

lich indirekte Beiträge konstatiert werden. So ist lediglich 

von den Maßnahmen des SZ5 und dort insbesondere von 

der Förderung von Berufsbildung und Technologiezentren 

ein indirekter Beitrag auf die Entwicklung der unternehme-

rischen Initiative und der unternehmerischen Ausbildung zu 

erwarten. Auch vom SZ3 (Beteiligungskapital für die Seed-

und Start-Up Phase) gehen indirekte Beiträge auf die För-

derung der unternehmerischen Initiative aus. Einen explizi-

ten Fokus auf die Förderung der unternehmerischen Initia-

tive (Gründungsmotivation und -fähigkeiten) enthalt das 

bayerische OP indes nicht; dies ist vor dem Hintergrund 

der thematischen Konzentration des EFRE in Bayern ver-

tretbar.    

 Einzelziel 3 von COSME „Verbesserung des Zugangs 

von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigenkapital 

und Fremdfinanzierungsmitteln“: anders als beim Ein-

zelziel 2 von COSME kann für dieses Ziel ein starker Be-

zug des OP EFRE Bayern 2014-2020 attestiert werden, 

welcher durch das SZ3 „Stärkung der wirtschaftlichen Ba-

sis von KMU durch Beteiligungskapital“ einen direkten Bei-

trag zur Zielerreichung leisten kann. Lediglich zur Förde-

rung der grenzüberschreitenden, mehrere Länder umfas-

senden Finanzierung sind keine Bezüge des bayerischen 

Programms festzustellen, welche gem. dem Einzelziel 3 

von COSME KMU bei der Internationalisierung ihrer Ge-

schäftstätigkeiten behilflich sein soll.  

 Einzelziel 4 von COSME „Verbesserung des Zugangs 

zu Märkten innerhalb und außerhalb der Union“: wenn-

gleich das EFRE-Programm Bayerns keine Beiträge zur 

länderübergreifenden Finanzierung beinhaltet (s.o.), so 

werden dennoch vor allem durch das SZ5 und die Maß-

nahme Export Bavaria vielfältige Beiträge zum Einzelziel 4 

von COSME generiert. Dazu zählen bspw. Maßnahmen zur 

Verbesserung des Zugangs von KMU zum Binnenmarkt 

(EFRE Bayern: u.a. Mitarbeiterschulungen, Außenwirt-

schaftsportal), spezifische Maßnahmen für den Zugang zu 

Märkten außerhalb der Union (EFRE Bayern: u.a. Messe-

beteiligungen im Ausland) oder Maßnahmen zur Förderung 

der internationalen industriellen Zusammenarbeit (EFRE 

Bayern: u.a. Kooperationsprojekte im Ausland).  
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Zwischenfazit zur externen Kohärenz mit COSME: insgesamt kann 

auf Basis der externen Kohärenzbewertung festgehalten werden, 

dass an verschiedenen Stellen maßgebliche Beiträge zu den Zie-

len von COSME zu erwarten sind. Eine Ausnahme bildet die För-

derung des Unternehmertums (Einzelziel 2 von COSME), welche 

im bayerischen OP EFRE nicht ausdrücklich adressiert wird.   

3.2.1.5 Externe Kohärenz zur Bayerischen Innovationsstrategie 

zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) 

Die regionale Innovationsstrategie zur intelligenten Spezialisierung 

stellt gem. ex-ante Konditionalität 1.1 der Europäischen Kommis-

sion für die neue Programmperiode8 insbesondere für die Priori-

tätsachsen 1 und 2 des bayerischen Operationellen Programms 

2014-2020 einen wesentlichen Referenzrahmen dar.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiert mit dem „Gesamtkonzept 

für die Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik der Baye-

rischen Staatsregierung“ aus dem Jahr 2011 und einem Begleit-

papier zur regionalen Innovationsstrategie eine Gesamtstrategie 

des Landes, welche die Vorgaben Ex-ante Konditionalität 1.1 be-

rücksichtigen soll. Grundlage für diese Kohärenzbewertung im 

Rahmen der Ex-ante Evaluierung im EFRE-

Programmplanungszeitraum 2014-2020 ist dabei v.a. das Begleit-

papier mit seinen Maßnahmen für thematische Spezialisierungs-

felder und horizontalen Maßnahmen für den Innovationsstandort 

Bayern (vgl. Anhang 5).  

Mit seiner innovationspolitischen Orientierung (erste strategi-

sche Programmlinie) weist das OP EFRE Bayern 2014-2020 einen 

grundsätzlich hohen Bezug zur Ausrichtung der regionalen Innova-

tionsstrategie zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) in Bayern 

auf. Diese dokumentiert sich neben der Grundausrichtung auf die 

Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft („innovie-

rendes Unternehmen“) insbesondere und vorgabegemäß (vgl. ex-

ante Konditionalität 1.1) innerhalb der Prioritätsachse 1 und den 

zwei Spezifischen Zielen, SZ1 (FuE-Kapazitäten) und SZ2 (Aus-

bau des Wissens- und Technologietransfers). So besteht eine ho-

he inhaltliche Kohärenz mit potentiell starken, direkten Beiträgen 

des OP EFRE Bayern 2014-2020 zwischen den thematischen 

Spezialisierungsfeldern der RIS3 und den Fokusthemen des SZ1, 

welche in ihrer Ableitung aus der Innovationsstrategie stammen 

(v.a. Informations- und Kommunikationstechnologie / Digitalisie-

rung, Effiziente Produktionstechnologien, Mechatronik, Automati-

sierung, Robotik, Cleantech, Life Sciences). Auch zwischen den 

horizontalen Maßnahmen (unternehmensorientierte Innovations-

förderung, Standortbedingungen für Innovation) und dem SZ2 sind 

                                                

8 European Commission (2013) Guidance on Ex Ante Conditionalities – Part II, Brussels. 
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hohe direkte Beiträge und ein großer Zusammenhang zu erwarten. 

Dies lässt sich auch mit Blick auf die PA2 feststellen: so sind hohe 

direkte Beiträge des SZ3 (Beteiligungskapital) auf den 2. horizon-

talen Maßnahmenblock „unternehmensorientierte Innovationsför-

derung“ sowie direkte hohe Beiträge des SZ5 (Fähigkeiten von 

KMU für Wachstums- und Innovationsprozesse) auf den 1. hori-

zontalen Maßnahmenblock „Verbesserung des Innovationsklimas 

sowie zur Verbesserung der - allgemeinen - Rahmenbedingungen 

in Bayern“ zu erwarten. 

Zwischenfazit zur externen Kohärenz mit der Bayerischen Innova-

tionsstrategie zur intelligenten Spezialisierung: insgesamt kann auf 

Basis der externen Kohärenzbewertung festgehalten werden, dass 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Prüfung eine angemessene ex-

terne Kohärenz des bayerischen Operationellen Programms EFRE 

2014-2020 und der Bayerischen Innovationsstrategie besteht, die 

sich v.a. durch die Beiträge der Prioritätsachsen 1 und 2 begrün-

det. Diese Bewertung ist indes als vorbehaltlich zu beachten, da 

sie nicht auf die Begutachtung der Kommission zur Reife und Qua-

lität der RIS3 Strategie Bayerns vorgreifen kann.  

3.2.1.6 Externe Kohärenz zur Makroregionalen Strategie für den  

„Donauraum“ 

Der Freistaat Bayern ist Teil der Strategie der EU für den Donau-

raum und das bayerische OP EFRE 2014-2020 weist insgesamt 

eine hohe Kohärenz mit den vier Pfeilern und 11 Schwerpunktbe-
reichen (SPB) auf. Diese Kohärenz zur Donauraumstrategie stellt 

sich auf Ebene der vier Strategiepfeiler wie folgt dar (siehe Anhang 

6):  

 Pfeiler 1 der Donauraumstrategie „Anbindung des Do-

nauraums“: insbesondere zum SPB 3 „Förderung von Kul-

tur und Tourismus, des Kontakts zwischen den Menschen“ 

der Donauraumstrategie lassen sich direkte Beiträge des 

bayerischen EFRE-Programms erwarten, etwa durch das 

SZ11 („Kultur- und Naturerbe im städtischen Umfeld“) oder 

das SZ5 („Öffentliche Tourismusinfrastrukturen“). Bei den 

weiteren zwei SPB im Pfeiler 1 existiert ein differenziertes 

Bild: während zum SPB 2 „Förderung der Nutzung nach-

haltiger Energien“ eher mittelstarke bis schwache Bezüge 

durch die SZ1, 6, 7 und 10 durch Förderung von FuE im 

Bereich der Energietechnik und durch Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz vorliegen, wird der SPB 1 

„Verbesserung der Mobilität und der Multimodalität“ wird 

nicht durch das OP EFRE Bayern 2014-2020 adressiert, 

sodass hier keine Bezüge zur Donauraumstrategie vor-

herrschen.  

 Pfeiler 2 der Donauraumstrategie „Umweltschutz im 

Donauraum“: innerhalb des Pfeilers 2 lassen sich unter-
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schiedliche Beiträge des OP EFRE zu allen drei Schwer-

punktbereichen ausmachen. Durch den Ausbau der klima-

bedingten Risikoprävention (SZ9) können durch das baye-

rische Programm direkte, hohe Beiträge zum SPB 4 „Wie-

derherstellung und Sicherstellung der Qualität der Gewäs-

ser“ und v.a. dem SPB 5 „Management von Umweltrisiken“ 

erwartet werden. Auch zum SPB 6 „Erhaltung der biologi-

schen Vielfalt, der Landschaften und der Qualität von Luft 

und Boden“ können durch das SZ12 (v.a. Revitalisierung 

von Konversions- und Brachflächen) sowie das SZ8 (v.a. 

Verringerung der CO2-Emissionen aus Böden mit hohen 

Kohlenstoffgehalten) direkte bis ergänzende Beiträge er-

wartet werden. 

 Pfeiler 3 der Donauraumstrategie „Aufbau von Wohl-

stand im Donauraum“: in diesem Pfeiler der Donauraum-

strategie lassen sich die größten Beiträge des OP EFRE 

Bayern 2014-2020 erwarten. Sowohl der SPB 7 „Entwick-

lung der Wissensgesellschaft“ (v.a. SZ1 und SZ2) als auch 

der SPB 8 „Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen“ (v.a. SZ3-5) werden direkt und in hohem Maße 

durch das bayerische EFRE Programm adressiert. Auch 

zum SPB 9 „Investitionen in Menschen und Qualifikationen“ 

können Beiträge durch das OP Bayerns erwartet werden, 

wenngleich sich diese primär auf die Förderung von Dienst-

leistungseinrichtungen (Berufsbildungs- und Technologie-

zentren; SZ5, M 2.3) beschränken und somit weniger stark 

ausfallen dürften.  

 Pfeiler 4 der Donauraumstrategie „Stärkung des Do-

nauraums“: Der Pfeiler 4 der Donauraumstrategie besteht 

aus lediglich zwei SPB: während zum SPB 11 „Verbesse-

rung der institutionellen Kapazität und Zusammenarbeit“ 

zumindest indirekte Beiträge des Freistaats Bayern aus-

gemacht werden können (u.a. durch die Koordination von 

zwei SPB)9, sind zum SPB 12 „Zusammenarbeit zur Förde-

rung der Sicherheit und zur Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität“ erwartungsgemäß keine inhaltlichen Beiträge 

des bayerischen EFRE Programms ersichtlich.  

Zwischenfazit zur externen Kohärenz mit der Donauraumstrategie: 

insgesamt kann auf Basis der externen Kohärenzbewertung fest-

gehalten werden, dass für bedeutsame Pfeiler der Donauraumstra-

tegie wesentliche Beiträge durch das bayerische EFRE-Programm 

erwartet werden können – insbesondere den Pfeiler 3 „Aufbau von 

                                                

9 Im Prioritätenfeld „Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Landschaften und der Qualität von Luft und Boden“ übernimmt 

Bayern die Koordinatorenrolle zusammen mit Kroatien. Im Prioritätenfeld „Zusammenarbeit zur Förderung der Sicherheit 

und zur Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität“ nimmt Bayern in Zusammenarbeit mit dem Bundesin-

nenministerium die Koordinatorenrolle gemeinsam mit Bulgarien wahr. 
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Wohlstand im Donauraum“. Lediglich die Beiträge und Bezüge des 

OP EFRE Bayern zum Pfeiler 1 sind vergleichsweise geringer. Nur 

sehr geringe Beiträge können erwartungsgemäß für den vierten 

Pfeiler der Donauraumstrategie ausgemacht werden. Insbesonde-

re durch die hohen Beiträge zu den Pfeilern 2 und 3 kann dem 

EFRE-Programm eine hohe Kohärenz zur Donauraumstrategie at-

testiert werden.  

Hinweis: Einige weitere Strategien, wie z.B. die Nationale Roma-

Strategie oder die EU-Strategien für Meeresgebiete, wurden auf-

grund ihrer geringen Relevanz für den Freistaat Bayern nicht in die 

hier vorgestellte Kohärenzbewertung einbezogen.  

3.2.2 Beitrag anderer Strategien/Programmen der 

europäischen, nationalen oder regionalen Ebene zur 

Programmstrategie 

Im Rahmen des zweiten Schritts der externen Kohärenzprüfung 

wurden die nachfolgenden vier Programme/Strategien geprüft: 

 ESF (Eckpunktepapier, Stand: 07.02.2014) 

 ELER (Überblick über den Planungsstand; Stand: 

28.11.2013) 

 EMFF (Kein Bewertungspapier; Stand: 21.01.2014) 

 Europäische Territoriale Zusammenarbeit / INTERREG (A, 

B, C) (Überblick über die Investitionsprioritäten; Stand:  

Januar 2014) 

Die jeweiligen Beiträge und die Kohärenz dieser Programme zur 

Programmstrategie werden nachfolgend in Kürze dargelegt.  

3.2.2.1 Externe Kohärenz zum ESF 

Der Europäische Sozialfonds 2014-2020 stellt im Freistaat Bayern 

ein wichtiges Instrument zur Förderung von Beschäftigung, sozia-

ler Eingliederung und Bildung dar. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

existiert mit dem „Eckpunktepapier“ zu den geplanten Themati-

schen Zielen und Investitionsprioritäten aus dem Januar 2014 kein 

vollständiger Programmentwurf. Die Bewertung der Ex-ante Eva-

luation greift daher neben diesem Eckpunktepapier auch auf die im 

OP EFRE beschriebenen Koordinationsverfahren sowie Einschät-

zungen der Verwaltungsbehörde zurück. 

Insgesamt weist das bayerische OP EFRE 2014-2020 eine hohe 

Kohärenz mit den drei thematischen Zielen und fünf Investitions-

prioritäten des geplanten OP ESF 2014-2020 auf. Diese Kohärenz 

zum ESF stellt sich auf Ebene der drei thematischen Ziele wie folgt 

dar (siehe Anhang 7):  
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 TZ 1 des OP ESF „Förderung der Beschäftigung und 

Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte“: Unter 

dem TZ 1 des ESF werden mit der Förderung einer dauer-

haften Eingliederung junger Menschen ins Erwerbsleben, 

der Förderung der Anpassung von Arbeitskräften, Unter-

nehmen und Unternehmer an den Wandel und der Förde-

rung von Selbstständigkeit, Unternehmertum und Existenz-

gründungen drei Investitionsprioritäten adressiert. Während 

die erste Investitionspriorität des ESF positive Effekte auf 

die Ziele des EFRE erwarten lässt, der EFRE selbst hier 

aber nur indirekte Beiträge leisten wird, sind die Bezüge 

zwischen der zweiten und dritten Investitionspriorität des 

ESF zum EFRE deutlicher. Unter der Investitionspriorität 

„Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unter-

nehmer an den Wandel“ werden eine Vielzahl von Aktions-

feldern adressiert (u.a. Qualifizierung von Mitarbeitern in 

KMU, Aktivierung von Arbeitskräftepotenzialen, Netzwerk-

aktivitäten), die auch wichtige Beiträge zu den Zielen des 

EFRE leisten. Gleichermaßen sind durch den EFRE, v.a. 

über die Thematischen Ziele 1 und 2 (Innovationsfähigkeit 

und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft) Beiträge zu den 

Zielen des ESF zu erwarten. Um eine Doppelförderung zu 

vermeiden, wurde festgelegt, dass die Förderung von 

Netzwerkaktivitäten zwischen Hochschulen, Unternehmen 

und Humanressourcen (Wissenstransfer) im ESF sich aus-

schließlich auf die Qualifizierung von Arbeitnehmern in 

KMU ausrichten soll, um deren kognitive Absorptionsfähig-

keit zu steigern; der EFRE hingegen fokussiert im Rahmen 

der Technologietransferförderung die anwendungsorientier-

te Umsetzung von Forschungsergebnissen. Eine Doppel-

förderung und die Gewährleistung der Kohärenz soll auch 

dadurch gewährleistet werden, dass die Zuständigkeit und 

Bewilligung dieses Themenfeldes in einem Ressort gebün-

delt wird. Schließlich lässt sich für die Investitionspriorität 

„Selbstständigkeit, Unternehmertum und Existenzgründun-

gen“ (Vorgründungscoaching, Nachfolgecoaching) des 

ESF eine hohe Passfähigkeit mit den Schwerpunkten des 

EFRE erwarten. Während sich der EFRE v.a. auf die Be-

reitstellung von Risiko- und Beteiligungskapital kon-

zentriert, sind durch den ESF wichtige Beiträge zur Qualifi-

zierung von Gründern und der Gründungsensibilisierung zu 

erwarten.           

 TZ 2 des OP ESF „Förderung der sozialen Eingliede-

rung und Bekämpfung der Armut“: Unter dieser Zielset-

zung verfolgt der ESF insbesondere die Qualifizierung, 

Stabilisierung und das Coaching von Langzeitarbeitslosen. 

Damit sollen wichtige Beiträge zur sozialen Eingliederung 

geleistet werden (Investitionspriorität „Aktive Eingliede-

rung“). Die Ausrichtung des OP EFRE ist kohärent zu die-

ser Zielsetzung des ESF; erwartungsgemäß leistet der 
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EFRE an dieser Stelle primär auf indirekte Weise (z.B. 

durch Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU und 

potenziell ihrer Arbeitskräftenachfrage) Beiträge zum ESF. 

Auf der anderen Seite ist es durch die Qualifizierungsmaß-

nahmen im Rahmen des ESF möglich, für bestimmte Tä-

tigkeitsfelder Arbeitskräfte im Freistaat Bayern zu mobilisie-

ren, die den Zielen des EFRE mit starken und regional 

ausgeglichenen Wirtschaftsstrukturen in Bayern zuträglich 

sind. 

 TZ 3 des OP ESF „Investitionen in Bildung, Kompeten-

zen und lebenslanges Lernen“: Unter diesem TZ soll das 

OP ESF in Bayern zur Verringerung der Zahl der Schulabb-

recher und einer Förderung des gleichen Zugangs zu einer 

hochwertigen Früherziehung und einer hochwertigen 

Grund- und Sekundarbildung beitragen (Investitionspriori-

tät). Damit werden wichtige Grundlagen für die Bereitstel-

lung qualifizierter Arbeitskräfte im Freistaat gelegt, die sich 

positiv auf die Ziele des EFRE mit einer wettbewerbsfähi-

gen und innovationsstarken Wirtschaft auswirken können.  

Direkte Beiträge des EFRE zu diesem TZ sind zwar nicht 

zu erwarten, allerdings können durch die wirtschafts- und 

regionalpolitischen Maßnahmen des EFRE wichtige Beiträ-

ge zu wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstrukturen geleistet 

werden, die auch den Zielen des TZ 3 des ESF dienen.  

Als grundsätzliche Arbeitsteilung der beiden Programme im Be-

reich der Aus- und Weiterbildung ist vorgesehen, die Unterstüt-

zung des EFRE in diesem Themenfeld auf investive Maßnahmen 

zu konzentrieren, während sich der ESF auf die direkte Förderung 

von Humanressourcen ausrichten soll.  

Insgesamt kann im Rahmen der Ex-ante Evaluierung festgestellt 

werden, dass sich die beiden Fonds kohärent zueinander darstel-

len und sich gut ergänzen. Dadurch können die Wirkungsbeiträge 

der Interventionen positiv miteinander kombiniert und verstärkt 

werden. 

Mit Hilfe klarer Koordinationsstrukturen (u.a. Bündelung von Zu-

ständigkeiten und Bewilligungen für das Themenfeld WTT in ei-

nem Ressort) soll darüber hinaus gewährleistet werden, dass sich 

die Kohärenz der Interventionen im Laufe der Programmumset-

zung fortsetzt.   

Insgesamt ist von einer hohen externen Kohärenz des EFRE 

zum ESF auszugehen. 

3.2.2.2 Externe Kohärenz zum ELER 

Zum ELER lagen zum Bewertungszeitpunkt keine vollständigen  

Programmentwürfe vor, sondern nur eine Übersicht der geplanten 
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Maßnahmen, welche im Rahmen der 3. Partnerbeteiligung präsen-

tiert wurden. Eine vollumfängliche Kohärenzprüfung war zum Zeit-

punkt der Ex-ante Evaluierung daher nicht möglich. 

Gemäß des Operationellen Programms für den EFRE (Kapitel 8) 

wird jedoch dargestellt, dass eine Kohärenz der Interventionen si-

chergestellt wird und inhaltliche Überschneidungen (i.S.v. Doppel-

förderungen) nicht möglich sind. Eine inhaltliche Abgrenzung in 

den folgenden Themenschwerpunkten soll dabei wie folgt sicher-

gestellt werden:  

 Risikovorsorge: während der ELER nur Hochwasser-

schutzvorhaben an Gewässern 2. & 3. Ordnung und Wild-

bächen finanziert, richtet sich der EFRE vollständig auf 

Gewässer 1. Ordnung und Grenzgewässer. Mit Hilfe der 

elektronischen bayernweiten Vorhabensdatei (BayIFS) 

kann ein exaktes Monitoring der Vorhaben sichergestellt 

und eine Doppelförderung vermieden werden.  

 Dorferneuerung / Städtebauförderung: Als Differenzie-

rungsmerkmal der Förderfokussierung werden im ELER 

alle Projekte der Dorferneuerung (Ortsteile bis zu 500 

Einwohner) und im EFRE alle Projekte der Städtebauför-

derung (Ortsteile über 2.000 Einwohner) adressiert. Für 

Ortsteile zwischen 500 und 2.000 Einwohnern soll eine 

abgestimmte aufgaben- und instrumentenbezogene Ein-

zelfallentscheidung vorgenommen werden. Ebenso wie bei 

den Projekten der interkommunalen Kommunikation, sol-

len hierfür bei Bedarf Abstimmungsverfahren der Ressorts 

genutzt werden, um eine geeignete Zuordnung zu den 

Fonds zu gewährleisten. Spezifischere Informationen zum 

Verfahren werden nicht getroffen.  

 Leader: Lokale Aktionsgruppen (LAG) werden nur über 

den EFRE gefördert; bei übergreifenden integrierten Kon-

zepten – die auch aus dem EFRE (PA 5) gefördert werden 

können – soll eine Koordination zwischen den involvierten 

Initiativen und LAGS sowie zwischen den LEADER-

Managern und den Verwaltungsstellen stattfinden. Dieses 

Grundverfahren ist plausibel, sollte allerdings spezifiziert 

werden, um eine strukturierte und synergetische Umset-

zung zu gewährleisten.  

 Moorschutz: während über den ELER im Bereich des 

Moorschutzes schwerpunktmäßig Maßnahmen zur Erhal-

tung der Biodiversität kofinanziert werden können, fokus-

siert der EFRE ausschließlich Ansätze die zur Verringe-

rung der CO2-Freisetzung aus Mooren dienen. Damit sind 

die Interventionen klar abgegrenzt aber komplementär.   
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Grundsätzlich wichtig ist es zu betonen, dass der EFRE – insbe-

sondere mit der PA 5 zur Nachhaltigen Stadt-Umland-Entwicklung, 

und der ELER zur Stärkung der endogenen Potenziale der (ländli-

chen) Regionen Bayerns beitragen können und darauf ausgerich-

tet sind. 

Auf Basis der inhaltlichen Abgrenzung und strukturellen Ver-

fahren zur Koordination der Programme, scheint aus Sicht der 

Ex-ante Evaluierung eine Kohärenz der Programme gewähr-

leistet. Lediglich die Verfahrensüberlegungen zur Koordinati-

on der integrierten Konzepte und der LAGs im Rahmen von 

LEADER und der Dorferneuerung / Städtebauförderung 

(Stichwort: interkommunale Kooperation) sollten, soweit mög-

lich, spezifiziert werden.     

3.2.2.3 Externe Kohärenz zum EMFF 

Zum EMFF lagen zum Bewertungszeitpunkt keine Programment-

würfe vor, die zur umfänglichen Kohärenzprüfung herangezogen 

werden könnten. 

Gemäß des Operationellen Programms für den EFRE (Kapitel 8) 

wird jedoch dargestellt, dass eine Kohärenz durch die folgenden 

Verfahren sichergestellt werden soll: 

 Interministerielles Abstimmungsverfahren zu Förderinhal-

ten 

 Einbindung der Verwaltungsbehörde des EMFF im Be-

gleitausschuss des EFRE 

 Klare Trennung der Förderschwerpunkte, um Überschnei-

dungsmöglichkeiten auszuschließen, insbesondere wird es 

im EFRE keine Förderung der Verarbeitung und Vermark-

tung fischereilicher Produkte in Bayern und keine Förde-

rung von Maßnahmen in Fischwirtschaftsgebieten geben.  

Auf Basis dieser strukturellen und inhaltlichen Verfahren, 

scheint aus Sicht der Ex-ante Evaluierung eine Kohärenz der 

Programme gewährleistet. 

3.2.2.4 Externe Kohärenz zur Europäische Territorialen 

Zusammenarbeit / INTERREG (A, B, C) 

Die Bewertung der Kohärenz des OP EFRE zu den Programmen 

der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ) erfolgt ge-

mäß den unterschiedlichen Programmlinien von INTERREG. Zum 

Zeitpunkt Ex-ante Evaluierungen lagen lediglich zu den 

INTERREG A Programmen „Bayern-Tschechien“ und „Bayern-

Österreich“ Bewertungsgrundlagen vor, jedoch keine für das 

INTERREG A-Programm „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“. 
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Ebenfalls lagen noch keine Operationellen Programme zur trans-

nationalen Zusammenarbeit (INTERREG B) und zur interregiona-

len Zusammenarbeit (INTERREG C) vor, sodass sich die Bewer-

tung der Kohärenz nur auf Ebene der übergeordneten Themen-

schwerpunkte durchführen lässt.  

Grenzübergreifende Zusammenarbeit (INTERREG A) 

INTERREG A Programm 2014-2020 Bayern-Österreich  

Insgesamt weist das bayerische OP EFRE 2014-2020 eine hohe 

Kohärenz mit zwei der drei thematischen Ziele des geplanten 

INTERREG A Programm 2014-2020 Bayern-Österreich auf. Zum 

dritten TZ verhält sich das Programm zielneutral. Diese Kohärenz 

stellt sich auf Ebene der drei thematischen Ziele wie folgt dar (sie-

he Anhang 68):  

 TZ 1 „Stärkung von Forschung, technologischer Ent-

wicklung und Innovation“: Dieses Thematische Ziel des 

INTERREG A Programms Bayern-Österreich ist deckungs-

gleich mit dem TZ 1 des OP EFRE Bayern, sie unterschei-

den sich lediglich auf Ebene der Instrumente und der För-

derregionen. Es ist von einer hohen Kohärenz im Sinne der 

adressierten Ziele auszugehen. 

 TZ 2 „Förderung der nachhaltigen Nutzung der Res-

sourcen und des Umweltverbundes“: Auch zum TZ 2 

des INTERREG A Programms Bayern-Österreich kann ei-

ne hohe Kohärenz des OP EFRE festgestellt werden. So 

sind durch beide Programme Beiträge zur Inwertsetzung 

des (gemeinsamen) Kultur- und Naturerbes zu erwarten. 

Etwas geringer dürften die Beiträge des OP EFRE zur 

Steigerung und Wiederherstellung der Biodiversität und zur 

Entwicklung umweltfreundlicher Verkehrssysteme ausfal-

len, allerdings bestehen hier auch keine Zielkonflikte. 

 TZ 3 „Zusammenarbeit / Lebensqualität / Bildung“: hier 

sind keine Beiträge des OP EFRE zu erwarten. Jedoch 

kann auch hier davon ausgegangen werden, dass sich die 

Interventionen des INTERREG Programms indirekt auch 

positiv auf die Ziele des EFRE auswirken kann (z.B. durch 

gemeinsame Bildungsprogramme).  

INTERREG A Programm 2014-2020 Bayern-Tschechien 

Insgesamt weist das bayerische OP EFRE 2014-2020 eine hohe 

Kohärenz mit zwei der fünf thematischen Ziele des geplanten 

INTERREG A Programm 2014-2020 Bayern-Tschechien auf. Zu 

den übrigen TZ verhält sich das Programm zielneutral. Diese Ko-

härenz stellt sich auf Ebene der fünf thematischen Ziele wie folgt 

dar (siehe Anhang 9):  
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 TZ 1 „Forschung, Entwicklung und Innovation“: Dieses 

Thematische Ziel des INTERREG A Programms Bayern-

Tschechien ist deckungsgleich mit dem TZ 1 des OP EFRE 

Bayern, sie unterscheiden sich lediglich auf Ebene der In-

strumente und der Förderregionen. Es ist von einer hohen 

Kohärenz im Sinne der adressierten Ziele auszugehen.  

 TZ 2 „Umwelt und Ressourcen“: Auch zum TZ 2 des 

INTERREG A Programms Bayern-Tschechien kann eine 

hohe Kohärenz des OP EFRE festgestellt werden. So sind 

durch beide Programme Beiträge zur Inwertsetzung des 

(gemeinsamen) Kultur- und Naturerbes zu erwarten. Etwas 

geringer dürften die Beiträge des OP EFRE zur Steigerung 

und Wiederherstellung der Biodiversität ausfallen, aller-

dings besteht hier auch kein Zielkonflikt. 

 TZ 3 „Nachhaltiges Transportwesen und regionale Er-

reichbarkeit“: Zum TZ 3 des INTERREG Programms sind 

keine Beiträge durch das OP EFRE zu erwarten, allerdings 

bestehen auch hier keine Zielkonflikte. Vielmehr ist von po-

sitiven Beiträgen des INTERREG Programms zu den Zie-

len des OP EFRE auszugehen (z.B. durch die Verbesse-

rung der Erreichbarkeit des Programmraums).  

 TZ 4 „Bildung“: Auch zum TZ 4 des INTERREG Pro-

gramms sind keine Beiträge durch das OP EFRE zu erwar-

ten, allerdings bestehen ebenfalls hier keine Zielkonflikte. 

Vielmehr ist von positiven Beiträgen des INTERREG Pro-

gramms zu den Zielen des OP EFRE auszugehen (z.B. 

durch den Abbau sprachlicher Hemmnisse im Bildungsbe-

reich). 

 TZ 5 „Institutionelle Kapazitäten und öffentliche Ver-

waltung“: hier sind keine Beiträge des OP EFRE zu erwar-

ten. Jedoch kann auch hier davon ausgegangen werden, 

dass sich die Interventionen des INTERREG Programms 

indirekt auch positiv auf die Ziele des EFRE auswirken 

kann.  

Als grundsätzliches Abgrenzungskriterium zum OP EFRE kommt 

hierbei hinzu, dass gem. Art. 12 II VO (EG) Nr. 1299/2013 bei den 

INTERREG A Fördervorhaben immer Begünstigte aus mindestens 

zwei Ländern stammen müssen, von denen eines ein Mitglieds-

staat ist. Eine kohärente Durchführung soll zudem durch Koordina-

tionsstrukturen gewährleistet werden: so wird die Bewilligung und 

Abwicklung der Projekte durch dieselbe Stelle vorgenommen.    

Insgesamt ist davon auszugehen (vorläufige Bewertung), 

dass sich das OP EFRE Bayern 2014-2020 kohärent zu den 

INTERREG A Zielen darstellt. 
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Transnationale Zusammenarbeit (INTERREG B) 

Das Themenspektrum der INTERREG B Förderung umfasst u.a. 

die Bereiche Innovation, Umweltschutz und Ressourceneffizienz, 

Verringerung der CO2-Emissionen der Wirtschaft und nachhaltiger 

Verkehr. Auf Basis dieser Themenübersicht kann – vorbehaltlich 

der konkreten Ausgestaltung der Operationellen Programme –

grundsätzlich von einer Kohärenz mit dem EFRE ausgegangen 

werden. Auch das bayerische OP adressiert, mit Ausnahme der 

Förderung eines nachhaltigen Verkehrs – im Schwerpunkt die ge-

nannten Themenfelder.   

Insgesamt ist davon auszugehen (vorläufige Bewertung), 

dass sich das OP EFRE Bayern 2014-2020 kohärent zu den 

INTERREG B Zielen darstellt. 

Interregionale Zusammenarbeit (INTERREG C) 

Analog zur transnationalen Zusammenarbeit, liegen auch im Falle 

der für Bayern relevanten INTERREG C Programme noch keine 

Entwürfe vor. Vorbehaltlich der konkreten Ausgestaltung des Ope-

rationellen Programms kann aber auch hier auf Basis des adres-

sierten Themenspektrums (Innovation, Wettbewerbsfähigkeit von 

KMU, Verringerung der CO2-Emissionen der Wirtschaft, Umwelt-

schutz und Ressourceneffizienz) ein positiver Beitrag des OP 

EFRE Bayern 2014-2020 erwartet werden. Allerdings liegt ein 

Schwerpunkt der neuen Förderperiode auf Lernprozessen der Po-

litik, sodass der Fokus vom OP EFRE an dieser Stelle abweichend 

ist.  

Insgesamt ist davon auszugehen (vorläufige Bewertung), 

dass sich das OP EFRE Bayern 2014-2020 kohärent zu den 

INTERREG C Zielen darstellt.   

3.2.3 Gesamtfazit zur externen Kohärenz 

Für die Bewertung der externen Kohärenz des bayerischen OP 

EFRE 2014-2020 wurden einerseits die Beiträge der Programm-

strategie zu anderen Strategien / Programmen der europäischen, 

nationalen oder regionalen Ebene geprüft und andererseits der 

Beitrag anderer Strategien / Programme der europäischen, natio-

nalen oder regionalen Ebene zur Programmstrategie untersucht. 

Insgesamt wurde dafür eine Kohärenzprüfung des OP EFRE Bay-

ern 2014-2020 mit zehn unterschiedlichen Programmlinien vorge-

nommen. 

Zusammenfassend kann auf Basis der Kohärenzbewertung fest-

gehalten werden, dass das bayerische OP EFRE 2014-2020 in 

vielen Fällen hohe direkte Beiträge zu den Interventionsschwer-

punkten der anderen Programme über alle thematischen Ziele 

hinweg leisten kann. In jenen Fällen, wo keine hohen Beiträge des 
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OP EFRE festgestellt werden konnten, wurde zugleich auch er-

sichtlich, dass es vor dem Hintergrund des Konzentrationsgedan-

kens des Programms weder möglich noch sinnvoll ist, jeden 

Schwerpunkt der anderen Programme (z.B. von Horizont 2020) 

abzudecken. Vielmehr geht es darum, in ausgewählten Bedarfs-

feldern in Bayern möglichst hohe Synergien mit den anderen Pro-

grammen aufzuweisen und dabei gleichzeitig durch erfolgreiche 

Umsetzung Beiträge zu deren Zielen zu leisten. 

Auch im Rahmen der Kohärenzprüfung mit den weiteren EU-

Programmen im Freistaat Bayern (ESF, EMFF, ELER, ETZ) konn-

te ein hoher Komplementaritätsgrad und Beitrag der Programme 

untereinander festgestellt werden. 

Als Fazit kann demnach konstatiert werden, dass sich das bayeri-

schen OP EFRE 2014-2020 kohärent mit den anderen betrachte-

ten Interventionen darstellt und wichtige Beiträge zur Zielerrei-

chung generiert werden.  
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4 Beurteilung der Interventionslogik 
des bayerischen Operationellen 
Programms  

Im Rahmen der Revision der Vorgaben für das Monitoring und die 

Evaluation in der Förderperiode 2014-2020 hat die Europäische 

Kommission einen stärkeren Fokus auf Ergebnisse, einen stärken 

Fokus auf Interventionslogiken und auf die Konzentration gesetzt. 

Das Ziel der Ex-ante Evaluierung ist es in diesem Prüfschritt da-

her, erstens eine Bewertung der Interventionslogiken jeder der fünf 

Prioritätsachsen vorzunehmen und darauf aufbauend die Förder-

strategie und Interventionslogik des gesamten Operationellen Pro-

gramms EFRE Bayern 2014-2020 zu überprüfen.  

Diese Bewertung basiert dabei vor allem auf einem Wirkungsmo-

dell, welches den interventionslogischen bzw. kausalen Zusam-

menhang von Theorieansatz, Förderbedarf, Investitionsprioritäten, 

Zielen und Maßnahmen im Sinne eines Wirkungsmechanismus 

beschreibt. Dafür sind von Seiten der Evaluatoren auf der Ebene 

der Investitionsprioritäten und Maßnahmen Wirkungsketten erar-

beitet worden, die darlegen, inwiefern die Handlungsfelder und 

Maßnahmen auf die übergeordneten Ziele wirken und inwieweit 

die sozioökonomische Situation durch das Programm beeinflusst 

werden kann.10 Das Wirkungsmodell besteht demnach aus der 

Struktur des Programms, ausgedrückt in Prioritätsachsen und den 

darin enthaltenen inhaltlichen Schwerpunkten bzw. ihren Wir-

kungsketten. Eine Wirkungskette setzt sich zusammen aus der 

Beschreibung des Inputs, Outputs, Ergebnis und der Wirkung ei-

ner Intervention. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht eine 

idealtypische Interventionslogik inkl. der Wirkungszusammenhän-

ge und exogener Einflüsse, welche die Zielerreichung beeinflussen 

und die Veränderung des Interventionsansatzes oder spezifischer 

Maßnahmen begründen könnten.  

                                                

10 Eine wichtige Quelle für die Einordnung der Strukturwirksamkeit der Interventionen bildete die folgende Studie: Prognos 

(2010) Umsetzung des Ziels „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ im Rahmen der europäischen Struk-

turpolitik und Handlungsoptionen für seine Fortführung in der Förderperiode 2014-2020, im Auftrag des BMWi, Berlin. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Elemente zur  
Bewertung der Interventionslogik 

 

Prognos AG, 2014 

Anhand dieses Wirkungsmodells kann die Bewertung des Pro-

gramms strukturiert vorgenommen werden. Im Rahmen der Wir-

kungskettenbetrachtung ist insbesondere eine jeweilige Einschät-

zung des Beitrags der Förderinhalte zum festgestellten Förderbe-

darf und den Zielen des operationellen Programms vorgenommen.  

4.1 Bewertung der Interventionslogiken der 

Prioritätsachsen 

Für die Bewertung der Interventionslogiken der einzelnen Priorität-

sachsen existieren gem. Leitfaden zur Ex-ante Evaluierung die fol-

genden zentralen Untersuchungsfelder:  

 Bewertung der Interventionslogik jeder Investitionspriorität 

(SZ - Maßnahme – erwartete Outputs – beabsichtigte Er-

gebnisse) 

 Überprüfung der Kausalzusammenhänge innerhalb der In-

vestitionsprioritäten (SZ - Maßnahme – erwartete Outputs – 

beabsichtigte Ergebnisse) 

 Überprüfung der Berücksichtigung externer Einflussfakto-

ren auf die Zielerreichung des Programms (z.B. nationale 

Politiken, ökonomische Trends, Veränderung der regiona-

len Wettbewerbsfähigkeit)  
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 Bewertung der Relevanz der Maßnahmen bezogen auf die 

Bedarfe spezifische Regionen   

 Bewertung der Geeignetheit der integrierten territorialen 

Ansätze zur Erreichung der spezifischen Ziele (soweit ITI 

zum Einsatz kommt)  

 Überprüfung der Begründung für die Nutzung der vorge-

schlagenen Unterstützungsformen (z.B. Finanzhilfen, 

Preisgelder, zurückzahlbare Unterstützung und Finanzin-

strumente; Art. 56 GSR-VO) 

Im Rahmen dieses Untersuchungsschrittes gilt es auch die Be-

schreibung der Maßnahmen innerhalb der Prioritätsachsen zu un-

tersuchen, inklusive der zentralen Zielgruppen, spezifischen Regi-

onen und Arten von Zuwendungsempfängern (Art. 87 II b iii GSR-

VO). 

Auf die Überprüfung des Beitrags von Großprojekten zur Errei-

chung der Programmziele wurde indes im Rahmen dieser Ex-ante 

Evaluierung verzichtet, da Großprojekte im Operationellen Pro-

gramm EFRE Bayern 2014-2020 nicht vorgesehen sind.  

 

4.1.1 Prioritätsachse 1: Stärkung von Forschung, 

technologischer Entwicklung und Innovation 

In der Prioritätsachse 1 befinden sich zwei Investitionsprioritäten 

zur Förderung von Forschung, technologischer Entwicklung und 

Innovation im Freistaat Bayern, welche über zwei spezifische Ziele 

(SZ1 und SZ2) spezifiziert wurden. 

Investitionspriorität 1a  

Abbildung 3: Interventionslogik der IP 1a (Kurzform; Langfassung im Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Mit Blick auf die Interventionslogik der IP 1a kann festgehalten 
werden, dass die einzelnen Elemente der Wirkungskette logisch 

aufeinander aufbauen und weder Defizite bei den förderpoliti-

schen Grundannahmen noch signifikante Risiken für die Errei-

chung der Ziele erkennbar sind (vgl. Anhang 10). Die geplante 

Maßnahme „Förderung von Forschungs- und Kompetenzzentren“ 

(M 1.1) greift den identifizierten Förderbedarf („Defizit an anwen-

dungsorientierten FuE-Einrichtungen außerhalb der Planungsregi-
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on 14) auf und die erwarteten Outputs und erwarteten Ergebnisse 

sind in der Lage, angemessene Positivbeiträge zum SZ1 „Erhalt 

der bayerischen Spitzenposition im Bereich angewandter For-
schung“ zu leisten. Somit kann auch eine hohe Strukturwirksam-

keit der Intervention erwartet werden, die sich v.a. in einer Erhö-

hung der regionalen Wissensintensität, einer Induktion von Investi-

tionen in FuE und dem Aufbau von Beschäftigung im Bereich FuE 

niederschlägt.  

Die geplante finanzielle Unterstützungsform – Zuschuss als 

nicht-rückzahlbare Unterstützung – ist nachvollziehbar und vor 

dem Hintergrund des Förderungsgegenstands angemessen. Auch 

die Zielgruppe bzw. Zuwendungsempfänger korrespondiert mit 

dem definierten Förderziel.  

Insgesamt kann festgehalten, dass die IP 1a des bayerischen OP 

EFRE 2014-2020 mit der gewählten Interventionsstrategie einen 

hohen positiven Zielbeitrag zur Erreichung des SZ1 und des 

übergeordneten thematischen Ziels der Prioritätsachse 1 zur Stär-

kung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation 

leisten wird. 

Investitionspriorität 1b  

Abbildung 4: Interventionslogik der IP 1b (Kurzform; Langfassung im Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Ausgehend von dem klar dokumentierten und formulierten Förder-

bedarf im Kontext des Wissens- und Technologietransfers, kann 
für die IP 1b eine logische Abfolge von Intervention (Maßnahme), 

dem erwarteten Output (v.a. Kooperations- und Verbundprojekte 

zwischen FuE-Einrichtungen und KMU; FuEuI-Projekte) sowie der 

durch die Förderung erwarteten Ergebnisse (Steigerung der Inno-

vationsaktivitäten von KMU durch Bildung von Netzwerken mit 

FuE-Einrichtungen und Zugriff auf externe Innovationskapazitäten) 
konstatiert werden (vgl. Anhang 11). Die zugrundegelegten för-

derpolitischen Grundannahmen stimmen mit der ggw. führen-

den Einschätzung überein und erschließen sich kausal11, grundle-
gende Risiken im Kontext dieser Intervention wurden berücksich-

tigt (u.a. die geringere Ressourcenausstattung von KMU, höhere 

                                                

11 Siehe, u.a. Bercovitz J. &  Feldman M. (2006) Entrepreneurial universities and technology transfer: A conceptual frame-

work for understanding knowledge-based economic development, The Journal of Technology Transfer. 
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Informationsbedarfe etc.). In dieser Abfolge kann demnach auch 
eine bedeutsame Strukturwirksamkeit dieser Intervention erwar-

tet werden, welche sich in der Erhöhung der betrieblichen Wissen-

sintensität, einer Steigerung der Produktivität und in der Generie-

rung neuer Wertschöpfung ausdrückt, wodurch neue Beschäfti-

gung aufgebaut wird. 

Vor dem Hintergrund der adressierten Zielgruppe (KMU) sind die 

vorgeschlagenen Unterstützungsformen (Zuschuss, nicht-

rückzahlbare Unterstützung) und tatsächlichen Zuwendungsemp-

fänger angemessen und sinnvoll.  

Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung der Interventionslogik 
der IP 1b kann eine wesentliche Verbesserungsoption ausge-

macht werden: während im Rahmen der IP 1a die Zukunftsfelder 

für die Förderung von FuE-Kapazitäten über die Bayerische Inno-

vationsstrategie und ihre Schwerpunkte abgeleitet werden, fehlt 

diese systematische Ableitung für die thematische Zusammenstel-

lung der Fokusfelder im Bereich des Wissens- und Technologie-

transfers. Wenngleich die einzelnen Begründungszusammenhän-

ge innerhalb der Maßnahmen 1.3 bis 1.5 nachvollziehbar sind, so 

wäre eine klarere, übergeordnete Begründung der ausgewählten 

Themenfelder und ihrer Ableitung sinnvoll.   

Es kann somit insgesamt dennoch konstatiert werden, dass die IP 

1b EFRE Programms 2014-2020 mit der gewählten Interventions-

strategie einen sehr hohen positiven Zielbeitrag zum SZ2 und 

den übergeordneten Zielen der Prioritätsachse 1 leisten kann. 

 

Fazit zur Interventionslogik der Prioritätsachse 1:  

Insgesamt ist die Förderstrategie und Interventionslogik der Priori-

tätsachse 1 sehr plausibel und lässt die gewünschten Zielbeiträge 

erwarten. Allerdings gilt es auch insgesamt die Bezüge zur regio-

nalen Innovationsstrategie zur intelligenten Spezialisierung zu 

stärken, welche gem. der Ex-ante Konditionalität 1.1 eine zentrale 

Grundlage für die inhaltliche und instrumentelle Ausrichtung der 

Prioritätsachse 1 und dem thematischen Ziel 1 ist.   
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4.1.2 Prioritätsachse 2: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

kleiner und mittlerer Unternehmen 

Die Prioritätsachse 2 „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 

und mittlerer Unternehmen“ besteht aus drei Investitionsprioritäten 

und drei korrespondierenden spezifischen Zielen (SZ3-5). 

Investitionspriorität 3c 

Abbildung 5: Interventionslogik der IP 3c (Kurzform; Langfassung im Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Die IP 3c des bayerischen EFRE-Programms 2014-2020 adres-

siert den für ganz Deutschland dokumentierten Bedarf12, den Zu-

gang von Unternehmen, insbesondere KMU, zu Risiko- und Betei-
ligungskapital zu stärken. Die Interventionslogik der IP 3c ist so-

dann plausibel und aus förderpolitischen Grundüberlegungen kon-

sistent, da mit großer Wahrscheinlichkeit über die Inputs (Bereit-

stellung von Risikokapital für die Seed- und Start-Up Phase) die 

erwarteten Outputs (finanzierte, risikobehaftete Innovations- und 

Wachstumsprojekte von KMU) sowie die erwarteten Ergebnisse 

(gestärkte Eigenkapitalbasis von KMU von der Seed- bis zur Ex-

pansionsphase zur Entwicklung von Innovations- und Wachstums-

kapazitäten) generiert werden können (vgl. Anhang 12). Den 
grundsätzlich existierenden Risiken im Kontext von Innovations- 

und Wachstumsfinanzierungen von KMU (Fehlinvestitionen) wird 

insofern ebenfalls Rechnung getragen, als dass der Fokus auf der 

Bereitstellung von Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen Mitteln 

liegen soll. Diese Finanzierungsform ist für die Zielgruppe mit den 

geringsten Barrieren versehen und dürfte eine hohe Absorption 

stimulieren.13  

Im Rahmen einer zusätzlichen Ex-ante Bewertung zu den Finan-
zierungsinstrumenten gilt es allerdings zu prüfen, für welche Form 

der Finanzierung oder in welchen Phasen der (Innovations-) Fi-

nanzierung besondere Marktschwächen in Bayern identifiziert 

werden können. Diese Ergebnisse müssen bei der Detailausarbei-

                                                

12 Europäische Kommission (2012) Positionspapier zur Programmierung im Rahmen des EFRE in Deutschland; OECD 

(2012) Economic Survey of Germany 2012.  
13 vgl. Prognos AG und Prof. Bade (2012) Stand und Perspektiven der EFRE-Förderung in Bayern: Zwischenevaluation 

des Operationellen Programms des EFRE im Ziel RWB Bayern 2007-2013, im Auftrag des STMWIVT Bayern, München.  

Vertiefungsanalyse zur Wirksamkeit der innovativen Finanzinstrumente/Fonds. 
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tung der Maßnahme 2.1 „Innovative Finanzinstrumente“ berück-

sichtigt werden.  

Grundsätzlich kann aufgrund der Bedarfslage und der geeigneten 
Interventionslogik von einer Strukturwirksamkeit ausgegangen 

werden, welche sich in der Verbreiterung und Vertiefung der Bran-

chenstruktur durch kleine, innovative Unternehmen, Investitionen 

in neue Unternehmen, eine Erhöhung der Wissensintensität, der 

Produktivität und dem Aufbau von Beschäftigung ausprägen kann. 

Wie bereits im Kontext der Risikobewertung ausgeführt, ist die 

gewählte Finanzierungsform – vorbehaltlich der detaillierten Aus-

arbeitung nach den Empfehlungen der Ex-ante Evaluierung zu Fi-

nanzierungsinstrumenten – sinnvoll und zweckdienlich. Mit den 

KMU als primäre Zielgruppe wird jener Unternehmenssektor 

adressiert, der i.d.R. die größten Schwierigkeiten bei der Aufnah-

me von Fremdkapital zur Finanzierung von risikobehafteten 

Wachstumsprojekten hat; gerade vor dem Hintergrund der bevor-

stehenden Basel III Regulierung im Bankensektor.  

Allerdings können auch Verbesserungsoptionen ausgemacht 

werden, die sich insbesondere auf die Klarheit der Intervention be-

ziehen. So werden als Finanzierungsfokus die Seed- und Start-Up 

Förderung benannt; insbesondere die Seed-Phase bezieht als ers-

te Phase im Lebenszyklus auf die ersten Tätigkeiten eines Grün-

ders, die mit dem zukünftigen Unternehmen in Verbindung steht. 

Daher müsste zur Verbesserung der Klarheit der avisierten Inter-

vention auch die Zielgruppe der Finanzierung sowie die Finanzie-

rungsphase präzisiert werden. Beide Aufgaben sollten im Rahmen 

der Ex-ante Evaluierung der innovativen Finanzierungsinstrumente 

aufgegriffen werden. 

Insgesamt kann aufgrund der geeigneten Interventionsform der IP 
3c von einem hohen, positiven Beitrag zum spezifischen Ziel 3, 

d.h. zur Stärkung der wirtschaftlichen Basis von KMU, sowie der 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen in Bay-

ern ausgegangen werden.  
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Investitionspriorität 3c (EFRE-Schwerpunktgebiet)  

Abbildung 6: Interventionslogik der IP 3c (Kurzform; Langfassung im Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Die Intervention im Rahmen der Investitionspriorität 3c und dem 

korrespondierenden SZ4 „Stärkung der Innovations- und Wachs-

tumskapazitäten von KMU im EFRE-Schwerpunktgebiet“ wird 
durch einen empirisch dokumentierten Förderbedarf der Zielgrup-

pe nach Investitionsanreizen in den strukturschwachen Regionen 

Bayerns begründet. Die einzelnen Elemente der Förderstrategie 

greifen logisch ineinander und die vorgesehenen Maßnahmen 

(Investitionszuschüsse für einzelbetriebliche Investitionen) sind 

prinzipiell und gemäß der förderpolitischen Grundannahmen in 

der Lage, die erwarteten Outputs (unterstützte Investitionsvorha-

ben) und darüber die erwarteten Ergebnisse (Errichtung, Erweite-

rung, Umstellung oder grundlegende Rationalisierung bzw. Mo-

dernisierung gewerblicher Betriebsstätten) zu induzieren – insbe-

sondere vor dem Hintergrund der dargelegten Bedarfe der Ziel-

gruppe im strukturschwächeren EFRE-Schwerpunktgebiet (Zu-

gang zu Kapital für Investitionsprojekte, notwendige Investitionsan-

reize; vgl. Anhang 13). Wie die Erfahrungen der letzten Förderpe-

riode 2007-201314 zeigen ist als grundsätzliches Risiko für diese 

Intervention zu berücksichtigen, dass die adressierten KMU auch 

über die notwendige Kapazität zur Aufbringung der Kofinanzierung 

verfügen müssen – gerade in konjunkturell herausfordernden Zei-

ten ist dies ein potenziell limitierender Faktor für den Erfolg der In-

tervention (Zurückstellung von Investitionen). 

Analog zur Bewertung der Marktsituation im Bereich des Risikoka-

pitals ist es auch für diese Finanzierungsform hilfreich, eine ge-

nauere Betrachtung der Bedeutung der Finanzierungsinstrumente 

und der ggw. Finanzierungsbedingungen vorzunehmen. Dies zeigt 
gleichzeitig eine Verbesserungsoption für diese Intervention auf: 

vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Niedrigzinssituation im 

Euro-Raum und somit geringen Kosten für die externe Kapitalbe-

schaffung sollte noch etwas klarer gezeigt werden, welche beson-

dere Bedeutung die einzelbetriebliche Investitionsförderung wei-

terhin für die Zielgruppe hat, insbesondere im EFRE-

                                                

14 Vgl. Prognos AG und Prof. Bade (2012) Stand und Perspektiven der EFRE-Förderung in Bayern: Zwischenevaluation 

des Operationellen Programms des EFRE im Ziel RWB Bayern 2007-2013, im Auftrag des STMWIVT Bayern, München.  

Vertiefungsanalyse zur Wirksamkeit der innovativen Finanzinstrumente/Fonds. 
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Schwerpunktgebiet (z.B. wegen der zunehmenden Herausforde-

rungen für KMU bei der Kreditaufnahme durch Basel III, besonde-

re Vorteilhaftigkeit von Zuschüssen hinsichtlich der Fördereffekte 

und der Mittelbindung bei der Zielgruppe im EFRE-

Schwerpunktgebiet).   

Insgesamt kann durch diese Intervention von einer hohen Struk-

turwirksamkeit ausgegangen werden, welche sich in der Moder-

nisierung des Kapitalstocks, der Innovationsverbreitung, dem Un-

ternehmenswachstum und Beschäftigungsaufbau und einer Erhö-

hung der Produktivität (auch der Ressourcenproduktivität) ausdrü-

cken kann. Diese Strukturwirksamkeit trifft insbesondere in den 

strukturschwächsten Regionen auf, wenngleich grundsätzlich mit 

dieser Interventionsform auch investive Vorzieheffekte verbunden 

sind.  

Die vorgeschlagene Unterstützungsform als Zuschuss (nicht-

rückzahlbare Unterstützung) ist vor dem Hintergrund der Interven-

tionsintention und der adressierten Zielgruppe innerhalb des 

EFRE-Schwerpunktgebiets angemessen.  

Als Fazit kann konstatiert werden, dass die IP 3c des bayerischen 

EFRE Programms 2014-2020 mit der gewählten Interventionsstra-

tegie einen hohen positiven Zielbeitrag zum SZ4 und den über-

geordneten Zielen der Prioritätsachse 2 leisten kann. 

Investitionspriorität 3d  

Abbildung 7: Interventionslogik der IP 3d (Kurzform; Langfassung im Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Die Intervention der Investitionspriorität 3d bzw. des SZ5 „Entwick-

lung und Ausbau der Fähigkeiten von KMU in einen Wachstums- 

und Innovationsprozess einzutreten“ begründet sich im bayerische 

OP EFRE 2014-2020 durch die stetig steigende Herausforderung 

für KMU bei der Fachkräfteversorgung (insbesondere in technolo-

gischen Themenfeldern) und durch die Globalisierung als exoge-
ner Faktor – insgesamt kann hier ein mittlerer Förderbedarf fest-

gestellt werden, der sich regional unterschiedlich darstellt und 

durch den demographischen Wandel an Bedeutung gewinnt.  

Die ersten beiden geplanten Maßnahmenansätze der Förderstra-

tegie, die Förderung von Dienstleistungseinrichtungen für Unter-

nehmen (M 2.3) und die Förderung der Internationalisierungsinitia-
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tive „Export Bavaria“ (M 2.4), greifen vor dem Hintergrund der För-
derbedarfe logisch ineinander, sind kausal und in der Lage einen 

angemessenen und positiven Beitrag zu den erwarteten Outputs 

(technologisch modernisierte Infrastrukturen der Aus- und Weiter-

bildung, unterstützte Internationalisierungsmaßnahmen), den er-

warteten Ergebnissen (Erhöhung der technologischen Qualifikation 

der KMU über Fachkräfte, neu erschlossene Absatzmärkte) und 

schlussendlich auch zum SZ5 zu leisten (vgl. Anhang 14). Eine 

Ausnahme bildet der dritte Maßnahmenansatz (M 2.5 „Öffentliche 

Tourismusinfrastrukturen“), da hier – anders als bei den beiden 

ersten Maßnahmenansätze – mit der Tourismusbranche einerseits 

ein sektoraler Schwerpunkt benannt wird und andererseits die 

Wirkungskette von der Förderung öffentlicher Tourismusinfrastruk-

turen (Maßnahme) zum erwarteten Ergebnis (Steigerung der 

Wachstums- und Innovationsstärke der KMU in Bayern) nicht ein-

deutig genug ist. Zwar kann durch diese Intervention das Risiko 

der abnehmenden touristischen Attraktivität von Regionen und 

somit nachfolgenden Negativeffekten für Unternehmen der Tou-

rismusbranche entgegen gewirkt werden, dennoch sind – anders 
als bei den ersten beiden Maßnahmenansätzen – die förderpoli-

tischen Grundannahmen vor dem Hintergrund der erwarteten 

Zielbeiträge nicht ausreichend plausibel.   

Trotz der skizzierten Limitationen kann sich die Strukturwirksam-

keit dieser Intervention bei erfolgreicher Umsetzung in den folgen-

den Bereichen dokumentieren: Erhöhung der Wissensintensität 

und dadurch der Produktivität der Beschäftigten, Aufbau von FuE-

Beschäftigung in Unternehmen, Diversifizierung der Absatzmärkte 

und Sicherung von Exporteinkünfte. Außerdem ist ein strukturwirk-

samer Effekt in der Anziehung von Investitionen in der Tourismus-

wirtschaft, Fachkräften und Touristen möglich (strukturwirksam 

insbesondere in den strukturschwächsten Regionen). 

Die vorgeschlagene Unterstützungsform als Zuschuss (nicht-

rückzahlbare Unterstützung), die definierte Zielgruppe (KMU) und 

– vorbehaltlich der Anmerkungen zur M. 2.5 – auch die Zuwen-

dungsempfänger sind angemessen.  

Neben der o.g. Verbesserungsoption bezüglich der Förderung 

öffentlicher Tourismusinfrastrukturen wurden keine weiteren 

Schwachpunkte identifiziert.  

Insgesamt ist so von einem positiven Zielbeitrag der Intervention 

im Rahmen der IP 3d und dem SZ5 auszugehen, welcher sich 

gemäß der Förderstrategie insbesondere indirekt auswirkt auf die 

Steigerung der Innovations- und Wachstumsmöglichkeiten der 

KMU. Damit wird auch dem Gesamtziel der Prioritätsachse 2 zur 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU im Freistaat Rech-

nung getragen.  
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Fazit zur Interventionslogik der Prioritätsachse 2:  

Hinsichtlich der Interventionslogik der Prioritätsachse 2 kann fest-

gehalten werden, dass die gewählte Förderstrategie insgesamt 

plausibel ist und die Maßnahmen bei erfolgreicher Umsetzung in 

adäquater Weise zu den avisierten Zielen der Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen bei-

tragen werden.  

Allerdings könnte die Klarheit und Begründetheit der Intervention 

dadurch gesteigert werden, dass die Zielgruppe der Finanzierung 

sowie die Finanzierungsphase im Rahmen der Maßnahme 2.1 „In-

novative Finanzinstrumente“ des SZ3 präzisiert und im Kontext der 

Maßnahme 2.2 „Einzelbetriebliche Investitionsförderung für KMU 

klarer dargelegt werden, warum weiterhin im EFRE-

Schwerpunktgebiet besondere Bedarfe für die Bereitstellung von 

Mitteln für die einzelbetriebliche Investitionsförderung existieren – 

trotz Niedrigzinssituation im Euroraum (z.B. zunehmende Heraus-

forderungen für KMU bei der Kreditaufnahme durch Basel III, be-

sondere Vorteilhaftigkeit von Zuschüssen hinsichtlich der Förderef-

fekte und der Mittelbindung bei der Zielgruppe im EFRE-

Schwerpunktgebiet). Dies könnte u.a. im Rahmen der Ex-ante 

Bewertung der Finanzinstrumente des Operationellen Programms 

EFRE Bayern 2014 bis 2020 vorgenommen werden. 

Schließlich bleibt festzuhalten, dass die Förderung öffentlicher 

Tourismusinfrastrukturen nicht in den interventionslogischen Kon-

text der Investitionspriorität 3d passt, welche zum Ziel hat, die Fä-

higkeiten von KMU zu entwickeln und auszubauen, in Wachstums- 

und Innovationsprozesse einzutreten. Hier wäre ein Maßnahmen-

mix geeigneter, der die Stoßrichtungen der M 2.3 „Dienstleis-

tungseinrichtungen für Unternehmen“ und der M 2.4 „Export Bava-

ria“ besser und inhaltlich komplementär ergänzt.   

 

4.1.3 Prioritätsachse 3: Klimaschutz  

Die Prioritätsachse 3 „Klimaschutz“ enthält drei Interventionspriori-

täten aus einem thematischen Zielfelder (TZ 4). Im Folgenden 

werden die drei Interventionsprioritäten im Detail auf ihrer Interven-

tionslogik geprüft.  
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Investitionspriorität 4b 

Abbildung 8: Interventionslogik der IP 4b (Kurzform; Langfassung im Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Ausgehend vom klar artikulierten Förderbedarf, welcher sich in 

der Reduktion des hohen Endenergiebedarfs der Wirtschaft (ins-

besondere des verarbeitenden Gewerbes) ausdrückt, folgt im 

Rahmen der Investitionspriorität 4b bzw. dem korrespondierenden 
SZ6 „Energieeinsparung in Unternehmen“ eine insgesamt sehr lo-

gische Förderstrategie. Somit lässt sich auf Basis grundlegender 

förderpolitischer Annahmen und Wirkungszusammenhänge erwar-

ten, dass die vorgesehene Maßnahme (Förderung von Unterneh-

mensinvestitionen zu Energieeinsparungen) zu den erwarteten 

Outputs (Unterstützte Investitionen von Unternehmen im Bereich 

der energetischen Sanierung von Gebäuden bzw. des energieeffi-

zienten Neubaus) sowie den erwarteten Ergebnissen (Reduktion 

des Einsatzes von Ressourcen und Energie, insbesondere im Ge-

bäudebereich) beitragen werden.  

Risiken und externe Einflüsse werden explizit in der Programm-

strategie adressiert („Verdrängungswettbewerb“ mit anderen nati-

onalen und regionalen Förderprogrammen zur Energieeinsparung) 

und deren konkrete Berücksichtigung bei der Ausgestaltung der 

Maßnahme zum SZ6 sichergestellt.     

Die Strukturwirksamkeit der gewählten Interventionsform kann 

sich sodann bei erfolgreicher Umsetzung in einer Erhöhung der 

(Ressourcen-) Produktivität („wettbewerbsfähige CO2-arme Wirt-

schaft“) und einer grundsätzlichen Steigerung der Wettbewerbsfä-

higkeit der Unternehmen durch relativ geringere Kosten in der 

Energienutzung ausdrücken. 

Die vorgeschlagene Unterstützungsform in Form eines Darle-

hensfonds, d.h. mittel- und langfristige Kredite, ist angemessen, 

um private Investitionen zu ergänzen und einen Hebeleffekt auszu-

lösen. Gleichwohl sollte im Rahmen der Ex-ante Evaluierung zu 

den Finanzierungsinstrumenten eine Kurzprüfung darüber geführt 

werden, inwieweit der Kapitalmarkt oder auch andere Finanzie-

rungsangebote diese Zielgruppe adressiert, ob Marktschwächen 

oder gar ein Marktversagen vorliegt. Grundsätzlich ist die definier-
te Zielgruppe und gleichzeitig Zuwendungsempfänger, Unter-

nehmen und insbesondere KMU, vor dem Hintergrund der Zielstel-

lung angemessen.  
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Als wesentliche Verbesserungsoptionen im Rahmen der Ex-ante 

Evaluierung bei der IP 4b wurden folgende Aspekte ausgemacht: 

die dargelegte Förderstrategie fokussiert sich insbesondere auf die 

Unterstützung von Investitionen von Unternehmen im Bereich der 

energetischen Sanierung von Gebäuden bzw. des energieeffizien-

ten Neubaus – diese Fokussierung kann vor dem Hintergrund des 

Bedarfs und komplementärer Förderangebote (z.B. der KfW) für 

andere Segmente der unternehmerischen Energieeffizienz sehr 

sinnvoll sein. Zur Steigerung der Klarheit der Intervention wäre es 

sodann hilfreich herauszustellen, dass Maßnahmen zur Steigerung 

der Energieeffizienz im Bereich der Unternehmensprozesse oder 

des Maschinenstocks nicht unterstützt werden sollen. Darüber 

hinaus gilt es sicherzustellen, dass die geförderten Maßnahmen 

hohe technologische Ansprüche erfüllen (Stand der Technik). 

Auch diese Verdeutlichung – welche für alle Fördermaßnahmen im 

Kontext der Thematischen Ziels 4 gilt – kann die Klarheit der vor-

gesehen Intervention stärken. 

Insgesamt ist mit einem hohen positiven Zielbeitrag der IP 4b 

zum spezifischen Ziel 6, d.h. zur Energieeinsparung in Unterneh-

men, sowie der übergeordneten Zielsetzung zur Stärkung von Kli-

maschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu 

rechnen.  

Investitionspriorität 4c 

Abbildung 9: Interventionslogik der IP 4c (Kurzform; Langfassung im Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Auch die Intervention durch die IP 4c und das korrespondierende 
SZ7 stützt sich auf den hohen festgestellten Förderbedarf in Bay-

ern zur Senkung der CO2-Emissionen, hier von öffentlichen Infra-

strukturen. Die dafür vorgesehene Förderstrategie ist insgesamt 
folgelogisch und kausal: so kann von den vorgesehenen Maß-

nahmen (Finanzierung von Investitionsvorhaben zur Steigerung 

der Energieeffizienz bzw. der Nutzbarmachung erneuerbarer 

Energien im Bereich staatlicher und kommunaler Infrastrukturein-

richtungen) ein angemessener und positiver Beitrag zu den erwar-

teten Outputs (unterstützte Investitionsvorhaben zur energischen 

Sanierung staatlicher Gebäude, Investitionsvorhaben zur kommu-

nalen Energieeffizienz) und den erwarteten Ergebnisse (Reduktion 

des Einsatzes von Ressourcen und Energie in öffentlichen 

Infrastrukturen, Schaffung von Strukturen zur Nutzbarmachung er-
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neuerbarer Energien, Impulswirkung durch „Leuchtturmprojekte“) 

erwartet werden.  

Bei erfolgreicher Umsetzung der Investitionspriorität kann sodann 
von einer hohen Strukturwirksamkeit ausgegangen werden, wel-

che sich in der Erhöhung der (Ressourcen-) Produktivität, der Nut-

zung öffentlicher  Infrastrukturen als Schaufenster der regionalen 

Innovationskraft und durch positive Umwelteffekte ausdrückt. 

Die vorgeschlagene Unterstützungsform (Zuschuss, nicht-

rückzahlbare Unterstützung) ist angemessen; die Zielgruppe und 

gleichzeitig die Zuwendungsempfänger sind folgerichtig.  

Als Verbesserungsoptionen können folgende Punkte hervorge-

hoben werden: die Wirkungskette beim zweiten Maßnahmen-

schwerpunkt „kommunale Energieeffizienz“ sollte klarer herausge-

arbeitet werden, um die Zielbeiträge zu verdeutlichen und sicher-

zustellen. Gegenwärtig benennt der Maßnahmenschwerpunkt ei-

nige, potenziell sehr geeignete Ansätze, ohne diese in eine kohä-

rente Interventionslogik zu setzen. Analog zur IP 4b wäre es über-

dies auch bei dieser Interventionspriorität sinnvoll, expliziter poten-
zielle externe Einflüsse auf die Förderstrategie dieser Maßnahme 

zu berücksichtigen, insbesondere wie ein möglicher „Verdrän-

gungswettbewerb“ mit anderen nationalen und regionalen Förder-

programmen zur Energieeinsparung bei öffentlichen Infrastruktu-

ren (z.B. der KfW) ausgeschlossen werden soll. Dies sollte durch 

die Fokussierung auf staatliche Gebäude, welche bisher nicht im 

Förderfokus standen, einfach gelingen.  

Insgesamt kann der Investitionspriorität 4c ein hoher positiver 

Zielbeitrag attestiert werden, welcher sich direkt auf die Zielerrei-

chung des SZ7 und auf das Gesamtziel der Prioritätsachse 3 zur 

Stärkung des Klimaschutzes auswirken wird.  

Investitionspriorität 4e 

Abbildung 10: Interventionslogik der IP 4e (Kurzform; Langfassung im  
Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Die IP 4e fußt in ihrer Intervention auf einem sehr hohen Förder-

bedarf im Freistaat Bayern, welcher sich mit der Verringerung der 

CO2-Freisetzung aus Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten bei 

gleichzeitig vergleichsweise geringen CO2-Vermeidungskosten 

IP

4e

SZ 8

Verringerung der CO2-Freisetzung 
aus Böden mit hohen 
Kohlenstof fgehalten (Mooren)

Maßnahmen

Verringerung der 
CO2-Freisetzung aus 
An-, Nieder- und 
Hochmoorböden

Ergebnisindikator

Spezif ische 

Kohlendioxidemission

en in Bayern

Outputindikator

Geschätzter Rückgang der 

Treibhausgasemissionen (GI) + 

(LR)



 

  71 

verbindet. Die einzelnen Elemente der Wirkungskette greifen lo-

gisch ineinander: die geplanten Maßnahmen (Förderung von Pi-

lotprojekten und innovativen Vorhaben zur Verringerung der CO2-

Emissionen aus Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten sowie der 

erwartete Output (Geschätzter Rückgang der Treibhausgasemis-

sionen in t CO2-Äquiv./Jahr) und die erwarteten Ergebnisse (u.a. 

Vernässung kohlenstoffhaltiger Böden) sind prinzipiell in der Lage, 

einen hohen Beitrag zur Verringerung der CO2-Freisetzung aus 

Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten (SZ8) zu leisten. Dabei setzt 

die Interventionsform nicht auf konventionelle Maßnahmen, son-

dern adressiert vor allem Pilotprojekte mit Impuls- und Ausstrah-

lungscharakter. Externe Einflüsse, etwa mögliche Synergien 

durch die Bayerische Biodiversitätsstrategie oder die Wasserrah-

menrichtlinie, werden explizit benannt und in der Förderstrategie 

berücksichtigt.  

Somit ist eine positive Strukturwirksamkeit der Intervention zu er-

warten, die sich v.a. durch positive Umwelteffekte (Klimaschutz) 

und einem dauerhaften Rückgang der CO2-Emissionen ausdrückt.  

Die vorgeschlagene Unterstützungsform als Zuschuss ist ange-

sichts dessen, das es sich bei der Verringerung der CO2-

Emissionen aus Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten um öffentli-

che Güter handelt, angemessen. Gleiches gilt für die – angesichts 
der Zielstellung – relativ breite Zielgruppe und die korrespondie-

renden Zuwendungsempfänger.  

In der Gesamtschau können zwei wesentliche Verbesserungsop-

tionen ausgemacht werden: erstens ist sicherzustellen, dass die 

vorgesehenen Finanzmittel für den Bodenerwerb einen nicht zu 

großen Anteil an den gesamten Förderkosten ausmachen (gem. 

Art. 59 III (b) GSR-VO). Aufgrund der gegebenen Notwendigkeit, 

bei der Renaturierung von Mooren auch die Verfügungsrechte 

über die Flächen zu besitzen, ist zu erwarten, dass bei einigen 

Vorhaben die Kosten für den Landerwerb über den gem. Art. 59 III 

(b) GSR-VO formulierten Grenzwert von 10 % der förderfähigen 

Gesamtausgaben liegen werden – dies ist gem. Art. 59 III (b) 

GSR-VO in ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen für 

Umweltschutzvorhaben möglich und verordnungskonform. Wegen 

der hohen Umweltschutzrelevanz der Moorrenaturierung sollten 

daher klare Kriterien für die begründeten, umweltschutzrelevanten 

Ausnahmefälle benannt werden, um in diesen Fällen handlungsfä-

hig zu bleiben und bei der Moorrenaturierung auch außerhalb der 

staatlichen Flächen die gewünschten Klimaschutzbeiträge zur 

Strategie Europa 2020 leisten zu können. Schließlich ist eine enge 

Abstimmung mit dem ELER zu empfehlen, um über eine optimale 

Kombination der Maßnahmen den Wirkungsgrad zu erhöhen und 

die Komplementarität sicherzustellen. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die IP 4e einen sehr posi-

tiven Zielbeitrag mit hohen Einsparungseffekten bei vglw. gerin-
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gen CO2-Vermeidungskosten induzieren wird, der wichtige Beiträ-

ge zum Klimaschutz leistet.   

Fazit zur Interventionslogik der Prioritätsachse 3: 

Die Zusammenstellung der Prioritätsachse 3 aus zwei themati-

schen Zielen und vier Investitionsprioritäten ist aufgrund der inhalt-

lichen Bezüge aus Perspektive der Interventionslogik plausibel, 

klar und begründet. Insgesamt ist von einem hohen positiven För-

derbeitrag der Interventionen innerhalb dieser Prioritätsachse aus-

zugehen, die wichtige Beiträge zum Klimaschutz leistet. 

Um die Klarheit und Begründetheit der Interventionen innerhalb 

der Prioritätsachse 3 weiter zu steigern, sind folgende Verbesse-

rungsoptionen aufzeigbar: im Rahmen der IP 4b wäre es hilfreich 

noch klarer herauszustellen, welche Maßnahmen zur Steigerung 

der Energieeffizienz unterstützt werden und welche nicht (z.B. 

energetischen Sanierung von Gebäuden bzw. des energieeffizien-

ten Neubaus vs. Prozesseffizienz, Effizienz des Maschinenstocks) 

sowie eine klarere Abgrenzung ggü. bestehender, möglicherweise 

komplementärer Förderangebote vorzunehmen – dies sollte unter 

anderem in der Ex-ante Bewertung zu den innovativen Finanzin-

strumenten abgedeckt werden. Darüber hinaus sollte klarer ver-

deutlicht werden, dass alle geförderten Maßnahmen im Rahmen 

des TZ 4 hohe technologische Ansprüche erfüllen (Stand der 

Technik). Mit Blick auf die IP 5a ist schließlich sicherzustellen, 

dass die vorgesehenen Finanzmittel für den Bodenerwerb die de-

finierten Anteile an den gesamten Förderkosten (gem. Art. 59 

GSR-VO) nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen. Auf-

grund der gegebenen Umweltschutzrelevanz der Moorrenaturie-

rung kann gem. Art. 59 III (b) GSR-VO in ordnungsgemäß begrün-

deten Ausnahmefällen ein höherer Prozentsatz als 10 % der för-

derfähigen Gesamtkosten gewährt werden.   
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4.1.4 Prioritätsachse 4: Hochwasserschutz 

Die Prioritätsachse 4 „Hochwasserschutz“ enthält lediglich eine In-

terventionspriorität aus dem thematischen Ziel 5.  

Investitionspriorität 5a 

Abbildung 11: Interventionslogik der IP 5a (Kurzform; Langfassung im  
Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Die extremen Hochwasserereignisse vom Frühjahr 2013 mit gro-

ßen Folgenschäden in Bayern haben abermals verdeutlicht, dass 
weiterhin ein sehr hoher Förderbedarf bei der Risikovorsorge 

besteht, welchem sich die IP 5a mit dem korrespondierenden SZ9 

des OP EFRE Bayern 2014-2020 annimmt.  

Die in der Förderstrategie dargelegte Wirkungskette der Interven-

tion ist sachlich logisch und entspricht zudem die förderpolitische 

Grundannahmen: so wird es durch die vorgesehenen Maßnahmen 

(Unterstützung von Investitionen für Maßnahmen des Hochwas-

serschutzes zur Anpassung an den Klimawandel) möglich sein, 

wesentliche Positivbeiträge zu den erwarteten Outputs (u.a. um-

gesetzte staatliche Hochwasserschutzvorhaben, nachgerüstete 

Hochwasserschutzanlagen), den erwarteten Ergebnissen (v.a. Si-

cherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Schutz der Natur und 

Schutz von bedrohten Wirtschafts- und Siedlungsräumen vor Ge-

fahren) und sodann auch dem spezifischen Ziel zum Ausbau der 

klimabedingten Risikoprävention zu erreichen. Es bestehen zudem 

explizite Querbeziehungen zu den Maßnahmen des ELER im Frei-

staat Bayern (ELER-Fokus: Hochwasserschutzmaßnahmen an 

Gewässern 2. & 3. Ordnung  und Wildbächen; EFRE-Fokus: Ge-

wässer 1. Ordnung), womit eine hohe Komplementarität und 

gleichzeitig nachvollziehbare Abgrenzung der Fonds gewährleistet 
werden kann (externe Einflüsse).  

Von dieser Intervention kann bei erfolgreicher Umsetzung insge-
samt eine hohe Strukturwirksamkeit ausgehen, welche sich ins-

besondere in der Sicherung von Arbeitsplätzen und Schutz des 

vorhandenen Kapitalstocks vor Risiken in besonders bedrohten 

Regionen ausdrückt.  
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Die vorgeschlagene Unterstützungsform (Zuschuss, nicht-

rückzahlbare Unterstützung) ist vor dem Hintergrund der Aufga-

benstellung, die im Großteil der Übernahme durch die öffentliche 
Hand bedarf, angemessen. Die Zielgruppe und Zuwendungsemp-

fänger folgen dieser Logik und sind ebenfalls passfähig. 

Innerhalb der Wirkungskette konnten sodann im Rahmen der Ex-
ante Evaluierung auch keine Verbesserungsoptionen identifiziert 

werden. 

Insgesamt ist von der Intervention der IP 5a ein positiver Zielbei-

trag zu erwarten, der maßgeblich zu einem der zentralen Ziele der 

Prioritätsachse 4, der Anpassung an den Klimawandel, beitragen 

wird. 

4.1.5 Prioritätsachse 5: Nachhaltige Stadt-Umland-

Entwicklung 

Die Prioritätsachse 5 ist eine Mischachse mit drei Investitionsprio-

ritäten aus zwei thematischen Zielfeldern (TZ 4 und TZ 6). Gem. 

Art. 7 der EFRE-Verordnung ist die PA 5 eine Mischachse zur Un-

terstützung der Nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne des Kapi-

tels zur territorialen Entwicklung (Kapitel 4 des Operationellen 

Programms EFRE Bayern 2014-2020), die „umfassende Maß-

nahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen, ökologischen, klima-

tischen und sozialen Herausforderungen in städtischen Gebieten 

unterstützt...“ (Art. 7 EFRE-Verordnung).15   

Gemäß der Vorgaben der Kommission bei der Erstellung von 

Mischachsen aus mehreren thematischen Zielen, legt die Pro-

grammstrategie des OP EFRE Bayern 2014-2020 eine plausible 

Begründung für diese Konfiguration vor. Diese liegt insbesondere 

in der heterogenen Entwicklung der bayerischen Regionen in den 

zukunftsweisenden Bereichen Demographie, Ökologie und Klima, 

sodass eine eindimensionale Anpassungsstrategie als nicht an-

gemessen bewertet wurde – dieser Einschätzung stimmt die Ex-

ante Evaluierung unter Berücksichtigung zentraler förderpolitischer 

Grundannahmen zur nachhaltigen, regionalen Standortentwicklung 

zu.  

Darüber hinaus kommen in dieser Prioritätsachse 5 im besonderen 

Maße die integrierten Entwicklungskonzepte für eine nachhalti-

ge Stadt-Umland-Entwicklung zum Ausdruck, die durch Einsatz 
von Wettbewerbsverfahren gewährleisten sollen, dass in einem 

bottom-up Verfahren möglichst zielgerichtete, sichtbare und regio-

                                                

15 Europäische Kommission (2011) Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Bestimmun-

gen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006. 



 

  75 

nal-verankerte Zukunftsprojekte identifiziert und angestoßen wer-

den können. 

Nach dieser grundsätzlichen Bewertung der Konfiguration der Pri-

oritätsachse 5, folgt nun die Detailbewertung auf der Ebene der In-

vestitionsprioritäten, die für die Wettbewerbsverfahren zur nach-

haltigen Stadt-Umland-Entwicklung geöffnet werden sollen.  

 

Investitionspriorität 4c 

Abbildung 12: Interventionslogik der IP 4c (Kurzform; Langfassung im  
Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Analog zur Intervention der IP 4c mit dem SZ7 aus der Prioritäts-

achse 3, kann auch hier der hohe festgestellte Förderbedarf be-

stätigt und die dafür vorgesehene Förderstrategie als insgesamt 
folgelogisch und zweckdienlich bewertet werden. Anders als 

beim SZ7 beinhaltet das hiesige SZ10 jedoch nicht die energeti-

sche Sanierung staatlicher Gebäude, sondern fokussiert sich auf 

die Verbesserung der kommunalen Energieeffizienz – dies ist vor 

dem Hintergrund der Einbindung in integrierte Entwicklungskon-

zepte sinnvoll und passfähig.  

Somit gestalten sich auch die Einschätzungen zur Wirkungskette, 
zur Strukturwirksamkeit sowie zur vorgeschlagenen Unterstüt-

zungsform und die Zielgruppe analog zur Bewertung der IP 4c im 

SZ7. 

Allerdings ist als zentrale Verbesserungsoption festzuhalten, 

dass die Zielsetzung der IP 4c im SZ10 und auch die Maßnah-

menbeschreibung klarer von der Beschreibung in der Prioritäts-

achse 3 abgrenzt werden sollten. Hierbei ist herauszuarbeiten, 

dass das SZ10 und seine Maßnahmen zur Steigerung der kom-

munalen Energieeffizienz in die integrierten territorialen Entwick-

lungskonzepte eingebunden werden und somit zur nachhaltigen 

Stadt-Umland-Entwicklung beitragen sollen.  

Insgesamt kann – vorbehaltlich der präzisieren Ausarbeitung der 

Integration der IP 4c und dem korrespondieren SZ10 in die Ge-
samtstrategie der Prioritätsachse 5 – von einem hohen positiven 

Zielbeitrag ausgegangen werden, der über die Steigerung der 
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kommunalen Energieeffizienz zur nachhaltigen Stadt-Umland-

Entwicklung beiträgt.  

Investitionspriorität 6c  

Abbildung 13: Interventionslogik der IP 6c (Kurzform; Langfassung im  
Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Die Intervention im Rahmen der IP 6c begründet sich insgesamt 
mit einem eher als gering bis mittel einzuschätzenden Förderbe-

darf, wenngleich das Kultur- und Naturerbe eine durchaus wichti-

ge Bedeutung für den Tourismus und die Attraktivität des Frei-

staats Bayern hat.  

Grundsätzlich zeigt sich, dass die einzelnen Ebenen der Wir-

kungskette logisch ineinander greifen. Die vorgesehenen Maß-

nahmen (Förderung von Maßnahmen des Kultur- und Naturerbes 

im städtischen Umfeld) sind in der Lage, einen angemessenen po-

sitiven Beitrag zu den erwarteten Outputs (umgenutzte Baudenk-

mäler, ortprägende Gebäude, errichtete/ausgebaute Museen,  zu-

gänglich gemachte/inwertgesetzte Naturräume), den erwarteten 

Ergebnissen (Erhalt des kulturellen Erbes, Steigerung der touristi-

schen Attraktivität, Umsetzung von Ideen & Identitätsbildung) und 

somit zum spezifischen Ziel der Steigerung der Attraktivität der 

Regionen als Wohn- und Unternehmensstandort durch den Schutz 

und Erhalt des Kultur- und Naturerbes zu leisten. Dabei setzt die 

Interventionsform nicht nur auf konventionelle Maßnahmen, son-

dern adressiert auch Wissenstransferprojekte zwischen Forschung 

und Restaurierungspraxis zur wissenschaftlichen Fundierung der 

Praxis. Darüber hinaus sind insbesondere die Wettbewerbe von 

großer Bedeutung, die dazu beitragen sollen, dass nur Projekte 

mit hohen Effekten in einer integrierten Gesamtstrategie unter-

stützt werden. 

Wenngleich die Wirkungskette und auch die förderpolitischen 

Grundannahmen plausibel sind und eine Attraktivitätssteigerung 

von Regionen durch den Schutz und Erhalt des Kultur- und Natur-

erbes erreicht werden kann, so sind die Effekte primär indirekter 

Natur.  

Insbesondere bei einer erfolgreichen Integration der Ansätze der 

IP 6c in integrierte territoriale Entwicklungskonzepte kann eine ho-
he Strukturwirksamkeit der Intervention ausgelöst werden, die 
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vor allem in der Erhöhung der Beschäftigung in den Städten und in 

ihrem Umland (funktionaler Kontext) und einen Kaufkraftzufluss 

durch steigende Touristenzahlen ausdrückt.  

Die vorgeschlagene Unterstützungsform als Zuschuss ist vor 

dem Hintergrund der Schaffung öffentlicher Güter angemessen, 
ebenfalls die Zielgruppe der Förderung und die korrespondieren-

den Zuwendungsempfänger. 

Insgesamt kann auf Basis der Interventionsbewertung der IP 6c 
von einem mittleren positiven Zielbeitrag ausgegangen werden, 

der eher in indirekter Weise zum SZ11 und der Steigerung der At-

traktivität der Regionen als Wohn- und Unternehmensstandort  

beitragen wird. Wenn es  bei der Auswahl der Projekte im Wettbe-

werbsverfahren (s.o.) gelingt, wirklich herausragende und bedarfs-

orientierte Projekte in den Regionen zu identifizieren und zu för-

dern, dann ist zu erwarten, dass der Förderansatz in seiner Ge-

samtheit zweckdienlicher wird und insgesamt höhere Zielbeiträge 

generiert werden können.  

Investitionspriorität 6e  

Abbildung 14: Interventionslogik der IP 6e (Kurzform; Langfassung im  
Anhang) 

 

Prognos AG, 2014 

Die Intervention im Rahmen der IP 6e steht ebenfalls vor dem Hin-

tergrund der integrierten, nachhaltigen Stadt-Umland-Entwicklung 

im Freistaat Bayern und begründet sich aus Sicht der Ex-ante Eva-

luatoren durch einen mittelstarken bis hohen Förderbedarf.  

Die zur Zielerreichung konzipierte Förderstrategie ist dabei in ih-

ren Elementen und der Struktur logisch. So ist davon auszuge-

hen, dass die vorgesehenen Maßnahmen (Revitalisierung von 

Konversions- und Brachflächen und Gebäudeleerständen  sowie 

Förderung von Grün- und Erholungsanlagen) grundsätzlich ange-

messene und positive Beiträge zu den erwarteten Outputs (Recy-

celte Flächen, wiedernutzbargemachte Gebäude, errichtete oder 

ausgebaute Grün- & Erholungsanlagen), den erwarteten Ergebnis-

sen und sodann auch zum SZ12 der Verbesserung des städti-

schen Umfelds leisten können. Die Einbettung in integrierte territo-

riale Entwicklungskonzepte und die Aktivierung von funktionalen 

Räumen durch bottom-up Maßnahmen wird angemessen und 
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plausibel dargelegt, sodass ein entsprechender Beitrag der Inter-

vention zur Stadt-Umland-Entwicklung erwartet werden kann. 

Hinsichtlich der förderpolitischen Grundannahmen und exoge-

nen Risiken oder Einflüssen konnten im Rahmen der Ex-ante Eva-

luierung keine Defizite erkannt werden. Insbesondere vor dem Hin-

tergrund der Bedeutung attraktiver Städten zur Bewältigung der 

Folgen des demographischen Wandels und der Fachkräfteversor-

gung, gerade außerhalb der Ballungszentren, ist der förderpoliti-

sche Grundansatz plausibel.  

Bei erfolgreicher Umsetzung der geplanten Intervention ist auch 
von einer positiven Strukturwirksamkeit auszugehen, welche 

sich in einer Reduzierung von Umweltschäden und deren Risiko-

potenzial, der reduzierten Neuinanspruchnahme von Flächen so-

wie in einer Erleichterung von Investitionen und der Anziehung von 

Fachkräften ausdrücken kann.  

Die vorgeschlagene Unterstützungsform als Zuschuss ist nach-

vollziehbar, ebenfalls die Zielgruppe und die Zuwendungsemp-

fänger.  

Wesentliche Verbesserungsoptionen wurden nicht identifiziert.  

In Summe kann im Rahmen der Intervention der IP 6e ein hoher 

positiver Zielbeitrag erwartet werden, der maßgeblich zur Errei-

chung der SZ12 „Verbesserung des städtischen Umfelds“ und so-

mit zur Strategie der Prioritätsachse 5 zur nachhaltigen Stadt-

Umland-Entwicklung beiträgt.  

Fazit zur Interventionslogik der Prioritätsachse 5:  

Die Zusammenstellung der Prioritätsachse 5 als Mischachse mit 

drei Investitionsprioritäten aus zwei thematischen Zielfeldern (TZ 4 

und TZ 6) ist plausibel und die Begründung für diese Auswahl 

nachvollziehbar und konsistent. Insbesondere trägt diese Zusam-

menstellung dem Anspruch Rechnung, dass diese Mischachse zur 

Unterstützung der Nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne des 

Kapitels zur territorialen Entwicklung konzipiert ist. Insgesamt kann 

konstatiert werden, dass der erwartete Beitrag der gewählten In-

terventionsform zur Zielausrichtung der Prioritätsachse 5, den bei-

den TZ und den SZ angemessen und positiv ist. Es ist zu erwar-

ten, dass grundsätzlich durch den vorgesehenen Einsatz von 

Wettbewerbsverfahren gewährleisten werden kann, dass durch 

das bottom-up Verfahren möglichst zielgerichtete, sichtbare und 

regional-verankerte Zukunftsprojekte identifiziert und angestoßen 

werden können. 

Auch hinsichtlich der Klarheit und der Begründetheit der Interven-

tion, z.B. hinsichtlich der ausgewählten Unterstützungsformen und 

geplanten Maßnahmen, kann eine positive Bewertung konstatiert 
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werden. Als kleinere Verbesserungsoption kann jedoch hervorge-

hoben werden, dass die Zielsetzungen und die Maßnahmenbe-

schreibung der IP 4c im SZ7 (Prioritätsachse 3) und der IP 4c im 

SZ10 der Prioritätsachse 5 klarer voneinander abgrenzt werden 

sollten. Es sollte aus Sicht der Ex-ante Evaluatoren besser her-

ausgearbeitet werden, dass das SZ10 und seine Maßnahmen zur 

Steigerung der kommunalen Energieeffizienz in die integrierten 

territorialen Entwicklungskonzepte eingebunden werden und somit 

zur nachhaltigen Stadt-Umland-Entwicklung beitragen sollen. 

4.2 Bewertung der Interventionslogik des 

Gesamtprogramms  

Die Bewertung der Interventionslogik des Gesamtprogramms soll 

gem. Leitfaden zur Ex-ante Evaluierung die folgenden zwei Prüf-

schritte und Untersuchungsfelder beinhalten:   

 Klarheit und Begründetheit der Intervention (ausge-

wählten Unterstützungsformen und geplante Maßnahmen; 

(Gesamtprogramm; Art. 48 III h GSR-VO & Art. 87 b (iii) 

GSR-VO)  

 Erwarteter Beitrag der gewählten Interventionsform 

zum Programm und zur Strategie Europa 2020 (Zielbeitrag; 

Gesamtprogramm; Art. 48 III f GSR-VO) 

Die nachfolgende Bewertung ergänzt die in Kapitel 4.1 dargelegte 

Einzelprüfung der Interventionslogiken innerhalb der fünf Priorität-

sachsen des bayerischen EFRE-Programms und den korrespon-

dierenden Investitionsprioritäten. Sie basiert demnach vor allem 

auf einer Prüfung der übergeordneten strategischen Ausrichtung 

des Operationellen Programms EFRE Bayern 2014-2020, welche 

unter der Leitidee einer „Nachhaltigen Stärkung der regionalen In-

novations- und Wettbewerbsfähigkeit Bayerns“ zusammengefasst 

wird. Diese Leitidee wurde sodann im Rahmen der Programmstra-

tegie in zwei inhaltliche Säulen bzw. Programm-linien übersetzt: 

 Programmlinie I „Innovationspolitische Orientierung“: 

Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft („innovierendes Unternehmen“) 

 Programmlinie II „Regionalpolitische Orientierung“: 

Unterstützung zukunftsfähiger Wirtschaftsräume („wettbe-

werbsfähige Regionen“) 

Die erste Programmlinie der „innovationspolitischen Orientie-

rung“ des OP EFRE Bayern 2014-2020 verfolgt einen Ansatz auf 
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Basis des regionalen Innovationssystems.16 Diese systemorien-

tierte Sichtweise hat sich bei der Entwicklung regionaler Innovati-

onsstrategien weit verbreitet durchgesetzt und betont, dass inner-

halb eines regionalen Innovationssystems verschiedene Organisa-

tionen, wie z.B. Universitäten und Firmen, miteinander und unter-

einander interagieren. Innovationen werden insofern nicht mehr 

ausschließlich als das Ergebnis separater FuE-Arbeit betrachtet, 

sondern auch als das Ergebnis von Lernprozessen innerhalb des 

Beziehungsgeflechts der Akteure.17 Der Erfolg der Kooperation ist 

deshalb unmittelbar mit dem volkswirtschaftlichen Wachstum ver-

flochten. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 

die Stellung des Unternehmers im Rahmen des Innovationssys-

tems. Firmen sind das Kernelement eines Innovationssystems, in 

dem Inventionen in marktfähige Produkte weiter entwickelt und 

auch am Markt angeboten werden. Somit werden in Unternehmen 

und speziell in KMU durch die regionale Strategie letztendlich 

Wachstums- und Beschäftigungseffekte herbeigeführt. 

Neben dieser Einordnung der zugrundeliegenden „theory of chan-

ge“ der innovationspolitischen Orientierung des bayerischen OP 

EFRE, kann hinsichtlich der Klarheit und Begründetheit der In-

tervention folgende Bewertung ergänzt werden: ausgehend von 

den identifizierten Bedarfen eines kontinuierlichen Ausbaus der In-

novationskapazitäten im globalen Wissenswettbewerb, Stärkung 

der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in marktfähige 

Produkte/Dienstleistungen, Induzierung von Innovations- und 

Wachstumsimpulsen bei KMU durch Verbesserung des Zugangs 

zu Risikokapitals und durch Weiterqualifizierung (Auswahl) sowie 

der engen Anbindung an die Bayerische Innovationsstrategie 

(RIS3) präsentiert das bayerische EFRE-Programm 2014-2020 ein 

plausibles Förderkontinuum, welches sich nach dem steigenden 

Anwendungsbezug der Innovationsförderung gliedert:  

 Forschungsinfrastruktur, 

 Wissensentwicklung, Wissenstransfer und Vernetzung, 

 Entwicklung von Innovationen in Unternehmen und 

 Anwendung von Innovationen in Unternehmen.  

Damit gewährleistet die Programmstrategie eine hohe Klarheit der 

geplanten Interventionen und nimmt zugleich auch Bezug zu Hori-

zont 2020, wonach alle Phasen der Innovationskette, insbesonde-

re marktnahe Tätigkeiten, einschließlich innovativer Finanzierungs-

instrumente sowie nichttechnologischer und gesellschaftlicher In-

novation unterstützt werden sollen.  

                                                

16 Braczyk, H.-J., Cooke, P. and Heidenreich, M. (1998) Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Glob-

alized World, Taylor & Francis, London. 
17 McKelvey, B. (2002): Transcendental Organizational Foresight in Nonlinear Contexts. 
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In Hinsicht auf den erwarteten Beitrag kann sowohl mit Blick auf 

die förderpolitischen Grundannahmen, die gewählten Investitions-

prioritäten und die geplante Finanzallokation (vgl. Kapitel 7) von 

einem positiven Beitrag zum Operationellen Programm selbst und 

einen angemessenen Beitrag zu den Zielen der Strategie Europa 

2020 ausgegangen werden. Diese Bewertung begründet sich v.a. 

darin, dass mit den Interventionen zentrale Chancenfelder und 

Schwachpunkte der „bayerischen Innovationskette“ adressiert 

werden (u.a. Ausbau der anwendungsorientierten FuE-

Infrastrukturen in zentralen Spezialisierungsfeldern und außerhalb 

der Planungsregion 14; Stärkung des Wissens- und Technologie-

transfers, Bereitstellung von Risikokapital für Wachstum von 

KMU)18, welche gleichermaßen mit den relevanten Thematischen 

Zielen gem. Art. 9 GSR-VO korrespondieren, vor allem dem TZ1 

„Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Inno-

vation“ und dem TZ3 „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von 

KMU“.  

Die zweite Programmlinie der „regionalpolitischen Orientierung“ 

verfolgt einen Ansatz auf Basis der Theorien der endogenen Ent-

wicklung, welche sich auf die Aktivierung intraregionaler Potenzia-

le (d.h. endogener Potenziale) als Grundlage für die sozioökono-

mische Entwicklung stützen.19 Die Grundhypothese dieser „theory 

of change“ der zweiten Programmlinie besagt danach in Anleh-

nung an die endogenen Entwicklungstheorien, dass die sozioöko-

nomische Entwicklung einer Region (hier v.a. des EFRE-

Schwerpunktgebiets) vom Ausmaß und der Nutzung der intraregi-

onal vorhandenen Potenziale abhängt und eine Überwindung in-

terregionaler Disparitäten durch die Aktivierung dieser endogenen 

Entwicklungspotenziale anzustreben ist. Abstrahiert geht es dabei 

um (1) die Überwindung bestehender Engpässe, (2) die Nutzung 

regionsspezifischer Fähigkeiten und Begabungen und (3) die Initi-

ierung von intraregionalen Kreisläufen. Vor diesem Hintergrund fo-

kussiert die zweite Programmlinie des bayerischen OP EFRE 

2014-2020 die nachhaltige Entwicklung von städtischen Zentren 

und deren Umland (funktional-räumliches Umfeld), insbesondere 

angesichts der dortigen, im Rahmen der sozioökonomischen Ana-

lyse herausgearbeiteten Herausforderungen durch den demogra-

phischen Wandel, den Klimawandel und die Energiewende. Die 

Abgrenzung eines EFRE-Schwerpunktgebietes, auf das gem. der 

Auswahlkriterien ein besonderer Fokus bei der Förderung gelegt 

wird und welches im besonderen Maße von wirtschaftstrukturellen, 

demographischen und ökologischen Herausforderungen steht, 
stützt die Begründetheit der Interventionen der Programmlinie II 

und den korrespondierenden Thematischen Zielen (sortiert: TZ 6 

                                                

18 Letztere Bewertung ist vorbehaltlich der Tiefenbewertung im Rahmen der Ex-ante Bewertung zu den innovativen Finan-

zinstrumenten im Freistaat Bayern, welche zum Zeitpunkt der Ex-ante Evaluierung des Operationellen Programms noch 

nicht vorlag. 
19 Siehe für einen Überblick u.a. Schätzl, L. (2001) Wirtschaftsgeographie 1. Theorie, Schöningh Verlag, Paderborn.  
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„Umweltschutz und Förderung der nachhaltigen Nutzung der Res-

sourcen“, TZ 4 „Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der 

CO2-Emissionen in allen Bereichen“ und TZ 5 „Förderung der An-

passung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des 

Risikomanagements“). Grundsätzlich weist auch die 2. Programm-

linie, wie bereits im Rahmen der Prüfung der korrespondieren In-

terventionsprioritäten und durch die zugrunde liegende „theory of 
change“ aufgezeigt, eine adäquate Klarheit auf. Es ist jedoch 

auch zu konstatieren, dass der Interventionsmix dieser Programm-

linie durch die große Bedeutung der Wettbewerbsverfahren zur 

Auswahl geeigneter, integrierter regionaler Konzepte insgesamt 

differenzierter ist als im Vergleich zur Ausrichtung der ersten Pro-

grammlinie.   

Gleichzeitig können im besonderen Maße die integrierten Entwick-

lungskonzepte für eine nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung und 

die geplanten Wettbewerbsverfahren dazu beitragen, dass durch 

bottom-up Prozesse möglichst zielgerichtete, sichtbare und regio-

nal-verankerte Zukunftsprojekte identifiziert und angestoßen wer-
den, die im Ergebnis einen hohen Beitrag zu den übergeordneten 

Zielen des OP EFRE Bayern 2014-2020 und der Programmlinie 2 

sowie angemessene Beiträge zu den Zielen der Strategie Europa 

2020 leisten können. 

Gesamtfazit zur Interventionslogik des Operationellen Pro-

gramm EFRE Bayern 2014-2020:  

Insgesamt kann auf Basis der Bewertung der Interventionslogiken 

der einzelnen Investitionsprioritäten und spezifischen Ziele inner-

halb der fünf Prioritätsachsen sowie der zwei übergeordneten Pro-

grammlinien des OP EFRE Bayern 2014-2020 festgehalten wer-

den, dass der Interventionsmix und die gewählte Förderstrategie 

im hohen Maße dafür geeignet ist die identifizierten Förderbedarfe 

zu adressieren und die spezifischen Zielsetzungen zu erreichen.  
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5 Berücksichtigung der 
Querschnittsziele (horizontale 
Prinzipien) 

Im Rahmen dieses Bewertungsschritts der Ex-ante Evaluierung ist 

es die Aufgabe, die Angemessenheit der geplanten Maßnahmen 

des OP EFRE Bayern 2014-2020 der horizontalen Prinzipien bzw. 

Querschnittsziele gem. Art. 7 und Art. 8 der GSR-VO sowie des 

Art. 87 III GRS-VO zu prüfen. Diese Bewertung bezieht sich auf 

die folgenden drei Querschnittsziele (QS): 

 Förderung einer nachhaltigen Entwicklung (QS 1)20 

 Prävention von Diskriminierung (QS 2) 

 Förderung der Chancengleichheit zwischen Frauen und 

Männern (QS 3) 

Diese Bewertung beruht einerseits auf der internen Kohärenz-

prüfung der Ziele des bayerischen Programmentwurfs (vgl. Kapi-

tel 3.1), andererseits werden gem. Leitfaden zur Ex-ante Evaluie-
rung der Kommission (2012) die folgenden Kriterien geprüft: 

 Wurden die horizontalen Prinzipien bei der sozioökonomi-

schen Analyse und deren Empfehlungen in der weiteren 

Programmierung berücksichtigt? (insbesondere Quer-

schnittsziel Gleichstellung) 

 Welche Vorkehrungen zur Sicherstellung der Berücksichti-

gung der horizontalen Prinzipien auf der Programm- und 

Vorhabensebene wurden getroffen? (insbesondere für die 

Querschnittsziele Chancengleichheit und Gleichstellung) 

 Wurden klare, präzise Ziele, spezifische Initiativen bzw. 

spezifische Maßnahmen beschrieben, die die horizontalen 

Prinzipien abbilden? (insbesondere für die Querschnittszie-

le Chancengleichheit und Gleichstellung)  

 Welche Schritte wurden unternommen, um die relevanten 

Stakeholder in die Feststellung von Bedürfnissen, die Defi-

nition von Zielen, die Entscheidung über die Zuweisung 

von Ressourcen und die Auswahl der zu unterstützenden 

Maßnahmen einzubinden?  

                                                

20 Gem. Art. 7 EFRE-VO umfasst der Nachhaltigkeitsbegriff hier die fünf Dimensionen „wirtschaftlich, ökologisch, klima-

tisch, sozial und demographisch“.  
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Bevor diese drei Querschnittsziele im Einzelnen dargestellt wer-

den, gilt es im Vorfeld deren grundsätzlichen Berücksichtigung im 

Rahmen der Programmerstellung zu überprüfen. 

5.1 Berücksichtigung der Querschnittsziele bei 

der Programmerstellung 

Im ersten Untersuchungsschritt gilt es zu überprüfen, inwieweit die 

Querschnittsziele im Rahmen der Programmerstellung berücksich-

tigt wurden. Dabei gilt insbesondere darzulegen, ob und in welcher 

Weise die relevanten Stakeholder bei der Feststellung von Bedürf-

nissen, der Definition von Zielen, der Entscheidung über die Zu-

weisung von Ressourcen und bei der Auswahl der zu unterstüt-

zenden Maßnahmen eingebunden wurden. 

Im Rahmen der Programmerstellung des OP EFRE Bayern 2014-

2020 wurde zu Koordinationszwecken eine „Arbeitsgruppe zur Er-

stellung des EFRE-Programms im Ziel IWB Bayern 2014-2020“ 

gegründet. In dieser Arbeitsgruppe waren neben Repräsentanten 

der unterschiedlichen bayerischen Ministerien und der Bezirksre-

gierungen auch Gleichstellungsbeauftragte und Umweltbeauftragte 

aus staatlichen Stellen zur Berücksichtigung der Querschnittsziele 

vertreten. Darüber hinaus wurden erste Programmentwürfe früh-

zeitig mit zentralen Stakeholdern im Freistaat diskutiert, darunter 

der Begleitausschuss (BGA) des auslaufenden EFRE-Programms 

Bayern 2007-2013, welchem u.a. die Leitstelle für Gleichstellung 

von Frauen und Männern, der Bayerische Landesfrauenrat 

(BayLFR), das Zentrum Bayern Familie und Soziales oder der 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. angehören.21  

In einem weiteren Verfahrensschritt der Programmerstellung wur-

den die horizontalen Ziele durch Einbezug weiterer Akteursgrup-

pen berücksichtigt, darunter eine Online-Konsultation für die Öf-

fentlichkeit zur Einschätzung der strategischen Planungen (insge-

samt nahmen 110 Bürgerinnen und Bürgern teil) sowie eine Exper-

tenkonsultation (erweiterter BGA-Kreis). Im Rahmen der Experten-

konsultation wurden u.a. die Aspekte der nachhaltigen Stadt-

Umland-Entwicklung sowie der Förderung sozialer Aspekte thema-

tisiert.  

Insgesamt kann eine angemessene Berücksichtigung der Quer-

schnittsziele bei der Programmerstellung attestiert werden, welche 

sich durch die aktive und offene Einbindung der relevanten Stake-

holder in den unterschiedlichen Programmierungsphasen aus-

drückt. 

                                                

21 Eine vollständige Listung der Begleitausschussmitglieder und ihrer Stimmrechte findet sich hier: 

http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/_Downloads/Wettbewerbsfaehigkeit_Beschaeftigung/RWB_Geschaeftsordnung_10-

06-22.pdf  

http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/_Downloads/Wettbewerbsfaehigkeit_Beschaeftigung/RWB_Geschaeftsordnung_10-06-22.pdf
http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/_Downloads/Wettbewerbsfaehigkeit_Beschaeftigung/RWB_Geschaeftsordnung_10-06-22.pdf
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5.2 Beitrag des Programms zu den 

Querschnittszielen 

Im Zuge dieses Bewertungsschritts gilt es die Programmbeiträge 

zu den Querschnittszielen zu überprüfen.  Diese Bewertung beruht 

auf der internen Kohärenzprüfung der Ziele des bayerischen 

Programmentwurfs im Kapitel 3.1. 

Wie Tabelle 6 zur Cross-Impact Bewertung zeigt, finden sich über 

alle Prioritätsachsen und Investitionsprioritäten hinweg positive bis 

z.T. sehr positive Wirkungszusammenhänge zu den Querschnitts-

zielen. Diese dokumentiert sich über die einzelnen Prioritätsach-

sen folgendermaßen: 

Prioritätsachse 1 – „Stärkung von Forschung, technologi-

scher Entwicklung und Innovation“ (TZ1): 

Mit Blick auf die PA 1 und die korrespondierenden SZ1 und SZ2 ist 

von einem positiven Wirkungszusammenhang auszugehen: so 

können vom SZ1(FuE-Kapazitäten) durch seine konkrete Ausge-

staltung positive Beiträge zum QS1 (Nachhaltigkeit; z.B. durch 

Forschungsstrukturen im Bereich Klima, Umwelt, Energie) erwartet 

werden, zum und QS2 (Anti-Diskriminierung) und QS3 (Chancen-

gleichheit) besteht eine Zielneutralität. Auch vom SZ2 können po-

sitive Beiträge auf das QS1 (z.B. grundsätzlich durch den Wissen-

stransfer, aus ökologischer Perspektive auch im Bereich Umwelt-

technologien) ausgehen, während auch in diesem Fall eine Ziel-

neutralität zu den QS2 und QS3 festgestellt wurde – die Förder-

auswahlkriterien sichern eine Gewährleistung der Anti-

Diskriminierung und Chancengleichheit von Männern und Frauen 

zu.  

Prioritätsachse 2 – „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit klei-

ner und mittlerer Unternehmen“ (TZ3): 

Auch im Rahmen der PA 2 existieren zahlreiche positive Wir-

kungszusammenhänge zu den QS. Dabei wird erwartet, dass alle 

drei spezifischen Ziele positive Beiträge zum QS1 (Nachhaltigkeit) 

in seiner holistischen Begriffsinterpretation leisten werden, sowohl 

aus wirtschaftlicher Perspektive durch Stärkung der Wachstums- 

und Innovationskapazitäten in KMU (bspw. über Zugang zu Risi-

kokapital, berufliche Weiterbildung, Zugang zu Auslandsmärkten). 

Vom SZ5 können überdies auch positive Beiträge auf die QS2 

(Anti-Diskriminierung) und QS3 (Chancengleichheit) ausgehen, 

wenn bspw. im Rahmen der Aus- und Weiterbildung Personen mit 

Migrationshintergrund und Frauen profitieren. Bisher enthalten die 

Maßnahmenbeschreibungen und Auswahlkriterien zwar keine ex-

plizite Erwähnung von Zielgruppen, allerdings wird die Beachtung 

alle drei Querschnittsziele als Fördervoraussetzung deutlich formu-

liert.  
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Prioritätsachse 3 – „Klimaschutz“ (TZ4): 

Sehr positive Wirkungszusammenhänge konnte im Falle der PA 3 

zwischen den SZ6 (Energieeinsparung in Unternehmen), SZ7 

(Senkung CO2-Emissionen öffentlicher Infrastrukturen) und SZ8 

(Verringerung der CO2-Emissionen  aus Böden) mit dem QS1 

festgestellt werden – diese spezifischen Ziele und korrespondieren 

Maßnahmen wirken dabei neben der ökologischen und klimati-

schen Nachhaltigkeitsdimension auch auf die wirtschaftliche 

Nachhaltigkeitsdimension, welche sich durch eine höhere Ener-

gieeffizienz erzielen lässt. Eine Zielneutralität besteht in dieser PA 

zu den QS2 (Anti-Diskriminierung) und QS3 (Chancengleichheit).  

Prioritätsachse 4 – „Hochwasserschutz“ (TZ5): 

Im Falle der PA 4 und dem korrespondierenden SZ9 können nur 

zum QS1 (Nachhaltigkeit) (leicht) positive Wirkungszusammen-

hänge identifiziert werden. Es kann erwartet werden, dass der 

Ausbau der klimabedingten Risikoprävention zum Schutz von 

Siedlungsgebieten und Infrastruktur insbesondere auf die Nachhal-

tigkeitsdimensionen Wirtschaft und Ökologie positiven Einfluss 

nimmt; z.B. durch Reduzierung der Revitalisierungsnotwendigkeit 

nach extremen Hochwassersituationen.  

Prioritätsachse 5 – „Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung“ 

(TZ4, TZ 6): 

Ähnlich wie im Falle der PA 3 bestehen auch bei der PA 5 die 

größten Wirkungszusammenhänge zum QS1 (Nachhaltigkeit). So 

kann erwartet werden, dass die SZ10 (Senkung CO2-Emissionen 

öffentlicher Infrastrukturen) und SZ12 (Verbesserung des städti-

schen Umfelds) sehr positive Beiträge zum QS1 leisten, positive 

Beiträge gehen zudem von SZ11 (Schutz des Natur- und Kulturer-

bes) aus. Neben den in PA 3 genannten Nachhaltigkeitsdimensio-

nen Ökologie, Klima und Wirtschaft werden hier überdies auch die 

zwei weiteren Dimensionen Sozial und Demographie adressiert, 

welche insbesondere durch das SZ12 induziert werden können. 

Ebenfalls positive Beiträge zum QS2 (Anti-Diskriminierung) und 

QS 3 (Chancengleichheit) können von den SZ11 und SZ12 aus-

gehen, da insbesondere diese Zielfelder und die korrespondieren-

den Maßnahmen innerhalb der PA 5 im Wettbewerbsverfahren auf 

der Grundlage integrierter Entwicklungskonzepte unter Einbezie-

hung unterschiedlicher gesellschaftlichen Akteursgruppen in den 

Regionen entstehen sollen.  



 

  87 

5.3 Überprüfung der spezifischen Maßnahmen 

zur Förderung gleicher Chancen von Frauen 

und Männern und Prävention von 

Diskriminierung 

Im nachfolgenden Analyseschritt wurden die QS2 und QS3 im 

Einzelnen betrachtet und die spezifischen Maßnahmen des OP 

EFRE Bayern 2014-2020 überprüft, welche zur Einhaltung bzw. 

Erreichung dieser Querschnittsziele genutzt werden sollen.  

Mit dem – vorgegebenen – Kapitel 11 beschreibt das vorliegende 

EFRE-Programm die inhaltliche und organisatorische Berücksich-

tigung  aller drei Querschnittsziele in der Programmvorbereitung, -

gestaltung und -durchführung.  Im Kapitel 7.2 werden ebenfalls 

wichtige Aspekte hinsichtlich der Berücksichtigung der Quer-

schnittsziele im Rahmen der Programmerstellung dargelegt.  

Querschnittsziel 2: Chancengleichheit 

Zur Berücksichtigung des QS2 Chancengleichheit und Anti-

Diskriminierung sind für das bayerische OP EFRE 2014-2020 fol-

gende, zentrale Vorkehrungen vorgesehen: 

 Verpflichtung der Projektträger zur Berücksichtigung des 

QS2 (Projektauswahlkriterien; bei Nicht-Einhaltung = Aus-

schluss)  

 Berufung des Beauftragten für Chancengleichheit und Anti-

Diskriminierung in das Auswahlgremium zur integrierten 

nachhaltigen Stadt-Umland-Entwicklung (ergänzende Si-

cherstellung der Berücksichtigung des QS2 in der PA5) 

 Standards für eine barriere- und diskriminierungsfreie 

Kommunikation (barrierefreie Internetplattform, diskriminie-

rungsfreie Sprache) 

Diese Standards erscheinen insgesamt aus Sicht der Ex-ante 

Evaluatoren geeignet und angemessen, um die Anforderungen 

dieses Querschnittziels zu erfüllen. 

Einzelne Maßnahmenansätze, insbesondere die im öffentlichen 

Raum (v.a. M 2.5 Förderung öffentlicher Tourismusinfrastrukturen, 

M 4.2. Kultur- und Naturerbe, M 4.4 Grün- und Erholungsanlagen), 

sollten expliziter hinsichtlich der Berücksichtigung des QS2 ausge-

staltet werden. Dies sollte im Programm und den inhaltlichen Pro-

jektauswahlkriterien stärker zum Ausdruck kommen, um die Sen-

sibilität für dieses QS zu steigern.  
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Querschnittsziel 3: Gleichstellung von Frauen und Männern 

Die sozioökonomische Analyse als Grundlage für die Ausrichtung 

des bayerischen EFRE Programms 2014-2020 nimmt an ver-

schiedenen Stellen direkte Bezüge zum horizontalen Ziel Gleich-

stellung zwischen Frauen und Männern. So werden in den Berei-

chen Arbeitsmarkt (Erwerbstätigkeit, sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte, Arbeitslosenquote), Qualifikationsniveau und berufli-

che Weiterbildung zentrale Erkenntnisse im Themenfeld Gleich-

stellung präsentiert.  

Mit Blick auf die Überführung dieser Erkenntnisse  in den Pro-

grammentwurf des OP EFRE 2014-2020 können folgende, zentra-

le Bewertungen festgehalten werden:  

 Verpflichtung der Projektträger zur Berücksichtigung des 

QS3 (Projektauswahlkriterien; bei Nicht-Einhaltung = Aus-

schluss)  

 Verpflichtende Eintragung der Projektspezifika in Projekt-

datenbank, inkl. Zielgruppe und adressierten natürlichen 

Personen (nachfolgend; Zielsicherungsverfahren) 

 Bewusstseinsbildung zum Thema Gleichstellung im Rah-

men des prozessualen, partizipativen (Auswahl-) Verfah-

rens (u.a. Einbindung der Leitstelle für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern in das Auswahlgremium zur inte-

grierten, nachhaltigen Stadt-Umland-Entwicklung) 

Letzterer Ansatz trägt u.a. dem Aspekt Rechnung, dass das vor-

liegende OP EFRE nicht in direkter Form die Gleichstellung von 

Frauen und Männern fördert, sondern dieser Anspruch implizit in 

allen Maßnahmen integriert ist. 

Insgesamt ist die skizzierte Sicherstellung der Berücksichtigung 

des QS3 im Rahmen des OP EFRE Bayern 2014-2020 als konkret 

und plausibel in der Umsetzbarkeit einzuschätzen, sodass der 

Zielstellung Rechnung getragen werden kann.  

Allerdings wäre zu begrüßen, wenn das Programm bereits jetzt ein 
geschlechtsspezifisch differenziertes Indikatorenset beinhal-

ten würde. Dies trägt einerseits den gewünschten Anforderungen 

Rechnung (differenziertes Monitoring und Controlling), anderer-

seits ist es auch als ein Element der angestrebten Bewusstseins-

bildung zu sehen.  
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5.4 Überprüfung der Berücksichtigung der 

Prinzipien nachhaltiger Entwicklung 

Übergeordnet soll durch die folgenden Vorkehrungen die Berück-

sichtigung des QS1 Nachhaltige Entwicklung im OP EFRE Bayern 

2014-2020 sichergestellt werden: 

 Bindung der Auswahl und Maßnahmendurchführung an 

EU-Umweltrecht und zentrale Umweltstandards der BRD 

und des Freistaats Bayern 

 Nachhaltigkeitsindikatoren im programmbegleitenden  

Monitoring 

 Fortführung des Bewertungssystems aus der Förderperio-

de 2007-2013 zur Bemessung der Wirkungsbeiträge der 

Fördermaßnahmen auf die Querschnittsziele, hier insbe-

sondere der Umweltziele und Umweltschutzgüter (auf Ba-

sis der SUP) 

 Einbindung von Nachhaltigkeitsexperten in den Begleitaus-

schuss (Umweltbeauftragter der Bayerischen Staatsregie-

rung; auf Wunsch Vertreter von anerkannten Umweltverei-

nigungen)  

 Erfahrungsaustausch in der länderübergreifenden Arbeits-

gruppe „Umwelt“ (Fondsverwaltungen, Umweltministerien 

der Länder). 

Diese Darlegung der Maßnahmen zur Berücksichtigung der Prin-

zipien der nachhaltigen Entwicklung ist aus Sicht der Ex-ante Eva-

luatoren angemessen und zweckdienlich in der Umsetzung. Zu-

dem ist als inhaltliches Kriterium auch das QS1 „Nachhaltige Ent-

wicklung“ bei jeder Projektauswahl über alle Prioritätsachsen und 

Maßnahmen hinweg zu beachten. Negative Auswirkungen auf die-

ses QS sollen sodann zu einem Förderausschluss führen. Darüber 

hinaus können durch das gewählte Indikatorenset in den Priorität-

sachsen 3 und 5 (u.a. Rückgang der CO2-Emissionen, Rückgang 

des Primärenergieverbrauchs) wichtige Beiträge zum QS1 „Nach-

haltige Entwicklung“ dokumentiert werden, die sich allesamt auf 

die ökologische Nachhaltigkeitsdimension beziehen. 

Insgesamt ist hier zu empfehlen, sowohl die o.g. Prinzipien sowie 

die Ausschlusskriterien im Rahmen der jeweiligen Projektauswahl-

kriterien weiter zu konkretisieren, um damit die Verbindlichkeit, 

Umsetzungsmöglichkeit und Transparenz zu sicherzustellen.  
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6 Bewertung des Indikatoren-, 
Monitoring- und 
Evaluationssystems  

Die Europäische Kommission legt in der Förderperiode 2014-2020 

einen größeren Wert auf die Ergebnisorientierung der strukturpoli-

tischen Interventionen durch die Operationellen Programme als in 

früheren Förderperioden. Damit kommt auch den Indikatoren-, 

Monitoring- und Evaluationssystemen eine höhere Bedeutung zu. 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, gilt es gemäß dem Leitfaden 

der Europäischen Kommission für die Ex-ante Evaluierung im 

nachfolgenden Bewertungsschritt die folgenden Kriterien zu prü-

fen: 

 Relevanz der vorgeschlagenen Programmindikatoren 

(Output- & Ergebnisindikatoren, gemeinsame Indikatoren) 

 Klarheit der vorgeschlagenen Programmindikatoren 

(Output- & Ergebnisindikatoren, gemeinsame Indikatoren) 

 Bewertung der Baselines (Ergebnisindikatoren) und der 

quantifizierten Zielwerte (Output- & Ergebnisindikatoren) 

 Geeignetheit der ausgewählten Etappenziele (Meilen-

steine) 

 Beurteilung der vorgeschlagenen Durchführungs-

systeme 

Die Bewertung fokussiert sich auf zwei Indikatortypen: 

1) Outputindikatoren: die Outputindikatoren messen, was di-

rekt durch die Durchführung der Maßnahmen des OP 

EFRE Bayern 2014-2020 erreicht wird. Unmittelbare Indi-

katoren, die lediglich eine Intervention beschreiben (wie 

z.B. Anzahl der durchgeführten Projekte), sollten dabei 

nach Möglichkeit nicht verwendet werden. Dies ist im 

Rahmen der Ex-ante Evaluierung zu prüfen. 

2) Ergebnisindikatoren: die Ergebnisindikatoren messen 

den Fortschritt in Bezug auf den intendierten Wandel, den 

das Programm in Bayern generieren soll. Daher sollten 

sich die Ergebnisindikatoren auf den wichtigsten beabsich-

tigten Wandel beziehen. 

Als besondere Form der Outputindikatoren sind gemäß Art. 6 

EFRE-Verordnung (2013) in jedem Operationellen Programm auch 
die sog. „gemeinsamen Indikatoren“ (GI) zu verwenden, wenn 
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dies für den Inhalt der Investitionsprioritäten und die spezifischen 

Ziele relevant ist.  

6.1 Relevanz und Klarheit der vorgeschlagenen 

Programmindikatoren 

Als relevant gilt ein Indikator gemäß dem Leitfaden der Europäi-

schen Kommission für die Ex-ante Evaluierung immer dann: 

 wenn er die Maßnahmen und Ziele der Prioritätsachse wi-

derspiegelt 

 wenn der Indikator in einem logischen und zeitlichen Zu-

sammenhang mit der Ausgangslage, den identifizierten 

Handlungsbedarfen, den Maßnahmen und den erwarteten 

Zielen steht 

 wenn der Indikator von den finanzierten Maßnahmen be-

einflusst werden kann 

Zentrale Qualitätskriterien für die Klarheit der vorgeschlagenen 

Programmindikatoren sind gemäß dem Leitfaden der Europäi-

schen Kommission für die Ex-ante Evaluierung folgende: 

 die programmspezifischen Indikatoren sind klar benannt, 

haben einen verständlichen Titel und sind verständlich und 

widerspruchsfrei definiert 

 die programmspezifischen Ergebnisindikatoren sollten eine 

klare, akzeptierte normative Interpretation zulassen, d.h. es 

sollte ein gemeinsames Verständnis der Stakeholder exis-

tieren, dass eine Veränderung des Indikatorwertes in eine 

bestimmte Richtung unmissverständlich als ein präferiertes 

oder nicht präferiertes Ergebnis verstanden wird. 

Auch die Quantifizierbarkeit, Robustheit und die statistische 

Validierbarkeit der programmspezifischen Indikatoren gilt es im 

Rahmen dieser Qualitätsbewertung zu überprüfen:  

 als robust gilt hierbei ein Indikator immer dann, wenn sein 

Wert nicht übermäßig und von Ausreißern oder Extremwer-

ten beeinflusst werden kann. 

 dabei muss der Indikator entweder quantifizierbar sein oder 

seine Veränderung qualitativ beschreibbar. 

 die Datenquellen sollten bekannt und zugänglich sein 

Die Verwaltungsbehörde und das Evaluatorenteam haben unter 

enger Einbindung der zuständigen Fachreferate in einem interakti-
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ven und iterativen Prozess die Indikatorenauswahl und die Quanti-

fizierung für das OP EFRE Bayern 2014-2020 durchgeführt. Die 

von der Verwaltungsbehörde und den Fachreferaten vorgelegten 

Indikatorenvorschläge wurden seitens des Evaluatorenteams je-

weils geprüft und es wurden, falls dies erforderlich war, bereits im 

Prozess alternative Vorschläge erarbeitet bzw. Ergänzungen und 

Anpassungen vorgeschlagen. 

Die nachfolgende Prüfung bewertet die Relevanz und Klarheit ge-

trennt nach Outputindikatoren (inkl. der GI) und Ergebnisindikato-

ren. 

6.1.1 Relevanz und Klarheit der Outputindikatoren 

Im ersten Schritt gilt es, die Relevanz der Outputindikatoren des 

OP EFRE Bayern 2014-2020 zu überprüfen, d.h. zu prüfen, ob die 

gewählten Indikatoren relevant hinsichtlich der ausgewählten 

Maßnahmen sind und ob der gemessene Output zu dem durch die 

Ergebnisindikatoren dargestellten Wandel beitragen kann. 

Insgesamt verfügt das OP EFRE Bayern 2014-2020 über 15 ver-

schiedene Outputindikatoren, davon sind 11 gemeinsame (Out-

put-) Indikatoren der Kommission. 

6.1.1.1 Relevanz und Klarheit der Outputindikatoren der 

Prioritätsachse 1 

Die Abbildung 15 zeigt das Indikatorenset der Prioritätsachse 1 in-

klusive der Outputindikatoren. In dieser Prioritätsachse gibt es 

zwei spezifische Ziele mit drei Outputindikatoren, ein Outputindika-

tor für SZ1 (GI) und zwei Outputindikatoren für SZ2 (beide GI).  

Abbildung 15: Indikatorenset der Prioritätsachse 1 

 

Prognos AG, 2014 

Grundsätzlich erfüllen alle drei Outputindikatoren die Qualitätskri-

terien im Bereich Relevanz und Klarheit, d.h. sie sind relevant in 
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Bezug auf die zu dokumentierenden Maßnahmen der zwei spezifi-

schen Ziele in der Prioritätsachse 1 (d.h. direkter Bezug zur Inter-

vention gegeben). Es ist zu erwarten, dass die gemessenen Out-

puts auch zu den Zielen, abgebildet über die Ergebnisindikatoren, 

beitragen können. Insgesamt sind die gewählten Indikatoren als GI 

klar verständlich und definiert, gut quantifizierbar, gut erhebbar 

über die Zuwendungsempfänger sowie solide hinsichtlich ihrer sta-

tistischen Verwendbarkeit.    

Allerdings bestehen aus Sicht der Ex-ante Evaluation bei der Wir-

kungskette des SZ2 und dessen Abbildung von den Outputindika-

toren hin zu den Ergebnisindikatoren methodische Herausforde-

rungen. Zwar stehen die Outputindikatoren in einem logischen Zu-

sammenhang mit den erwarteten Zielen und bilden die richtige 

Wirkungs- bzw. Interventionsrichtung ab. Allerdings basiert das 

Ranking im Regional Innovation Scoreboard auf einer Vielzahl an 

Einzelindikatoren und somit auch Betrachtungsgegenständen der 

regionalen Innovationskapazität, welche deutlich umfangreicher 

sind als die realisierbaren Beiträge des OP und die abgebildeten 

Outputs.    

6.1.1.2 Relevanz und Klarheit der Outputindikatoren der 

Prioritätsachse 2 

Das Set der Outputindikatoren der Prioritätsachse 2 umfasst ins-

gesamt sieben Indikatoren (davon fünf GI), die sich auf drei spezi-

fische Ziele verteilen. Während das SZ3 und das SZ4 jeweils zwei 

Outputindikatoren aufweisen, existieren beim SZ5 drei Outputindi-

katoren.  

Abbildung 16: Indikatorenset der Prioritätsachse 2 
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Prognos AG, 2014 

Auch die Outputindikatoren der Prioritätsachse erfüllen die Quali-

tätskriterien im Bereich Relevanz und Klarheit. Alle sieben Indika-

toren sind relevant in Bezug auf die Maßnahmen der drei spezifi-

schen Ziele und es kann davon ausgegangen werden, dass über 

den Output relevante Beiträge zu den Ergebnisindikatoren geleis-

tet werden. Zudem sind die gewählten Indikatoren klar verständlich 

und können allesamt gut quantifiziert und über die Zuwendungs-

empfänger erhoben werden. Auch hinsichtlich der statistischen 

Verwendbarkeit sind sie als solide einzuschätzen.   

Als Verbesserungsvorschläge konnten im Rahmen der Quali-

tätsbewertung der Ex-ante Evaluierung zwei Ansätze ausgemacht 

werden:  

Der Outputindikator „Zahl der geförderten Aus- und Weiterbil-

dungsträger“ (SZ5) sollte dahingehend präzisiert werden, dass er 

einen engeren Bezug zu dem korrespondierenden Maßnahmen-

ansatz aufweist. Dieser fokussiert die (investive) Unterstützung der 

Aus- und Weiterbildungsinfrastruktur insbesondere hinsichtlich ih-

res technologischen Stands. Als Option sollte folgender Outputin-

dikator in Erwägung gezogen werden: 

„Anzahl der technologisch verbesserten Aus- und Weiterbildungs-

infrastrukturen“. 

Ebenfalls erscheint es für den Outputindikator „Zunahme der er-

warteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturer-

bes und des kulturellen Erbes sowie unterstützter Sehens-

würdigkeiten (GI)“ (ebenfalls SZ5) zweckdienlich und notwendig, 

für das Berichtwesen vor Beginn der Förderung die grundsätzlich 

erwarteten Zahlen der Besucher in den jeweils unterstützten Ein-

richtungen zu dokumentieren. Ansonsten ist es nicht möglich, die 

intendierte „Zunahme“ zu ermitteln (d.h. was ist die erwartete Zahl 

ohne Intervention?).  

 

6.1.1.3 Relevanz und Klarheit der Outputindikatoren der 

Prioritätsachse 3 

Das Indikatorenset der Prioritätsache 3 umfasst bei drei spezifi-

schen Zielen insgesamt drei Outputindikatoren, davon zwei identi-

sche GI, welche dem SZ7 und dem SZ8 zugeordnet sind. 
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Abbildung 17: Indikatorenset der Prioritätsachse 3 

 

Prognos AG, 2014 

Allesamt sind die drei Outputindikatoren als relevant einzuschät-

zen, da sie die Maßnahmen und Ziele der PA 3 angemessen wi-

derspiegeln und in einem logischen Zusammenhang mit der Aus-

gangslage und den Handlungsbedarfen stehen. Zudem ist die De-

finitionsgüte aller Indikatoren zufriedenstellend, sie sind klar ver-

ständlich und von den finanzierten Maßnahmen beinflussbar. Nicht 

zuletzt kann attestiert werden, dass die gewählten Outputindikato-

ren in einem klaren Zusammenhang mit den angestrebten Ände-

rungen der Ergebnisindikatoren stehen, wenngleich in z.T. eher 

indirekter Weise (z.B. im Falle des SZ6).  

Schließlich kann auch festgestellt werden, dass die ausgewählten 

Indikatoren (insbesondere auch der programmspezifische Output-

indikator) gut quantifizierbar, robust und statistisch validierbar sind. 

Vor allem aber beim Outputindikator „Rückgang des Primärener-

gieverbrauchs in den geförderten Unternehmen“ gilt sicherzustel-

len, dass die Erfassung der Ausgangswerte mit Förderbeginn klar 

und unmissverständlich dokumentiert werden.  

6.1.1.4 Relevanz und Klarheit der Outputindikatoren der 

Prioritätsachse 4 

Bei einem spezifischen Ziel verfügt die Prioritätsachse 4 über ei-

nen Outputindikator (GI).  
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Abbildung 18: Indikatorenset der Prioritätsachse 4 

 

Prognos AG, 2014 

Grundsätzlich erfüllt der Outputindikator als GI die Qualitätskrite-

rien im Bereich Relevanz und Klarheit, d.h. er ist relevant in Bezug 

auf die zu dokumentierende Maßnahme des spezifischen Ziels in 

der Prioritätsachse 4 und ein direkter Bezug zur Intervention ist 

gegeben. Insgesamt ist der gewählte Indikator klar verständlich, 

gut quantifizierbar und gut erhebbar über die Zuwendungsempfän-

ger sowie solide hinsichtlich seiner statistischen Verwendbarkeit.  

6.1.1.5 Relevanz und Klarheit der Outputindikatoren der 

Prioritätsachse 5 

Die Abbildung 19 zeigt das Indikatorenset der Prioritätsachse 5 in-

klusive der Outputindikatoren. In dieser Mischachse gibt es drei 

spezifische Ziele mit sechs Outputindikatoren, davon vier unter-

schiedliche Indikatoren und drei GI.  

Abbildung 19: Indikatorenset der Prioritätsachse 5 

 

Prognos AG, 2014 

In der Gesamtsicht erfüllen die Outputindikatoren der Prioritäts-

achse 5 die Qualitätskriterien im Bereich Relevanz und Klarheit. 
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Alle sechs Indikatoren können als relevant in Bezug auf die Maß-

nahmen der drei spezifischen Ziele eingeschätzt werden. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass über den Output relevante Bei-

träge zu den Ergebnisindikatoren geleistet werden. Zudem sind die 

gewählten Indikatoren klar verständlich und können allesamt gut 

quantifiziert und über die Zuwendungsempfänger erhoben werden. 

Auch hinsichtlich der statistischen Verwendbarkeit sind sie als so-

lide einzuschätzen.   

Eine Sonderstellung unter den Outputindikatoren nimmt allerdings 
der Indikator „Anzahl der Projekte im Rahmen von IRE“ (Outpu-

tindikator für alle drei SZ der PA 5), d.h. der integrierten territoria-

len Regionalentwicklung, ein. Obgleich diese unmittelbaren Indika-

toren, die lediglich eine Intervention beschreiben, nicht mehr ver-

wendet werden sollten, erscheint er in diesem Kontext geeignet 

und relevant. Dies begründet sich insbesondere darin, dass im 

Vorfeld des Wettbewerbsverfahrens nicht exakt und allumfassend 

der Projektgegenstand definiert werden kann. Durch das Auswahl-

verfahren gilt schlussendlich sicherzustellen, dass die Projekte in 

einem logischen Zusammenhang mit der Ausgangslage, den iden-

tifizierten Handlungsbedarfen sowie den erwarteten Zielen stehen.   

Insgesamt stellt sich allerdings der Zusammenhang der gewählten 

Outputindikatoren mit den angestrebten Änderungen der Ergebnis-

indikatoren der Prioritätsachse 5 deutlich komplexer und multi-

kausal dar. Dies wurde aus Sicht der Ex-ante Evaluierung gut ge-

löst, in dem je SZ zwei Outputindikatoren benannt wurden, die ei-

nerseits die direkten Beiträge zum EI und andererseits die Beiträ-

ge über das Wettbewerbsverfahren dokumentieren. 

Als Verbesserungsvorschlag kann, analog zur Prioritätsachse 2, 

beim Outputindikator „Zunahme der erwarteten Zahl der Besu-

cher unterstützter Stätten des Naturerbes und des kulturellen 

Erbes sowie unterstützter Sehenswürdigkeiten (GI)“ des SZ11 

festgestellt werden, dass es zweckdienlich und notwendig ist, für 

das Berichtwesen die erwarteten Zahlen der Besucher dieser un-

terstützten Einrichtungen im Vorfeld zu dokumentieren. Dies sollte 

bei den Datenquellen kenntlich gemacht werden. 

6.1.2 Relevanz und Klarheit der Ergebnisindikatoren 

Gemäß den Vorgaben zur Indikatorik in der neuen Förderperiode 

des EFRE 2014-2020 soll jede Prioritätsachse mindestens einen 

Ergebnisindikator aufweisen. Gleichzeitig empfiehlt die Kommissi-

on, die Zahl der programmspezifischen Ergebnisindikatoren zu be-

schränken und sie auf die Hauptziele des Programms auszurich-

ten, d.h. im Idealfall nur einen Ergebnisindikator für jede Investiti-

onspriorität und das zugehörige spezifische Ziel festzulegen (vgl. 

Art. 87 II b Ziffer i GSR-VO). Ziel ist es, mit den EI die jeweils sta-

tistische Veränderung auf Ebene des Freistaates zu messen.  
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Das bayerische OP EFRE 2014-2020 erfüllt diese Kriterien in vol-

lem Maße. So wurde für alle Prioritätsachsen jeweils ein pro-

grammspezifischer Ergebnisindikator für die korrespondierenden 

Investitionsprioritäten festgelegt.   

Die nachfolgende Bewertung erfolgt auf Basis der in Kapitel 6.1 

skizzierten Qualitätskriterien für die Ergebnisindikatoren, d.h. der 

Relevanz, Klarheit und der Quantifizierbarkeit, Robustheit sowie 

der statistische Validierbarkeit.  

6.1.2.1 Relevanz und Klarheit der Ergebnisindikatoren der 

Prioritätsachse 1 

Die Prioritätsachse 1 verfügt über zwei Ergebnisindikatoren, je-

weils einer für das SZ1 „Erhalt der bayerischen Spitzenposition im 

Bereich angewandter Forschung, insb. durch die Stärkung der 

FuE-Kapazitäten in den Zukunftsfeldern der Innovationsstrategie“ 

und das SZ2 „Stärkung der Position Bayerns als europäische Top 

Region für innovierende Unternehmen durch den Ausbau des 

Wissens- und Technologietransfers“. 

Grundsätzlich sind die gewählten Ergebnisindikatoren als relevant 

einzuschätzen, da sie die wichtigsten Veränderungen der SZ ab-

bilden und reagierend auf die gewählte Interventionsform sind, d.h. 

ihr Wert kann direkt durch die unterstützten Maßnahmen der PA 1 

beeinflusst werden. Wie die Abbildung 15 zeigt, ist der Ergebnisin-

dikator des SZ1 eine logische Fortführung des Outputs und spie-

gelt dessen Zielintention zum Erhalt der bayerischen Spitzenposi-

tion im Bereich der angewandten Forschung gut wider; diese wird 

primär über FuE-Personal sicher zu stellen sein. Auch der Ergeb-

nisindikator des SZ2 ist als relevant zu bewerten: so sollen durch 

die Förderung von Wissens- und Technologietransfermaßnahmen 

direkte Impulse auf die Innovationskapazitäten der bayerischen 

KMU generiert werden, welche in Folge die Position Bayerns als 

europäische Top-Region im Regional Innovation Scoreboard stär-

ken kann.  

Ein Verbesserungsansatz hinsichtlich der Relevanz des EI des 

SZ1 liegt in einer präziseren Benennung der Bezugsgröße, d.h. ob 

er sich auf die Landesebene oder die geförderten Institutionen be-

zieht. Die Bezugsquelle gibt zwar bereits Hinweise, eine Ergän-

zung würde die Transparenz aber schärfen. Sollte aber die Be-

zugsgröße tatsächlich Institutionen sein, ist eine Anpassung not-

wendig, da gem. EFRE-VO die Ergebnisindikatoren nicht auf die 

unterstützten Institutionen beschränkt werden dürfen, sondern die 

Veränderungen der Situation in einer Region abbilden sollen.   

Auch die Klarheit der gewählten Ergebnisindikatoren ist gegeben, 

d.h. die beiden EI sind klar benannt, haben einen verständlichen 

Titel, sind verständlich und in der Literatur widerspruchsfrei defi-

niert. Damit einher geht die klare und akzeptierte normative Inter-
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pretation dieser Indikatoren, da sie einerseits zu den zentralsten 

FuE-Indikatoren der (regionalen) Innovationsforschung zählen 

(FuE-Personal) bzw. seit Jahren zur Einordnung der regionalen 

Innovationskapazitäten der europäischen Regionen Verwendung 

finden (Position im Regional Innovation Scoreboard).22 Somit solle 

ein gemeinsames Verständnis der Stakeholder zu diesen Indikato-

ren existieren und deren Veränderung gut interpretierbar sein. 

Schließlich ist hinsichtlich der Quantifizierbarkeit, Robustheit 

und der statistischen Validierbarkeit festzuhalten, dass beide 

Indikatoren quantifizierbar sind und ihre Datenquellen verlässlich 

und öffentlich zugänglich sind. Grundsätzlich sind die Indikatoren 

auch als robust einzuschätzen, da sie in Bezug auf den Freistaat 

Bayern nicht übermäßig von einzelnen Ausreißern oder Extrem-

werten beeinflusst werden bzw. man diese Einzelfälle gut nach-

vollziehen könnte (z.B. Auf- oder Abbau größerer FuE-Institutionen 

etc.). Allerdings gilt für beide Indikatoren, insbesondere den EI des 

SZ2 zu berücksichtigen, dass die Wirkungsmechanismen und 

Veränderungen des Indexwertes von einer Vielzahl von Faktoren 

abhängen, die nicht durch das OP beeinflusst werden (u.a. kon-

junkturelle Wachstumsdellen mit Einfluss auf private FuE-

Ausgaben, Veränderung von Patentierungsstrategien von Unter-

nehmen im Freistaat etc.).  

6.1.2.2 Relevanz und Klarheit der Ergebnisindikatoren der 

Prioritätsachse 2 

Die Prioritätsachse 2 verfügt mit ihren drei SZ über drei Ergebnis-

indikatoren. 

Die drei ausgewählten Ergebnisindikatoren sind allesamt als an-
gemessen relevant einzuschätzen, da sie in einem logischen Zu-

sammenhang mit den identifizierten Handlungsbedarfen, den 

Maßnahmenoutputs und den spezifischen Zielen stehen (Rele-

vanz). Wie in Abbildung 16 ersichtlich, steht der EI des SZ3 „Betei-

ligungsinvestitionen in Bayern“ im direkten Zusammenhang mit 

den intendierten Outputs dieser Intervention und ist in der Lage, 

den Beitrag in Richtung der SZ3 „Stärkung der wirtschaftlichen 

Basis von KMU durch Beteiligungskapital“ durch Fokussierung auf 

Zwischenschritte in der Interventionslogik zu messen. Gleicher-

maßen kann auch der EI des SZ4 „Investitionsquote im Verarbei-

tenden Gewerbe“ die Maßnahmenbeiträge widerspiegeln und do-

kumentiert gut das adressierte Ziel der Stärkung der Innovations- 

und Wachstumskapazitäten der bayerischen KMU durch Kapital-

zugänge. Für beide Indikatoren ist aber einschränkend zu beach-

ten, dass es sich hierbei um konjunkturabhängige Variablen han-

delt.  

                                                

22 Vgl. u.a. OECD (2005) Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition sowie EU 

KOM (2012) Regional Innovation Scoreboard 2012. 
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Eine Präzisierungsmöglichkeit hinsichtlich der Relevanz des EI 

des SZ3 liegt in einer präziseren Benennung der Bezugsgröße für 

den Indikator, d.h. ob er ausschließlich private oder auch öffentli-

che Beteiligungsinvestitionen umfasst. Der Ergebnisindikator des 

SZ5 „Produktivität des VG“ scheint gut geeignet, um die Zielset-

zung des SZ5 darzustellen. Allerdings ist nur in Teilen eine logi-

sche Fortführung der Outputs zum Ergebnis der Intervention zu 

konstatieren, welche sich direkt nur für die Outputs der Maßnah-

men 2.3 „Dienstleistungseinrichtungen“ und 2.4 „Export Bavaria“ 

nachvollziehen lassen (OI9 und OI7; vgl. Abbildung 16).  

Alle Ergebnisindikatoren sind klar benannt und ihre normative In-

terpretation in der Strukturpolitik weitgehend akzeptiert (Klarheit).  

Die ausgewählten drei Ergebnisindikatoren sind angemessen 
quantifizierbar und solide hinsichtlich ihrer statistischen Ver-

wendbarkeit. Die Verfügbarkeit der Daten ist für die EI der SZ4 

und 5 gegeben und erscheint auch für das SZ3 gesichert, wenn-

gleich diese Daten nicht (zwingend) öffentlich verfügbar sind (BVK 

ist ein Verband; Bereitstellung der Daten in den vergangenen Jah-

ren aber immer unproblematisch).  

6.1.2.3 Relevanz und Klarheit der Ergebnisindikatoren der 

Prioritätsachse 3 

Die Prioritätsachse 3 verfügt bei drei spezifischen Zielen über drei 

unterschiedliche Ergebnisindikatoren (vgl. Abbildung 18). 

Grundsätzlich erfüllen die gewählten Ergebnisindikatoren die Qua-

litätskriterien im Bereich der Relevanz, da sie die angestrebten 

Änderungen zum Klimaschutz und den drei spezifischen Zielen gut 

widerspiegeln können. Der EI6 „Investitionen des Produzierenden 

Gewerbes in Energieeffizienzsteigerung und Energieeinsparung in 

Bayern“ steht so in einem eindeutigen Bezug zum SZ6 „Steigerung 

der Energieeinsparung in Unternehmen“ und fixiert die Effekte 

sachgemäß auf den Freistaat. Auch für die EIs der SZ7 und 8 be-

steht ein direkter Bezug zwischen den Zielen, Maßnahmen und 

Outputs. Allerdings gilt beim EI7 einschränkend festzustellen, dass 

sich der Ergebnisindikator ausschließlich auf die Energieeinspa-

rung staatlicher Liegenschaften bezieht, obwohl im Rahmen auch 

die kommunale Energieeffizienz gefördert werden soll. Es gilt hier 

zu überprüfen, inwiefern alternative Indikatoren verfügbar sind 

bzw. ob der gewählte Indikator den Schwerpunkt der vorgesehe-

nen Intervention gut abbilden kann. Sollten dabei die Fördermaß-

nahmen zur Energieeinsparung staatlicher Liegenschaften den 

Schwerpunkt bilden, könnte der EI7 beibehalten werden.  

Während für die EI des SZ6 und des SZ7 auch die Qualitätskrite-
rien der Klarheit zutreffen (klarer Titel, verständlich definiert), ist 

dies bei den EI des SZ8 nur eingeschränkt der Fall. Der EI des 

SZ8 ist zwar klar benannt und trägt einen verständlichen Titel, hier 
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ist eine verständliche und widerspruchsfreie Definition im Pro-

gramm noch notwendig. Es könnte angenommen werden, dass 

sich das Adjektiv „spezifische“ auf die im SZ8 fokussierte Minde-

rung der CO2-Freisetzung aus Mooren bezieht. Erst bei genauerer 

Betrachtung wird klar, dass es sich bei den spezifischen CO2-

Emissionen um die CO2-Emissionen insgesamt je Einwohner han-

delt und nicht spezifisch auf das SZ8 ausgerichtet ist.  

Grundsätzlich ist bei allen Indikatoren mit Bezug zu „Kohlendioxi-

demissionen“ zu berücksichtigen, dass die normative Interpretation 

dieses Indikators komplex ist. Es ist sicherzustellen, dass ein ge-

meinsames Verständnis der Stakeholder existiert, da die Kohlen-

dioxidemissionen in Deutschland auch in Folge der Umstellung auf 

Erneuerbare Energieträger und der Zwischenschaltung u.a. von 

Kohlekraftwerken (Braun- und Steinkohle) zur Sicherstellung der 

Netzstabilität und Versorgungssicherheit in den letzten Jahren an-

gestiegen sind.23  

Die ausgewählten Indikatoren sind allesamt als robust einzu-

schätzen und gut quantifizierbar sowie solide hinsichtlich ihrer 

statistischen Verwendbarkeit. Die Datenverfügbarkeit ist über die 

öffentliche Statistik abgesichert und liefert auch für den EI des SZ6 

– trotz bestehender Zurechnungsprobleme von Energieeffizienzin-

vestitionen – eine verlässliche Datenbasis.   

6.1.2.4 Relevanz und Klarheit des Ergebnisindikators der 

Prioritätsachse 4 

Die Prioritätsachse 4 verfügt über einen Ergebnisindikator für das 

SZ9 (vgl. Abbildung 17). 

Der ausgewählte Ergebnisindikator erfüllt die Qualitätskriterien im 

Bereich der Relevanz und fügt sich in einen sachlogischen Zu-

sammenhang mit der Ausgangslage, den identifizierten Hand-

lungsbedarf, der Maßnahme und dem erwarteten Ziel ein. So 

spiegelt der EI des SZ9 „Sanierte und neu errichtete linienförmige 

Hochwasserschutzanlagen“ präzise die Zielsetzung „Ausbau der 

klimabedingten Risikoprävention zum Schutz von Siedlungsgebie-

ten und Infrastruktur“ wider und stellt eine logische Fortführung 

des Outputs der Intervention dar.  

Zudem ist der EI des SZ9 klar benannt, trägt einen verständlichen 

Titel und verfügt über eine verständliche und widerspruchsfreie 

Definition (Klarheit). 

Außerdem ist der ausgewählte Indikator als robust einzuschätzen 

und gut quantifizierbar sowie solide hinsichtlich ihrer statistischen 

                                                

23 Vgl. u.a. Internationale Energieagentur (2013) Redrawing  the Energy-Climate Map, Paris; demnach hat Deutschland im 

Jahr 2012 seinen Kohlendioxid-Ausstoß um 2,2 Prozent erhöht. 
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Verwendbarkeit. Die Datenverfügbarkeit scheint über den DB Ge-

wässeratlas BY unproblematisch.   

6.1.2.5 Relevanz und Klarheit der Ergebnisindikatoren der 

Prioritätsachse 5 

Die Prioritätsachse 5 verfügt als Mischachse über drei programm-

spezifische Ergebnisindikatoren bei drei SZ.  

Die Qualitätskriterien im Bereich der Relevanz erfüllen gegenwär-

tig auch Sicht der Ex-ante Evaluation nur die EI des SZ10 und des 

SZ12. Diese EI können die angestrebten Änderungen zur nachhal-

tigen Stadt-Umland Entwicklung und den korrespondierenden spe-

zifischen Zielen gut widerspiegeln. Der EI „Anzahl der Besucher 

von Natur- und Kulturerbestätten im Freistaat Bayern“ steht dage-

gen nicht in einem eindeutigen Bezug zum SZ11 „Schutz, Erhalt 

und Entwicklung kultureller und natürlicher Ressourcen“. Zwar 

lässt sich die Intervention von der Maßnahmenebene zur Output-

ebene gut nachvollziehen. Es kann jedoch nicht klar nachvollzo-

gen werden, inwieweit die Anzahl der Besucher von Natur- und 

Kulturerbestätten den Schutz, den Erhalt oder die Entwicklung kul-

tureller und natürlicher Ressourcen abbilden soll. Eventuell ist es 

möglich, statistische Aussagen über die geschützten Flächen an 

Natur- und Kulturerbestätten o.ä. zu generieren (zu prüfen).  

Während bei der Relevanzbewertung noch Unterschiede hinsicht-

lich der Geeignetheit der EI festzustellen waren, erfüllen alle EI die 
Qualitätskriterien der Klarheit (klarer Titel, verständlich definiert) 

und es bestehen keine Zweifel an der normativen Interpretation 

der Indikatoren.  

Außerdem sind die ausgewählten Indikatoren allesamt als robust 

einzuschätzen und gut quantifizierbar sowie solide hinsichtlich ih-

rer statistischen Verwendbarkeit. Die Datenverfügbarkeit für alle 

Indikatoren scheint über die öffentliche Statistik bzw. administrati-

ve Datenbanken unproblematisch.   

6.2 Bewertung der Baseline und der 

quantifizierten Zielwerte  

Im Rahmen der Ex-ante Evaluierung gilt es sicherzustellen, dass 

die quantifizierten Zielwerte der ausgewählten Indikatoren realis-

tisch sind und für die Ergebnisindikatoren die vorgeschriebenen 

Basiswerte vorliegen.   

Die nachfolgende Bewertung im Rahmen der Ex-ante Evaluierung 

unterteilt sich daher in eine Bewertung der Baselines (nur für Er-

gebnisindikatoren) und die Bewertung der quantifizierten Zielwerte.  
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6.2.1 Bewertung der quantifizierten Baselines für die 

Ergebnisindikatoren 

Baseline- oder Basiswerte sind für alle Ergebnisindikatoren des 

EFRE vorgeschrieben und sollten auf den aktuellsten verfügbaren 

Daten basieren. Sollten die Basiswerte nicht sofort verfügbar sein 

und die Daten zur Festlegung dieser Werte erst erhoben werden 

müssen, gilt es im Rahmen der Ex-ante Evaluierung die geplante 

Datenbasis und Methodik zu überprüfen.  

6.2.1.1 Bewertung der quantifizierten Baselines für die 

Ergebnisindikatoren der Prioritätsachse 1 

Für die PA 1 existieren korrespondierend zu den zwei EI auch 

zwei Basiswerte:  

 Baseline des EI1: als Basiswert für den EI1 wird die Anzahl 

des FuE-Personals der wissenschaftlichen Einrichtungen 

außerhalb der Hochschulen in Bayern auf rund 12.000 ta-

xiert. Quelle ist der alle 2 Jahre erscheinende Bundesbe-

richt Forschung und Innovation (BUFI) des BMBF als Stan-

dardwerk zur Forschungs- und Innovationspolitik in 

Deutschland. Zwar greift das bayerische OP mit dem BUFI 

2012 die aktuellste Publikation des BMBF auf, allerdings 

basierend auf Zahlen aus dem Jahr 2009. Dieser time lag 

der Datenerhebung wird sich in den künftigen Fortschrei-

bungen des BUFI fortsetzen und ist bei der Interpretation 

der Basis- und Zielwerte stets zu berücksichtigen.  

 Baseline des EI2: als Basiswert für den EI2 wird auf die ka-

tegoriale Einordnung Bayerns in den Gruppen des Regio-

nal Innovation Scoreboard (RIS) der DG Industry & Enter-

prise zurückgegriffen, in dem Bayern als „High Leading In-

novator“ klassifiziert wird. Seit 2006 erlaubt das RIS eine 

interregionale Positionsbestimmung auf Basis eines trans-

parenten methodischen Vorgehens und eines umfassen-

den und robusten Indikatorensets. Die „regional perfor-

mance groups“ sind eindeutig definiert und lassen sich im 

Zeitverlauf nachvollziehen. Allerdings erscheint das RIS 

nur alle drei Jahre, sodass zwischenzeitliche Bewertungen 

nicht möglich sind.  

Insgesamt sind die Baselines der PA 1 als angemessen, geeignet 

und aktuell zu bewerten. 

6.2.1.2 Bewertung der quantifizierten Baselines für die 

Ergebnisindikatoren der Prioritätsachse 2 

Für die PA 2 insgesamt drei Basiswerte für die korrespondieren-

den drei EI:  
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 Baseline des EI3: als Basiswert für den EI3 wird die Jah-

resstatistik des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteili-

gungsgesellschaften (BVK) aus dem Jahr 2012 zurückge-

griffen, die für Bayern einen Basiswert von 1,1 Mrd. EUR 

am Beteiligungsinvestitionen ausweist. Die Statistiken des 

BVK erfassen das Investitionsverhalten des Gros der in 

Deutschland über alle Investitionsphasen hinweg aktiven 

und im BVK registrierten Kapitalbeteiligungsgesellschaften 

(rund 200). Mit dem Jahr 2012 wird im OP Bayern auf die 

aktuellsten Datenbestände des BVK referenziert, die ggw. 

für ein ganzes Jahr vorliegen.  

 Baseline des EI4: als Basiswert für die Investitionsquote im 

Verarbeitenden Gewerbe wurde für das OP Bayern mit 

3,2 % der Durchschnittswert über die Jahre 2009-2012 

aufgeführt; Datenquelle ist das Statistische Landesamt 

Bayern. Die Nutzung eines Durchschnittswertes ist für ei-

nen konjunkturabhängigen Indikator wie die Investitions-

quote plausibel, der Zeitraum angemessen. Durch die jähr-

liche Veröffentlichung der Basisdaten ist eine gute Fort-

schreibung gewährleistet.  

 Baseline des EI5: analog zu den Überlegungen bei der Ba-

seline des EI4, wurde auch für den EI5 ein Durchschnitts-

wert von 2008-2012 zur Darstellung der Produktivität des 

Verarbeitenden Gewerbes (rund 69.700 EUR BWS je Be-

schäftigten) genutzt. Datenquelle ist die VGRdL, welche 

diese Statistik jährlich und somit fortschreibbar ausweist.   

Insgesamt sind die drei gewählten Baselines in der PA 2 als an-

gemessen, geeignet und aktuell zu bewerten. 

6.2.1.3 Bewertung der quantifizierten Baselines für die 

Ergebnisindikatoren der Prioritätsachse 3 

In der PA 3 sind insgesamt drei Baselines für drei EI zu bewerten:  

 Baseline des EI6: als Baseline für den EI6 werden rund 

60.000 Tsd. € an Investitionen des Produzierenden Ge-

werbes (ohne Bauhauptgewerbe) in Energieeffizienzsteige-

rungen und Energieeinsparung in Bayern vermerkt. Um 

Schwankungen auszugleichen und einen plausiblen Refe-

renzwert zu bilden, wurden hier Durchschnittswerte über 

vier Jahre (2008-2011; letzter verfügbarer Zeitraum) ge-

nutzt. Datenquelle ist das Bayerische Landesamt für Statis-

tik, welches seit 2008 jährlich einen Bericht zu Investitionen 

für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe Bayerns 

veröffentlicht.  

 Baseline des EI7: für die Messung der spezifische CO2 -

Emissionen (in kg/m BRI; witterungsbereinigt) staatlicher 
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Liegenschaften wird für das Jahr 2010 ein Basiswert von 

8,59 angelegt. Dieser entspricht den aktuellsten, verfügba-

ren Daten auf Basis des 6. Energieberichts der bayeri-

schen staatlichen Hochbauverwaltung, welcher alle drei 

Jahre veröffentlicht wird (vgl. zur Bewertung dieses Indika-

tors Kapitel 6.1.2.3).  

 Baseline des EI8: als Baseline für den EI8 werden die spe-

zifischen CO2-Emissionen insgesamt je Einwohner mit ei-

nem Wert von 6,4 t für das Jahr 2010 angegeben. Die Zeit-

reihe liegt öffentlich von 1990 bis 2010 vor und wird jährlich 

durch das Bayerisches Landesamt für Statistik fortge-

schrieben. Unklar ist, warum für diesen Indikator bei jährli-

cher Erhebung noch keine Werte für 2011 oder 2012 be-

nannt und als Baseline verwendet werden können.  

Insgesamt wurden für die EI6 und 7 plausible und zeitlich aktuelle 

Baseline-Werte gewählt. Allerdings bestehen Fragen bei der Base-

line des EI8 hinsichtlich der Aktualität der Datenbasis. Bei der 

Zielgerichtetheit des Indikators und somit auch seiner Baseline 

sind datenspezifische Abstriche zu machen, da nur CO2-

Emissionen insgesamt je Einwohner angegeben werden können 

und keine moorspezifischen Daten vorliegen (vgl. Kapitel 6.1).   

6.2.1.4 Bewertung der quantifizierten Baseline des 

Ergebnisindikators der Prioritätsachse 4 

Für die PA 4 liegt bei einem SZ nur ein Baselinewert vor: 

 Baseline des EI9: zum Jahr 2012 waren in Bayern gem. 

des Bayerischen Landesamts für Umwelt (Gewässeratlas) 

rund 57 km an sanierter und neu errichteter linienförmiger 

Hochwasserschutzanlagen verzeichnet. Dieser Wert stellt 

grundsätzlich einen geeigneten Baselinewert dar.  

Insgesamt ist der gewählte Baselinewert in der PA 4 als angemes-

sen und geeignet. Wenn möglich, sollten noch aktuellere Werte 

angefragt und als Baseline verwendet werden. 

6.2.1.5 Bewertung der quantifizierten Baseline für die 

Ergebnisindikatoren der Prioritätsachse 5 

In der Prioritätsachse liegen bei drei SZ ebenfalls drei Baseline-

werte zu Bewertung vor: 

 Baseline des EI10: für den EI10 wird ein Basiswert i.H.v. 

2032 Petajoule Primärenergieverbrauch angesetzt. Das 

Basisjahr wird dabei auf 1998-2010 fixiert. Hieraus und aus 

der genannten Quelle (LfStat - Energiebilanzen) geht nicht 

hervor, ob es sich dabei um einen Durchschnittswert han-

delt – dies sollte präzisiert werden. Unklar ist zudem, wa-
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rum für diesen Indikator bei verzeichneter, jährlicher Erhe-

bung noch keine Werte für 2011 oder 2012 benannt und 

als Baseline verwendet werden können.  

 Baseline des EI11: für den EI11 wird ein Basiswert von 

19,8 Mio. Besuchern von Natur- und Kulturerbestätten im 

Freistaat Bayern vermeldet, der durch die statistische Ge-

samterhebung an den Museen in Deutschland ermittelt 

wird. Mit dem Jahr 2012 wurde ein aktueller Basiswert ver-

wendet; die Statistik wird jährlich fortgeschrieben. 

 Baseline des EI12: als Baselinewert wird für den EI12 mit 

rund 17 ha pro Tag ein 5-jahres Durchschnittswert (2008-

2012) festgelegt. Die Nutzung eines mehrjährigen Durch-

schnitts als Basiswert ist plausibel, da die Flächennachfra-

ge i.d.R. starke Schwankungen aufweist. Die Daten liegen 

jährlich vor und können somit gut fortgeschrieben werden.   

Die Baselinewerte des EI11 und EI12 sind plausibel, angemessen 

und zeitgerecht. Lediglich beim Baselinewert des EI10 stellt sich 

die Frage, warum keine aktuelleren Daten verwendet werden und 

ob die benannten Werte einen Durchschnitt darstellen. Dies sollte 

präzisiert werden.   

6.2.2 Bewertung der quantifizierten Zielwerte 

Bei der Bewertung der quantifizierten Zielwerte der programmspe-

zifischen und gemeinsamen Indikatoren gilt es gem. Art. 48 III g 
GSR-VO sicherzustellen, dass die Zielwerte realistisch vor dem 

Hintergrund der Finanzallokation der Prioritätsachsen und der 

Investitionsprioritäten und dass diese Ziele für das Jahr 2023 ter-

miniert sind.24  

Um tragfähige Schätzungen über die erwarteten Ergebnisse und 

Auswirkungen des OP EFRE Bayern 2014-2020 zu erhalten, wur-

den für die Outputindikatoren quantifizierte Zielwerte anhand von 

Referenzwerten aus der vorangegangenen Förderperiode und 

Hochrechnungen aus bestehenden Projektplänen entwickelt.25 

Hierdurch lässt sich messen, inwieweit die angestrebten Ziele 

plausibel sind. Auch für die Ergebnisindikatoren lassen sich auf 

Basis von Referenzwerten der vergangenen Entwicklung der Be-

                                                

24 In Abstimmung mit dem Auftraggeber werden nachfolgend keine konkreten Zahlen zur Finanzallokation auf der Ebene 

der einzelnen Maßnahmen benannt, welche gleichwohl für die Bewertung der quantifizierten Zielwerte auf Output- und 

Ergebnisebene nützlich sind. Dem Ex-ante Evaluator wurden diese Zahlen allerdings zugänglich gemacht.  
25 Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der beiden Operationellen Programme war es nicht möglich, unmittelbar für 

jeden Indikator Referenzwerte aus den Erfahrungen der Förderperiode 2007-2013 abzuleiten. Aus diesem Grund wurden 

zusätzlich qualifizierte Schätzungen der verantwortlichen Fachreferate und des Evaluatorenteams zur Bewertung der 

Zielwerte herangezogen.   
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trachtungsgegenstände und der Finanzallokation qualifizierende 

Einschätzungen vornehmen.  

Die Bewertung erfolgt getrennt für die Zielwerte der Output- und 

der Ergebnisindikatoren.  

6.2.2.1 Zielwerte der Outputindikatoren 

Neben den oben dargestellten Bewertungskriterien der quantifi-

zierten Zielwerte ist bei den Outputindikatoren insbesondere zu 
prüfen, ob die Ziele auf der Berechnung von Einheitskosten für 

identische oder ähnliche EFRE-Vorhaben oder nationa-

len/regionalen Vorhaben basieren. Handelt es sich um eine voll-

ständig neue Intervention, gilt es sodann die Qualität der 

Schätzwerte zu überprüfen und mögliche Prüfpunkte zu be-

nennen (z.B. nach Umsetzung erster Projekte), an denen die 

Ausgangszielwerte plausibilisiert werden sollten. Grundsätzlich gilt, 

dass die Ziele für die Outputindikatoren kumulierbar sind.  

6.2.2.1.1 Bewertung der quantifizierten Zielwerte der 

Outputindikatoren der Prioritätsachse 1 

Für die PA 1 werden insgesamt drei Outputindikatoren mit quanti-

tativen Zielwerten bis zum Jahr 2023 aufgeführt. In der nachfol-

genden Tabelle sind die entwickelten Outputindikatoren und die 

quantifizierten Zielwerte zusammengefasst aufgeführt.  

Tabelle 7: Bewertung der quantifizierten Zielwerte der Outputindi-
katoren der Prioritätsachse 1 

Quantifizierter Zielwert 

(2023) 

Referenzwerte Bewertung der  

quantifizierten Zielwerte 

Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für Investitionspriorität 1a 

OI1: 212 Wissenschaftler, die in  

verbesserten Forschungsinfra-
struktureinrichtungen arbeiten 

Kein geeigneter und vergleichbarer 
Referenzwert aus der Förderperiode 

2007-2013 vorhanden.  

Zielwertbestimmung durch Fachabtei-
lung, Verwendung von Zahlen aus 
konkreten Beschäftigungsplänen in 
bestehenden und neu projektierten 
Forschungsinfrastrukturen der FhG 

und Kompetenzzentren. 

Quantifizierter Zielwert des OI1 
ist vor dem Hintergrund der 
Berechnungsbasis (Beschäfti-
gungspläne) und der zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel 
als realistisch und geeignet 
einzuschätzen.  

 

Gemeinsame Outputindikatoren für Investitionspriorität 1b 

OI2: 320 Unternehmen, die mit 

unterstützten Forschungseinrich-
tungen zusammenarbeiten 

Kein geeigneter und vergleichbarer 
Referenzwert aus der Förderperiode 

2007-2013 vorhanden. 

Ableitung des Zielwertes auf Basis 
von Rückmeldungen der Hochschulen 
an das Fachreferat zur Zusammenar-
beit mit Unternehmen in Forschungs-
projekten (StMWFK) und Erfahrungs-
werte abgeleitet aus der erwarteten 

Quantifizierte Zielwert des OI2 
kann als plausibel einstuft wer-
den, da er auf einer qualifizier-
ten Schätzung der Projektträger 
und des Fachreferats basiert. 

Aufgrund fehlender Bench-
marks ist kein quantitativer 
Vergleich möglich.  
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Anzahl geförderter Projekte (StMUG) 

OI3: 20 neue Wissenschaftler in 

unterstützten Einrichtungen  
(Vollzeitäquivalente) 

Ableitung aus Stellenplänen der zu 
diesem Zeitpunkt vorgesehenen un-

terstützten Einrichtung.  

 

Analog zum OI1 kann auch 
dem quantifizierten Zielwert des 
OI3 eine realistische und ge-
eignete Größenordnung attes-
tiert werden. Die Datenbasis 
zur Ableitung des Zielwerts ist 
solide. 

Referenzwerte aus der vergan-
genen Förderperiode bestäti-
gen diese Einordnung.  

Prognos AG, 2014 

Insgesamt sind die abgeleiteten Zielwerte entsprechend der ver-

fügbaren Referenzwerte plausibel abgeleitet und sind geeignet, als 

Benchmark für die Outputs der Prioritätsachse 1 hinsichtlich der im 

Operationellen Programm beschriebenen Spezifischen Ziele und 

Maßnahmen zu fungieren. 

6.2.2.1.2 Bewertung der quantifizierten Zielwerte der 

Outputindikatoren der Prioritätsachse 2 

Die PA 2 verfügt über insgesamt sechs Outputindikatoren mit 

quantitativen Zielwerten, die bis zum Jahr 2023 erreicht werden 

sollen. In der nachfolgenden Tabelle sind die entwickelten Output-

indikatoren und die quantifizierten Zielwerte zusammengefasst 

aufgeführt.  

Tabelle 8: Bewertung der quantifizierten Zielwerte der Outputindi-
katoren der Prioritätsachse 2 

Quantifizierter Zielwert 

(2023) 

Referenzwerte Bewertung der  

quantifizierten Zielwerte 

Gemeinsame Outputindikatoren für Investitionspriorität 3c 

OI4: 60 Unternehmen, die abge-

sehen von Zuschüssen fi-
nanzielle Unterstützung erhalten 

Erfahrungswerte aus den Fonds der 
aktuellen Förderperiode. 

Höhe der Investitionen und Anzahl der 
Beteiligungen vom Fachreferat ins 

Verhältnis gesetzt. 

Der quantifizierte Zielwert des 
OI4 kann als geeignet und 
realistisch eingeschätzt werden; 
er basiert auf einem robusten 
Referenzwert der vergangenen 
Förderperiode und berücksich-
tigt die ggw. Finanzallokation.   

OI5: 440 Unternehmen, die Zu-

schüsse erhalten 
Erfahrungswerte des Fachreferats aus 

der laufenden Förderperiode (EIF). 

Abgleitet aus der durchschnittlichen 
Förderhöhe je Unternehmen. 

Zielwert des OI5 ist als realis-
tisch zu bewerten, er basiert auf 
robusten Vergleichswerten der 
Förderperiode 2007-2013, die 
für Fortschreibung unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren 
Finanzmittel geeignet sind.  

OI6: 1.475 zusätzliche Arbeits-

plätze (VZÄ) in geförderten Un-
ternehmen 

Benchmark aus laufender Förderperi-
ode bei der EIF. 

Durchschnittliche Beschäftigungsef-
fekte je gefördertem Unternehmen 
i.H.v. knapp 3 Arbeitsplätzen (AP). 

Analog zum Zielwert des OI5 ist 
der quantifizierte Zielwert des 
OI6 plausibel und durch Heran-
ziehung von geeigneten Refe-
renzwerten robust.  
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Zusätzlich: erfasste durchschnittliche 
Beschäftigungseffekte bei laufenden 

Beteiligungsinvestitionen von ø 4,6 AP  

Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für Investitionspriorität 3d 

OI7: 370 Unternehmen, die Un-

terstützung erhalten 
Ableitung des Fachreferats aus Erfah-
rungswerten zu den durchschnittlichen 

Förderhöhen je Unternehmen 

Ableitung des quantifizierten 
Zielwerts des OI7 basiert auf 
plausiblen Referenzwerten, 
sodass Zielwert ex-ante als 
realistisch und geeignet bewer-
tet werden kann.  

OI8: 60.000 zusätzliche Besucher 

in unterstützten Stätten des Na-
turerbes und des kulturellen Er-
bes sowie unterstützter Sehens-
würdigkeiten (Besucher pro Jahr) 

Übernahme der Zielwerte zur Besu-
cherentwicklung aus den Konzeptpa-

pieren zu den Maßnahmen (StM-
WIVT). 

Ableitung des Fachreferats aus aktu-
ellen Benchmark zu 13 laufenden 
vergleichbaren  Förderprojekten 

(StMWFK). 

Zur Ermittlung der Schätzwerte 
für die Zielwerte des OI8 wur-
den 2 Fachquellen kombiniert; 
es ist von einer hohen Geeig-
netheit bei aller Unsicherheit 
über das reale „Konsumenten-
verhalten“ auszugehen. 

OI9: 32 geförderte Aus- und Wei-

terbildungsträger 
Erfahrungswerte aus laufenden ver-

gleichbaren Förderprojekten des 
Fachreferats 

Ableitung des quantifizierten 
Zielwerts des OI9 durch Heran-
ziehung von Referenzwerten 
als realistisch und robust zu 
bewerten. 

Prognos AG, 2014 

Insgesamt sind die abgeleiteten sechs Zielwerte entsprechend der 

verfügbaren Referenzwerte und Schätzungen als plausibel abge-

leitet und sind geeignet, als Benchmark für die Outputs der Priori-

tätsachse 2 hinsichtlich der im OP beschriebenen Spezifischen 

Ziele und Maßnahmen zu fungieren. 

6.2.2.1.3 Bewertung der quantifizierten Zielwerte der 

Outputindikatoren der Prioritätsachse 3 

Die PA 3 umfasst drei Outputindikatoren mit quantitativen Zielwer-

ten bis zum Jahr 2023. In der nachfolgenden Tabelle sind die ent-

wickelten Outputindikatoren und die quantifizierten Zielwerte zu-

sammengefasst aufgeführt.  
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Tabelle 9: Bewertung der quantifizierten Zielwerte der Outputindi-
katoren der Prioritätsachse 3 

Quantifizierter Zielwert 

(2023) 

Referenzwerte Bewertung der  

quantifizierten Zielwerte 

Programmspezifischer Outputindikator für Investitionspriorität 4 b 

OI10: Rückgang des Primärener-
gieverbrauchs in den geförderten 
Unternehmen um 19.000.000 

kWh/Jahr 

Benchmark aus durchschnittlich reali-
sierten Einspareffekten je geförderten 

Unternehmen 

Grundsätzlich kann die Berech-
nungsform für den Zielwert des 
OI10 als geeignet und plausibel 
zu bewerten. 

Unklar ist hierbei allerdings die 
(Bestimmung der) Baseline des 
Primärenergieverbrauchs. Hier 
sollte eine Konkretisierung 
vorgenommen werden, um den 
Realismus des Zielwerts ab-
schließend bewerten zu kön-
nen.  

Gemeinsamer Outputindikator für Investitionspriorität 4c 

OI11: Geschätzter Rückgang der 
Treibhausgasemissionen um 
5.500 t CO2-Äquiv./Jahr 

Erfahrungswerte des Fachreferats, 
basierend auf realisierten Einsparef-

fekten bei geförderten Projekten 

Quantifizierte Zielwert des OI11 
kann ex-ante als geeignet und 
realistisch eingestuft werden, 
da er auf robusten Referenz-
werten und unter Berücksichti-
gung der Finanzallokation 
durch das Fachreferat entwi-
ckelt wurde.  

Gemeinsamer Outputindikator für Investitionspriorität 4e 

OI11: Geschätzter Rückgang der 
Treibhausgasemissionen um 
8.000 t CO2-Äquiv./Jahr 

Von der Hochschule Weihenstephan 
Triesdorf errechneter Wert in Höhe 
von 30 t CO2-Einsparung je ha und 

Jahr   

 (Verringerung der CO2-Freisetzung 
aus An-, Nieder- und Hochmoorbö-

den) 

Zielwert des OI11 ist aufgrund 
der Nutzung des ermittelten 
Benchmarks als realistisch und 
geeignet zu bewerten und  
berücksichtigt die durch das 
Finanzvolumen bearbeitbare 
Fläche.  

Prognos AG, 2014 

Die abgeleiteten Zielwerte sind entsprechend der verfügbaren Re-

ferenzwerte plausibel abgeleitet und sind grundsätzlich geeignet, 

als Benchmark für die Outputs der Prioritätsachse 3 hinsichtlich 

der Spezifischen Ziele und Maßnahmen zu fungieren. Allerdings 

besteht für den OI10 ein Konkretisierungsbedarf hinsichtlich der 

Baseline; erst dann kann der Realismus des Zielwerts abschlie-

ßend bewertet werden. 

6.2.2.1.4 Bewertung der quantifizierten Zielwerte der 

Outputindikatoren der Prioritätsachse 4 

Für die PA 4 existiert ein Outputindikator mit quantitativen Zielwer-

ten bis zum Jahr 2023, welcher in der nachfolgenden Tabelle be-

wertet wird.  
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Tabelle 10: Bewertung der quantifizierten Zielwerte der Outputindi-
katoren der Prioritätsachse 4 

Quantifizierter Zielwert 

(2023) 

Referenzwerte Bewertung der  

quantifizierten Zielwerte 

Gemeinsame Outputindikatoren für Investitionspriorität 5a 

OI12: 12.000 Personen, denen 

Hochwasserschutzmaßnahmen 
zu Gute kommen 

Erfahrungswerte und Fachplanungen 
des Fachreferats, basierend auf reali-

sierbaren Schutzeffekten bei den 
avisierten geförderten Projekten 

Ableitung des quantifizierten 
Zielwerts des OI12 basiert auf 
plausiblen Schätzwerten der 
Fachplanung, sodass Zielwert 
ex-ante als realistisch und ge-
eignet bewertet werden kann.  

Prognos AG, 2014 

Der abgeleitete Zielwert für den OI12 ist entsprechend der verfüg-

baren Schätzwerte plausibel abgeleitet und ist geeignet, als 

Benchmark für den Output der Prioritätsachse 4 hinsichtlich des 

beschriebenen Spezifischen Ziels und der Maßnahmen zu fungie-

ren.  

6.2.2.1.5 Bewertung der quantifizierten Zielwerte der 

Outputindikatoren der Prioritätsachse 5 

Für die PA 5 werden insgesamt fünf Outputindikatoren mit quanti-

tativen Zielwerten bis zum Jahr 2023 aufgeführt. Der OI8 und der 

OI11 werden dabei bereits in der PA 2 bzw. PA 3 genutzt; hier er-

folgt die Bewertung in Verknüpfung mit den dortigen Einschätzun-

gen. In der nachfolgenden Tabelle sind die entwickelten Outputin-

dikatoren und die quantifizierten Zielwerte zusammengefasst auf-

geführt.  

Tabelle 11: Bewertung der quantifizierten Zielwerte der Outputindi-
katoren der Prioritätsachse 5 

Quantifizierter Zielwert 

(2023) 

Referenzwerte Bewertung der  

quantifizierten Zielwerte 

Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für Investitionspriorität 4c 

OI11: Geschätzter Rückgang der 
Treibhausgasemissionen um 
1.000 t CO2-Äquiv./Jahr 

Erfahrungswerte des Fachreferats 
basierend auf realisierten Einsparef-

fekten bei geförderten Projekten 

Vgl. auch PA 3: Quantifizierter 
Zielwert des OI11 kann ex-ante 
als geeignet und realistisch 
eingestuft werden, da er auf 
robusten Referenzwerten und 
unter Berücksichtigung der 
Finanzallokation durch das 
Fachreferat entwickelt wurde. 
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Gemeinsamer Outputindikator für Investitionspriorität 4c 

OI13: 7 Projekte im Rahmen 

von IRE 
Anzahl der erwarteten Projekte im 

Rahmen des Wettbewerbsverfahrens. 

Einschätzungen des Fachreferats 
unter Annahme des Einsatzes be-

stimmter Fördermittel im Rahmen der 
Wettbewerbsverfahren. 

Eine Quantifizierung des OI13 
ist aufgrund des Wettbewerbs-
charakters der Intervention 
schwierig. Referenzwerte ver-
gangener Förderperioden eig-
nen sich kaum zur Einschät-
zung.  

Aus Sicht der Ex-ante Evaluati-
on lässt sich zum ggw. Zeit-
punkt die Qualität der Schät-
zung nicht umfassend bewer-
ten. Dafür wären bspw. Aussa-
gen zur erwarteten durch-
schnittlichen Projektgröße in 
EUR notwendig, um diese in 
Relation mit den verfügbaren 
Finanzmitteln zur Einordnung 
der Zielwerte zu nutzen. 

Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für Investitionspriorität 6c 

OI8: 134.000 zusätzliche Besu-

cher in unterstützten Stätten des 
Naturerbes und des kulturellen 
Erbes sowie unterstützter Se-
henswürdigkeiten (Besucher pro 
Jahr) 

Ableitung des Fachreferats aus aktu-
ellen Benchmark zu 13 laufenden 
vergleichbaren Förderprojekten 

Vgl. auch PA2: Zur Ermittlung 
der Schätzwerte für die Zielwer-
te des OI8 wurden 2 Fachquel-
len kombiniert; es ist von einer 
hohen Geeignetheit bei aller 
Unsicherheit über das reale 
„Konsumentenverhalten“ aus-
zugehen. 

OI13: 27 Projekte im Rahmen 

von IRE 
Anzahl der erwarteten Projekte im 

Rahmen des Wettbewerbsverfahrens. 

Einschätzungen des Fachreferats 
unter Annahme des Einsatzes be-

stimmter Fördermittel im Rahmen der 
Wettbewerbsverfahren.  

Siehe Bewertung zum OI13 im 
Rahmen der Investitionspriorität 
4c  

Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für Investitionspriorität 6e 

OI14: 613.000 m
2
 neu geschaffe-

ne oder sanierte Freiflächen in 
städtischen Gebieten (GI) 

Referenzwerte des Fachreferats zu 
möglichen Flächenentwicklungen je 
eingesetzten EUR öffentlicher Mittel. 

Einschätzungen des Fachreferats 
unter Annahme des Einsatzes be-

stimmter Fördermittel im Rahmen der 
Wettbewerbsverfahren. 

Zwar ist eine Quantifizierung 
des OI14 aufgrund des Wett-
bewerbscharakters der Inter-
vention auch hier schwierig. 

Allerdings wurden hier Refe-
renzwerte für Flächeneffekte 
herangezogen, welche aus 
Sicht der Ex-ante Bewertung 
eine geeignete Bewertungsba-
sis darstellen und die Ableitung 
plausibler Zielwerte vor dem 
Hintergrund der erwarteten 
Finanzallokation erlauben.  

OI13: 17 Projekte im Rahmen 
von IRE 

Anzahl der erwarteten Projekte im 
Rahmen des Wettbewerbsverfahrens. 

Einschätzungen des Fachreferats 
unter Annahme des Einsatzes be-

stimmter Fördermittel im Rahmen der 
Wettbewerbsverfahren.  

Siehe Bewertung zum OI13 im 
Rahmen der Investitionspriorität 
4c  

Prognos AG, 2014 
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Die Zielwerte für die Outputindikatoren 11, 8 und 14  sind entspre-

chend der verfügbaren Referenzwerte plausibel abgeleitet und ge-

eignet, als Benchmark für die Outputs der Prioritätsachse 5 hin-

sichtlich der beschriebenen Spezifischen Ziele und Maßnahmen 

zu fungieren.  

Aufgrund des Wettbewerbscharakters der PA 5, insbesondere im 

Rahmen der Interventionen IP 4c und IP 6c und e (OI13), ist die 

Zielwertquantifizierung hier komplex. Um eine weitergehende Ein-

schätzung der Zielwerte vornehmen zu können, wäre aus Sicht der 

Ex-ante Evaluierung eine Konkretisierung der Angaben zum Wett-

bewerbsaufruf (u.a. durchschnittliche Projektgröße) im OP wün-

schenswert. Für die IP 6e (OI14) ist dies bereits gut gelungen.  

6.2.2.2 Zielwerte der Ergebnisindikatoren 

Im Rahmen der Zielwertbewertung bei den Ergebnisindikatoren 

des OP EFRE Bayern 2014-2020 gilt es gem. dem Leitfaden zur 

Ex-ante Evaluierung der Kommission zu bewerten, ob diese Ziel-

werte die erwarteten Auswirkungen der Maßnahmen angemessen 

widerspiegeln und ob andere externe Entwicklungen bzw. Einfluss-

faktoren berücksichtigt wurden. Dabei gilt es die Plausibilität in Be-

zug auf die gewählten Basiswerte, vergangene Erfahrungen und 

relevante ökonomische Trends zu prüfen.   

Grundsätzlich gilt hierbei zu berücksichtigen, dass die Zielwerte 

der Ergebnisindikatoren im EFRE auch qualitativer Natur sein dür-

fen, d.h. die Richtung des Wandels oder einen Zielkorridor ent-

sprechen dürfen. 

6.2.2.2.1 Bewertung der Zielwerte der Ergebnisindikatoren der 

Prioritätsachse 1 

Für die Prioritätsachse 1 wurden richtlinienkonform ausschließlich 

Ergebnisindikatoren qualitativer Natur ausgewählt. Diese werden 

nachfolgend im Einzelnen bewertet.  

Tabelle 12: Bewertung der Zielwerte der Ergebnisindikatoren der 
Prioritätsachse 1 

Zielwert (2023) Referenz Bewertung der  

Zielwerte 

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 1: 
Erhalt der bayerischen Spitzenposition im Bereich angewandter Forschung, insb. durch die Stärkung 

der FuE-Kapazitäten in den Zukunftsfeldern der Innovationsstrategie 

EI1: Steigerung des FuE-

Personals der wissenschaftlichen 
Einrichtungen außerhalb der 
Hochschulen 

Entwicklung des FuE-
Personals in Bayern von 

1995 bis 2010. Die Zeitrei-
henanalyse zeigt einen jah-
resdurchschnittlichen An-

stieg von rund 1,3 %.  

Der Zielwert „Steigerung“ umschreibt 
richtlinienkonform in qualitativer Weise 
die intendierte Richtung des Wandels. 
Dieser ist vor dem Hintergrund der Inter-
vention und der Berücksichtigung von 
Vergangenheitswerten plausibel und 
angemessen. Obwohl der zugrundelie-
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gende Indikator weniger konjunkturanfäl-
lig als bspw. FuE-Ausgaben ist, wird mit 
dem qualitativen Zielwert dennoch be-
stehenden Unsicherheiten Rechnung 
getragen.   

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 2:  
Stärkung der Position Bayerns als europäische Top Region für innovierende Unternehmen durch den 

Ausbau des Wissens- und Technologietransfers 

EI2: Erhalt der Spitzenposition 

Bayerns als „High Leading Inno-
vator" im Regional Innovation 
Scoreboard 

Regional Innovation 
Scoreboard der DG Enterpri-

se & Industry. Platzierung 
Bayerns 2011 als „Leader  
high“ (2009: leader high; 

2007: leader medium) 

Der Zielwert „Erhalt“ umschreibt richtli-
nienkonform die intendierte Richtung des 
Wandels bzw. der Positionsbestätigung. 
Dies ist ein quasi-quantitativer Zielwert, 
der angemessen und vor dem Hinter-
grund vorheriger Platzierungen Bayerns 
plausibel ist. Die Wirkung externe Ein-
flussfaktoren auf den Zielwert dürften 
aufgrund des komparativen Ansatzes 
des RIS und der Nutzung eines Indizes 
beschränkt sein.  

Prognos AG, 2014 

6.2.2.2.2 Bewertung der (quantifizierten) Zielwerte der 

Ergebnisindikatoren der Prioritätsachse 2 

Die Zielwerte der Ergebnisindikatoren in der Prioritätsachse 2 sind 

allesamt qualitativer Natur. Diese werden nachfolgend im Einzel-

nen bewertet.  

Tabelle 13: Bewertung der Zielwerte der Ergebnisindikatoren der 
Prioritätsachse 2 

Zielwert (2023) Referenz Bewertung der  

Zielwerte 

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 3:  
Stärkung der wirtschaftlichen Basis von KMU durch Bereitstellung von Beteiligungskapital 

EI3: Erhöhung der Beteiligungs-

investitionen in Bayern  
Analyse der Beteiligungsvo-
lumina als Durchschnitt auf 

Basis der BVK Jahres-
statistik. 

Der Zielwert „Erhöhung“ ist plausibel und 
geeignet für die geplante Intervention. 

Vor dem Hintergrund der hohen Volatili-
tät der Beteiligungskapitalinvestitionen 
(v.a. konjunkturell) ist eine ambitionierte 
Zielrichtung genutzt worden; eine Quanti-
fizierung des Zielwertes wäre aus Sicht 
der Ex-ante Evaluatoren nicht zielfüh-
rend.  

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 4:  
Stärkung der Innovations- und Wachstumskapazitäten von KMU im EFRE-Schwerpunktgebiet 

EI2: Steigerung der Investitions-

quote im Verarbeitenden  
Gewerbe 

Investitionsstatistik des Sta-
La zeigt vglw. konstante 

Investitionsquote (IQ)  
zwischen 2009-2012 (2,9 bis 

3,4 %) 

Der Zielwert „Steigerung“ als qualitative 
Einordnung des Richtungswandels ist 
nachvollziehbar und angemessen.  

Vor dem Hintergrund der vglw. hohen 
Konstanz der IQ in den letzten Jahren 
wäre hier auch ein qualitativer Zielwert 
denkbar, der in der Abwägung aber auch 
vor dem Hintergrund starker konjunktu-
reller Einflüsse auf die Investitionsquote 



 

  115 

gesehen werden muss.  

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 5:  
Unterstützung von KMU durch Einrichtungen, die dazu beitragen in einen kontinuierlichen 

Innovations- und Wachstumsprozess einzutreten 

EI5: Erhöhung der Produktivität 

des Verarbeitenden Gewerbe 
(BWS je Beschäftigten) 

Die Produktivitätsstatistik 
des StaLa Bayern zeigt in 
der Jahresbetrachtung von 

2008-2012 eine BWS je 
Beschäftigten zwischen 

59.500 bis 78.000. 

Der Zielwert „Erhöhung“ ist vor dem 
Hintergrund der großen Volatilität der 
Produktivitätskennziffer plausibel und 
stellt, referenzierend auf den Basiswert 
(Baseline), die intendierte Richtung des 
Wandels gut dar.  

Prognos AG, 2014 

6.2.2.2.3 Bewertung der (quantifizierten) Zielwerte der 

Ergebnisindikatoren der Prioritätsachse 3 

In der Prioritätsachse 3 liegen zwei qualitative Zielwerte für die Er-

gebnisindikatoren EI6 und EI7 sowie ein quantitativer Zielwert für 

den EI8 vor.  

Tabelle 14: Bewertung der Zielwerte der Ergebnisindikatoren der 
Prioritätsachse 3 

Zielwert (2023) Referenz Bewertung der  

Zielwerte 

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 6:  
Steigerung der Energieeinsparung in Unternehmen 

EI6: Erhöhung der Investitionen 

des Produzierenden Gewerbes 
(ohne Bauhauptgewerbe) in 
Energieeffizienzsteigerung und 
Energieeinsparung in Bayern 

Die Statistischen Berichte 
des StaLa zeigen seit 2008 
enorme Schwankungen bei 

den Investitionen für den 
Umweltschutz im Produzie-

renden Gewerbe (Spannwei-
te zwischen den Jahren rund 

46.300.000 EUR).  

Der gewählte Zielwert „Erhöhung“ ange-
messen in Bezug auf die Intervention 
und plausibel im Hinblick auf die Aus-
gangslage und die Notwendigkeit zur 
Steigerung der Energieeffizienz.  

Von einer Quantifizierung ist hier auf-
grund der enormen Volatilität der Investi-
tionsvolumina im Zeitverlauf abzusehen, 
die qualitativ beschriebene Richtung des 
Wandels ist vor diesem Hintergrund 
dennoch positiv zu bewerten.  

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 7:  
Senkung der CO2-Emissionen öffentlicher Infrastrukturen 

EI7: Senkung der spezifischen 

CO2-Emissionen durch Energie-
einsparung staatlicher Liegen-
schaften 

Lt. der bayerischen staatli-
chen Hochbauverwaltung  

konnten die CO2-Emissionen 
staatlicher Liegenschaften 
zw. 1997 und 2010 um ca. 
17,2 % verringert werden 

(ca. 1,4 % p.a.). 

Der qualitative Zielwert „Senkung“ ist 
plausibel, robust und spiegelt sowohl die 
intendierte Wirkrichtung als auch die 
Entwicklungen vergangener Jahre gut 
wider.  

Allerdings wäre es vor dem Hintergrund 
der stabilen Reduzierung in den letzten 
Jahren denkbar, mit einem quantifizier-
ten Indikator zu arbeiten und damit die 
Wirkungsbeiträge der Intervention zu 
verdeutlichen.  
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Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 8:  
Verringerung der CO2-Freisetzung aus Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten (Mooren) 

EI8: Senkung der spezifischen 

Kohlendioxidemissionen in Bay-
ern unter sechs t je Einwohner 

Jährliche Statistik des StaLa 
zu den spezifischen Kohlen-
dioxidemissionen in Bayern 
(Basiswert 6,4 t je Einwoh-

ner).  

Für den EI8 wird ein quantitativer Ziel-
wert gewählt, welcher vor dem Hinter-
grund der erwarteten Auswirkungen der 
Intervention und des gewählten Maß-
stabs (t je EW) angemessen ist. Vor dem 
Hintergrund des Basiswerts scheint 
diese Senkung plausibel. 

Prognos AG, 2014 

6.2.2.2.4 Bewertung des (quantifizierten) Zielwerts des 

Ergebnisindikators der Prioritätsachse 4 

Für die Prioritätsachse 4 liegt ein quantifizierter Zielwert für en EI9 

vor, welcher nachfolgend in Tabelle 15 bewertet wird.  

Tabelle 15: Bewertung der Zielwerte der Ergebnisindikatoren der 
Prioritätsachse 4 

Zielwert (2023) Referenz Bewertung der  

Zielwerte 

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 9:  
Ausbau der klimabedingten Risikoprävention zum Schutz von Siedlungsgebieten und Infrastruktur 

EI9: 250 km sanierte und neu 
errichtete linienförmige Hochwas-
serschutzanlagen 

Sicherheitsbericht linienför-
miger staatlicher Hochwas-

serschutzanlagen (Gewässe-
ratlas Bayern) dokumentiert 
als Basiswert einen präzisen 

Wert von 56,63 km, eine 
Fortschreibung ist auf Basis 
von raumplanerischen Daten 

möglich 

Ausgehend vom Basiswert wird ein 
quantifizierter Zielwert i.H.v. 250 fixiert, 
der angemessen für die Intervention und 
plausibel vor dem Hintergrund der zu-
grundeliegenden fachplanerischen Erfah-
rungswerten und Berechnungsverfahren 
ist.  

Prognos AG, 2014 
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6.2.2.2.5 Bewertung der (quantifizierten) Zielwerte des 

Ergebnisindikators der Prioritätsachse 5 

In der Prioritätsachse 5 werden drei qualitative Zielwerte für die 

Ergebnisindikatoren genutzt, die nachfolgend bewerten werden. 

Tabelle 16: Bewertung der Zielwerte der Ergebnisindikatoren der 
Prioritätsachse 5 

Zielwert (2023) Referenz Bewertung der  

Zielwerte 

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 10:  
Steigerung der kommunalen Energieeffizienz zur Reduzierung von CO2-Emissionen 

im Rahmen integrierter Stadt-Umland-Konzepte 

EI10: Halten des Primärenergie-

verbrauchs im Freistaat Bayern  
Lt. der Energiebilanzen des 

StaKa bewegten sich die 
Veränderungsraten des 

Primärenergieverbrauchs 
von 1998-2010 jährlichen 
von -4,7 bis 3,8 % (Durch-

schnitt ~ 0,8 %). 

Der qualitative Zielwert „Halten“ ist ange-
sichts der vielseitigen Einflussfaktoren 
auf den Primärenergieverbrauch und die 
langfristigen Veränderungsraten plausi-
bel. Die intendierte Richtung des Wan-
dels ist vor diesem Hintergrund ange-
messen und spiegelt die Ansatzpunkte 
der Intervention gut wider. 

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 11:  
Schutz, Erhalt und Entwicklung kultureller und natürlicher Ressourcen 

EI11: Halten der Anzahl der Be-

sucher von Natur- und Kulturerbe-
stätten im Freistaat Bayern  

Statistische Gesamterhe-
bung an den Museen der 

Bundesrepublik Deutschland 
weist für Bayern als Basis-

wert 19,8 Mio. Besucher aus, 
Fachreferat erwartet mittel- 

bis langfristig konstante 
Besucherzahlen 

Grundsätzlich wäre bei diesem EI auch 
ein quantitativer Zielwert vollstellbar und 
angemessen zur Abbildung der erwarte-
ten Auswirkungen der Intervention.  

Unter Berücksichtigung übergeordneter 
Trends (Demographie, konjunkturelle 
Entwicklung in EU, Veränderung des 
Reiseverhaltens) ist dieser Zielwert je-
doch in einer Langfristperspektive nach-
vollziehbar. 

Programmspezifischer Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 12:  
Verbesserung des städtischen Umfelds durch Erhalt, Aktivierung und nachhaltige  

Nutzung vorhandener Ressourcen 

EI12: Langfristige Senkung der 

Höhe des jährlichen Flächenver-
brauchs im Freistaat Bayern 

Im Durchschnitt der letzten 5 
Jahre wurde gem. des Baye-
rischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Gesundheit 
in Bayern 17,72 ha pro Tag 
an Fläche verbraucht. Dies 
liegt bereits deutlich unter 

dem im Rahmen der Natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie definierten Ziel, bis 2020 
die Neuinanspruchnahme 

von Flächen für Siedlungen 
und Verkehr auf 30 Hektar 

pro Tag zu verringern. 

Der qualitative Zielwert „langfristige Sen-
kung“ ist in seiner Ausrichtung des inten-
dierten Wandels und der erwarteten 
Effekte der Intervention angemessen. In 
Bezug auf den Basiswert ist das Ziel 
plausibel.  

Allerdings ist der Zeithorizont des inten-
dierten Wandels nicht hinreichend präzi-
se und sollte fixiert werden. 

Prognos AG, 2014 
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6.3 Geeignetheit der ausgewählten Etappenziele 

(Meilensteine) 

Gemäß Anhang 1 der GSR-VO handelt es sich bei den Etappen-

zielen „um Zwischenziele, die für die Verwirklichung der spezifi-

schen Vorgabe einer Priorität aufgestellt werden und mit denen 

der Fortschritt angegeben wird, der hinsichtlich der für das Ende 

des Zeitraums festgelegten Ziele angestrebt wird.“ Diese Etappen-

ziele enthalten gem. der Vorgaben der Kommission eine begrenzte 

Auswahl an Finanz-, Output- und ggf. Ergebnisindikatoren für die 

Überprüfung in den Jahren 2018 (Meilenstein) und 2023 (Zielwert; 

Bewertung bereits in Kapitel 6.2).  

Im Rahmen der Ex-ante Evaluierung gilt es die Eignung des Leis-

tungsrahmens und der für den Leistungsrahmen ausgewählten 

Etappenziele nach den folgenden Kernkriterien zu prüfen: 

 Sind die Etappenziele relevant, d.h. erfassen sie die we-

sentlichen Informationen über den im Rahmen einer Priori-

tät erzielten Fortschritt? 

 Können die Etappenziele bzw. die festgelegten kumulati-

ven Ziele bei der Überprüfung in Jahr 2018 realistisch er-

reicht werden?    

 Sind die zur Belegung der Etappenziele verfügbaren Da-

ten bei den zentralen Stellen plausibel? 

Dabei können durch die Ex-ante Evaluierung auch Anregungen für 

passendere Etappenziele und Zielwerte ausgesprochen werden. 

6.3.1 Leistungsrahmen der Prioritätsachse 1 

Für den Leistungsrahmen der Prioritätsachse 1 wurden zwei Out-

putindikatoren ausgewählt, die der Liste der gemeinsamen Indika-

toren entspringen. Hinzu kommt ein Finanzindikator. 

Tabelle 17: Leistungsrahmen der Prioritätsachse 1 (je Fonds und 
Regionskategorie) 

Indikator &  
Key Implementation Step 
(KIS)  

Maß-
einheit  

Meilenstein 
2018 

Ziel-
wert 
2023 

Bewertung des Leistungsrahmens der 
Prioritätsachse 1 

OI1: Zahl der Wissen-
schaftler, die in verbesser-
ten Forschungsinfra-
struktureinrichtungen ar-
beiten (GI)+(LR) 

KIS1: Erste (Bau-) Anträge 

Anzahl 132 212 Etappenziel & der dafür genutzte OI im LR 
ist als relevant einzustufen: der Aufbau 

von Kapazitäten für die Entwicklung von 
F&I-Spitzenleistungen (IP 1a) lässt sich 
fundiert über den OI1 und dessen Entwick-
lung im Zeitverlauf dokumentieren. Zudem 
ist nach Angabe der VB durch die Output-
indikatoren eine Abdeckung der Finanzmit-
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vergeben tel in der PA 1 zu 50 % sichergestellt. 

Die Zielwerte bis 2018 sind als realistisch 

einzustufen; sie stützen sich auf Zahlen 
aus konkreten Beschäftigungsplänen in 
bestehenden und neu projektierten For-
schungsinfrastrukturen der FhG und Kom-
petenzzentren.  

Die Datenzulieferung erfolgt über die 

Projektträger und erscheint aufgrund der 
vertraglich vereinbarten Dokumentations-
pflichten der Projektträger (z.B. Hochschu-
len) als vollständig gesichert. 

OI2: Zahl der Unterneh-
men, die mit unterstützten 
Forschungseinrichtungen 
zusammenarbeiten (GI) + 
(LR)  

KIS2: Kooperations-
vereinbarung formal ge-
schlossen / Projektumset-
zungsphase begonnen 

Anzahl 107 320 Etappenziel & der dafür genutzte OI im LR 
ist als relevant einzustufen: die intendierte 

Stimulierung von Wissens- & Technologie-
transfer (IP 1b) drückt sich gut im OI2 und 
die Entwicklung der Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Wirtschaft im Zeitverlauf 
aus. Nach Angabe der VB ist durch die 
Outputindikatoren eine Abdeckung der 
Finanzmittel in der PA 1 zu 50 % sicherge-
stellt. 

Die Zielwerte sind als realistisch einzustu-

fen; sie stützen sich auf die Zahl der bis 
2018 realistisch umzusetzenden Projekte 
und Referenzwerte der Hochschulen zur 
Zusammenarbeit mit Unternehmen in 
Forschungsprojekten.  

Die Datenzulieferung erfolgt über die 

Projektträger und erscheint aufgrund der 
vertraglich vereinbarten Dokumentations-
pflichten der Projektträger (z.B. Hochschu-
len) als vollständig gesichert. 

FI1: Zuschussfähige Aus-

gaben26 

Euro 46.600.000  Die Auswahl des Indikators ist richtlinien-
konform; seine Relevanz dokumentiert 

sich in monetären Erfassung des Umset-
zungsstands in der PA 1.  

Die Zielwerte sind als plausibel einzustu-

fen: Ex-post Betrachtungen der vergange-
nen Förderperiode zeigen, dass nach einer 
Laufzeit ca. 4 Jahren eine Mittelauszah-
lung von rund 20 % realistisch ist. 

Die Datenverfügbarkeit ist durch das 

Finanzcontrolling der VB gesichert. 

Prognos AG 2014. 

Insgesamt sind nach Einschätzung der Ex-ante Evaluation die ge-

wählten Etappenziele der Prioritätsachse 1 als relevant, realistisch 

                                                

26 Hierbei handelt es sich um die förderfähigen Gesamtkosten, die getätigt wurden (ausgezahlte EFRE-Mittel + zugehörige 

nationale Kofinanzierungsmittel)   
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erreichbar und hinsichtlich der Datenverfügbarkeit geeignet zu be-

werten.  

6.3.2 Leistungsrahmen der Prioritätsachse 2 

Der Leistungsrahmen der Prioritätsachse 2 besteht gegenwärtig 

aus einem Outputindikator, der als gemeinsamer Outputindikator 

definiert ist. Hinzu kommt ein Finanzindikator. 

Tabelle 18: Leistungsrahmen der Prioritätsachse 2 (je Fonds und 
Regionskategorie) 

Indikator &  
Key Implementation Step 
(KIS)  

Maß-
einheit  

Meilenstein 
2018 

Ziel-
wert 
2023 

Bewertung des Leistungsrahmens der 
Prioritätsachse 2 

OI6: Beschäftigungszu-
nahme in geförderten 
Unternehmen (GI) + (LR)  

KIS3: Beteiligungsvertag 
zwischen Fondsmanage-
ment und Beteiligungsun-
ternehmen ist unterzeich-
net (für Beteiligungs-
kapitalmaßnahmen) 

bzw. Bestellung und Liefe-
rung der wesentlichen 
Investitionsgüter 

Anzahl 640 1.475 Der OI6 ist für die Dokumentation der 
Etappenziele der PA 2 als relevant zu 

bewerten; der Indikator ist übergeordnet 
geeignet zur Dokumentation der Entwick-
lung der Wettbewerbsfähigkeit geförderter 
KMU. Nach Angabe der VB ist eine Abde-
ckung der Finanzmittel durch den Output-
indikator in der PA 2 zu 50 % sicherge-
stellt. 

Der Zielwert für den Meilenstein ist als 

realistisch einzustufen; sie stützen auf 
Referenzwerte zu durchschnittlichen Be-
schäftigungseffekte bei laufenden Beteili-
gungsinvestitionen (FP 07-13), die erwar-
tete Mittelbindung und einen auf Erfah-
rungswerten basierenden time lag bei 
Arbeitsplatzeffekten durch Investitionsvor-
haben.  

Die Datenzulieferung erfolgt über die 

Projektträger und erscheint aufgrund der 
vertraglich vereinbarten Dokumentations-
pflichten der Projektträger (Unternehmen) 
als ungefährdet. 

FI3: Zuschussfähige Aus-
gaben 

Euro 105.300.000  Die Auswahl des Indikators ist richtlinien-
konform; seine Relevanz dokumentiert 

sich in monetären Erfassung des Umset-
zungsstands in der PA 2.  

Die Zielwerte sind als plausibel einzustu-

fen: Ex-post Betrachtungen der vergange-
nen Förderperiode zeigen, dass nach einer 
Laufzeit ca. 4 Jahren eine Mittelauszah-
lung von rund 20 % realistisch ist. 

Die Datenverfügbarkeit ist durch das 

Finanzcontrolling der VB gesichert. 

Prognos AG 2014. 

Insgesamt sind nach Einschätzung der Ex-ante Evaluation die ge-

wählten Etappenziele der Prioritätsachse 2 als relevant, realistisch 
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erreichbar und hinsichtlich der Datenverfügbarkeit als geeignet zu 

bewerten.  

6.3.3 Leistungsrahmen der Prioritätsachse 3 

Für die Prioritätsachse 3 wurde im Leistungsrahmen ein Outputin-

dikator gewählt, der auch als gemeinsamer Indikator benannt ist. 

Hinzu kommt ein Finanzindikator.  

Tabelle 19: Leistungsrahmen der Prioritätsachse 3 (je Fonds und 
Regionskategorie) 

Indikator &  
Key Implementation Step 
(KIS)  

Maß-
einheit  

Meilenstein 
2018 

Ziel-
wert 
2023 

Bewertung des Leistungsrahmens der 
Prioritätsachse 3 

OI11: Geschätzter Rück-
gang der Treibhaus-
gasemissionen in t CO2-
Äquiv./Jahr (GI) + (LR) 

KIS4 a: Vorbereitung und 
Detailplanung für die an-
stehende Sanierungs-
maßnahme sind abge-
schlossen (Erste Aufträge 
sind erteilt). 

KIS4 b: Grundstückser-
werb hat stattgefunden 
bzw. Flächenver-
fügbarkeit ist geklärt. 

t CO2-
Äquiv./J
ahr 

4.330 13.500 Etappenziel & der dafür genutzte OI im LR 
ist als relevant einzustufen: der avisierte 

Beitrag der PA 2 zum Klimaschutz doku-
mentiert sich gut über die Reduzierung der 
Treibhausemissionen. Der gewählte OI11 
ist außerdem als relevant einzuschätzen, 
da er für zwei Intervention zu Anwendung 
kommt (IP 4c und IP 4e). Nach Angabe 
der VB ist eine Abdeckung der Finanzmit-
tel durch den Outputindikator in der PA 3 
zu 50 % sichergestellt. 

Der Meilenstein für 2018 und Zielwert für 
2023 stellt hier einen kumulierten Zielwert 
des OI11 für die IP 4c und IP 4e dar. Diese 
basieren auf geeigneten Referenzwerten 
des Fachreferats zu realisierten Einsparef-
fekten bei bereits geförderten und ver-
gleichbaren Projekten. Die Zielwerte sind 
somit als realistisch einzuordnen. Als 

kritischer Erfolgsfaktor ist dabei insbeson-
dere KIS4 b einzuschätzen; hierüber de-
terminiert sich maßgeblich die Umsetzbar-
keit der avisierten Projekte und der damit 
verbundenen Einspareffekte (IP 4e).   

Die Datenzulieferung erfolgt über die 

Projektträger. Aufgrund der fachplaneri-
schen Begleitung bei den Klimaschutzvor-
haben und der vertraglich vereinbarten 
Dokumentationspflichten der Projektträger 
scheint diese ungefährdet. Für die Quali-
tätssicherung kann zusätzlich auf die bay-
erische staatliche Hochbauverwaltung 
zurückgegriffen werden (Bezug IP 4c). 

FI3: Zuschussfähige Aus-
gaben 

Euro 33.800.000  Die Auswahl des Indikators ist richtlinien-
konform; seine Relevanz dokumentiert 

sich in monetären Erfassung des Umset-
zungsstands in der PA 3.  

Die Zielwerte sind als plausibel einzustu-

fen: Ex-post Betrachtungen der vergange-
nen Förderperiode zeigen, dass nach 
einer Laufzeit ca. 4 Jahren eine Mittelaus-
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zahlung von rund 20 % realistisch ist. 

Die Datenverfügbarkeit ist durch das 

Finanzcontrolling der VB gesichert. 

Prognos AG 2014. 

Nach Bewertung der Ex-ante Evaluation sind die gewählten Etap-

penziele der Prioritätsachse 3 als relevant und grundsätzlich rea-

listisch erreichbar einzuordnen. Hinsichtlich der Erreichbarkeit der 

Etappen- und Endziele ist als kritischer Erfolgsfaktor der KIS4 b 

einzuschätzen; hierüber determiniert sich maßgeblich die Umsetz-

barkeit der avisierten Projekte und der damit verbundenen Einspa-

reffekte (IP 4e).   

Die gewählten Etappenziele sind auch hinsichtlich der Datenver-

fügbarkeit als geeignet zu bewerten; die Vorhaben werden fach-

planerisch begleitet und es existiert eine vertraglich fixierte  Doku-

mentationspflicht der Projektträger. 

6.3.4 Leistungsrahmen der Prioritätsachse 4 

Die Prioritätsachse 4 verfügt über einen Outputindikator für den 

Leistungsrahmen, der einen gemeinsamer Indikator darstellt. Hin-

zu kommt ein Finanzindikator. 

Tabelle 20: Leistungsrahmen der Prioritätsachse 4 (je Fonds und 
Regionskategorie) 

Indikator &  
Key Implementation Step 
(KIS)  

Maß-
einheit  

Meilenstein 
2018 

Ziel-
wert 
2023 

Bewertung des Leistungsrahmens der 
Prioritätsachse 4 

OI12: Zahl der Personen, 
denen Hochwasser-
schutzmaßnahmen zu-
gutekommen (GI) + (LR) 

KIS5: Erste Aufträge zur 
Projektplanung vergeben. 

Anzahl 750 12.000 Der OI12 ist für die Dokumentation der 
Etappenziele der PA 4 als relevant zu 

bewerten; der Indikator spiegelt die Erfolge 
bei der Umsetzung der Hochwasser-
schutzmaßnahmen übergeordnet gut wi-
der. Nach Angabe der VB ist eine Abde-
ckung der Finanzmittel durch den Output-
indikator in der PA 4 zu 50 % sicherge-
stellt. 

Die Zielwerte sind als plausibel einzustu-

fen: die Fachplanungen zum Hochwasser-
schutz erlauben sowohl eine fundierte 
Ableitung der Gesamtzielwerte durch Pro-
jektrealisierung als auch eine Bestimmung 
der geschützten Personenanzahl nach 
Umsetzungsphasen.  

Die Datenzulieferung erfolgt über die 

Projektträger und erscheint aufgrund der 
vertraglich vereinbarten Dokumentations-
pflichten der Projektträger und dem Be-
trachtungsgegenstand als ungefährdet. 

FI4: Zuschussfähige Aus- Euro 12.200.000  Die Auswahl des Indikators ist richtlinien-
konform; seine Relevanz dokumentiert 
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gaben sich in monetären Erfassung des Umset-
zungsstands in der PA 4.  

Die Zielwerte sind als plausibel einzustu-

fen: Ex-post Betrachtungen der vergange-
nen Förderperiode zeigen, dass nach einer 
Laufzeit ca. 4 Jahren eine Mittelauszah-
lung von rund 20 % realistisch ist. 

Die Datenverfügbarkeit ist durch das 

Finanzcontrolling der VB gesichert. 

Prognos AG 2014. 

Es bestehen aus Sicht der Ex-ante Evaluation keine Bedenken 

hinsichtlich des Leistungsrahmens der PA4; die gewählten Etap-

penziele sind als relevant, realistisch erreichbar und hinsichtlich 

der Datenverfügbarkeit als geeignet zu bewerten.  

6.3.5 Leistungsrahmen der Prioritätsachse 5 

Die Prioritätsachse 5 verfügt als Mischachse über einen Outputin-

dikator für den Leistungsrahmen, der einen programmspezifischen 

Indikator darstellt. Hinzu kommt ein Finanzindikator.  

Tabelle 21: Leistungsrahmen der Prioritätsachse 5 (je Fonds und 
Regionskategorie) 

Indikator &  
Key Implementation Step 
(KIS)  

Maß-
einheit  

Meilenstein 
2018 

Ziel-
wert 
2023 

Bewertung des Leistungsrahmens der 
Prioritätsachse 5 

OI13: Anzahl der Projekte 
im Rahmen von IRE  

KIS6: Formaler Beschluss 
des Auswahlgremiums 
getroffen und Entwick-
lungskonzept freigegeben. 
Erste Teilprojekte begon-
nen und Aufträge verge-
ben. 

Anzahl 19 51 Etappenziel & der dafür genutzte pro-
grammspezifische OI im LR ist als rele-
vant einzustufen: die PA 5 fokussiert als 

Mischachse die integrierte, nachhaltige 
Stadt-Umland-Entwicklung in einem bot-
tom-up Ansatz. Die Dokumentation des 
Fortschritts dieser PA lässt sich somit über 
die Anzahl der Projekte im Rahmen von 
IRE fundiert erfassen. Nach Angabe der 
VB ist eine Abdeckung der Finanzmittel 
durch den Outputindikator in der PA 5 zu 
50 % sichergestellt.  

Der Meilenstein für 2018 und Zielwert für 
2023 stellt hier einen kumulierten Zielwert 
des OI13 für die IP 4c, IP 6c und IP 6e dar. 
Bewertungsbasis dieser Zielwerte sind 
Schätzungen der Fachabteilung zur An-
zahl der erwarteten Projekte im Rahmen 
des Wettbewerbsverfahrens. Aufgrund 
fehlender Referenzwerte lässt sich zum 
ggw. Zeitpunkt die Qualität der Schätzung 
nicht umfassend bewerten. Somit kann der 
Realisierbarkeit des Meilensteins und des 

Zielwerts nicht bestätigt werden.  

Die Datenzulieferung erfolgt über die 

Projektträger und erscheint aufgrund der 
vertraglich vereinbarten Dokumentations-
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pflichten der Projektträger und dem Be-
trachtungsgegenstand als ungefährdet. 

FI5: Zuschussfähige Aus-
gaben 

Euro 23.700.000  Die Auswahl des Indikators ist richtlinien-
konform; seine Relevanz dokumentiert 

sich in monetären Erfassung des Umset-
zungsstands in der PA 5.  

Die Zielwerte sind als plausibel einzustu-

fen: Ex-post Betrachtungen der vergange-
nen Förderperiode zeigen, dass nach einer 
Laufzeit ca. 4 Jahren eine Mittelauszah-
lung von rund 20 % realistisch ist. 

Die Datenverfügbarkeit ist durch das 

Finanzcontrolling der VB gesichert. 

Prognos AG 2014. 

Insgesamt sind die gewählten Etappenziele der Prioritätsachse 5 

nach Einschätzung der Ex-ante Evaluation als relevant und hin-

sichtlich der Datenverfügbarkeit als geeignet zu bewerten. Aller-

dings ist eine abschließende Bewertung der Realisierbarkeit der 

Etappenziele und des Zielwerts des kumulierten, programmspezi-

fischen OI13 nicht möglich, da die hierfür notwendige Bewertungs-

basis nicht transparent ist.  

6.4 Beurteilung der vorgeschlagenen 

Durchführungssysteme 

Die Ergebnisorientierung spielt in der kommenden Förderperiode 

des EFRE 2014-2020 eine noch größere Rolle als in den vorange-

gangenen Förderperioden. Um sicherzustellen, dass die vorge-

schlagenen Durchführungssysteme den Qualitätsanforderungen 

entsprechen, gilt es im Rahmen der Ex-ante Evaluierung die Ge-

währleistung der Zuverlässigkeit der Daten und der Qualität der in 

den jährlichen Durchführungsberichten übermittelten Analyse in 

Hinblick auf die 

 Angemessenheit der Humanressourcen und der administ-

rativen Leistungsfähigkeit für die Verwaltung der Program-

me 

 Eignung der Verfahren für das Monitoring der Programme 

und für die Erhebung der für die Evaluierungen notwendi-

gen Daten 

zu bewerten (Art. 48 III i und j GSR-VO). Diese Bewertung soll auf 

bestehenden Erfahrungen bestehen und grundlegenden Stan-

dards basieren und mögliche Engpässe identifizieren, welche 

möglicherweise das Management, Monitoring oder die Evaluation 

des Programms beeinträchtigen könnten und Abhilfemaßnahmen 

benennen.  
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6.4.1 Beurteilung der administrativen Kapazitäten 

(Verwaltungsstrukturen, -verfahren etc.) 

Im ersten Schritt der Bewertung zur administrativen Leistungsfä-

higkeit geht es um die Angemessenheit der Humanressourcen und 

administrativen Kapazitäten für das Management des Programms. 

Relevante Untersuchungsbereiche sind dabei die Anzahl der in-

volvierten Personen und deren Kapazität zur Durchführung der 

notwendigen Aufgaben im Rahmen des Monitorings und zur Liefe-

rung der notwendigen Projektinformationen.  

Für das Management, Controlling und Audit des OP EFRE 2014-

2020 sind drei Behörden des Freistaats Bayern vorgesehen:  

 EFRE-Verwaltungsbehörde im Bayerisches Staatsministe-

rium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

 Bescheinigungsbehörde, im Bayerisches Staatsministerium 

für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

 Prüfbehörde, im Bayerisches Staatsministerium für Wirt-

schaft und Medien, Energie und Technologie 

Mit diesen Strukturen kann im Programm allen verwaltungstechni-

schen Anforderungen, die aus den zugrunde liegenden Verord-

nungen abgeleitet werden können, gut entsprochen werden. Da 

die Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde gleich blei-

ben, kann von einer gut funktionierenden und eingespielten Zu-

sammenarbeit der beteiligten Institutionen ausgegangen werden. 

Zwar ist die Prüfbehörde im selben Ministerium wie die Verwal-

tungs- und Bescheinigungsbehörde angesiedelt, sie ist aber von 

den anderen beteiligten Stellen funktional klar abgetrennt, sodass 

die Unabhängigkeit gewährleistet ist. 

Laut dem Jahresbericht 2011 des Bayerischen Obersten Rech-

nungshof, wird den Verwaltungsstrukturen des EFRE-Programms 

in der Förderperiode 2007-2013 eine vergleichsweise hohe Effizi-

enz bzw. ein vergleichsweise geringer Verwaltungsaufwand attes-

tiert.27 Mit der geplant Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktu-

ren, v.a. der Reduzierung der zwischengeschalteten Stellen (u.a. 

Konzentration von Förderzuständigkeiten bei den Bezirksregierun-

gen) oder der Konzentration von Beratungsleistungen auf wenige 

Ansprechstellen/Zentren (z.B. „Haus der Forschung“ für die Tech-

nologieförderung), ist eine weitere Leistungssteigerung in den 

Strukturen sehr wahrscheinlich.  

                                                

27 Bayerischer Oberster Rechnungshof (2012) Jahresbericht 2011, München. 
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Insgesamt können die Strukturen und Planung somit a priori als 

geeignet und leistungsfähig eingestuft werden, um eine effektive 

und effiziente Programmumsetzung zu gewährleisten. Diese Be-

wertung beruht auch auf einer Ex-post Betrachtung der EFRE-

Förderperiode 2007-2013, in welcher die aktuellen Verwaltungs- 

und Personalstrukturen bereits bestanden und somit – bei den 

vorgesehenen Optimierungen – auch eine wichtige Kontinuität ge-

währleistet werden kann.  

6.4.2 Beurteilung des Evaluations- und Monitoringsystems 

Im zweiten Schritt der Beurteilung der vorgeschlagenen Durchfüh-

rungssysteme gilt es die Eignung des Verfahrens für das Monito-

ring und für die Erhebung der für die Evaluierung notwendigen Da-

ten zu prüfen. Dabei stehen die folgenden Bewertungskriterien 

im Mittelpunkt: 

 Überprüfung, ob die Monitoringprozesse in der Lage sind, 
eine zeitgerechte Bereitstellung der Daten zu gewährleis-

ten, um diese in die Entscheidungsfindung, das Berichts-

wesen und die Evaluationen einzubinden (u.a. Datum der 

Einreichung von Daten, Art der Datenerhebung, Veröffent-

lichungszeitpunkte für Daten der Ergebnisindikatoren). 

 Prüfung, ob die Prozesse in der Lage sind, eine angemes-

sene Datenqualität zu gewährleisten (z.B. über ein Moni-

toringhandbuch inkl. der Definitionen und Quellen aller In-

dikatoren für die Administration, Verfahren für regelmäßige 

Plausibilitätskontrollen, etc.). 

 Prüfung, ob existierende administrative Datenbanken (wo 

geeignet) als mögliche Datenquelle in Betracht gezogen 

wurden.  

Schließlich kann es auch darum gehen, den Verwaltungsbehörden 

Hinweise bezüglich möglichen Datenbedarfen und den wich-

tigsten durchzuführenden Evaluationen in der Zukunft zu ge-

ben, welche notwendig werden könnten zur Bewertung der Effekti-

vität, Effizienz und der Wirkungen des Programms (z.B. Datenbe-

darfe bei kontra-faktischen Analysen, Evaluierung von Verhaltens-

änderungen etc.). Dies soll einen Beitrag zur Qualität des gem. 

Art. 104 I GSR-VO anzufertigenden Evaluierungsplans des OP 

EFRE Bayern 2014-2020 leisten.  

Eignung des geplanten Monitoringverfahrens  

Für das Monitoring zum OP EFRE Bayern ist eine zeitgerechte Be-

reitstellung der Daten und deren Qualität von großer Bedeutung. 

Dabei muss die Bewertung zwischen Daten für Förderoutputs (d.h. 

für Outputindikatoren) und Förderergebnisse (d.h. für Ergebnisin-

dikatoren) differenziert werden.  
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Datenbasis für die Outputindikatoren: Gemäß dem Programment-

wurf ist vorgesehen, dass alle Daten für die Outputindikatoren 

durch die Zuwendungsempfänger zugeliefert werden sollen.  

Weitere Ausführungen über das Datum der Einreichung von Da-

ten, Art der Datenerhebung etc. (zeitgerechte Bereitstellung) der 

Outputdaten konnten zu Zeitpunkt der Ex-ante Evaluierung noch 

nicht erstellt werden. Analog zum Monitoringverfahren der Förder-

periode 2007-2013 ist zu empfehlen, klare Bestimmungen für die 

Zuwendungsempfänger zu definieren. So wurde u.a. in den „Ne-

benbestimmungen bei der Förderung aus Mitteln des Europäi-

schen Regionalfonds (EFRE) im Zuständigkeitsbereich des 

STMWIVT“ (Stand: März 2012) verbindlich fixiert, dass „vom/von 

der Zuwendungsempfänger(in) eine vollständige Projektdokumen-

tation zu führen [ist].“ (Absatz 10) Diese beinhaltete sämtliche pro-

jektrelevanten Unterlagen, insbesondere technische Spezifikatio-

nen, Finanzierungsplan, Unterlagen über die Zuschussbewilligung 

und die Vergabe von Aufträgen, Fortschritts- und Endbericht sowie 

Berichte über erfolgte Kontrollen und Vor-Ort-Prüfungen. Auch für 

die kommende Förderperiode ist dies für eine zeitgerechte Bereit-

stellung der Daten notwendig.  

Hinsichtlich der Sicherstellung einer angemessenen Datenqualität 

der Outputdaten macht das OP EFRE Bayern 2014-2020 gegen-

wärtig noch keine Anmerkungen. Allerdings wurden im Laufe der 

Förderperiode 2007-2013 wichtige Strukturen zur Sicherstellung 

der Datenqualität bei den Outputindikatoren geschaffen, die es 

nun fortzuschreiben gilt. So wurden im Jahr 2011 zur Anleitung der 

Bewilligungsstellen Informationsveranstaltungen zu neu entwickel-

ten Checklistenmodulen für die Verwaltungsprüfungen durchge-

führt, um die Qualität dieser Prozesse zu optimieren. Außerdem 

wurde auf Basis des etablierten Systems FIPS-EU eine eigenstän-

dige Datenbank, die sog. FIPS EU2007, entwickelt, mit dem Ziel 

der Vereinfachung der bestehenden Anwendung zur Ermöglichung 

einer noch höheren Sicherheit der User im Umgang mit dem Sys-

tem und damit einhergehend einer (gleichbleibend) hohen Daten-

qualität.28 Diese Datenbank FIPS EU2007 ist in der Lage alle we-

sentlichen Aspekte eines Förderprojektes abzubilden und ist web-

basiert, um allen Anwendern einen möglichst einfachen Zugriff zu 

gewähren. Die Verwaltungsbehörde wird für die Förderperiode ein 

Monitoringhandbuch entwickeln, welche alle relevanten Definiti-

onen und Quellen aller Indikatoren (Output- und Ergebnisindikato-

ren) für die Administration sowie Verfahren für regelmäßige Plau-

sibilitätskontrollen umfassen wird. 

Datenbasis für die Ergebnisindikatoren: die Daten für die Ergebnis-

indikatoren sollen ggw. allesamt durch sekundäre Quellen, wie 

                                                

28 Vgl. STMWIVT (2012) EFRE-Jahresbericht 2011, München. 
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z.B. das Statistische Landesamt, öffentliche Berichte (z.B. Bun-

desbericht Forschung und Innovation, Regional Innovation 

Scoreboard etc.), durch Verbände (z.B. BVK-Jahresstatistik) und 

eigene administrative Datenbanken der Ministerien geliefert wer-

den. 

Hinsichtlich der Datenqualität kann für die sekundärstatistischen 

Daten, d.h. des Statistischen Landesamts, Eurostat, öffentlicher 

Berichte etc., von einem hohen Qualitätsmaßstab ausgegangen 

werden. Dieser ist auch bei Verbandsdaten und den administrati-

ven Datenbanken des Freistaats Bayern zu erwarten, sodass ins-

gesamt von einer guten Datenbasis für das Monitoring und die 

Evaluation ausgegangen werden kann, die ohne spezifischere 

Prozesse der Qualitätssicherung und Plausibilisierung auskommen 

kann. Auch hier wird das Monitoringhandbuch (s.o.) ergänzende 

Qualitätssicherungsaufgaben übernehmen.  

Bezüglich der zeitlichen Datenverfügbarkeit sind vor allem die 

Veröffentlichungszeitpunkte der sekundärstatistischen Daten 

maßgeblich. Der Entwurf des OP macht hierfür vollständige Anga-

ben zu den Veröffentlichungszeitpunkten, welche allesamt vor dem 

Hintergrund der geplanten Begleitevaluationen und des Monito-

rings angemessen sind.  

Datenbedarfe und Evaluationen 

Aus Sicht der Ex-ante Evaluatoren erscheinen die folgenden Un-
tersuchungsgegenstände für Datenbedarfe und Evaluationen 

des bayerischen OP EFRE 2014-2020 von besonderer Bedeutung 

zu sein:  

 Tiefenevaluierung der Prioritätsachse 5 als Mischachse mit 

Wettbewerbsverfahren und komplexen Wirkungszusam-

menhängen  

 System- und Wirkungsanalyse zu den Interventionen im 

Rahmen des Wissens- und Technologietransfers  

 Kontra-faktische Impactanalyse zur einzelbetrieblichen In-

vestitionsförderung 

 Evaluation der Förderung der Energieeinsparung und der 

Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen 

 Etc. 

Es ist zu empfehlen, diese Untersuchungsgegenstände im Rah-
men der Erstellung des Evaluierungsplans zu prüfen und ent-

sprechend einzubinden. 
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7 Angemessenheit der Allokation 
der Finanzmittel 

Die nachfolgende Bewertung der Angemessenheit der Allokation 

der Finanzmittel basiert gem. Leitfaden zur Ex-ante Evaluierung 

(2013) auf zwei Prüfschritten: 

 Bewertung der Budgetallokation in Bezug auf die Pro-

grammziele 

 Bewertung der Budgetallokation in Bezug auf die identifi-

zierten Bedarfe 

Wo geeignet, kann im Rahmen der Ex-ante Evaluierung auch un-

tersucht werden, inwiefern Mittel aus unterschiedlichen Fonds in 

geeigneter Weise kombiniert werden, um zu den integrierten An-

sätzen des Programms beizutragen, insbesondere der nachhalti-

gen Stadtentwicklung (vgl. Art. 7 II EFRE-VO und Art. 87 II c Ziffer 

iii GSR-VO). 

Die Basis der nachfolgenden Bewertung bilden die Tabelle 2 im 

OP EFRE Bayern 2014-2020 „Übersicht über die Investitionsstra-

tegie des Programms“ und Tabellen 40 sowie 41 „Finanzplan nach 

Prioritätsachsen“.  

7.1 Bewertung der Budgetallokation in Bezug 

auf die Programmziele 

Im ersten Bewertungsschritt der Finanzmittelverteilung gilt es, die 

Konsistenz der Budgetallokation mit den Zielen des Programms zu 

überprüfen. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass die 

Verteilung der Finanzmittel mit den wichtigsten Zielen korrespon-

diert und diese mit den identifizierten Herausforderungen und Be-

darfen sowie den Konzentrationsanforderungen gem. Art. 16 GSR-

VO und dem Art. 7 EFRE-Verordnung harmonieren.  
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Die Tabelle 22 zeigt die Finanzplanung nach den Prioritätsachsen 

und thematischen Zielen im Überblick. 

Tabelle 22: Finanzplan des OP EFRE Bayern 2014-2020 nach 
Prioritätsachsen 

Prioritäts-
achse 

Themati-
sches Ziel 

Gemein-
schafts-
beteiligung 
(in €) 

Anteil am 
Gesamtbei-
trag der EU 
(in %) 

Nationaler 
Beitrag (in €) 

Finanzmittel  
insgesamt  
(in €) 

Anteil am 
Gesamtbei-
trag der 
Finanzmittel 
(in %) 

Prioritäts-
achse 1 

Themati-
sches Ziel 1 
(IP 1a & 1b) 

133.898.000 27,1% 133.898.000 267.796.000 20,7% 

Prioritäts-
achse 2 

Themati-
sches Ziel 3 
(IP 3c & 3d) 

151.179.142 30,6% 453.537.000 604.716.142 46,8% 

Prioritäts-
achse 3 

Themati-
sches Ziel 4 
(IP 4b, 4c & 
4e) 

96.872.000 19,6% 96.872.000 193.744.000 15,0% 

Prioritäts-
achse 4 

Themati-
sches Ziel 5 
(IP 5a) 

34.872.000 

 

7,0% 34.872.000 69.744.000 5,4% 

Prioritäts-
achse 5 

Themati-
sches Ziel 4 
(IP 4c) 

11.000.000 2,2% 11.000.000 22.000.000 1,7% 

 Themati-
sches Ziel 6 
(IP 6c & 6e) 

57.000.000 11,5% 57.000.000 114.000.000 8,8% 

Prioritäts-
achse 6 

Technische 
Hilfe 

9.883.166 2,0% 9.883.166 19.766.332 1,5% 

Gesamt   100   100 

Quelle: Prognos AG, 2014, angepasst nach Operationelles Programm EFRE Bayern 2014-
2020 (Stand: 21.01.2014) 

7.1.1 Bewertung der Finanzmittelallokation gem. Vorgaben 

des Art. 7 EFRE-VO 

Wie in Tabelle 22 ersichtlich, bündelt die Prioritätsachse 1 bzw. 

das korrespondierende Thematische Ziel 1 des EFRE mit 134 Mio. 

€ rund 27 Prozent der Gemeinschaftsbeteiligung am OP EFRE 
Bayern 2014-2020. Die Prioritätsachse 2 mit dem korrespondie-

renden Thematischen Ziel 3 konzentriert mit 151 Mio. € ca. 31 
Prozent der Gemeinschaftsbeteiligung auf sich. Auf die Prioritäts-

achse 3 mit den korrespondierenden Thematischen Ziel 4 entfal-

len mit knapp 97 Mio. € rund 20 Prozent der Gemeinschaftsbeteili-

gung, hinzukommen zum TZ 4 noch 11 Mio. € (2,2 Prozent der 
Gemeinschaftsbeteiligung) aus der Prioritätsachse 5. Die Priori-

tätsachse 4 mit dem Thematischen Zielen 5 umfasst 7 Prozent 

bzw. knapp 35 Mio. der Gemeinschaftsbeteiligung. Die Prioritäts-

achse 5 als Mischachse kommt insgesamt auf ein Volumen von 
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68 Mio. € (ca. 14 Prozent); für das TZ 6 sind dabei mit 57 Mio. € 

genau 11,5 Prozent vorgesehen. 

Eine Besonderheit ergibt sich, wie bereits skizziert, mit Blick auf 

das Thematische Ziel 4, welches sowohl Teil der Prioritätsachse 3 

und 5 ist. Insgesamt entfallen auf dieses Ziel mit 108 Mio. € allein 

rund 22 Prozent der vorgesehenen EFRE-Mittel.   

Mit dieser Finanzallokation trägt das bayerische Programm maß-

geblich zu den nationalen Zielwerten Deutschlands bei und erfüllt 

die Vorgaben des Art. 4 EFRE-VO, wonach mindestens 80 Pro-

zent der EFRE-Mittel in stärker entwickelten Regionen für Ener-

gieeffizienz und erneuerbare Energien, Forschung, Innovation und 

KMU-Unterstützung (TZ 1, 3 und 4) und mindestens 20 Prozent für 

Energieeffizienz und erneuerbare Energien (TZ 4) eingesetzt wer-

den müssen. So werden im OP EFRE Bayern 2014-2020 planmä-

ßig rund 80 Prozent der verfügbaren EFRE-Gelder auf die TZ 1, 3 

und 4 entfallen und – wie aufgezeigt – rund 22 Prozent für das 

Thematische Ziel 4. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Themati-

schen Zielen 1 und 3 bzw. den Prioritätsachsen 1 und 2.  

Auch der Vorgabe für eine stärkere Fokussierung auf die nachhal-

tige Stadtentwicklung durch die Zweckbindung der EFRE-Mittel 

von mindestens 5 Prozent wird durch das OP EFRE Bayern erfüllt. 

So werden für die Prioritätsachse 5 als Mischachse mit Investiti-

onsprioritäten aus den Thematischen Zielen 4 und 6, welche eng 

verknüpft sind mit der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung, 

mit 68 Mio. € Gemeinschaftsbeteiligung fast 14 Prozent der EFRE-

Mittel eingeplant (vgl. Art 7 EFRE-VO).  

7.1.2 Bewertung der Finanzmittelallokation auf Basis der 

spezifischen Ziele 

Anknüpfend an die Bewertung der Angemessenheit der Finanzmit-

telallokation auf der Ebene der Prioritätsachsen des OP EFRE 

Bayern 2014-2020 gem. der Vorgaben des Art. 7 EFRE-VO erfolgt 

nun die Bewertung innerhalb der Prioritätsachsen, d.h. die eigent-

liche Bewertung der Budgetallokation in Bezug auf die Programm-

ziele. 

7.1.2.1 Angemessenheit der Budgetallokation in Bezug auf die 

spezifischen Ziele in der Prioritätsachse 1 

Der Programmentwurf des OP EFRE Bayern 2014-2020 nimmt ei-

ne vorgabenkonforme Schwerpunktsetzung vor, in der die Stär-

kung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation 

eine bedeutsame Rolle einnimmt und als „Daueraufgabe“ interpre-

tiert wird. Ziel des Freistaats ist es, die Innovationsstärke Bayerns 

weiter auszubauen und dabei vor allem den (privaten) Anteil der 

FuE-Ausgaben am BIP zu erhöhen, die Strukturen für die außer-

universitäre, angewandte Forschung auszubauen und sogleich 
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den Transfer von Forschungserkenntnissen in marktfähige An-

wendungen, insbesondere von KMU, zu stärken.  

Vor dem Hintergrund dieser übergeordneten Zielsetzung kann die 

Finanzallokation auf das SZ1 „Stärkung der FuE-Kapazitäten“ und 

das SZ2 „Ausbau des Wissens- und Technologietransfers“ als an-

gemessen und geeignet bewertet werden. Ausgehend von einer 

insgesamt gut strukturierten Forschungslandschaft in Bayern sol-

len mit dem SZ1 und den korrespondierenden Maßnahmen ergän-

zende Strukturen zum Erhalt der bayerischen Spitzenposition im 

globalen Wettbewerb aufgebaut werden. Eine Finanzmittelausstat-

tung von 70 Mio. € EU-Beitrag (Anteil an Gesamtbeitrag der EU: 

14 %; EU-Anteil an PA 1: 52 %), ergänzt um die Ko-

Finanzierungsmittel in gleicher Höhe, scheint dafür gut geeignet. 

Dies bildet eine gute Grundlage auch für den Wissens- und Tech-

nologietransfer, welche zur Stärkung der bayerischen KMU und ih-

rer Innovationskapazitäten beitragen soll. Die Finanzmittelausstat-

tung für das SZ2 von 64 Mio. € EU-Beitrag (Anteil an Gesamtbei-

trag der EU: 13 %; Anteil an PA 1: 48 %) ist angemessen für diese 

Schwerpunktsetzung und wird ergänzt um weitere 64 Mio. € als 

nationaler Beitrag.  

7.1.2.2 Angemessenheit der Budgetallokation in Bezug auf die 

spezifischen Ziele in der Prioritätsachse 2 

Anschließend an die Prioritätsachse 1 und insbesondere die Stär-

kung der Innovationspotenziale von KMU durch den Wissens- und 

Technologietransfer (SZ2) fokussieren auch die spezifischen Ziele 

der Prioritätsachse 2 den Auf- und Ausbau von Innovations- und 

Wachstumskapazitäten von KMU, insbesondere durch Kapitalzu-

gänge und Qualifizierung.  

Mit 112 Mio. € EU-Beitrag binden das SZ3 und SZ4 gegenwärtig 

rund 23 Prozent des Gesamtanteils der EU, der Anteil an der Prio-

ritätsachse 2 liegt bei rund 74 Prozent. Dies scheint einerseits für 

die intendierte Impulswirkung durch Beteiligungskapital (SZ3) – 

auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der EFRE-

Förderperiode 2007-2013 – eine angemessene Budgetallokation. 

Andererseits drückt diese hohe Finanzmittelallokation die hohe 

Bedeutsamkeit der Zielstellung aus, zur Stärkung der wirtschaftli-

chen Basis von KMU im EFRE-Schwerpunktgebiet und somit der 

Entwicklung der Wirtschaftsstrukturen in den strukturschwachen 

Regionen Bayerns beizutragen. Diese Fokussierung kann vor dem 

Hintergrund der Ergebnisse der Halbzeitbewertung zum EFRE-

Programm Bayern 2007-2013 als plausibel bewertet werden. Die 

gesamte Finanzmittelallokation wird zudem substantiell verstärkt 

durch den vorgesehenen nationalen Beitrag i.H.v. rund 412 Mio. €. 

Abschließend muss hierzu im Rahmen der Ex-ante Bewertung zu 

den innovativen Finanzinstrumenten jedoch noch eine Gesamtbe-

wertung vor dem Hintergrund der Marktsituation für Beteiligungs-

kapital getroffen werden.  
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Schließlich sind für das SZ5 mit 39 Mio. € rund 8 Prozent der Ge-

samt EU-Mittel bzw. mit 26 Prozent der EFRE-Mittel in der Priori-

tätsachse 2 vorgesehen. Vor dem Hintergrund der Zielstellung, 

durch ergänzende Qualifikationsangebote und der dafür notwendi-

gen Rahmenbedingungen die (technologische) Weiterbildung von 

Beschäftigten in KMU zu unterstützen, erscheint dieser Betrag an-

gemessen um hinreichend sichtbare Ergebnisse in Bezug auf die 

Zielstellung erreichen zu können.  

7.1.2.3 Angemessenheit der Budgetallokation in Bezug auf die 

spezifischen Ziele in der Prioritätsachse 3 

Die drei spezifischen Ziele der Prioritätsachse 3 „Klimaschutz“ ad-

ressieren den wichtigen Zielbereich der Mitigation. 

Dabei nimmt das SZ6 mit Steigerung der Energieeinsparung in 

Unternehmen mit 40 Mio. € EU-Beitrag (Anteil an Gesamt-EU Bei-

trag: 8 %; Anteil an PA 3: 41 %) den zweitgrößten Budgetposten 

neben dem SZ7 zur Senkung der CO2-Emissionen öffentlicher Inf-

rastrukturen mit rund 45 Mio. € EU-Beitrag (Anteil an Gesamt-EU-

Beitrag: 9 %; Anteil an PA 3: 46 %) ein. Zusammengenommen fo-

kussieren das SZ6 und SZ7 den wichtigen Handlungsbereich der 

Energieeffizienz und konzentrieren mit insgesamt 85 Mio. € rund 

87 Prozent der gesamten Mittel innerhalb der Prioritätsachse 3 auf 

sich. Ein abschließende Aussage zur Angemessenheit dieser 

Budgetallokation muss auch hier im Rahmen der ausstehenden 

Ex-ante Bewertung zu den innovativen Finanzinstrumenten (Ener-

gieeffizienz-Darlehensfonds, schwerpunktmäßig für KMU bzw. des 

SZ6) noch getroffen werden. 

Das SZ8 bindet mit 12 Mio. € EU-Beitrag den geringsten Anteil in-

nerhalb der Prioritätsachse 3 (12 %; Anteil am Gesamt-EU-Beitrag 

rund 2 %). Mit Blick auf den eingegrenzten Zielfokus auf die Sen-

kung des CO2-Ausstoßes aus Böden mit hohen Kohlenstoffgehal-

ten ist diese Mittelallokation nachvollziehbar.  

7.1.2.4 Angemessenheit der Budgetallokation in Bezug auf die 

spezifischen Ziele in der Prioritätsachse 4 

Während die Prioritätsachse 3 „Klimaschutz“  den Zielbereich der 

Mitigation adressierte, fokussiert die Prioritätsachse 4 die Anpas-

sung an den Klimawandel (Adaption).  

Dabei soll das SZ9 einen Beitrag zum wichtigen Ausbau der kli-

mabedingten Risikoprävention (Hochwasserschutz) leisten, für das 

mit 35 Mio. € und 7 Prozent der Gesamt-EU-Mittel ein angemes-

sener Betrag vorgesehen ist. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-

tergrund, dass mit dem EFRE-Programm wichtige ergänzende 

Beiträge zur den bestehenden Maßnahmen des Hochwasser-

schutzes im Freistaat Bayern geleistet werden sollen, hier mit ei-

nem Fokus auf staatliche Vorhaben. Dieser Umfang ist nur des-
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halb möglich, weil zur Verstärkung der nationalen Mittel auch EU-

Mittel für geeignete Vorhaben eingesetzt werden können. 

7.1.2.5 Angemessenheit der Budgetallokation in Bezug auf die 

spezifischen Ziele in der Prioritätsachse 5 

Die Bewertung der Angemessenheit der Budgetallokation der Prio-

ritätsachse 5 als Mischachse zur nachhaltigen Stadt-Umland Ent-

wicklung muss vor dem Hintergrund der dort vorgesehenen Inter-

ventionsform im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens durchge-

führt werden. Die formulierte Zielsetzung ist es, hochwertige Pro-

jekte zu fördern, die in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählt 

werden und die – eingebettet in integrierte Konzepte – einen Vor-

bildcharakter für andere Regionen darstellen können und damit ei-

nen zusätzlichen Mehrwert hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit erhalten. 

Diese Rahmenbedingung gilt es bei der Bedarfsprüfung zu be-

rücksichtigen, da es im Rahmen dieser Mischachse nicht um die 

flächendeckenden Umsetzung einer a priori definierten Projektform 

mit vordefinierten Inhalten geht, sondern eben um Leitprojekte mit 

Vorbildcharakter. 

Rein budgetär betrachtet nimmt die Prioritätsachse 5 insgesamt 

den zweitkleinsten Budgetanteil aller Prioritätsachsen ein. Dabei 

wird für das SZ10 „Steigerung der kommunalen Energieeffizienz“ 

mit nur 11 Mio. € EU-Beitrag (Anteil an Gesamt-EU-Beitrag: 2 %; 

Anteil an PA 5: 9 %) das geringste Budget vorgesehen, was iso-

liert betrachtet vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung der 

Steigerung der Energieeffizienz auf den ersten Blick als nicht ideal 

erscheint. Allerdings ist diese Budgetallokation einerseits in Er-

gänzung zum SZ7 der PA 3 zu sehen, was das Gesamtvolumen 

auf 56 Mio. € EU-Beitrag erhöht. Andererseits ist das SZ10 aber 

auch Teil der Mischachse, in welcher durch unterschiedliche An-

sätze bei begrenzten Mitteln zu einer Beförderung der nachhalti-

gen Stadt-Umland-Entwicklung beigetragen werden soll. Das SZ11 

bindet mit 22 Mio. € EU-Beitrag einen Anteil von gut 39 Prozent 

innerhalb der Prioritätsachse 5 (Anteil am Gesamt-EU-Beitrag: rd. 

4 %), welcher mit Blick auf den eingegrenzten Zielfokus auf die 

Steigerung der Attraktivität der Regionen durch den Schutz und 

Erhalt des Kultur- und Naturerbes nachvollziehbar ist. 

Das SZ12 nimmt mit 35 Mio. € EU-Beitrag zwar nur 7 Prozent der 

Gesamtmittel der EU am OP ein, innerhalb der Prioritätsachse 5 

ist es indes mit einem Budgetanteil von 61 Prozent dominierend. 

Vor dem Hintergrund der umfangreichen Zielstellung einer Ver-

besserung des städtischen Umfelds in den Feldern Demographie, 

Ökologie und Ökonomie sind die Mittel zwar knapp bemessen 

aber vor dem Hintergrund der gebotenen thematischen Konzentra-

tion des Gesamtprogramms und der Ergänzung dieses Zielkom-

plexes über Interventionen des ESF (z.B. im Bereich lebenslanges 

Lernen, Berufsintegration, sozialen Eingliederung und Bekämp-
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fung der Armut) ist diese Budgetallokation als angemessen zu be-

werten.  

7.2 Bewertung der Budgetallokation in Bezug 

auf die identifizierten Bedarfe 

Im zweiten Bewertungsschritt der Budgetallokation erfolgt eine 
Überprüfung der Konsistenz der Finanzmittelverteilung in Be-

zug auf die identifizierten Herausforderungen und Bedarfe, 

welche die Ausgangsbasis der Ziele und geplanten Maßnahmen 

gebildet haben.  

Grundlage für diese Bewertung bilden die Ergebnisse und Emp-

fehlungen der sozioökonomischen Analyse, der Begründung der 

Finanzallokation des OP EFRE Bayerns und die Begründungen für 

die Zielableitungen. 

7.2.1 Passfähigkeit der Budgetallokation in Bezug auf die 

Bedarfe in der Prioritätsachse 1 

Die Bewertung der Passfähigkeit der Budgetallokation in Bezug 

auf die Bedarfe in der PA 1 dokumentiert sich insbesondere in der 

Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und Investitions-

prioritäten. Die Tabelle 23 zeigt diese in der Übersicht und fasst 

somit im Kerne die Bedarfe und Herausforderungen in Bayern zu-

sammen. 
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Tabelle 23: Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und 
Investitionsprioritäten (Übersicht) 

Ausgewählte themati-
sche Ziele 

Investitionsprioritäten Begründung für die Auswahl  

(1) Stärkung von For-
schung, technologi-
scher Entwicklung und 
Innovation 

(a) Ausbau der Infrastruktur 
für Forschung und Innovation 
(FuI) und der Kapazitäten für 
die Entwicklung von FuI-
Spitzenleistungen; Förderung 
von Kompetenzzentren, insbe-
sondere solchen von europäi-
schem Interesse 

 Der Freistaat Bayern möchte seine Innovati-
onsstärke weiter ausbauen und seine europä-
ische Spitzenstellung behaupten. 

 Die Steigerung des FuE-Anteils am BIP auf 
3,6% (2020) erfordert Investitionen in die For-
schungsinfrastruktur in ausgewählten Zu-
kunftsfeldern der bayerischen Innovations-
strategie. Bedarf besteht insbesondere bei 
anwendungsorientierten Forschungseinrich-
tungen. 

 Die Auswahl ist aus der SÖA abgeleitet und 
in Kohärenz mit den Zielen von EU2020 
(Leitinitiative zur Innovationsunion), den län-
derspezifischen Empfehlungen, dem NRP 
2012, dem LEP sowie der bayerischen Inno-
vationsstrategie. 

(b) Förderung von Investitio-
nen der Unternehmen in Inno-
vation und Forschung sowie in 
den Aufbau von Verbindungen 
und Synergien zwischen Un-
ternehmen FuE Zentren und 
Hochschulwesen, insbesonde-
re Produkt- und Dienstleis-
tungsentwicklung, Technolo-
gietransfer, soziale Innovation 
und öffentliche Anwendungen, 
Nachfragestimulierung, Ver-
netzung, Cluster 

 Die Stärkung von Wissens- und Technologie-
transfer ist insbesondere für KMU von beson-
derer Bedeutung, damit wissenschaftliche Er-
kenntnisse in marktfähige Produkte umge-
setzt werden können. 

 Innovative Netzwerke bieten Unternehmen 
Zugang zu Wissen und Know-how sowie An-
knüpfungspunkte zu Innovations- und Tech-
nologieprozessen.  

 Die Auswahl ist aus der SÖA abgeleitet und 
in Kohärenz mit den Zielen von EU2020, den 
länderspezifischen Empfehlungen, dem NRP 
2012, dem LEP sowie der bayerischen Inno-
vationsstrategie. 

Quelle: Operationelles Programm EFRE Bayern 2014-2020 (Stand: 21.02.2014) 

Wie die sozioökonomische Analyse dargestellt hat, weist der Frei-

staat Bayern – trotz seiner insgesamt ausgewiesenen hohen Inno-

vationsstärke – auch einige rückläufigen Wachstumsindikatoren, 

wie z.B. ein Rückgang der FuE-Beschäftigten und Fachkräfteman-

gel oder eine negative Beschäftigtenentwicklung, auf die insbe-

sondere in den strukturschwächeren Regionen des Landes die In-

novations- und Wachstumsfähigkeit der Unternehmen (v.a. KMU) 

gefährdet. Gleichzeitig ist ersichtlich, dass eine hohe Innovations-

leistung eine Daueraufgabe darstellt, sodass auf dem Wege in ei-

ne zunehmend wissensbasierte Wirtschaft die Bedeutung der Ka-

pazitäten für Wissensgenerierung und Wissensapplikation weiter 

zunehmen.  

Vor diesem Hintergrund ist die Konzentration von 134 Mio. € bzw. 

rund 27 Prozent der Gemeinschaftsbeteiligung am OP EFRE Bay-

ern 2014-2020 insgesamt angemessen und notwendig, um die In-

novationsstärke Bayerns als wichtigen Wachstumstreiber dauer-

haft sicherzustellen. Mit den Mitteln können sowohl wichtige struk-

turelle Beiträge geleistet (FuE-Infrastrukturen und dort beschäftigte 

Fachkräfte) als auch wichtige intangible Vermögenswerte generiert 
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werden (innovative Netzwerke, Kooperationsbeziehungen Wissen-

schaft-Wirtschaft etc.). 

7.2.2 Passfähigkeit der Budgetallokation in Bezug auf die 

Bedarfe in der Prioritätsachse 2 

Anknüpfend an die Bedarfslage bei den FuE- und Transferkapazi-

täten der Prioritätsachse 1, existieren überdies spezifische Bedarfe 

bei den KMU in Bayern. Die Tabelle 24 zeigt in der Übersicht die 

Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und die Bedarfe 

und Herausforderungen in Bayern. 

Tabelle 24: Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und 
Investitionsprioritäten (Übersicht) 

Ausgewählte themati-
sche Ziele 

Investitionsprioritäten Begründung für die Auswahl  

(3) Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU 

(c) Unterstützung der Schaf-
fung und Erweiterung fortge-
schrittener Kapazitäten für die 
Entwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen 

 Partnerschaftsvereinbarung und Positionspa-
pier der KOM beschreiben den Bedarf an Ri-
siko- und Beteiligungskapital für junge Unter-
nehmen.  

 KMU mit oft niedrigen Eigenkapitalquoten 
benötigen Impulse für Wachstums- und Inno-
vationskapazitäten durch direkte Investitions-
förderung. Konzentration auf das EFRE-
Schwerpunktgebiet. 

 Halbzeitevaluation (EFRE/RWB 2007-2013) 
sieht weiterhin großen Bedarf für diese Inves-
titionspriorität. 

 Die Auswahl ist aus der SÖA abgeleitet und 
in Kohärenz mit den Zielen von EU2020 (In-
dustriepolitik im Zeitalter der Globalisierung) 
und dem LEP 

(d) Förderung der Fähigkeit 
der KMU, in einen Wachs-
tums- und Innovationsprozess 
einzutreten 

 Die Fähigkeiten von KMU, in Wachstums- 
und Innovationsprozesse einzutreten, erfor-
dert gut ausgebildetes, hochqualifiziertes 
Personal und Beratung. 

 Small Business Act (VIII): „Weiterqualifizie-
rung und alle Formen von Innovation sollen 
auf der Ebene der KMU gefördert werden.“ 

 LEP: Schaffung möglichst wohnortnaher Aus-
bildungsangebote […] sowie Angebote zu be-
ruflichen Weiterbildung bzw. Umschulung. 

 Nachhaltigkeitsstrategie: bis 2020 Steigerung 
der Teilnahme von Erwerbspersonen an be-
ruflicher Weiterbildung auf einen Anteil von 
30%. 

 Beratungsleistungen gerade für expansions-
bereite KMU ein wichtiges Instrument der Un-
terstützung bei der Internationalisierung. 

 Tourismus als Leitökonomie identifiziert. In-
frastrukturelle Unterstützung zieht überregio-
nal Besucher an und stützt KMU und Frem-
denverkehrsgewerbe. 

Quelle: Operationelles Programm EFRE Bayern 2014-2020 (Stand: 21.02.2014) 

Wie die Programmstrategie auf Basis der sozioökonomischen 

Analyse ableitet, steht dabei ein besonderer Bedarf an Maßnah-
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men, welche die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen – mit 

einem Fokus auf die Regionen des EFRE-Schwerpunktgebiets – 

stärken. Im Einklang mit der Partnerschaftsvereinbarung und dem 

Positionspapier für den EFRE der Kommission wird dabei insbe-

sondere ein Mangel an Risiko- und Beteiligungskapital ausge-

macht, welcher die Unternehmen bei der Investition in Wachs-

tumsprozesse und Innovationen hindert. Auch bei der kontinuierli-

chen Weiterqualifizierung auf der Ebene der KMU werden spezifi-

sche Bedarfe ausgemacht.  

Mit 151 Mio. € EU-Beitrag (ca. 21 % der Gemeinschaftsbeteili-

gung) konzentriert das OP EFRE Bayern 2014-2020 einen rele-

vanten Anteil der EU-Mittel auf die Förderung der Innovations- und 

Wachstumskapazitäten von KMU, welcher vor dem Hintergrund 

der Bedarfslage und Herausforderungen als passfähig bewertet 

werden kann. Insbesondere die Bereitstellung von Risiko- und 

Wachstumskapital ist für KMU von großer Bedeutung, da sie sich 

vor größeren Herausforderungen in der Kapitalbeschaffung im 

Kreditwesen konfrontiert sehen (insbesondere bei Innovations- 

und risikobehafteten Wachstumsprojekten) und das regulative Um-

feld (Stichwort: Basel III) die Kapitalversorgung perspektivisch 

noch erschweren könnte. Dies ist jedoch als eine vorbehaltliche 

Bewertung zu verstehen, da die Ex-ante Bewertung der Finanzin-

strumente noch aussteht und sich somit möglicherweise die 

Budgetallokation noch verändern könnte. Gleichermaßen ist die 

Kapitalallokation dazu in der Lage, spezifische Weiterbildungsbe-

darfe durch Neu- bzw. Weiterentwicklung der dafür notwendigen 

Infrastrukturen zu bedienen.  

7.2.3 Passfähigkeit der Budgetallokation in Bezug auf die 

Bedarfe in der Prioritätsachse 3 

Die Bewertung der Passfähigkeit der Budgetallokation in Bezug 

auf die Bedarfe in der PA 3 dokumentiert sich insbesondere in der 

Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und Investitions-

prioritäten. Die Tabelle 25 zeigt in diese Bedarfe und Herausforde-

rungen in Bayern in der Übersicht. 

Tabelle 25: Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und 
Investitionsprioritäten (Übersicht) 

Ausgewählte themati-
sche Ziele 

Investitionsprioritäten Begründung für die Auswahl  

(4) Förderung der Be-
strebungen zur Verrin-
gerung der CO2-
Emissionen in allen 
Bereichen 

(b) Förderung der Energieeffi-
zienz und der Nutzung erneu-
erbarer Energien in Unter-
nehmen; 

 Bayerische Klimaschutzziele bis 2020: Stei-
gerung der Energieproduktivität um 30% (Be-
zug 2008); Verdoppelung des Anteils erneu-
erbarer Energien am Endenergieverbrauch 
auf 20%; Verdoppelung des Anteils der KWK 
an der Stromerzeugung. 

 Der Unternehmenssektor mit seinem hohen 
Anteil am (End-) Energieverbrauch bietet 
große Einsparpotenziale. 

 Die Auswahl unterstützt die Ziele von EU2020 
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(Leitinitiative für ein Ressourcenschonendes 
Europa): Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen um mindestens 20 bzw. 30% 

(c) Förderung der Energieeffi-
zienz und der Nutzung erneu-
erbarer Energien in öffentli-
chen Infrastrukturen, ein-
schließlich in öffentlichen 
Gebäuden und im Wohnungs-
bau 

 Schlechter energetischer Zustand unsanierter 
kommunaler Gebäude und staatlicher Liegen-
schaften.  

 Öffentliche Infrastrukturen bieten hohe (Ener-
gie -und CO2-) Einsparpotenziale. 

 Große Sichtbarkeit der Vorhaben und Vorbild-
funktion des Staates.  

 Länderspezifische Empfehlung 4 (2012): “[…] 
die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Um-
baus der Energiesysteme so gering wie mög-
lich zu halten […]  

 Die Auswahl unterstützt die Ziele von 
EU2020. 

(e) Förderung von Strategien 
zur Senkung des CO2-
Ausstoßes für sämtliche Ge-
biete, insbesondere städtische 
Gebiete, einschließlich der 
Förderung einer nachhaltigen 
städtischen Mobilität und der 
Abfederung einschlägiger 
Anpassungsmaßnahmen 

 Leitinitiative der Strategie EU2020 für ein 
Ressourcenschonendes Europa: Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen um min-
destens 20 bzw. 30% 

 NRP 2012: Verringerung der Treibhausgas-
emissionen um 40% gegenüber 1990  

 KLIP Bayern 2020: Verringerung der CO2-
Emissionen auf 80 Mio. t bis 2020 ) 

Quelle: Operationelles Programm EFRE Bayern 2014-2020 (Stand: 21.02.2014) 

Der Freistaat Bayern verfügt, so bestätigt es die sozioökonomi-

sche Analyse, durchaus über Stärken im Bereich der Energiever-

sorgung und Energieeffizienz und dem Klimaschutz. Dennoch 

wurden auch zentrale Herausforderungen identifiziert, die durch 

den begonnenen Umbau der Energieversorgung im Rahmen der 

Energiewende resultieren und die sich in einem dringenden Bedarf 

zur Realisierung von CO2- und Energieeinsparmaßnahmen, der 

Entwicklung von effizienteren Energietechnologien und dem Ein-

satz erneuerbarer Energien konzentrieren.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es angemessen, dass die auf 

die Prioritätsachse 3 mit dem korrespondieren Thematisch Ziel 4 

mit 97 Mio. € rund 20 Prozent der Gemeinschaftsbeteiligung ent-

fallen. Hinzu kommen weitere Finanzmittel zur Förderung der 

kommunalen Energieeffizienz i.H.v. 11 Mio. € aus der PA 5. Trotz 

bestehender Unterstützungsangebote auf nationaler Ebene (v.a. 

seitens der KfW), können durch die vorgesehenen Maßnahmen 

und die dafür bereitgestellten Mittel wichtige Beiträge zur Realisie-

rung von CO2- und Energieeinsparmaßnahmen geleistet werden. 

Auch hier kann die Bewertung allerdings nur als vorbehaltlich gel-

ten, da auch für die Energieeffizienz-Förderung (Bezug SZ6) im 

Rahmen der noch ausstehenden Ex-ante Bewertung der Finanzin-

strumente Aussagen getroffen werden müssen. Hier gilt es aus-

zuweisen, wie sich die Kapitalversorgung für derartige Vorhaben 

ggw. darstellt und in wie fern durch die vorgesehenen Instrumente 

ein Mehrwert generiert werden kann.  
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7.2.4 Passfähigkeit der Budgetallokation in Bezug auf die 

Bedarfe in der Prioritätsachse 4 

Die Tabelle 26 zeigt in der Übersicht die Begründung der Auswahl 

der thematischen Ziele und somit im Kerne die Bedarfe und Her-

ausforderungen in Bayern. 

Tabelle 26: Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und 
Investitionsprioritäten (Übersicht) 

Ausgewählte themati-
sche Ziele 

Investitionsprioritäten Begründung für die Auswahl  

(5) Förderung der An-
passung an den Klima-
wandel sowie der Risi-
koprävention und des 
Risikomanagements 

(a) Unterstützung gezielter 
Investitionen zur Anpassung 
an den Klimawandel 

 KLIP Bayern 2020: dynamische Anpassung 
der Vorgaben zum Hochwasserschutz; Hand-
lungsziel von Städtebau und Dorferneuerung 
ist die Berücksichtigung der Folgen des Kli-
mawandels.  

 Nachhaltigkeitsstrategie: „Bestmögliche An-
passung aller klimasensitiven und verwund-
baren Bereiche an die Folgen des Klimawan-
dels bis 2020.“ 

 Die Hochwasserkatastrophe 2013 verdeutlicht 
den Bedarf und die Auswahl dieser Investiti-
onspriorität. 

Quelle: Operationelles Programm EFRE Bayern 2014-2020 (Stand: 21.02.2014) 

Die Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel dokumen-

tiert sich in Bayern in besonderem Maße durch die Hochwasserka-

tastrophen der vergangenen Jahrzehnte, zuletzt 2013. In diesem 

Zuge hat die Bayerische Staatsregierung mit dem KLIP Bayern 

2020 (Klimaprogramm) und der Bayerischen Nachhaltigkeitsstra-

tegie bereits reagiert und, eingebettet in eine Gesamtstrategie, be-

reits wichtige Anpassungsmaßnahmen im Rahmen des Hochwas-

serschutzes initiiert. Diese Bemühungen sollen nun durch Unter-

stützung des EFRE i.H.v. rund 35 Mio. € (Gesamtanteil an EU-

Beitrag: 7 Prozent) verstärkt fortgeführt werden, um die Geschwin-

digkeit und dem Umfang der Anpassungsmaßnahmen zu erhöhen 

bzw. zu erweitern. Vor dem Hintergrund der Einbettung der Vorha-

ben des EFRE in ein Gesamtkonzept ist die Budgetallokation als 

geeignet zu bewerten. 

7.2.5 Passfähigkeit der Budgetallokation in Bezug auf die 

Bedarfe in der Prioritätsachse 5 

Die Tabelle 27 zeigt in der Übersicht die Begründung der Auswahl 

der thematischen Ziele und somit im Kerne die Bedarfe und Her-

ausforderungen in Bayern. 
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Tabelle 27: Begründung der Auswahl der thematischen Ziele und 
Investitionsprioritäten (Übersicht) 

Ausgewählte themati-
sche Ziele 

Investitionsprioritäten Begründung für die Auswahl  

(4) Förderung der Be-
strebungen zur Verrin-
gerung der CO2-
Emissionen in allen 
Bereichen 

(c) Förderung der Energieeffi-
zienz und der Nutzung erneu-
erbarer Energien in öffentli-
chen Infrastrukturen, ein-
schließlich in öffentlichen 
Gebäuden und im Wohnungs-
bau 

 Schlechter energetischer Zustand unsanierter 
kommunaler Gebäude und staatlicher Liegen-
schaften.  

 Öffentliche Infrastrukturen bieten hohe (Ener-
gie -und CO2-) Einsparpotenziale. 

 Große Sichtbarkeit der Vorhaben und Vorbild-
funktion des Staates.  

 Länderspezifische Empfehlung 4 (2012): “[…] 
die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Um-
baus der Energiesysteme so gering wie mög-
lich zu halten […]  

 Die Auswahl unterstützt die Ziele von 
EU2020. 

(6) Umweltschutz und 
Förderung der nachhal-
tigen Nutzung der Res-
sourcen 

(c) Schutz, Förderung und 
Entwicklung des Kultur- und 
Naturerbes 

 In Zeiten des demographischen Wandels 
muss die Attraktivität betroffener Regionen 
erhöht werden, um Bevölkerungsverlusten 
entgegenzuwirken. Kultur-/Naturerbe steigert 
die Attraktivität der Region. 

 Großes kulturelles wie auch natürliches Erbe 
kann unter Berücksichtigung der Nachhaltig-
keit Identität stiften. Die Entwicklung dieses 
Erbes kann von tourismuswirtschaftlichem In-
teresse sein und hierüber Wachstumsimpulse 
geben. 

(e) Maßnahmen zur Verbes-
serung des städtischen Um-
felds, Sanierung von Indust-
riebrachen und Verringerung 
der Luftverschmutzung 

 LEP Bayern: Leitziel gleichwertiger Lebens- 
und Arbeitsbedingungen  

 Starke Bevölkerungsverluste vor allem im 
EFRE-Schwerpunktgebiet und damit verbun-
den Verödung der Regionen und Ausdünnung 
von Versorgungsstrukturen. 

 Zentraler Bestandteil des zweiten strategi-
schen Grundpfeilers des OP, da damit vitale 
Zentren gerade in ländlichen und struktur-
schwachen Räumen gesichert werden kön-
nen. Hohe Mit-wirkungsbereitschaft der Be-
völkerung zur Sicherung der Attraktivität der 
Region. 

Quelle: Operationelles Programm EFRE Bayern 2014-2020 (Stand: 21.02.2014) 

Zahlreiche Regionen und Städte, so hat die sozioökonomische 

Analyse wie auch die Basisanalyse zur Ableitung des EFRE-

Schwerpunktgebiets aus dem LEP-Bayern gezeigt, stehen vor 

zahlreichen Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen und 

integrierten Stadtentwicklung. So zeigten sich in vielen urbanen 

Zentren große Herausforderungen die mit den Auswirkungen des 

demographischen Wandels, Leerständen und Verfallserscheinun-

gen zusammenhängen. Gleichzeitig sind diese Zentren mit stei-

genden Anteilen älterer Menschen konfrontiert, ohne dass die für 

deren Bedürfnisse notwendigen Strukturen darauf ausgerichtet 

sind und es dadurch immer aufwändiger wird, die notwendigen 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge vorzuhalten. 
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Zwar bündelt die Prioritätsachse 5 als Mischachse mit den Thema-

tischen Zielen 4 und 6 für die vorgesehenen Wettbewerbsverfah-

ren mit 68 Mio. € nur rund 14 Prozent der Gemeinschaftsbeteili-

gung am bayerischen OP EFRE 2014-2020, was vor dem Hinter-

grund der identifizierten Herausforderung ein vergleichsweise klei-

ner Beitrag ist. Allerdings sollen hier v.a. modellhaft und durch Pi-

lotprojekte Impulse in den Regionen gesetzt und multiplikative Ef-

fekte ausgelöst werden. Zusätzlich können Projekte der integrier-

ten Konzepte aus anderen PAs oder anderen Fonds (ESF, etc) ge-

fördert werden. Auch vor dem Hintergrund der gebotenen themati-

schen Konzentration gem. Art. 7 EFRE-VO ist diese Mittelausstat-

tung im bayerischen OP EFRE passfähig.   
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8 Beitrag des Programms zur EU 
2020 Strategie 

Der Freistaat Bayern adressiert mit der gewählten Ausrichtung des 

Operationellen Programms EFRE für die Förderperiode 2014-2020 

die Prioritäten der „Strategie Europa 2020“. Relevante und sichtba-

re Beiträge werden zu den folgenden drei Prioritäten generiert: 

 Intelligentes Wachstum: Entwicklung einer auf Wissen und 

Innovation gestützten Wirtschaft 

 Nachhaltiges Wachstum: Förderung einer ressourcenscho-

nenden, ökologischeren und wettbewerbsfähigeren Wirt-

schaft 

 Integratives Wachstum: Förderung einer Wirtschaft mit ho-

her Beschäftigung und ausgeprägtem sozialen und territo-

rialen Zusammenhalt  

Basis für die Auswahl waren die in der sozioökonomischen Analy-

se identifizierten Herausforderungen und Handlungsbedarfe. Es 

wurden Förderschwerpunkte ausgewählt, die einerseits mit den 

Zielen der Europa 2020 Strategie im Einklang stehen und anderer-

seits aufgrund der gewählten Konzentration und finanziellen Ge-

wichtung in der Lage sind wesentliche Beiträge zur Europa 2020 

Strategie zu leisten. In Kapitel 2 wurde die Konsistenz des Pro-

gramms zur Europa 2020 Strategie umfassend analysiert und be-

wertet. Das bayerischen EFRE Programm leistet mit einer finanzi-

ellen Ausstattung von knapp 495 Mio. € EFRE Mitteln (Gesamtin-

vestitionen 1,3 Mrd. €) für den Zeitraum 2014 bis 2023 einen wich-

tigen, aber bezogen auf die Gesamtinvestitionen im Freistaat ver-

gleichsweise geringen Beitrag zur regional- und wirtschaftspoliti-

schen Entwicklung Bayerns. Das Programm ist von daher nur in 

der Lage in ausgewählten thematischen und regionalen Schwer-

punktbereichen Akzente zu setzen oder über Modell- oder Pilot-

projekte Wege aufzuzeigen, die in der Folge durch Nachahmeref-

fekte einen Multiplikatoreffekt erzeugen. Vor diesem Hintergrund 

wurden die Thematischen Ziele und Investitionsprioritäten ausge-

wählt sowie über die Spezifischen Ziele und die darauf einzahlen-

den Maßnahmen eine Konzentration vorgenommen, durch die 

wichtige Beiträge zur Europa 2020 Strategie erwartet werden kön-

nen. 

Die größten Beiträge des Operationellen Programms des Freistaa-

tes Bayern können zur Priorität „Intelligentes Wachstum“ durch die 

„Prioritätsachse 1: Stärkung von Forschung, technologischer Ent-

wicklung und Innovation“ erwartet werden. In Übereinstimmung mit 

den Zielen des Nationalen Reformprogramms 2013 (Ziel: Bedin-

gungen für Innovation, Forschung und Entwicklung verbessern) 

und der nationalen Partnerschaftsvereinbarung wird ein Großteil 
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der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zum Ausbau der 

FuE-Infrastruktur und zur Verbesserung des Wissenstransfers 

verausgabt. Das OP EFRE trägt damit dazu bei den FuE-Anteil am 

BIP in Bayern weiter zu erhöhen und leistet gleichzeitig einen 

wichtigen Beitrag zum EU-Kernziel „bis 2020 sollen 3 % des BIP 

der EU für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden“. 

In der Prioritätsache 2 werden wesentlich Beiträge zur Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit von KMU geleistet. Durch die Erhöhung 

der Investitionstätigkeit werden Innovationen in den Produktions-

prozess implementiert, Beschäftigung gefördert und nachhaltiges 

Wachstum unterstützt. Aufgrund der starken Konzentration der 

Mittel auf die strukturschwächeren Räume können sichtbare Ver-

änderungen erwartet werden.  

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des Programms liegt in der 

Unterstützung der Priorität „Nachhaltiges Wachstum: Förderung 

einer ressourcenschonenden, ökologischeren und wettbewerbsfä-

higeren Wirtschaft“. Maßgeblich durch die Prioritätsachse 3 wird 

das EU-Kernziel „Treibhausgasemissionen reduzieren, erneuerba-

re Energien und Energieeffizienz vorantreiben“ relevant und sicht-

bar adressiert. Beiträge können diesbezüglich insbesondere durch 

die Einrichtung eines technologisch anspruchsvollen Energieeffi-

zienzdarlehens für KMU, die Umsetzung innovativer Energieeffi-

zienzmaßnahmen sowie die Realisierung relevanter Pilotprojekte 

erwartet werden.  

Der territoriale Zusammenhalt und die Zusammenarbeit wird v.a. 

durch die die Prioritätsachse 5 unterstützt. Ziel ist die Entwicklung 

funktionaler Stadt-Umland-Räume auf Basis integrierter funktional-

räumlicher Entwicklungskonzepte. Die in den Stadt-Umland-

Räumen gemeinsam (bottom-up) entwickelten Konzepte und die 

gemeinsame Teilnahme an den Wettbewerben werden den territo-

rialen Zusammenhalt stärken und nachhaltiges Wirtschaften unter-

stützen. 

Insgesamt leistet das bayerische EFRE OP einen relevanten 

und sichtbaren Beitrag zu allen drei Prioritäten von „Europa 

2020“ und dockt konsistent an den Zielen des Nationalen Re-

formprogramms auf Bundesebene und der Partnerschaftsver-

einbarung mit der Kommission an. 
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9 Implikationen der strategischen 
Umweltprüfung 

Gemäß der Richtlinie über die strategische Umweltprüfung 

(2001/42/EG; SUP-Richtlinie) sind die Mitgliedstaaten und Regio-

nen aufgefordert, die Umweltauswirkungen ihrer Programme zu 

prüfen. Art. 48 IV der GSR-VO empfiehlt daher, im Rahmen der 

Ex-ante Evaluierung auch die Implikationen der strategischen 

Umweltprüfung zu prüfen.  

Auf der Basis des Programmentwurfs des OP EFRE Bayern 2014-

2020 wurden sodann durch einen neutralen Gutachter im Rahmen 

der strategischen Umweltprüfung die Förderinhalte bewertet, die 

einschätzbare Umweltwirkungen aufweisen.29 Verbal-argumentativ 

sowie anhand von Umweltindikatoren wurden abschätzbare positi-

ve und negative Auswirkungen der Förderinhalte auf die Umwelt 

beschrieben und bewertet.  

Einbezug von Umwelterwägungen im Programmierungs-

prozess  

Im Umweltbericht schlagen die Gutachter Ansatzpunkte vor, um 

Umweltwirkungen infolge der Programmdurchführung zu überwa-

chen und mögliche negative Umweltwirkungen zu reduzieren.  

Hierzu zählt insbesondere die Berücksichtigung entsprechender 

Umweltkriterien bei der Auswahl der zu fördernden Projekte. Dar-

über hinaus weisen die Gutachter auf Ökologisierungs-

möglichkeiten hin, durch die negative Umweltwirkungen in Folge 

geförderter Baumaßnahmen in den verschiedenen Prioritätsach-

sen reduziert werden können. Entsprechende Ansatzpunkte liegen 

insbesondere in einer flächenschonenden Bauweise unter Berück-

sichtigung des Ziels einer möglichst geringen Flächenversiege-

lung, im Einsatz ökologisch vorteilhafter Baumaterialien und einer 

hohen energetischen Qualität der zu errichtenden Gebäude, sowie 

im Einsatz regenerativer Energieträger im Rahmen des Energie-

versorgungssystems.  

Im bayerischen EFRE-Programm werden bei der Auswahl der zu 

fördernden Projekte die Querschnittsziele und damit auch die 

„Nachhaltige Entwicklung“ berücksichtigt. Es werden nur solche 

Projekte gefördert, die keine negativen Auswirkungen auf eines 

der Querschnittsziele haben. Die Berücksichtigung des Quer-

                                                

29 Direkter Auszug aus der strategischen Umweltprüfung, vgl. Taurus ECO CONSULTING (2013) Umweltbericht der Stra-

tegischen Umweltprüfung  des Operationellen Programms  „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ für den EFRE in 

Bayern  2014-2020, im Auftrag des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, 

München. 
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schnittsziels „Nachhaltige Entwicklung“ erfolgt dabei in den Priori-

tätsachsen 1 und 2 mittelbar über die bevorzugte Auswahl der zu 

fördernden Maßnahmen auf der Basis der Handlungsfelder der 

bayerischen Innovations- sowie der bayerischen Nachhaltigkeits-

strategie. In den weiteren Prioritätsachsen 3 und 4 sowie 5 werden 

Umweltbelange unmittelbar über die geplanten Maßnahmen 

adressiert. In den Prioritätsachsen 3 und 4 werden insbesondere 

Maßnahmen gefördert, die die Themen „Klimaschutz“ und „Anpas-

sung an den Klimawandel“ (auch durch die Berücksichtigung öko-

systembasierter Ansätze, durch die Synergieeffekte zwischen 

Umwelt- und Naturschutz und z.B. Hochwasserschutz erschlossen 

werden können) adressieren. In Prioritätsachse 5 „Nachhaltige 

Stadt-Umland-Entwicklung“ werden insbesondere die Themen 

Ökologie und Ressourcenschutz aufgegriffen. Die Empfehlung des 

Einbezugs von Ökologisierungsmöglichkeiten, die insbesondere 

negative Umweltwirkungen in Folge von Baumaßnahmen reduzie-

ren können, wird im Rahmen der Maßnahmen zur Umsetzung der 

Prioritätsachse 5 zur „Nachhaltige Stadtentwicklung“ aufgegriffen. 

Damit im Zusammenhang stehende Empfehlungen, wie die Bereit-

stellung zusätzlicher Informations- und Beratungsmöglichkeiten, 

um antragstellende Akteure für die Möglichkeiten und Chancen der 

Ökologisierung von Baumaßnahmen zu sensibilisieren, werden im 

Zuge eines mehrstufigen Auswahlverfahrens aufgegriffen. In den 

Achsen 1 bis 4 erfolgt eine Umweltprüfung soweit erforderlich in 

öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren (insbesondere 

Baugenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren). Es 

ist beabsichtigt, im Rahmen der Auswahlkriterien Projekte bei ver-

gleichbarer sonstiger Kofinanzierungsfähigkeit zu bevorzugen, die 

umweltfreundlicher bewertet werden.  Diese Umweltbewertung 

wird bei Erfassung ausgewählter Projekte in der EFRE-Datenbank 

durch Bewertung einzelner Schutzgüter des Umweltbereichs do-

kumentiert. 

Zur Beobachtung von Umweltauswirkungen wird daher den Emp-

fehlungen der Gutachter gefolgt und das bereits in der vergange-

nen Förderperiode erfolgreich angewandte Datenbankgestützte 

Bewertungssystem fortgeführt. Überdies wird der Empfehlung der 

Gutachter gefolgt, das bestehende Umweltmonitoringsystem bei 

Bedarf um weitere Indikatoren zu ergänzen, zunächst konkret um 

einen Indikator „Umweltbildung“. Das programmbegleitende Moni-

toringsystem soll ferner um Vorgaben zur Begründung der erwar-

teten Umweltwirkungen auf Schutzgüter ergänzt werden.  

Nicht zuletzt wird zur fachlichen Begleitung des Querschnittsziels 

„Nachhaltige Entwicklung“ der Umweltbeauftragte der Bayerischen 

Staatsregierung in den Begleitausschuss aufgenommen. Der Um-

weltbeauftragte steht als fachlicher Ansprechpartner in Fragen der 

Nachhaltigen Entwicklung zur Verfügung und bringt seine Kennt-

nisse und Informationen im Rahmen der Begleitausschusssitzun-

gen und der Programmbewertung ein. Darüber hinaus erhalten 

Vertreter der anerkannten Umweltvereinigungen nach § 3 Umwelt 
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Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in Verbindung mit § 63 Abs. 2 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) die Möglichkeit einer Mit-

gliedschaft im Begleitausschuss. Zudem wird Bayern sich auch 

weiterhin am bewährten partnerschaftlichen Erfahrungsaustausch 

im Rahmen der aus Fondsverwaltern und Umweltministerien der 

Länder zusammen gesetzten Arbeitsgruppe Umwelt zur Beglei-

tung des Querschnittsziels „Umwelt“ beteiligen. 
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11 Anhang 
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11.1  Externe Kohärenzprüfung 

Anhang 1: Externe Kohärenz mit der deutschen Partnerschaftsvereinbarung 2014-2020 (Teil 1) 

 

Prognos AG, 2014 
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Anhang 2: Externe Kohärenz mit der deutschen Partnerschaftsvereinbarung 2014-2020  (Teil 2) 

 

Prognos AG, 2014 
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Anhang 3: Externe Kohärenz mit Horizont 2020 

 

Prognos AG, 2014 



 

  154 

Anhang 4: Externe Kohärenz mit COSME 

 

Prognos AG, 2014 
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Anhang 5: Externe Kohärenz mit der Bayerischen Innovationsstrategie (RIS3) 

 

Prognos AG, 2014 

  



 

  156 

Anhang 6: Externe Kohärenz mit der Donauraumstrategie  

 

Prognos AG, 2014 
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Anhang 7: Externe Kohärenz mit dem ESF Bayern 2014-2020 

 

Prognos AG, 2014 



 

  158 

Anhang 8: Externe Kohärenz mit dem INTERREG A Bayern-Österreich 

 

Prognos AG, 2014 
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Anhang 9: Externe Kohärenz mit dem INTERREG A Bayern-Tschechien 

 

Prognos AG, 2014 
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11.2  Interventionslogik  

Im Folgenden sind die einzelnen Betrachtungen zu den Wirkungs-

ketten der jeweiligen Investitionsprioritäten bzw. spezifischen Ziele 

des Operationellen Programms EFRE Bayern 2014-2020 darge-

stellt.  

Prioritätsachse 1: Stärkung von Forschung, technologischer 

Entwicklung und Innovation 

Anhang 10: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 1a (spezifisches Ziel 1) 

 

Prognos AG, 2014 

Input: Förderung von Forschungs- und Kompetenzzentren 

Output: Aus- und Aufbau von Forschungskapazitäten und -inf rastruktur  in 

außeruniversitären Forschungs- und Kompetenzzentren

Indikator: Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten 

Forschungsinfrastruktureinrichtungen arbeiten (GI) + (LR)

Ergebnis: Stärkung der anwendungsorientieren FuE-Kapazitäten in Zukunf tsfeldern

Indikator: FuE-Personal der wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb 

der Hochschulen  (Quelle: Bundesbericht Forschung und Innovation)

Struktur-

wirksamkeit: Erhöhung der Wissensintensität, Induktion von Investitionen in FuE und 

Aufbau von Beschäf tigung im Bereich FuE

Spezifisches Ziel 1: Erhalt der bayerischen Spitzenposition im Bereich angewandter 

Forschung, insb. durch die Stärkung der FuE-Kapazitäten in den Zukunf tsfeldern der 

Innovationsstrategie

Festgestellter Förderbedarf: Mittel

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++
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Anhang 11: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 1b (spezifisches Ziel 2) 

 

Prognos AG, 2014 

  

Input: Förderung von Projekten im Bereich Wissens- und Technologietransfer 

zwischen Hochschulen-KMU und  in den Themenbereichen 

Umwelttechnologien  & Tourismus sowie Geowissenschaf ten

Output: Kooperations- und Verbundprojekte zwischen FuE-Einrichtungen und 

KMU (FuEuI-Projekte), Veröf fentlichungen/Vorträge, Netzwerkaktivitäten 

Indikator: Zahl der Unternehmen, die mit unterstützten Forschungs-

einrichtungen zusammenarbeiten (GI)  + (LR); Zahl der neuen 

Wissenschaftler in unterstützten Einrichtungen (VZÄ) (GI)

Ergebnis: Steigerung der Innovationsaktivitäten von KMU durch Bildung von 

Netzwerken mit FuE-Einrichtungen und Zugrif f  auf  externe 

Innovationskapazitäten

Indikator: Positionierung Bayerns im Regional Innovation Scoreboard

der EU KOM

Struktur-

wirksamkeit: Erhöhung der betrieblichen Wissensintensität, Steigerung der 

Produktivität und Generierung neuer Wertschöpfung wodurch neue 

Beschäf tigung aufgebaut wird

Spezifisches Ziel 2: Stärkung der Position Bayerns als europäische Top Region für 

innovierende Unternehmen durch den Ausbau des Wissens- und Technologietransfers

Festgestellter Förderbedarf: Hoch

Zielbeitrag: positiver Beitrag +++
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Prioritätsachse 2: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 

und mittlerer Unternehmen 

Anhang 12: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 3c (spezifisches Ziel 3) 

 

Prognos AG, 2014 

Input: Bereitstellung von Risikokapital für die Seed- und Start-Up Phase 

(unterschiedliche Fondsmodelle, v.a. als Eigenkapital oder 

eigenkapitalähnliche Mittel)

Output: Finanzierte (risikobehaf tete) Innovations- und Wachstumsprojekte von 

KMU (Produktentwicklung bis zur Produktionsreife)

Indikator: Zahl der Unternehmen, die abgesehen von Zuschüssen 

finanzielle Unterstützung erhalten; Beschäftigungszunahme in geförderten 

Unternehmen (GI)+(LR)

Ergebnis: Gestärkte Eigenkapitalbasis von KMU von der Seed- bis zur 

Expansionsphase zur Entwicklung von Innovations- und 

Wachstumskapazitäten 

Indikator: Beteiligungsinvestitionen in Bayern (Quelle: BVK 

Jahresstatistik)

Struktur-

wirksamkeit: Verbreiterung und Vertiefung der Branchenstruktur durch kleine, 

innovative Unternehmen, Investitionen in neue Unternehmen, Erhöhung 

der Wissensintensität, der Produktivität und Aufbau von Beschäf tigung 

Spezifisches Ziel 3: Stärkung der wirtschaf tlichen Basis von KMU durch Bereitstellung 

von Beteiligungskapital 

Festgestellter Förderbedarf: Hoch

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++
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Anhang 13: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 3c (spezifisches Ziel 4, EFRE Schwerpunktgebiet) 

 

Prognos AG, 2014 

Input: (Anteilige) Finanzierung einzelbetrieblicher Investitionen in KMU

Output: Unterstützte Investitionsvorhaben für Wachstum, Diversif ikation oder 

marktwirksame Einführung und Anwendung neuer Technologien

Indikator: Zahl der Unternehmen, die abgesehen von Zuschüssen finan-

zielle Unterstützung erhalten (GI); Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse 

erhalten (GI); Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen 

(GI)+(LR)

Ergebnis: Errichtung, Erweiterung, Umstellung oder grundlegende Rationalisierung 

bzw. Modernisierung gewerblicher Betriebsstätten zur Steigerung der 

Leistungsfähigkeit und Innovationskraf t von KMU im EFRE-SPG

Indikator: Investitionsquote im Verarbeitenden Gewerbe (Quelle: 

StaLa Bayern)

Struktur-

wirksamkeit: Modernisierung des Kapitalstocks, Innovationsverbreitung, 

Unternehmenswachstum und Beschäf tigungsaufbau, Erhöhung der 

Produktivität (auch der Ressourcenproduktivität), Strukturwirksam 

insbesondere in den strukturschwächsten Regionen, allerdings auch 

Vorziehef fekte

Spezifisches Ziel 4: Stärkung der Innovations- und Wachstumskapazitäten von KMU im 

EFRE-Schwerpunktgebiet

Festgestellter Förderbedarf: Hoch (im Zielgebiet) 

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++
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Anhang 14: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 3d (spezifisches Ziel 5) 

 

Prognos AG, 2014 

 

  

Input: Förderung von Berufsbildungs- und Technologiezentren, Weiterführung 

der Internationalisierungsinitiative, Förderung öf fentlicher 

Tourismusinfrastrukturen

Output: Technologisch modernisierte Inf rastrukturen der Aus- und Weiterbildung 

zur Aus- und Weiterbildung von KMU, unterstützte

Internationalisierungsmaßnahmen, unterstützte öf fentliche 

Tourismusinfrastrukturen (Errichtung bis Ausbau)

Indikator: Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten (GI); 

Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des 

Natur- & kulturellen Erbes + unterstützter Sehenswürdigkeiten (GI); Zahl 

der geförderten Aus- und Weiterbildungsträger

Ergebnis: Erhöhung der technologischen Qualif ikation der KMU über Fachkräf te, 

Neu erschlossene Absatzmärkte (KMU), Attraktive Tourismusinfrastruktur

Indikator: Produktivität des Verarbeitenden Gewerbes (BWS je 

Beschäftigten) (Quelle:VGRdL)

Struktur-

wirksamkeit: Erhöhung der Wissensintensität und dadurch der Produktivität der 

Beschäf tigten, Aufbau von FuE-Beschäf tigung in Unternehmen;  

Diversif izierung der Absatzmärkte und Sicherung von Exporteinkünf te; 

Anziehung von Investitionen, Kaufkraf tzuf luss durch steigende 

Touristenzahlen (strukturwirksam insbesondere in den 

strukturschwächsten Regionen)

Spezifisches Ziel 5: Unterstützung von KMU durch Einrichtungen, die dazu beitragen in 

einen kontinuierlichen Innovations- und Wachstumsprozess einzutreten

Festgestellter Förderbedarf: Mittel

Zielbeitrag: positiver Beitrag +
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Prioritätsachse 3: Klimaschutz  

Anhang 15: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 4b (spezifisches Ziel 6) 

 

Prognos AG, 2014 

Input: Förderung von Unternehmensinvestitionen zu Energieeinsparungen 

(Ergänzung privater Investitionen)

Output: Unterstützte Investitionen von Unternehmen im Bereich der 

energetischen Sanierung von Gebäuden bzw. des energieef f izienten 

Neubaus

Indikator: Rückgang des Primärenergieverbrauchs in kWh/Jahr in den 

geförderten Unternehmen

Ergebnis: Reduktion des Einsatzes von Ressourcen und Energie (insbesondere im 

Gebäudebereich)

Indikator: Investitionen des Produzierenden Gewerbes (ohne 

Bauhauptgewerbe) in Energieeffizienzsteigerung & Energieeinsparung in 

Bayern (Quelle: StaLa Bayern)

Struktur-

wirksamkeit: Erhöhung der (Ressourcen-) Produktivität („wettbewerbsfähige CO2-

arme Wirtschaf t“), Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch geringere 

Kosten der Energienutzung, positive Umweltef fekte

Spezifisches Ziel 6: Steigerung der Energieeinsparung in Unternehmen

Festgestellter Förderbedarf: Hoch

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++
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Anhang 16: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 4c (spezifisches Ziel 7) 

 

Prognos AG, 2014 

Input: Finanzierung von Investitionsvorhaben zur Steigerung der 

Energieef f izienz bzw. der Nutzbarmachung erneuerbarer Energien im 

Bereich staatlicher und kommunaler Inf rastruktureinrichtungen

Output: Unterstützte Investitionsvorhaben zur energischen Sanierung staatlicher 

Gebäude und zur kommunalen Energieef f izienz (Energieleitpläne zur 

CO2-Einsparung, Konzepte zur Ersetzung fossiler Wärmeerzeugung 

durch regenerative Energien, Beratung, Anschubf inanzierung für 

unrentierliche Investitionen beim Aufbau von Verteilernetzen, „Sanierung 

statt Neubau - Projekte zur „grauen Energie“

Indikator: Geschätzter Rückgang der Treibhausgasemissionen in t CO2-

Äquiv./Jahr (GI) + (LR)

Ergebnis: Reduktion des Einsatzes von Ressourcen und Energie in öf fentlichen 

Inf rastrukturen, Schaf fung von Strukturen zur Nutzbarmachung 

erneuerbarer Energien, Impulswirkung durch „Leuchtturmprojekte“

Indikator: Spez. CO2-Emissionen durch Energieeinsparung staatlicher 

Liegenschaften (Quelle: Energiebericht der bayerischen staatlichen 

Hochbauverwaltung)

Struktur-

wirksamkeit: Erhöhung der (Ressourcen-) Produktivität, Nutzung öf fentlicher 

Inf rastrukturen als Schaufenster der regionalen Innovationskraf t, positive 

Umweltef fekte

Spezifisches Ziel 7: Senkung der CO2-Emissionen öf fentlicher Inf rastrukturen

Festgestellter Förderbedarf: Hoch

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++
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Anhang 17: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 4e (spezifisches Ziel 8) 

 

Prognos AG, 2014 

 

  

Input: Förderung von Pilotprojekten und innovativen Vorhaben zur Verringerung 

der CO2-Emissionen aus Böden mit hohen Kohlenstof fgehalten

Output: Geförderte Gutachten/Managementpläne zur Gebietsentwicklung, 

erworbene unbebaute/bebaute Grundstücke zur Flächensicherung (in 

begründeten Ausnahmefällen), erworbene/errichtete bauliche Anlagen & 

Nutzungsrechte zur Wiedervernässung, gezahlte Entschädigungen, 

umgesetzte Pilotprojekte, durchgeführte Beratungs- und 

Vernetzungsmaßnahmen

Indikator: Geschätzter Rückgang der Treibhausgasemissionen in t 

CO2-Äquiv./Jahr (GI) + (LR)

Ergebnis: Erhöhung des Wasserstands und Anpassung der Nutzung, sodass 

Kohlenstof f dauerhaf t in den Böden konserviert wird.

Indikator: Spezifische Kohlendioxidemissionen in Bayern 

(Quelle: StaLa Bayern)

Struktur-

wirksamkeit: Positive Umweltef fekte (Klimaschutz), dauerhaf ter Rückgang von CO2-

Emissionen

Spezifisches Ziel 8: Verringerung der CO2-Freisetzung aus Böden mit hohen 

Kohlenstof fgehalten (Mooren)

Festgestellter Förderbedarf: Mittel

Zielbeitrag: positiver Beitrag +++
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Prioritätsachse 4: Hochwasserschutz 

Anhang 18: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 5a (spezifisches Ziel 9) 

 

Prognos AG, 2014 

 
  

Input: Unterstützung von Investitionen für Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes zur Anpassung an den Klimawandel

Output: Geplante oder umgesetzte staatliche Hochwasserschutzvorhaben, 

nachgerüstete Hochwasserschutzanlagen zum Schutz von 

Siedlungsgebieten & Inf rastruktur, erworbene Fläche, entwickelte oder 

fortgeschriebene Hochwasserrisikomanagementpläne

Indikator: Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen 

zu Gute kommen (GI)+(LR) 

Ergebnis: Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Schutz der Natur und 

Schutz von bedrohten Wirtschaf ts- und Siedlungsräumen vor Gefahren 

Indikator: Sanierte und neu errichtete linienförmige Hochwasser-

schutzanlagen (Quelle: Sicherheitsbericht linienförmiger staatlicher 

Hochwasserschutzanlagen - DB Gewässeratlas Bayern)

Struktur-

wirksamkeit: Sicherung von Arbeitsplätzen und Schutz des vorhandenen Kapitalstocks 

vor Risiken in besonders bedrohten Regionen 

Spezifisches Ziel 9: Ausbau der klimabedingten Risikoprävention zum Schutz von 

Siedlungsgebieten und Inf rastruktur

Festgestellter Förderbedarf: Sehr hoch

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++
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Prioritätsachse 5: Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung 

Anhang 19: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 4c (spezifisches Ziel 10) 

 

Prognos AG, 2014 

Input: Finanzierung von Investitionsvorhaben zur Steigerung der 

Energieef f izienz bzw. der Nutzbarmachung erneuerbarer Energien im 

Bereich kommunaler Inf rastruktureinrichtungen

Output: Unterstützte Investitionsvorhaben zur kommunalen Energieef f izienz 

(Energieleitpläne zur CO2-Einsparung, Konzepte zur Ersetzung fossiler 

Wärmeerzeugung durch regenerative Energien, Beratung, 

Anschubf inanzierung für unrentierliche Investitionen beim Aufbau von 

Verteilernetzen, „Sanierung statt Neubau - Projekte zur „grauen Energie“

Indikator: Anzahl der Projekte im Rahmen von IRE (LR); Geschätzter 

Rückgang der Treibhausgasemissionen in t CO2-Äquiv./Jahr (GI) + (LR) 

Ergebnis: Reduktion des Einsatzes von Ressourcen und Energie in kommunalen

Infrastrukturen, Schaf fung von Strukturen zur Nutzbarmachung 

erneuerbarer Energien, Impulswirkung durch „Leuchtturmprojekte“

Indikator: Primärenergieverbrauch im Freistaat Bayern (Quelle: 

Energiebericht der bayerischen staatlichen Hochbauverwaltung)

Struktur-

wirksamkeit: Erhöhung der (Ressourcen-) Produktivität, Nutzung kommunaler

Inf rastrukturen als Schaufenster der regionalen Innovationskraf t, positive 

Umweltef fekte

Spezifisches Ziel 10: Steigerung der kommunalen Energieef f izienz zur Reduzierung von 

CO2-Emissionen im Rahmen integrierter Stadt-Umland-Konzepte

Festgestellter Förderbedarf: Hoch

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++
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Anhang 20: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 6c (spezifisches Ziel 11) 

 

Prognos AG, 2014 

Input: Förderung von Maßnahmen des Kultur- und Naturerbes im städtischen 

Umfeld (v.a. im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte)

Output: Zu Begegnungsstätten & Kultureinrichtungen umgenutzte Baudenkmäler, 

ortprägende Gebäude o.ä., errichtete/ausgebaute Museen,  zugänglich 

gemachte/inwertgesetzte Naturräume, entwickelte/umgesetzte Strategien 

für die Restaurierung & Konservierung von Kulturgut, umgesetzte 

Wissenstransferprojekte zwischen Forschung & Restaurierungspraxis

Indikator: Anzahl der Projekte im Rahmen von IRE (LR); Zunahme der 

erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturerbes und 

des kulturellen Erbes sowie unterstützter Sehenswürdigkeiten (Besuche 

pro Jahr) (GI) 

Ergebnis: Erhalt des kulturellen Erbes, Steigerung der touristischen Attraktivität, 

Umsetzung von Ideen & Identitätsbildung 

Indikator: Anzahl der Besucher von Natur- und Kulturerbestätten im Frei-

staat Bayern (Quelle: Statistische Gesamterhebung an den Museen der 

Bundesrepublik Deutschland - Heft 67)

Struktur-

wirksamkeit: Erhöhung der Beschäf tigung in den Städten und in ihrem Umland 

(funktionaler Kontext), Kaufkraf tzuf luss durch steigende Touristenzahlen, 

Nutzung der Städte als Schaufenster

Spezifisches Ziel 11: Schutz, Erhalt und Entwicklung kultureller und natürlicher 

Ressourcen

Festgestellter Förderbedarf: Gering bis mittel (spezifische Bedarfsidentifizierung im 

Rahmen der integrierten Entwicklungskonzepte im Wettbewerbsverfahren) 

Zielbeitrag: positiver Beitrag +
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Anhang 21: Interventionslogik/Wirkungskette der Investitionspriori-
tät 6e (spezifisches Ziel 12) 

 

Prognos AG, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Input: Förderung von Maßnahmen zur Revitalisierung von Konversions- und 

Brachf lächen und Gebäudeleerständen  sowie Förderung von Grün- und 

Erholungsanlagen

Output: Recycelte (kontaminierte) Flächen, wieder nutzbar gemachte 

leerstehende Gebäude (wiedergenutzte erhaltenswerte Bausubstanz), 

errichtete oder ausgebaute (vorbildliche) Grün- & Erholungsanlagen (z.B. 

Erholungsf lächen, Pf lanzbereiche, Teichanlagen, Gewässersysteme, 

Spielplätze, Verbindungswege/-brücken, Lehrpfade)

Indikator: Neu geschaffene oder sanierte (Frei-)Flächen in städtischen 

Gebieten im m² (GI), Anzahl der Projekte im Rahmen von IRE (LR)

Ergebnis: Revitalisierung und Aufwertung von Stadtquartieren, Reduktion des 

Einsatzes von Ressourcen und Energie, Aufwertung von Stadtquartieren, 

Schaf fung der Voraussetzungen für das Wachstum und die Ansiedlung 

von  Unternehmen

Indikator: Höhe des jährlichen Flächenverbrauchs im Freistaat Bayern 

(Quelle: Flächenverbrauchsbericht des StMUV)

Struktur-

wirksamkeit: Reduzierung von Umweltschäden und deren Risikopotenzial, reduzierte 

Neuinanspruchnahme von Flächen, Erleichterung von Investitionen, 

Anziehung von Fachkräf ten

Spezifisches Ziel 12: Verbesserung des städtischen Umfelds durch Erhalt, Aktivierung 

und nachhaltige Nutzung vorhandener Ressourcen

Festgestellter Förderbedarf: Mittel

Zielbeitrag: positiver Beitrag ++


